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				Hinweis

				Hinweis

				Autor und Verlag sind bemüht, Sie nach bestem Wissen zu informieren. Alle in diesem Buch enthaltenen Informationen und Meinungen stammen aus als zuverlässig und glaubwürdig eingestuften Quellen. Trotzdem lehnen Autor und Verlag jede Haftung für falsche oder unvollständige Information ab. Die angeführten Beispiele sind authentisch. Im Einzelfall wurden jedoch Namen von Privatpersonen anonymisiert und Städtenamen verändert, um Identifizierungsmöglichkeiten zu den tatsächlichen Fällen auszuschließen. Bei konkreten Rechts- und Steuerfragen sollten Sie sich an einen Rechtsanwalt oder Steuerberater wenden. Zum Redaktionsschluss im Juli 2012 war das Steuerabkommen Deutschland–Schweiz von der Schweizer Gesetzgebung beschlossen, in Deutschland fehlte jedoch noch die Zustimmung des Bundesrats. Dies ist nach den neuerlichen Steuer-CD-Ankäufen im Juli 2012 nicht einfacher geworden. Denn das mit der Schweiz ausgehandelte Steuerabkommen ver­hindert nicht, dass auch künftig neues Geld von Deutschland in die Schweiz fließt. Der Finanzplatz Schweiz behält etliche Privilegien: Steuerflüchtige Anleger bleiben dort weiter anonym und genießen dabei völlige Straffreiheit. Dazu kommt, dass die anonymen Zahlungen, mit denen sie sich vom Delikt der Steuerhinterziehung befreien können, aus Sicht der Mehrzahl der Länderfinanzminister viel zu gering sind. Deren Meinung nach stärke ein solches Vor­gehen nicht das Vertrauen in den deutschen Rechtsstaat. Die Schweiz dürfe Steuerpflichtigen, die anonym bleiben wollen, nicht länger Schutz bieten.
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				Einleitung: Der schöne Schein der Steuermoral

				Einleitung

				Der schöne Schein der Steuermoral

				Gib dem Staat, was dem Staat gehört. Nicht nur die Reichen und Vermögenden in Deutschland widersetzen sich diesem Gebot. Weltweit versuchen diejenigen, die viel verdienen, dem Fiskus zu entfliehen. In vielen Ländern gilt es sogar als normal, das Finanzamt zu täuschen. In Europa und den USA wächst die Zahl der Steuerrebellen. In Russland und Afrika sind die staatlichen Steuereintreiber häufig völlig hilflos – oder korrupt. Nur in Skandinavien ist die Bereitschaft, mit dem Staat zu teilen, größer. Weltweit bröckelt das Vertrauen der Bürger in die Steuergesetze. Und je höher die Steuersätze sind, desto größer ist für die Steuerpflichtigen der Reiz zum Missbrauch. Mit härteren Strafen allein lässt sich das Problem also nicht lösen, stattdessen sind tiefgreifende Steuerreformen erforderlich.

				Es war die New Yorker Hotel- und Immobilienkönigin Leona Helmsley, die zu einem Dienstmädchen gesagt haben soll: „Wir zahlen keine Steuern. Nur kleine Leute zahlen Steuern.“ Diese Aussage scheint sich immer wieder zu bestätigen. Doch sind es wirklich nur die kleinen Leute, die Steuern zahlen? Die Statistik für Deutschland sagt etwas anderes:

				Hier zahlt das Drittel der Haushalte mit dem höchsten Einkommen 61,9 Prozent aller Steuern und Abgaben, das untere Drittel nur fünf Prozent.

				Zum Gesamtaufkommen der Einkommensteuer trägt das oberste Zehntel der Haushalte mit dem höchsten Einkommen 38 Prozent bei, das unterste Zehntel 0,4 Prozent.

				Dies zeigt, dass das deutsche Steuersystem – zumindest in Grenzen – so wirkt, wie vom Gesetzgeber beabsichtigt: Es schafft einen gewissen Ausgleich zwischen oben und unten. Damit wird Steuerhinterziehung durch Spitzenverdiener und Vermögensmillionäre nicht weniger skandalös. Nur ist offenkundig, dass sich das Thema Steuermoral nicht so einfach in die deutsche Umverteilungsdebatte einfügt. Steuerbetrug ist ein Breitensport und Steuermoral ein globales Problem

				Das Wesen von Steuern besteht darin, dass der Staat den Bürgern Geld wegnimmt, ohne dass diese dafür eine direkte Gegenleistung bekommen. Zwar stellt die Regierung mit diesen Einnahmen Güter bereit, die den Bürgern nützen sollen: Bildung, innere und äußere Sicherheit, Krankenhäuser oder Verkehrsinfrastruktur. Der Zusammenhang zum einzelnen Steuerpflichtigen ist jedoch locker. Zudem gibt es staatliche Leistungen, die viele gar nicht haben wollen, etwa Subventionen von Opernhäusern oder den Militäreinsatz in Afghanistan. Daher ist immer Zwang nötig, um Steuern einzutreiben.

				Früher geschah dies meist mittels Willkür. Die alten Ägypter peitschten Steuersünder aus; die bolschewistischen Revolutionäre besteuerten die russischen Bauern nach 1917 dadurch, dass sie ihnen ihr Vieh und ihre Ernte raubten; die Französische Revolution brach unter anderem aus, weil Adel und Klerus die gesamte Steuerlast dem Volk aufgebürdet hatten.

				Demokratien üben den Zwang, dass Steuern zu zahlen sind, auf rechtsstaatlicher Grundlage aus, das hat aber auch Tücken. Die moderne Einkommensteuer, bei der die Bürger gemäß ihrer Leistungsfähigkeit belastet werden, ist relativ neu. In den USA wurde sie 1913 eingeführt, im Deutschen Reich nach dem Ersten Weltkrieg. Der Staat übernahm mehr Aufgaben und brauchte mehr Geld. Das konnte er nur bekommen, wenn die Bevölkerung das Steuersystem als mehr oder minder gerecht empfand. Also machten die Finanzpolitiker die Steuersätze progressiv – sie stiegen mit wachsendem Einkommen – und erließen einen Wust von Ausnahmevorschriften, um die Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Bürgers möglichst genau berücksichtigen zu können.

				Dieser Hang zur Perfektion erwies sich im Lauf der Zeit als fatal: Die Bürger investierten nicht mehr dort, wo es sich lohnt, sondern dort, wo sie am meisten Steuern sparen konnten. Und je höher die Steuersätze und je ausgefallener die Ausnahmetatbestände waren, desto größer wurde auch der Anreiz zur Steuerverkürzung. Dabei sind die Reichen im Vorteil: Weil sie höhere Steuersätze zahlen, sparen sie dadurch am meisten. Sie können sich teure Berater leisten und sind, anders als normale Arbeitnehmer, flexibel. Geld kann man in einen Koffer packen und in die Schweiz oder auf die Kanalinsel Guernsey schaffen. Oder in eines der vielen anderen Steuerparadiese weltweit …

				Weltweit gehen den Finanzbehörden durch Steuerhinterziehung nach Berechnungen von Tax Justice Network International rund 255 Milliarden Dollar jährlich an Einnahmen verloren. Steuerparadiese und Offshore-Finanzzentren mit niedrigen Steuersätzen und einer wenig strengen Bankaufsicht tragen dazu maßgeblich bei. Sie bieten Steuersündern, Unternehmen und Vermögenden Unterschlupf und geldwerte Dienste beim Verstecken von Schwarzgeld und beim Steuersparen an. Dieses Buch zeigt,

				
						wie die Offshore-Welt Steuerflucht möglich macht,

						wie Steuersünder ihr Schwarzgeld vor dem Fiskus in „Sicherheit“ bringen,

						wie Unternehmen offshore ihre Steuerlast gewinnbringend mindern,

						welche Rolle dabei Banken und Helfer spielen,

						welche Dimension Steuerflucht für Schwellenländer und Industriestaaten angenommen hat,

						welche Auswirkungen die Verwerfungen in der Offshore-Welt für uns alle haben.

				

				Während das Offshore-System die armen Länder ärmer macht, macht es die reichen Länder reicher. Dort haben Unternehmen und Vermögende das Know-how, um immer neue Offshore-Instrumente für sich zu nutzen. Angesichts grassierender Armut in vielen Entwicklungsländern und Billionen-Dollar-Schuldenbergen in den Industriestaaten ein unhaltbarer Zustand. Ausgeführt wird daher auch, welche Anstrengungen national und international unternommen werden, um diese Entwicklung zu bekämpfen: Es geht darum, Steuersündern bei der Steuerflucht das Handwerk zu legen, illegale Praktiken beim Einsatz gesellschaftsrechtlicher Konstruktionen in Steuerparadiesen abzuwehren und zu unterbinden, dass Unternehmen und Vermögende die Niedrigsteuergebiete missbräuchlich nutzen.

				Dabei haben die Regierenden selbst den größten Anteil daran, dass das Offshore-System besteht. So wussten etwa die Briten bei den Verhandlungen zum Beitritt in die Europäische Gemeinschaft (EG) 1973 zu verhindern, dass die Channel Islands Steuerrichtlinien der EG übernehmen mussten. Ähnlich ein Vierteljahrhundert später in Hongkong: Dass die Kronkolonie nach Übergang in chinesisches Hoheitsgebiet eine weitreichende wirtschaftliche und steuerliche Eigenständigkeit behielt, war nicht nur für die City of London wichtig, auch die Chinesen freuten sich über ein eigenes Offshore-Zentrum.

				In diesem Buch wird daher der Sinn und Unsinn der Offshore-Welt hinterfragt. Während deren Zentren das Aus droht, soll es Steuersündern an den Kragen gehen. Damit das nicht passiert, erfahren die Betreffenden, welche Möglichkeiten es neben der Selbstanzeige gibt, Schwarzgeld weiß zu waschen und in den legalen Geldkreislauf zurückzuführen.

			

		

	
		
			
				

				Kapitel 1: Grundlagen der Steuervermeidung

				Kapitel 1

				Grundlagen der Steuervermeidung

				Privatpersonen, die hohe Steuerlasten zu tragen haben, stehen in demokratischen Ländern mehrere Optionen offen:

				
						Sie können die Steuergesetze befolgen. Das ist der Weg des geringsten Widerstands.

						Sie können Steuern vermeiden, was fließend in illegale Steuerhinterziehung übergehen kann. Wer beispielsweise während des Urlaubs in Frankreich Alkohol zu den dort niedrigen Steuersätzen einkauft und diesen mit nach Deutschland bringt, umgeht die deutsche Steuer legal. Wer das jedoch jede Woche tut, handelt illegal.

						Sie können in ein Land mit niedrigen Steuersätzen auswandern. Menschen mit hohen Einkommen sind zwar mobil, sie ziehen in der Regel aber weg, um ihr Einkommen zu steigern, nicht, um Steuern zu vermeiden. Zahlreiche Hochsteuerländer bieten etwa Expatriates, also Fachkräften, die vorübergehend im Ausland arbeiten, attraktive Steuervorteile. Superreichen und Ruheständlern offeriert man an einigen sonnigen Orten besondere Willkommenspakete mit niedrigen Steuern.

				

				In Deutschland gilt jedoch, dass die meisten Bürger von Beginn ihres Berufslebens an daran gewöhnt sind, Steuern zu vermeiden, zum Beispiel mit Abschreibungsmodellen für Schiffe oder Immobilien oder steuersparenden Gesellschaftsformen bei Unternehmensgründungen. Wer beispielsweise eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, eine GmbH, gründen will, um das persönliche Risiko auszuschalten, dem empfiehlt der Steuerberater aus steuerlicher Sicht eine GmbH & Co KG, oder besser noch eine doppelstöckige GmbH & Co KG. Das versteht der Bürger zwar nicht. Er erfährt aber, dass Steuern sich beispielsweise allein durch Änderung der Rechtsform sparen lassen. Die Steuerlast scheint somit beeinflussbar zu sein.

				Das gilt auch für Unternehmen, wie der 1,5-Milliarden-Trick des VW-Konzerns Mitte 2012 zeigt. Während die Steuererklärung des Kfz-Meisters von nebenan ein jährlicher Spießrutenlauf ist, darf Volkswagen den Zuffenhausener Sportwagenbauer Porsche übernehmen, ohne dabei die eigentlich anfallenden 1,5 Milliarden Euro Steuern zahlen zu müssen. Ausgerechnet Volkswagen, einer der größten Konzerne der Welt mit 160 Milliarden Euro Umsatz und 16 Milliarden Gewinn im Jahr 2011. Ausgerechnet der lässt seine hochbezahlten Anwälte und Steuerexperten so lange über dem Milliardendeal brüten, bis sie in den Steuergesetzen und Verordnungen die entscheidende Lücke gefunden haben: Mit Verschiebung einer einzigen VW-Aktie wird aus einem zu versteuernden Milliardenverkauf eine steuerfreie Umstrukturierung des Unternehmens gemacht.

				VW profitiert dabei von den spitzfindigen Bestimmungen des Umwandlungssteuergesetzes, einst eingeführt, um Firmen leichter zu restrukturieren. Auch wenn die Manager in der Öffentlichkeit das Image eines gierigen Großkonzerns nicht gebrauchen können, hatten sie aktienrechtlich wohl gar keine andere Wahl, als das Schlupfloch zu nutzen. Allein weil es da ist. Das klingt absurd, aber tun sie es nicht, stehen ihnen Klagen ihrer eigenen Aktionäre ins Haus, denn deren Anwälte sind auf Fälle wie diese spezialisiert. Die Vorwürfe aus dem juristischen Baukasten klingen dann so: Der Konzern, eigentlich dem Wohl des gesamten Unternehmens und seiner Aktionäre verpflichtet, habe nicht alles getan, um dem zu entsprechen. Und dabei in Kauf genommen, dass wegen hoher Steuerzahlungen Gewinn und Rendite des Konzerns niedriger ausfallen als möglich.

				Wer daran etwas verändern will, sollte nicht darauf hoffen, dass Konzerne wie VW künftig auf legale Steuerschlupflöcher verzichten. Er muss dafür sorgen, dass diese Wege, in großem Stil auch in Deutschland Steuern zu sparen, politisch verbaut werden.

				Dass auch Anleger in Deutschland immer noch legal Steuern sparen können, obwohl die Abschreibungsmodelle abgeschafft wurden, zeigt der Trick mit den Goldspekulationen. Dem Fiskus entgehen so jährlich dreistellige Millioneneinnahmen. Es geht dabei um Gold und um millionenschwere Spekulationen über Firmen, die im Ausland operieren. Die setzen auf den steigenden Wert des Edelmetalls und streichen die Gewinne ein, ohne dem Fiskus seinen Anteil zu geben. Auslöser für diese Art des Steuersparens waren die Finanzkrise und die anschließende Euro-Krise. Gold und andere Edelmetalle sind für Anleger, denen die Aktienmärkte und Staatsanleihen wegen der Turbulenzen als unsicher erscheinen, wieder attraktiv. Darauf setzt das Steuersparmodell, gleichzeitig auf die vielen Ungereimtheiten bei den bilateralen Steuerabkommen mit anderen EU-Ländern. Anleger beteiligen sich dabei an einer Personengesellschaft in einem EU-Land, dessen Steuerabkommen so gestaltet ist, dass die Einkünfte der Gesellschaften hierzulande steuerfrei, aber dem sogenannten Progressionsvorbehalt unterworfen sind.

				Beispiel: Ein kinderloser Alleinstehender zahlt auf sein Einkommen von 60.000 Euro einen Steuersatz von 29,9 Prozent. Bei einem zusätzlichen Einkommen mit Progressionsvorbehalt von 20.000 Euro steigt der Steuersatz auf 33,5 Prozent. Der ist allerdings nicht für 80.000 Euro fällig, sondern auf die Ursprungssumme von 60.000 Euro. Die Steuererleichterung macht 6.700 Euro aus. Der Gewinn aus der Spekulation wird nicht besteuert, sondern hebt lediglich den Steuersatz für die Teilhaber. Damit wird das Modell vor allem für Vermögende interessant, die mehr als 250.000 Euro (Verheiratete: 500.000 Euro) pro Jahr verdienen und den Höchststeuersatz von 45 Prozent zahlen. Denn bei ihnen wirkt der Progressionsvorbehalt nicht, die Goldspekulation bleibt damit nahezu steuerfrei.

				Perfekten Schutz vor Steuerhinterziehung wird es ebenso wenig geben wie absoluten Schutz vor Terroranschlägen. Es sei denn, jemand führte ein Weltfinanzamt ein und stattete die Behörde mit polizeistaatlichen Befugnissen aus. Möglich ist es allerdings für Hochsteuerländer, die Anreize für Steuersünder zu senken. So gilt beispielsweise in Deutschland seit Januar 2009 für Kapitalerträge eine Abgeltungsteuer von einheitlich 25 Prozent, sie liegt unter dem Spitzensatz der Einkommensteuer. Für sich genommen ist das ungerecht, aber dies ist der Preis für den ehrenwerten Versuch, Kapital im Land zu behalten und zumindest etwas zu versteuern.

				Sinnvoller wäre es, das Steuerrecht radikal zu vereinfachen. Nach einer Studie des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) aus dem Jahr 2011 steht Deutschland derzeit mit der Steuerlast unter den 27 Staaten der Europäischen Union (EU) im oberen Drittel, nur in sechs Ländern ist sie höher. Und sollten die Parteien aus der Opposition nach der nächsten regulären Bundestagswahl 2013 an die Macht kommen und ihre steuerpolitischen Aussagen verwirklichen, droht die effektive Steuerbelastung kräftig zuzunehmen. Wie im Nachbarland Frankreich soll der Einkommensteuersatz für Millionäre bis zu 75 Prozent zulegen. Ganz anders in Großbritannien, wo zur Ankurbelung der Wirtschaft der Spitzensteuersatz Mitte 2012 von 50 auf 45 Prozent abgesenkt wurde. Die britische Regierung will ihr Steuersystem zu einem der attraktivsten in den G-20-Ländern machen.

				Insgesamt aber prägt ein klarer Trend hin zu mehr Steuern die Zukunft der Steuerpolitik in den Industrieländern. Und dies nicht nur, weil die Finanzkrise lang anhaltende Effekte auf die öffentlichen Haushalte zeitigt. Schwerer wiegt, dass die Länder in dieser Krise eine fundamentale Neuorientierung im Verhältnis zwischen Staat, Wirtschaft und Gesellschaft erleben. Die Bürger müssen also genau beobachten, ob die Abgabenlast aufgrund realer Haushaltszwänge steigt oder ob ein erstarkender Staat die Grenzen zwischen privater Freiheit und öffentlicher Geltungsmacht neu definieren will. Dabei ist der internationale Steuerwettbewerb als zentrales Paradigma der Steuerpolitik zu begreifen. Vor allem der Wettbewerb um mobiles Kapital setzt die Gesetzgeber unter Druck.

				Das unverständliche Steuersystem

				Das Problem für die Steuerpflichtigen ist nicht so sehr die Höhe der Steuerlast, sondern der unverständliche Zugriff des Fiskus. Die Bürger beklagen die Ungleichheit und Ungerechtigkeit der Besteuerung. Angesichts relativ hoher Steuersätze und zahlreicher Ausnahmetatbestände muss jeder Steuerzahler denken, dass die anderen besser wegkommen. Also sucht er nach Lücken. Der Respekt vor dem Steuergesetz, das Vertrauen in das Recht gehen verloren. Wenn man alle legalen Ausweichmöglichkeiten vermeiden und einen einheitlichen Steuersatz von zum Beispiel 25 Prozent einführen würde, den wirklich jeder Bürger zahlen muss, würde der Anreiz zur Steuergestaltung verschwinden. Ganz zu schweigen von Flat-Rate-Tax-Sätzen in Europa von beispielsweise zehn Prozent in Bulgarien, 15 Prozent in Tschechien oder 20 Prozent auf den Channel Islands.
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								* Hohe Abgabenquoten finanzieren meist gut ausgebaute Sozial- und Altersversicherungssysteme, für die ansonsten private Mittel aufgewandt werden müssten. So ist etwa in den USA das staatliche System der sozialen Sicherung im Vergleich zu Kontinentaleuropa deutlich geringer.

								Quelle: OECD (Hrsg.), Revenue Statistics 1965–2009, Paris 2010

							
						

					
				

				Während Deutschland wahlweise marginale Steuerentlastungen oder höhere Steuern diskutiert, haben inzwischen acht EU-Länder eine Flat Tax. Weltweit suchen insgesamt 27 Staaten ihr Heil in einem einheitlichen – und niedrigen – Steuersatz, es muss ja nicht gleich eine Nullsteuer sein wie auf den Bahamas, den Cayman Islands oder Anguilla in der Karibik.

				Fehlende Steuermoral

				Steuerhinterziehung ist für Hochsteuerländer ein ernstes Problem – vor allem wenn sie Einkünfte aus Kapitalvermögen betrifft. Doch auch wenn es Steuerbetrug immer geben wird, ist es möglich, die Steuermoral der Bürger zu erhöhen. Je besser die Güter sind, die der Staat anbietet, und je weniger Verschwendung es von staatlicher und kommunaler Seite gibt, desto eher sehen die Steuerpflichtigen den Sinn der Steuern ein. Auch Abschreckung wirkt. Insofern könnten die Razzien nach den Steuer-CD-Ankäufen (siehe Kapitel 10) eine erzieherische Wirkung haben: Wer Steuern hinterzieht, geht heute ein sehr hohes Risiko ein, da sich die Finanzbehörden immer stärker international vernetzen. Rund 50.000 Selbstanzeigen in den letzten beiden Jahren sprechen für sich.

				Doch trotz der schärferen Kontrollen werden in Deutschland nach Schätzungen der Deutschen Steuergewerkschaft jährlich rund 30 Milliarden Euro hinterzogen. Insgesamt wurden über 300 Milliarden Euro in den letzten Jahrzehnten ins Ausland geschafft, der Großteil in die Schweiz. Diese Geldtransaktionen sind eher ein Vergehen der Mächtigen und Reichen – sie bleiben in der Regel ungestraft. Und was die Großen ohne Konsequenzen tun, glauben auch die normalen Bürger zu können. Nur eben mit kleinerer Münze.

				Es gibt zudem keine Berufsgruppe, in der nicht Steuern hinterzogen werden. Selbst Steuereintreiber scheuen vor Steuerbetrug nicht zurück. So wie jener Ministerialrat aus dem Finanzministerium eines Bundeslandes, der mit „erheblicher krimineller Energie, Phantasie und Raffinesse“, wie ihm das zuständige Gericht bescheinigte, den Fiskus, seinen Arbeitgeber, „schamlos betrogen“ hat.

				Steuersünde 1: Seine Freundin hatte für rund 300.000 Euro ein Haus erworben und das an ihren Lebensgefährten für 1.000 Euro im Monat vermietet. Sie selbst wohnte offiziell wechselweise beim Bruder beziehungsweise bei den Eltern ihres geliebten Beamten. So setzte sie den Kaufpreis für die Immobilie nach und nach von der Steuer ab, was die Abgaben kräftig drückte. Tatsächlich lebte sie mit ihrem Partner in ihrer Wohnung.

				Steuersünde 2: Der Beamte machte beim Fiskus für den Weg zu seinem Arbeitsplatz Fahrtkosten geltend, die laut Urteil „bewusst wahrheitswidrig viel zu hoch angesetzt waren“.

				Steuersünde 3: Der Beamte erklärte dem Fiskus, er habe seine Großmutter jahrelang mit insgesamt gut 20.000 Euro unterstützt. Die vielen Euros waren auch tatsächlich geflossen. Was der Staatsdiener aber verschwieg: Die Oma hatte ihm das Geld wieder auf sein Sparbuch zurücküberwiesen.

				Steuersünde 4: Die Freundin rechnete gegenüber dem Finanzamt Fahrtkosten von ihren Schein-Wohnsitzen zum Arbeitsplatz ab. Die waren rund viermal so hoch wie die von ihrem Wohnsitz aus.

				Übrigens verdiente auch die Lebensgefährtin des Ministerialrats gut. Sie arbeitete bei einer Staatsbank. Zusammen mit ihr hatte der Beamte mehr als 75.000 Euro Steuern hinterzogen. Vor der Urteilsverkündung hatte der Ministerialrat noch schnell seine Entlassung aus dem Staatsdienst beantragt, woraufhin die Justiz befand, eine Strafe auf Bewährung sei „gerade noch vertretbar“. Ansonsten wäre der Ex-Beamte zu mindestens einem Jahr Gefängnis verurteilt worden.

				Die Politik macht es dem viel zitierten kleinen Mann besonders leicht, sich zu ärgern. Denn immer wieder sorgen spektakuläre Fälle für Aufsehen, die den Eindruck hinterlassen, dass man sich den Weg durch den Steuerdschungel mit einem ordentlichen Steuerberater schon freischlagen kann. Nur leisten muss man sich so einen Fachmann erst mal können. Der kann aber auch nichts retten, wenn die Einkünfte nicht hoch genug sind, um in steuersparende Öltanker oder Biokraftwerke investieren zu können. Wer fest angestellt ist, bei dem wird sowieso jeden Monat fix die Lohnsteuer abgezogen. Da ist Betrügen schwieriger. Leichter haben es Selbständige oder Menschen mit großen Vermögen, denn bei ihnen ist der Gestaltungsspielraum bei der Steuererklärung größer.

				Und was soll man als Steuer-Normalbürger davon halten, dass den dicken Fischen im Steuerhinterziehungsteich von der Bundesregierung seinerzeit ein attraktives Amnestieangebot gemacht wurde, die Angesprochenen aber nicht anbissen? Mit dem „Gesetz zur Förderung der Steuerehrlichkeit“ tröpfelten damals nur 1,4 Milliarden Euro in die Kassen des Fiskus. Das war gerade mal ein Viertel der Summe, die die Finanzverwaltung erwartet hatte. Wenn also die Großen selbst bei einem so interessanten Angebot ihrer Steuerpflicht nicht nachträglich nachkommen, warum soll es dann der Durchschnitts-Steuerhinterzieher tun?

				Letztlich deshalb, weil ethische Grundsätze nur für alle verbindlich gelten können – einschließlich der Manager, Politiker und Superreichen. Anderenfalls sind sie keine Moral, sondern Willkür. Auch hilft es ungemein, sich gelegentlich bewusst zu machen, dass unsere Straßen eben doch in einem besseren Zustand sind als beispielsweise die in einer chinesischen Provinz oder im afrikanischen Uganda. Steuern sind für alle da, sie kommen jedem persönlich zugute. Nur das wird zu wenig kommuniziert. So wird in Talkshows zwar über Steuersenkungen diskutiert, dabei aber nicht erwähnt, wofür der Staat das Geld braucht. Beim Bürger entsteht so ein vages Gefühl der Ungerechtigkeit, die Motivation und Legitimation für vieles ist – auch für Steuerhinterziehung.

				Warum Bürger Steuern hinterziehen

				Bei Steuerhinterziehung geht es selten nur um Geld. Wer aus anderen Gründen hinterzieht, lässt sich durch Strafen nicht abschrecken, der kalkuliert nicht.

				
						Häufig werden Steuern als Verlust empfunden und oft als ungerecht. Vielen Bürgern ist gar nicht klar, dass der Staat das Geld eben braucht, beispielsweise für Polizei, Schulen, Kindergärten oder Krankenhäuser.

						Bei anderen steht der Kitzel, das Spiel im Vordergrund. Sie wollen schlauer sein als andere, vor allem als der Staat.

						Wieder anderen geht es um empfundene Ungerechtigkeit. Das ist gerade bei denjenigen, die gut verdienen und deshalb hohe Steuern zahlen, der Fall. Sie sehen sich als die Leistungsträger der Gesellschaft und denken so: Ich will nicht so viel von meinem hart verdienten Geld irgendwelchen Hartz-IV-Empfängern hinterherwerfen.

						Vielen, auch normal verdienenden Bürgern fehlt es ganz einfach an Unrechtsbewusstsein.

						Andere Bürger empfinden durch den Zwang, Steuern zahlen zu müssen, einen Kontrollverlust.

						Eine kleine Gruppe ganz Überzeugter zahlt die Steuern aus politischen Gründen nicht. Sie wollen derzeit beispielsweise nicht, dass ihr Geld nach Griechenland fließt.

						Und dann gibt es Vermögende, die Steuern hinterziehen, weil sie das Gefühl haben, dass sie mit dem Geld besser umgehen können. Mehr rausholen können als die Finanzbeamten oder Politiker. Sie sehen nicht ein, warum sie ihr hart erarbeitetes Geld an Behörden abgeben, wo es von Menschen ausgegeben wird, die es nicht selbst verdient haben. Und die ihrer Meinung nach auch nicht immer effizient dabei vorgehen.

				

				Zum Schein vermietete Eigentumswohnungen, zu Unrecht von der Steuer abgesetzte Essen und Reisen oder Schwarzgeldkonten im Ausland sind das Ergebnis. Reue zeigt kaum jemand, der Steuern hinterzogen hat. So mancher Steuersünder überlegt sogar, Deutschland wegen der hohen Belastung für immer zu verlassen.

				Damit solche Einstellungen gar nicht erst entstehen, schlagen Experten vor, die Bürger stärker einzubeziehen, zum Beispiel bei der Realisierung lokaler Projekte. Vorbilder wie einige Kantone in der Schweiz, in denen sehr viel direkt demokratisch entschieden und mitgestaltet wird, zeigen, dass dies zur Steuerehrlichkeit der Bürger beiträgt. Direkte Demokratie hilft zu verstehen, wofür das Geld nötig ist. Solange das nicht praktiziert wird, werden Steuern auch weiterhin als zu hoch empfunden. Der Widerstand dagegen wird den Fiskus trotz verschärfter Kontrollen Jahr für Jahr Milliarden kosten.

				Schattenwirtschaft und Schwarzmarkt

				Die Geschwindigkeit, mit der gegenwärtig weltweit Gesetze gegen Steuervermeidung verabschiedet werden, spiegelt die Sorgen der Steuerbehörden bezüglich ihrer zukünftigen Einkommensquellen wider. Aus dem gleichen Grund wird der Kampf gegen Schattenwirtschaft und Schwarzmärkte, die in vielen Industrie- und Entwicklungsländern für einen großen Teil der Steuerhinterziehung verantwortlich sind, vorangetrieben. Eine Schattenwirtschaft hat sich vor allem deshalb entwickelt, weil Einkommensteuern, Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung und bürokratische Regularien die Kosten für gesetzliche Arbeit so sehr steigen ließen, dass sie in keinem Verhältnis mehr zum Wert der geschaffenen Leistung stehen. Es ist nachvollziehbar, dass die Schattenwirtschaft Produktion und Handel zu Niedrigpreisen und damit Einkünfte in hochbesteuerten oder hochregulierten Bereichen möglich macht. Nicht nachvollziehbar sind in einer Schattenwirtschaft dagegen Schmuggel, Drogenhandel, Geldwäsche oder Prostitution. Und dabei geht es um richtig viel Schwarzgeld.

				Allein in Deutschland werden jährlich über 50 Milliarden Euro „schmutziges Geld“ gewaschen, schätzt die Financial Action Task Force (FATF), obwohl Jahr für Jahr die Suche nach Schwarzgeld verstärkt wird. Schon heute speichern Casinos Daten von Personen, die mehr als 2.000 Euro in Jetons tauschen, und Banken notieren jeden, der mehr als 15.000 Euro auf ein Konto einzahlen will. Künftig soll der Betrag in den Casinos auf 1.000 Euro sinken und es sollen alle Personen, die eine Prepaid-Zahlkarte kaufen, alle Betreiber und Standorte von Glücksspielautomaten und sämtliche Anbieter von Sportwetten erfasst werden. Schließlich ist Deutschland ein Rückzugsraum für die italienische Mafia.

				Nach Berechnungen des Tübinger Instituts für Angewandte Wirtschaftsforschung (IAW) wurden hierzulande 2010 in der Schattenwirtschaft 347,6 Milliarden Euro umgesetzt. Das entspricht 13,9 Prozent des gesamten Bruttoinlandsprodukts (BIP). Unter den Mitgliedsländern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) liegt Deutschland damit im Mittelfeld. In den USA ist die Schattenwirtschaft mit sieben Prozent am niedrigsten, in Griechenland mit 25,8 Prozent des BIP am höchsten. Die größten Schattenwirtschaften findet man in den Entwicklungsländern: In Nigeria beispielsweise beläuft sie sich auf 70 Prozent des BIP. Dort wird die Schattenwirtschaft aber nicht so sehr durch Steuerhinterziehung im eigentlichen Sinn, sondern durch Verbrechen und korrupte Bürokratien angetrieben.

				Könige beim Schwarzgeld sind jedoch die Inder. Die Superreichen des Superkontinents haben in den letzten Jahren über 500 Milliarden Dollar außer Landes in Steuerparadiese geschafft, um dem Fiskus zu entgehen. Die größte Demokratie der Welt leidet derzeit unter einer nicht enden wollenden Kette von Korruptionsfällen. Dabei zeigt sich immer wieder, dass das Schwarzgeld erst an Orte wie Dubai, Singapur und Mauritius gelangt. Von dort fließt es dann weiter – häufig in die Schweiz und nach London. Es ist also nicht verwunderlich, dass derzeit bei Schweizer Banken die Kunden mit den höchsten Einzahlungsbeträgen aus Indien kommen. Nach einer Untersuchung der Global Financial Integrity (GFI) ist Indiens „Untergrund-Wirtschaft eng mit dem illegalen Finanzausfluss“ ins Ausland verbunden. Auf 50 Prozent des BIP wird in Indien die Schattenwirtschaft geschätzt, über 70 Prozent des generierten Schwarzgeldes landen auf Konten im Ausland.

				Steuerflucht: ein globales Problem

				Steuerflucht ist kein deutsches, sie ist ein globales Problem. Doch je höher sich derzeit die Schulden einzelner Länder türmen, desto intensiver versuchen nationale Steuerfahnder, Steuerflüchtlingen auf die Schliche zu kommen.

				In Afrika sind Steuern eine heikle Angelegenheit. Weil viele Behörden korrupt sind, ist es auch schwierig, Steuern einzutreiben. Es ist nach wie vor einfach, mit den Steuerbeamten Geschäfte zu machen, von denen beide Seiten profitieren. In vielen Ländern des afrikanischen Kontinents fehlen aber auch die Voraussetzungen, um überhaupt steuerliche Bemessungsgrundlagen festzustellen. Grundbuchämter oder Meldebehörden existieren nicht überall oder funktionieren nicht. Tendenziell gilt, dass das Steuerwesen in Nordafrika weiter entwickelt ist als in den meisten Staaten südlich der Sahara.

				In Frankreich etwa gehört Steuerhinterziehung zum guten Ton. Unternehmen prellen mit Vorliebe die Körperschaftsteuer und noch lieber die Umsatzsteuer. Wer viel verdient, gibt in seiner Steuererklärung weniger an – in der Hoffnung, nicht erwischt zu werden. Und Reiche, denen die Steuern trotzdem noch zu hoch sind, gehen ins Ausland, nach Belgien, Großbritannien, in die Schweiz oder in die USA. Obwohl die französische Regierung den Spitzensteuersatz und die Vermögensteuer herunterschraubte, kehrte in den letzten Jahren kein prominenter Franzose heim.

				Das ehemalige Fußballidol Zinédine Zidane lebt in Spanien, Tennisstar Amélie Mauresmo und die Chansonsängerin Patricia Kaas wohnen in der Schweiz, die Familie Mulliez, Besitzer des Hypermarkt-Imperiums Auchan, in Belgien. In der Schweiz leben etwa 200.000 Franzosen – der Steuer wegen. Insgesamt haben die Steuerfahnder im vergangenen Jahr 16 Milliarden Euro zusätzlich eingenommen. Gleichzeitig wurden von den Franzosen 77.000 Auslandskonten erklärt, dreimal so viel wie im Jahr zuvor. Bei der im Finanzministerium eingerichteten Abteilung zur steuerlichen Legalisierung haben sich zudem 4.700 Steuersünder freiwillig gemeldet. Das brachte Nachzahlungen und Strafgebühren von 1,2 Milliarden Euro ein.

				Während in Griechenland die Normalbürger 2012 unter Rentenkürzungen und Massenentlassungen leiden, retten viele Reiche sich und ihr Geld ins Ausland. Die Clans der Latsis, Niarchos und Onassis residieren schon lange in der Schweiz, in Großbritannien oder in Brasilien. Ihre Milliardenvermögen haben sie mit Reedereien in Piräus und Thessaloniki gemacht, den griechischen Spitzensteuersatz haben sie aber nicht gezahlt. Heute fahren ihre Containerschiffe meist unter afrikanischen Billigflaggen. Seit Beginn der Krise sind über 5.000 Griechen ins Visier der Steuerfahndung geraten, weil sie ihr Geld ins Ausland geschafft haben. Im Zeitraum 2009 bis Mai 2012 waren es 75 Milliarden Euro. Insgesamt kamen so in den letzten Jahren über 200 Milliarden Euro zusammen, ein Großteil davon ging auf Schweizer und zypriotische Bankkonten. 2011 sind nach Schätzungen der Immobiliengesellschaft Knight Frank allein 295 Millionen Euro aus Griechenland in den Londoner Immobilienmarkt geflossen.

				Nur 63 Griechen geben ein Jahreseinkommen von mehr als 900.000 Euro an. 380.000 Unternehmer weisen weniger als den Grundfreibetrag von 10.000 Euro Gewinn aus. Sie zahlen keinen Cent Steuern. Mithilfe von Satellitenbildern entdeckten die Steuerfahnder 2011 über 1.700 steuerpflichtige Swimmingpools. Nur 121 waren bei den Behörden registriert. Doch statt künftig die Steuern dafür zu zahlen, werden die Pools mit grasgrünen Planen getarnt oder als Zisterne ausgewiesen. 60 Milliarden Euro Steuern sind offen.

				Die Steuerflucht in Griechenland erreicht zwölf bis 15 Prozent des Bruttosozialprodukts, das sind 40 bis 45 Milliarden Euro im Jahr. Wenn davon auch nur die Hälfte eingetrieben werden könnte, wäre Griechenlands Schuldenproblem nach Meinung von Nikos Lekkas, dem Leiter der griechischen Steuerfahndungsbehörde, gelöst. „Griechenland kann seine wirtschaftlichen Probleme selber lösen, indem die Bürger ihre Steuern zahlen“ („Süddeutsche Zeitung“, 9.6.2012).

				Im Kampf gegen Steuerhinterziehung hat Griechenland Anfang 2012 unter der Ägide der OECD ein internationales Informationsaustauschabkommen mit 14 EU-Staaten sowie Japan, Russland und den USA unterzeichnet.

				In Großbritannien neigen die Menschen zur Denunziation. Zu den Behörden, die diese Vorliebe fürs Petzen nutzen, gehört das Finanzamt. Ob Hotline oder online – die Steuerbehörden bieten den Untertanen Ihrer Majestät zahlreiche Möglichkeiten, Nachbarn oder Kollegen, die sich verdächtig machen, dem Staat Steuern verweigern, anzuzeigen. „Keine Information, wie trivial sie auch erscheinen mag, ist zu klein“, wirbt Her Majesty’s Revenue and Customs in Rundfunk und Fernsehen um die Mithilfe der Bürger. Auch anonymen Hinweisen gehe man gern nach. 70 bis 100 Millionen Pfund an hinterzogenen Steuern werden so eingetrieben. Nicht eben viel, wenn man bedenkt, dass britische Investoren schätzungsweise zehn Milliarden Pfund auf ausländischen Konten in Sicherheit gebracht haben.

				Die Bereitschaft der Briten zum Steuerbetrug ist nach Ansicht von Experten im selben Maß gewachsen, wie sich die Steuerbelastung erhöht hat. Was redliche britische Steuerzahler jedoch mehr aufbringt, ist die Tatsache, dass ihr Land ein Steuerparadies für reiche Ausländer geworden ist. Ausländer sind nur verpflichtet, ihr eingeführtes Vermögen zu versteuern. Milliarden, die im Ausland lagern, interessieren den britischen Fiskus nicht (siehe Seite 138). Hinzu kommt, dass das Offshore-Finanzzentrum Großbritannien mit den Channel Islands oder der Isle of Man weitere Paradiese für undurchsichtige Finanzmanöver im Angebot hat.

				In Italien ist es Volkssport Nummer eins, den Fiskus zu prellen. Dem Staat gehen dadurch jährlich etwa 100 Milliarden Euro durch die Lappen, vor allem aufgrund der Schwarzarbeit. Handwerker, Juweliere und Freiberufler rechnen sich arm. Restaurantbesitzer deklarieren im Schnitt ein Jahreseinkommen von nur 15.000 bis 20.000 Euro. Hausbesitzer haben die Wahl: Entweder sie zahlen Reparaturen schwarz mit Bargeld – oder es regnet weiter rein. Mit Schwarzgeld hochgezogen wurden in der Vergangenheit auch über eine Million Immobilien, wie die italienischen Finanzbehörden bei ihrer Suche nach Schwarzgeld 2011 herausgefunden haben.

				In Italien finden sich immer mehr Inhaber von Luxusjachten als Spitzenverdiener. Immer öfter filzen daher Steuerfahnder in Nobel-Urlaubsorten die Halter von Jachten und Luxusautos. Deren Lebensstil passt in den meisten Fällen kaum zur Steuererklärung. In vielen Fällen stoßen die Steuerfahnder dabei auf Gesellschaften, mit denen wie so oft in Italien nur die tatsächlichen Eigentümer der Luxuskarossen und Jachten verschleiert werden. Dazu wird etwa eine italienische Leasing- oder Vermietungsgesellschaft gegründet, als deren Besitzer wiederum eine Gesellschaft in einem Steuerparadies fungiert, ohne dass die Hintermänner festgestellt werden können. Aber auch Geschäftsinhaber sehen sich in den Nobelorten Kontrollen ausgesetzt.

				Wie beispielsweise Ende Dezember 2011 im Skiort Cortina d’Ampezzo: Zwar wurden hier nur 35 der 1.000 Betriebe gefilzt, doch die Fahndungsaktion, die sich sofort herumsprach, führte zu überraschenden Verhaltensänderungen: Niemand traute sich am 30. Dezember, Kunden ohne offizielle Rechnung oder Kassenzettel ziehen zu lassen. Der Umsatz der Restaurants stieg an jenem Tag im Vergleich zum Vorjahr um 300 Prozent, der von Juwelieren sogar um 400 Prozent. Solche Fangzüge wurden und werden 2012 auch in anderen Ferienorten durchgeführt.

				Die Suche nach Steuerflüchtlingen in Italien und Griechenland wirkt sich im Frühjahr 2012 europaweit aus. Da Vermögende in beiden Länder ihre Luxusautos abstoßen, um von den Fahndern bei Razzien nicht enttarnt zu werden, ist der Gebrauchtwagenmarkt für Edelkarossen wie etwa Porsche um 15 bis 20 Prozent eingebrochen.

				Auch in Japan betreiben viele Steuerpflichtige Steuerhinterziehung als Volkssport. Und in einer Wirtschaft, in der noch vorwiegend bar bezahlt wird, bleiben viele Einkünfte ganz ohne Papierspur. Das Geld wird im Kopfkissen aufgehoben statt auf der Bank. Irgendwann macht man dann einen Ausflug nach Hongkong. Mit einer prallen Geldbörse. Die Konten bei den Hongkonger Finanzinstituten nutzen die Japaner als sicheren Hafen. Die Steuerbehörden sichern jährlich zwar rund 200 Millionen Euro unbezahlter Steuern, hinterzogen wird aber ein Vielfaches. Allein die vielen Hausfrauen und Rentner, die übers Internet mit Währungen spekulieren, verbergen Milliarden. Für einfache Angestellte führt der Arbeitgeber die Einkommensteuer ab, alle anderen Bürger schätzen sich gegenüber dem Finanzamt selbst ein. Nur einige Tausend Fälle nehmen die Ämter genauer unter die Lupe. Noch ist Japan für steuerpflichtige Japaner eine Oase.

				In Österreich sind die Bezieher kleiner und mittlerer Einkommen vergleichsweise brave Steuerzahler. Die Umsätze der Schattenwirtschaft werden auf etwa zehn Prozent des BIP geschätzt, das ist im europäischen Vergleich wenig. Die Profiteure des österreichischen Steuersystems sind die Reichen. Vor allem, weil es für sie eine Reihe legaler Tricks gibt, um Steuern zu sparen. Das Vermögen in Privatstiftungen etwa unterliegt nicht der Erbschaftsteuer. Wenn größere Stiftungen den Besitzer wechseln, kommen die Erben also in der Regel steuerfrei davon, während das Sparbuch der verstorbenen Tante vom Normalverdiener voll versteuert werden muss. Auch dass es in der Alpenrepublik eine 25-prozentige Quellensteuer auf Kapitalerträge gibt, ist ein Zugeständnis an die Reichen: Im Gegenzug verteidigte Österreich auch nach dem Beitritt zur EU weite Teile seines strengen Bankgeheimnisses.

				In Russland schaffen Unternehmen Jahr für Jahr kleinere Vermögen außer Landes und auch für Nicht-Oligarchen war Steuerhinterziehung lange Jahre eine lässliche Sünde. Der einheitliche Einkommensteuersatz von 13 Prozent für natürliche und 20 Prozent für juristische Personen, der 2001 eingeführt wurde, hat zwar ein kleines Wunder bewirkt, denn seitdem sind die Steuereinnahmen geradezu explodiert. Aber Russland ist damit nicht zum Steuerstreber geworden. Wer kann, versucht Vermögenswerte außer Landes zu schaffen.

				Allein 2008 und 2009 wurden jeweils rund 100 Milliarden Euro in Steueroasen verlagert. Die Russen in Kitzbühel, London, Monaco oder in der Schweiz sind Beispiel dafür. Im Kampf gegen Steuerhinterziehung schloss Russland rund 60 neue Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) mit einer Vereinbarung zum Informationsaustausch in Steuerangelegenheiten gemäß OECD-Standards ab, darunter mit Luxemburg, Österreich, der Schweiz und Zypern.

				In Schweden, aber auch in Dänemark und Norwegen hat das Streben nach Gleichheit bei der Besteuerung positive Auswirkungen, etwa auf die Steuermoral. Die ist trotz hoher Steuersätze, im Vergleich zu vielen anderen Ländern, sehr gut. Sich aus der Gemeinschaft der Steuerzahler zu verabschieden ist nur schwer möglich, weil das Steuerrecht kaum Schlupflöcher bietet. Bei Steuervergehen wird daher nicht lange gefackelt. Wer als Steuerhinterzieher erwischt wird, muss mit schlimmen Konsequenzen rechnen. Nicht nur vonseiten der Behörden, der Ruf eines Steuersünders ist nachhaltig zerstört.

				Wer in der Schweiz dem Fiskus etwas verschweigt, der ist zwar kein Krimineller, er wird von den Mitbürgern aber verachtet.

				In Spanien will die Regierung im Kampf gegen Steuerflucht über acht Milliarden Euro versteckter Gelder aufspüren.

				Tunesien hat ein ähnlich funktionstüchtiges Steuersystem wie europäische Länder. Die Steuerfahnder greifen dort hart durch, sodass die Lust am Hinterziehen eher gering ist. Ägypten geht einen anderen Weg: Es hat den Einkommensteuersatz deutlich gesenkt (gestaffelt von zehn bis 20 Prozent) und damit mehr Steuerpflichtige dazu gebracht, ihre Schuld zu begleichen. Einige Staaten in Afrika erzielen einen großen Anteil der Einnahmen mit indirekten Steuern, etwa über die Umsatzsteuer. Weil diese Abgaben gleich beim Kauf bezahlt werden, sind die Möglichkeiten zur Steuerhinterziehung beschränkt.

				In den USA ist der Spitzensteuersatz in den letzten 25 Jahren zwar von über 70 auf 35 Prozent gesunken. Dennoch wird das Steuersystem von den Amerikanern als extrem ungerecht empfunden. Denn viele Superreiche zahlen zwischen 15 und 20 Prozentpunkte weniger als Normalsterbliche. Die nationale Steuerbehörde Internal Revenue Service (IRS) ist verhasst. Die Amerikaner misstrauen den Steuereinnehmern und erwarten, dass sich der Staat möglichst aus den Angelegenheiten der Bürger heraushält. Viele Amerikaner sind bekennende „Tax Denier“, Steuerverweigerer, die grundsätzlich gar nichts an den Staat zahlen wollen. Ihre Argumentation: Ja, der Staat hat das Recht, Steuern zu erheben. Nur darf er keinen Bürger dazu zwingen, diese auch zu zahlen. In den USA wächst die Zahl der Steuerrebellen.

				
				

				DER KAMPF GEGEN STEUERFLUCHT ZAHLT SICH AUS

				Das verstärkte internationale Engagement gegen Steuerflucht zeigt Wirkung. Laut Erhebungen der OECD von Ende 2011 hat dies den G-20-Ländern fast 14 Milliarden Euro zusätzlich in die leeren Staatskassen gespült. Drei Staaten haben am meisten profitiert: Deutschland mit 1,8 Milliarden Euro, die USA mit 1,4 Milliarden und Frankreich mit einer Milliarde. Die OECD geht davon aus, dass dieser Betrag in den kommenden Jahren vervielfacht wird. Das Geld werde einen „substantiellen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung vieler Länder leisten“.

				

				

			

		

	
		
			
				

				Kapitel 2: Das Steuerrecht und wie es (nicht) wirkt

				Kapitel 2

				Das Steuerrecht und wie es (nicht) wirkt

				Immer häufiger verlangen Politiker, dass Selbstanzeigen Steuersünder nicht länger vor Strafen schützen sollen. Dabei war es der Staat selbst, der Steuerhinterziehung bei Kapitalerträgen jahrzehntelang in Deutschland begünstigt hat. Bis Mitte der 1990er-Jahre zeigte der Fiskus wenig Eifer, Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen einzutreiben. Vor allem nicht mit dem Bankenerlass über Ermittlungen bei Finanzinstituten. Danach durften die Finanzämter von Banken und Sparkassen keine Informationen über Art und Höhe von Konten verlangen. Auch diesbezügliche Stichproben während Betriebsprüfungen bei Banken waren untersagt, ebenso entsprechende Kontrollmitteilungen.

				Begründet wurde das seinerzeit mit dem Vertrauensverhältnis zwischen Banken und ihren Kunden. Denn im Regelfall könnte „davon ausgegangen werden, dass die Angaben in der Steuererklärung der Kunden vollständig und richtig sind“. Einen Quellensteuerabzug gab es nur bei der Körperschaft- und der Kapitalertragsteuer auf Dividenden. Hier lohnte es sich für Steuerpflichtige in den unteren Progressionsstufen sogar, die Erträge in der Steuererklärung anzugeben, um zu viel gezahlte Steuern zurückzubekommen. Bei Zinseinnahmen und Veräußerungsgewinnen innerhalb der Spekulationsfrist zahlte sich dagegen Verschwiegenheit aus, weil die Finanzämter die Angaben hierzu selten nachprüften. Die Ehrlichen waren mal wieder die Dummen.

				1991 erklärte das Bundesverfassungsgericht die bis dahin bestehende Regelung wegen des Vollzugsdefizits für verfassungswidrig. Daraufhin führte der Gesetzgeber 1993 die Zinsabschlagsteuer ein, um die Zinserträge an der Quelle abzuzapfen. Folge: Viele Bürger sahen damals nicht ein, dass sie auf die Ersparnisse, die sie von ihrem bereits versteuerten Arbeits- oder Unternehmereinkommen zurückgelegt hatten, ein zweites Mal versteuern sollten. Sie flohen mit ihrem Schwarzgeld, das sie bislang im Vertrauen auf das deutsche Bankgeheimnis angesammelt hatten, in die Steueroasen der Nachbarschaft: nach Liechtenstein, Luxemburg, Österreich und in die Schweiz. Deutsche Banken halfen ihnen dabei mit „getürkten“ Überweisungen – häufig an ihre eigenen Niederlassungen, wie sich später bei den groß angelegten Steuerrazzien Mitte der 1990er-Jahre herausstellte. Auch Landesbanken und Sparkassen waren mit von der Partie – ein weiterer Hinweis auf die staatliche Doppelmoral.

				„Die harte Haltung der Steuerfahnder hat Banken und Anleger verunsichert. Ob sie die weitere Steuerflucht beendet, ist mehr als fraglich“, prophezeite damals der „Spiegel“ (Ausgabe 37/1996). Denn: „Gegen die sinkende Steuermoral hilft nur ein gerechtes Steuersystem mit niedrigen Sätzen und einem rigorosen Abbau aller Steuervergünstigungen.“ Diese Analyse ist heute leider immer noch aktuell. Denn durch die ständigen Änderungen und die oft faulen Kompromisse zwischen Klientelpolitik (zum Beispiel Hotelsteuer, ermäßigter Mehrwertsteuersatz) und Etatrücksicht ist das deutsche Steuerrecht im Lauf der Jahre für die Bürger noch komplizierter, undurchschaubarer und weniger verlässlich geworden.

				Der Fiskus hat das Recht, die Steuergesetze anzuwenden, auch wenn diese noch so schlecht „gestrickt“ sind. Überzogen handelt der Staat jedoch, wenn er Bürgern, denen er bestimmte Steuersünden ein halbes Leben lang oder länger nachgesehen hat, jetzt mit gnadenloser Strafverfolgung droht. Steuerehrlichkeit hängt auch stark vom Vertrauen der Bürger in die staatlichen Organe ab.

				Steuerpolitik im Schatten der Finanzkrise

				Im Windschatten der globalen Finanzkrise vollzieht sich ein Paradigmenwechsel im Steuerrecht, der von den Notprogrammen der Mittelmeerstaaten bis zur Haushaltskontroverse im US-Kongress reicht. Ein klarer Trend hin zum Steuerzugriff prägt die Zukunft der Steuerpolitik. Und dies nicht nur, weil die Finanzkrise lang anhaltende Effekte auf die öffentlichen Haushalte zeitigen wird. Schwerer wiegt, dass wir eine fundamentale Neuordnung im Verhältnis zwischen Staat, Wirtschaft und Gesellschaft erleben. Wie schon erwähnt: Steuerpflichtige sollten genau darauf achten, was vor sich geht. Steigt die Abgabenlast wegen realer Haushaltszwänge oder will ein erstarkender Staat die Grenzen zwischen privater Freiheit und öffentlicher Gestaltungsmacht neu definieren?

				Die Situation in Deutschland

				Durch die aktuelle Situation wird ein gesellschaftlicher Konsens infrage gestellt, der seit Jahren besteht und folgende Aspekte umfasst:

				
						Der Staat übernimmt Aufgaben nur, wenn das freie Spiel der Marktkräfte keine Lösung bereitstellt. Die Staatsquote am Volkseinkommen muss zurückgeführt werden.

						Die Zahl der Steuern ist auf wenige allgemeine und ergiebige Steuern zurückzuführen, im Kern auf die Einkommen- und die Umsatzsteuer.

						Der finanzielle Selbststand der Wirtschaft ist zu erhalten. Das erfordert eine Zurückführung von Substanzsteuern, zum Beispiel der Vermögen-, der Gewerbekapital- und der Erbschaftsteuer auf Betriebsvermögen.

						Der internationale Steuerwettbewerb um mobiles Kapital setzt den Gesetzgeber unter Druck.

						Die Steuersätze sind bei maßvoller Verbreiterung der Bemessungsgrundlage zu reduzieren. Bei der Körperschaftsteuer gelang das durch eine mehrere Jahrzehnte dauernde Senkung von 56 auf 15 Prozent, bei der Einkommensteuer auf 42 Prozent.

						Langfristig ist eine grundlegende Vereinfachung der Ertragsteuern anzustreben. Sei es in Form einer einheitlichen Unternehmensteuer, einer dualen Einkommensteuer oder einer Flat Tax.

				

				2007 war das Ziel zum Greifen nah. Es war das erste Fiskaljahr seit 1969, in dem in Deutschland ein ausgeglichener Bundeshalt wahr zu werden schien. Dann kam die Krise.

				Und mit ihr nicht nur ein Einbruch der Konjunktur, eine Gefährdung der staatlichen Einnahmen, sondern auch ein Einbruch beim Grundverständnis der Rolle, die Gesellschaft, Wirtschaft und Staat künftig spielen werden. Der Grund dafür liegt außerhalb der Steuerpolitik. Banken werden als „Spekulanten“ verunglimpft, der Ruf nach dem ebenso starken wie fürsorglichen Staat ist lauter geworden. Ein weit gespanntes Bündnis, das von konservativen Staatsdenkern bis zu sozial geprägten Verteilungspolitikern reicht, betont die Garantiefunktionen und damit auch die Finanzierungsansprüche der staatlichen Träger. Das hat Auswirkungen auf die Fiskalpolitik.

				Über Jahrzehnte ist der Ruf nach einer Steuerreform begleitet worden von dem Ruf nach kritischer Prüfung staatlichen Handelns bei den Finanzen. Die notwendige Diskussion um die Legitimation öffentlicher Ausgaben wurde nicht geführt. Man wagt kaum zu hoffen, dass deren Rückführung in einer Gesellschaft gelingt, die das Vertrauen in alternative Lösungen durch die freien Marktkräfte zumindest mittelfristig verloren hat. Gleichzeitig ist auf der Einnahmenseite die Zeit unbegrenzter Schuldenaufnahme vorbei, das verhindern verschärfte Rahmenbedingungen zu Haushaltsdefizit und Staatsverschuldung. Auch wird das Aufnehmen von noch mehr Schulden auf den internationalen Finanzmärkten nicht mehr unbegrenzt finanziert.

				Folge: Der Verzicht auf Ausgabenkürzungen, verbunden mit einer Disziplinierung der Schuldenaufnahme, führt dazu, dass die ganze Last der Staatsfinanzierung bei den Steuern abgeladen wird. Alternativen gibt es keine, explodierendes Wirtschaftswachstum ist nicht zu erwarten. Zwar kann eine Inflation die Schuldenlast mildern, dies wäre aber mit höheren Zinsen für die öffentliche Hand verbunden. Nicht die haushaltsneutrale Steuerreform ist daher die aktuelle Forderung, sondern die Steuerreform, die einen ausgeglichenen Haushalt möglich macht. Wenn dem so ist, wird die Zahl der Steuern aber nicht verringert – das Gegenteil ist der Fall. Beim Gesetzgeber erleben wir einen wachsenden Erfindungsgeist:

				
						Brennelementesteuer für die Atomindustrie

						Ticket-Steuer für den Luftverkehr

						Finanztransaktionssteuer für den Bankenbereich

						Erhöhung der Grundsteuer in den Bundesländern

						Einführung der Vermögensteuer in den vermögenspolitischen Programmen

				

				So kann durchaus der Eindruck entstehen, dass die fiskalische Belastungsgrenze der Steuerpflichtigen noch nicht erreicht ist.

				Auch der Druck des internationalen Steuerwettbewerbs auf die deutsche Steuerpolitik scheint nachzulassen. Die internationale Staatsschuldenkrise hat dazu geführt, dass die Zeiten eines „race to the bottom“, also eines Wettlaufs um die niedrigsten Steuern, der westlichen Industriestaaten vorläufig vorbei sind. Generelle Senkungen der Körperschaftsteuersätze stehen nirgendwo mehr auf der Tagesordnung. Hinzu kommt, dass der Steuerwettbewerb in erster Linie ein Wettbewerb um Kapitalinvestitionen ist. In einer Zeit weltweit nie gesehener Niedrigzinsen tritt die Steuerbelastung durch Investitionsentscheidungen in den Hintergrund. Auch sind im Kampf gegen Steueroasen Fortschritte erzielt worden. Die Finanzverwaltungen empfinden mehr Solidarität miteinander. Das bedeutet wohl, dass Deutschland – wie andere Staaten – bei der Absenkung der Einkommensteuersätze die Talsohle erreicht hat.

				Die Steuerpolitik der kommenden Jahre darf die aktuelle Krise nicht als politischen Vorwand für eine vorschnelle Erhöhung des Staatsanteils und eine Beschleunigung der Umverteilung nehmen. Weder eine Erhöhung der Einkommensteuersätze noch eine Wiederbelebung der Vermögensteuer sind durch die aktuellen Daten begründet. Mittelfristig müssen Ausgaben- und Einnahmepolitik korreliert und auf einen ausgeglichenen Haushalt ausgerichtet werden.

				Die Lage weltweit

				Um die maroden Staatshaushalte zu sanieren, planen Deutschland, Italien, Spanien und andere EU-Staaten, die Reichen mit höheren Einkommensteuersätzen und Vermögensteuern zur Kasse zu bitten. Und das, obwohl Sparprogramme in den Staatshaushalten und eine europäische Schuldenbremse sinnvoller wären. Vermögensbezogene Steuern brachten den Staaten meist weniger Einnahmen als erhofft.

				Auch wird 2012 immer deutlicher, dass Schulden durch das Verschieben von einer Institution zur nächsten nicht verschwinden. Die einzigen langfristigen Lösungen sind:

				
						Mehr Wachstum: eine schwierige Aufgabe, wenn die gesamte Wirtschaft und Bevölkerung wie in Griechenland Schulden abbaut.

						Eine Monetisierung der Schulden – mit dem sich daraus ergebenden Inflationsrisiko.

						Oder Konkurs mit einer dann zu erwartenden Depression.
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				Während die USA und Großbritannien auf eine sanfte Schuldenreduzierung und -monetisierung setzen, hat sich die Eurozone für die Sparvariante entschieden und befindet sich auf dem Weg zurück in die Rezession. Nur die Schwellenländer haben derzeit genügend Kraft, ihre Wachstumsmotoren weiter am Laufen zu halten. Als negative Risiken für die Weltwirtschaft zeichnen sich folgende Entwicklungen ab: die Verschärfung der Eurokrise, eine deutliche Verlangsamung der US-Wirtschaft und der chinesischen Wirtschaft, die infolge der Kreditkrise in Europa wesentlich schneller abbremst als prognostiziert.

				
					
						
								
								Konjunkturprognosen 2012/2013
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								Inflation in %
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								Nord- und Südamerika

							
						

						
								
								USA

							
								
								2,3

							
								
								2,6

							
								
								2,0

							
								
								1,6

							
						

						
								
								Kanada

							
								
								2,5

							
								
								2,1

							
								
								2,1

							
								
								2,3

							
						

						
								
								Brasilien
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								5,8
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								Asien/Pazifik

							
						

						
								
								Japan
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								Australien
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								Deutschland
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								Russland
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								3,0

							
						

						
								
								Quelle: UBS

							
						

					
				

				Mit den Schulden der Staaten ist es weit gekommen. Das gilt nicht nur für das Volumen von weltweit über 100 Billionen Dollar, sie erreichen auch in immer mehr Ländern die Schwelle von 90 Prozent der Wirtschaftsleistung. Ab diesem Wert ist die Tragfähigkeit der Lasten kaum noch zu gewährleisten. Das Verhalten der Banken, die Zahlungsunfähigkeit der Hauseigentümer und überschuldete Staaten – diese und andere Resultate der jahrelangen Fehlentwicklung zerstören die Grundlagen der Marktwirtschaft und die Moral der Finanzpolitik. Am Ende haften dann einmal mehr die Steuerzahler. Und zwar nicht notwendigerweise die des eigenen Landes, sondern die anderer Staaten (Transferunion).
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				Ganz ohne Steuern geht es nicht

				Um es einmal ganz klar zu sagen: Steuerparadiese sind nicht völlig steuerfrei. Um ihren Staatshaushalt zu finanzieren, erheben die meisten Einfuhrzölle – häufig recht hohe – und vielfältige Verwaltungs- und Registergebühren. Etliche veranlagen zudem Umsatzsteuern. Auch Einwanderer kommen damit in Berührung. Aber in Ländern, die keine Einkommensteuer erheben, vereinfacht sich die persönliche Liquiditätsplanung erheblich. Zu dieser Gruppe gehören Anguilla, die Bahamas, die Bermudas, die Cayman Islands, die Turks and Caicos Islands sowie Vanuatu. Hier gibt es weder Einkommen- noch Vermögen-, Schenkung- oder Erbschaftsteuern. Die wichtigsten Kostenfaktoren in diesen Ländern sind hohe Wohnkosten, Reisekosten und die importierte Inflation. Um auch hier die zunehmende Staatsverschuldung in den Griff zu bekommen, wollen die Regierungen bestehende Steuern und Abgaben jetzt entschlossener eintreiben.

				Die Inseln der Karibik und die Bermudas haben in den letzten beiden Jahrzehnten zahlreiche Immigranten – meist Ruheständler – aus den USA, Kanada und Großbritannien angelockt. Das gelang Vanuatu im Südpazifik beispielsweise bislang nicht, obwohl eine Reihe Hongkong-Chinesen dort Aufenthaltsgenehmigungen bekommen haben. Vermögende deutsche Auswanderer und Steuerflüchtlinge zieht es häufig in die Schweiz, wo sie der „Pauschalisten-Status“ lockt. Statt der progressiven Einkommensteuer zahlen sie eine mit der jeweiligen Gemeinde beziehungsweise dem Kanton individuell ausgehandelte Pauschalsteuer. Rund 5.000 Ausländer nutzen den Steuerstatus, darunter der Ikea-Gründer Ingvar Kamprad, die C&A-Textilhändler Brenninkmeyer, der Logistikunternehmer Klaus-Michael Kühne, der Metro-Gründer Otto Beisheim oder der Formel-1-Pilot Michael Schumacher.

				Voraussetzungen für die Pauschalbesteuerung sind: Die betreffende Person ist Ausländer ohne schweizerische Staatsbürgerschaft mit Wohnsitznahme in der Schweiz und steuerlichem Wohnsitz in der Schweiz, aber ohne Erwerbstätigkeit in der Schweiz. Bemessungsgrundlage der Pauschalbesteuerung sind für das steuerbare Einkommen die jährlichen Lebenshaltungskosten und für das steuerbare Vermögen das steuerbare Einkommen x 20 (Kapitalisierung mit fünf Prozent, Abweichungen in einzelnen Kantonen). Mindestbemessungsgrundlage ist der fünffache Mietwert. Beispiel: Monatsmiete = 8.333 Schweizer Franken (CHF), jährlicher Mietwert rund 100.000 x 5. Steuerbares Einkommen: 500.000 CHF, steuerbares Vermögen: 10 Millionen CHF. Auf dieser Basis ergeben sich beispielsweise für folgende Gemeinden für 2011 nachfolgende Pauschalbesteuerungen – unabhängig davon, wie hoch das weltweite Gesamteinkommen beziehungsweise das Gesamtvermögen des Steuerpauschalisten tatsächlich ist.

				
					
						
								
								Zug/ZG

							
								
								148.000 CHF

							
								
								Lugano/TI

							
								
								226.000 CHF

							
						

						
								
								Sarnen/OW

							
								
								131.000 CHF

							
								
								Basel/BS

							
								
								260.000 CHF

							
						

						
								
								Freienbach/SZ

							
								
								103.000 CHF

							
								
								St. Moritz/GR

							
								
								189.000 CHF

							
						

						
								
								Frauenfeld/TG

							
								
								200.000 CHF

							
								
								Gstaad/BE

							
								
								261.000 CHF

							
						

						
								
								Ermatingen TG

							
								
								194.000 CHF

							
								
								Lausanne/VD

							
								
								293.000 CHF

							
						

						
								
								Schaffhausen/SH

							
								
								213.000 CHF

							
								
								Genf/GE

							
								
								295.000 CHF

							
						

						
								
								St. Gallen/SG

							
								
								223.000 CHF

							
								
								Zermatt/VS

							
								
								258.000 CHF

							
						

					
				

				Der Kanton Zürich hat 2009 die Pauschalbesteuerung abgeschafft. Viele Millionäre und Milliardäre packten daraufhin ihre Koffer und zogen fort.

				Besondere steuerliche Anreize für Vermögende bis hin zu Nullsteuern auf Auslandseinkünfte bieten unter anderem auch Andorra, Barbados, die Channel Islands, Costa Rica, Frankreich, Gibraltar, Irland, die Isle of Man, Italien, Macao, Malta, Monaco, die Niederländischen Antillen, Österreich, Panama, Portugal mit Madeira, Spanien, die Turks and Caicos Islands sowie Zypern. Und die britische Kronkolonie Gibraltar bietet Reichen aus aller Welt wie die Schweiz einen steuerlichen Pauschalistenstatus an. Damit verbunden ist eine jährliche Pauschalsteuer von maximal 20.000 Pfund. Voraussetzungen dafür: ein Vermögensnachweis über mindestens zwei Millionen Pfund und einen Wohnsitz am Fuße des Affenfelsens.

				Buhlen um Steuerpflichtige

				Am Steuersystemwettbewerb scheiden sich die Geister. Während ihn die einen verteufeln, weil er zu einem ruinösen Steuersenkungswettkampf führe, der den Wohlfahrtsstaat gefährde, ist er für andere Allheilmittel gegen ausufernde Staatstätigkeit und Freiheitsbeschränkung. Dabei bedeutet Steuerwettbewerb das Konkurrieren verschiedener Gebietskörperschaften um Steuerzahler und Besteuerungsobjekte mit den Mitteln des Steuerrechts. Steuerwettbewerb lässt sich sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene beobachten.

				National findet er sich in Bundesstaaten, deren Gliedstaaten über eigene Kompetenzen zur Besteuerung verfügen – insbesondere Steuergesetzgebungs- und Steuerertragskompetenzen. Solche Regelungen gibt es beispielsweise in Kanada, der Schweiz und den Vereinigten Staaten. Infolge ihrer weitgehenden Besteuerungsrechte sind die Gliedstaaten für einen Großteil ihrer Steuereinnahmen eigenverantwortlich. Um sich gegenüber anderen Gliedstaaten zu behaupten und ihre Steuereinnahmen zu sichern, versuchen sie, möglichst viele Steuerzahler und Besteuerungsobjekte in ihr Hoheitsgebiet zu locken. Dabei können hohe Steuersätze zu Abwanderungen führen und niedrige Steuern Anreize zur Ansiedlung bieten. In Deutschland ist ein nationaler Steuerwettbewerb nicht gegeben, da wesentliche Steuern durch den Bundesgesetzgeber geregelt werden. Der deutsche Steuerwettbewerb beschränkt sich auf die Kommunalebene, hier gilt das verfassungsrechtlich abgesicherte Hebesatzrecht bei der Gewerbesteuer. Zwar bestehen auch in den Bereichen der Grundsteuer sowie der örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern Gestaltungsspielräume für die Kommunen. Insgesamt sind diese aber fiskalisch zu unbedeutend, als dass sich ihretwegen ein ernsthafter Steuerwettbewerb entfalten könnte.

				International wird dagegen ein intensiver Steuerwettbewerb ausgetragen. Dabei schreitet weder eine Verfassung noch eine zentrale Gesetzgebungs- oder Rechtsprechungsinstanz als Regulator ein. Um dem internationalen Steuerwettbewerb gewisse Grenzen zu setzen, haben OECD und EU in den letzten Jahren Konzepte entwickelt, die zwischen „akzeptablem“ und „fairem“ sowie „schädlichem“ und „unfairem“ Steuerwettbewerb unterscheiden. Tritt ein Land aus dem Rahmen des akzeptablen oder fairen Steuerwettbewerbs hinaus, haben andere Länder das Recht, steuerliche Gegenmaßnahmen einzuleiten. In der EU wurden zudem in Teilbereichen Steuerharmonisierungen vorgenommen (Zinsbesteuerung). Diskutiert wird derzeit eine EU-weite konsolidierte Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage.

				Steuerwettbewerb schadet nicht

				Für den einzelnen Bürger und das einzelne Unternehmen hat Steuerwettbewerb eine freiheitssichernde Funktion. Der Zugewinn an Freiheit liegt darin, wählen zu dürfen, unter welchem Steuerregime und mit welcher Steuerbelastung er/es besteuert werden möchte. Da die verschiedenen Staaten unterschiedliche Steuersysteme haben, stehen sie vor einem entsprechenden Angebot. Die Wahlmöglichkeit ist nicht rein theoretischer Natur: Untersuchungen zeigen für den nationalen wie den internationalen Steuerwettbewerb, dass Standortwahl und Investitionsentscheidungen auch von steuerlichen Bedingungen abhängen. Die Staaten wiederum setzen ihre Steuerrechtsordnungen systematisch ein, um Steuerzahler und Kapital anzuziehen.

				Dass Bürger und Unternehmen wählen können, kann zu einem regelrechten Buhlen um Steuerzahler führen und damit zu einer grundlegend anderen Einstellung der Steuerverwaltung gegenüber dem Steuerzahler. Bestes Beispiel dafür ist die Schweiz: Der Wettbewerb zwischen den Kantonen führt dazu, dass der Steuerzahler als Kunde behandelt wird, nicht als lästiger Untertan, der Steuern zu zahlen und sich um sämtliche damit zusammenhängenden Fragen und Formalien selbst zu kümmern hat. Dies schürt den nationalen Steuerwettbewerb in der Schweiz, aber auch das Auftreten einzelner Kantone im internationalen Steuerwettbewerb. Die Kantone – darunter zum Beispiel Thurgau am Südufer des Bodensees – werben international mit ihren vorteilhaften Steuerbedingungen, bieten Hilfestellungen bei Wohnsitz- und Unternehmensumsiedlungen und den damit verbundenen Steuerfragen an. Andere Nationen haben nachgezogen und bewerben ihre Länder im internationalen Steuerwettbewerb ähnlich. Für Bürger oder Unternehmen handelt es sich hier um Dienstleistungen, die sie von eigenen Belastungen befreien, etwa den Kosten für Recherchen oder Behördenvorgänge.

				Der Steuerwettbewerb ermöglicht dem Steuerzahler größere politische Freiheit. Schließlich kann er über die Abwanderung in einen anderen Staat deutlich machen, dass er mit der Steuerpolitik der Regierung in seinem Heimatland nicht einverstanden ist. Der Steuerwettbewerb gibt dem einzelnen Steuerzahler einen Vergleichsmaßstab für die Steuerpolitik seines Staates an die Hand. Er kann dessen steuer- und finanzpolitisches Handeln mit dem anderer Staaten vergleichen und daraus Schlussfolgerungen bezüglich der Leistung seiner Regierung ziehen. Damit wird die Steuerpolitik für Bürger und Unternehmen überschaubarer und überprüfbarer. Auf Regierungsebene führt dies dazu, dass die Steuerpolitik anderer Staaten im Auge behalten wird.

				Steuerwettbewerb begrenzt darüber hinaus die ansonsten unbegrenzte Besteuerungsgewalt des Staates und beschränkt die Macht der Politiker. Weil Steuerzahler und damit Kapital abwandern könnten, kann ein Staat seine Steuergewalt nicht hemmungslos ausüben. Und Politiker werden davon abgehalten, mit der Steuerpolitik eigene Interessen zu verfolgen. Eine Beschränkung der Steuerhöhe und gegebenenfalls auch Steuersenkungen gehen damit einher. Der Steuerwettbewerb schützt Bürger und Unternehmen also vor einer übermäßigen Besteuerung.

				Wie sich Steuerwettbewerb auswirkt

				In der Praxis zeigt sich dieses Phänomen auf internationaler Ebene durch sinkende Steuersätze im Bereich der Unternehmen- und Kapitalertragsteuern. Unklar ist allerdings, ob auch das reale Aufkommen dieser Steuern gesunken ist, da sich parallel zu den niedrigeren Steuersätzen die Steuerbasis verbreitert hat. Deutlicher sind die Ergebnisse auf nationaler Ebene: Für die Schweiz wurde nachgewiesen, dass Steuerwettbewerb die Einnahmen- und Ausgabenneigung des Staates nachhaltig beeinflusst, der Steuerwettbewerb wirkt sich disziplinierend auf die öffentlichen Haushalte aus. Er führt auch zu einem geringeren Umfang der Staatsfinanzen und damit einer geringeren Staatstätigkeit. Und eine weitere Erkenntnis liefert die Schweiz: Im Steuerwettbewerb erhöht sich der Anteil von Gebühren und Beiträgen an den Gesamteinnahmen des Gliedstaates (Kanton). Damit kommt es zu einer stärkeren Berücksichtigung des Äquivalenzprinzips, es müssen somit nur diejenigen Steuerpflichtigen für eine staatliche Leistung bezahlen, die sie auch tatsächlich in Anspruch nehmen.

				Weder nationaler noch internationaler Steuerwettbewerb bringt geringere Staatseinnahmen mit sich. In erster Linie ist das auf die effizienzsteigernde Wirkung zurückzuführen, die der Steuerwettbewerb auf die Bereitstellung des öffentlichen Leistungsangebots hat: Der Staat muss sich nicht nur mit seinen Einnahmen, sondern auch mit seinen Ausgaben zurücknehmen. Er muss sich überlegen, wofür er sein Geld einsetzt und wie die Ausgaben am besten ihren Zweck erreichen. Nationaler und internationaler Steuerwettbewerb ist daher nur zu begrüßen.

				Hervorgetan beim Buhlen um deutsche Steuerflüchtlinge haben sich auch die Banken in den grenznahen Orten in Österreich Kufstein, Salzburg, Bregenz, vor allem aber in den Zollexklaven Jungholz in Tirol und Kleinwalsertal in Vorarlberg. Die waren von Deutschland aus ohne lästigen Grenzübergang zu jeder Zeit erreichbar. Vor allem für den Schwarzgeldtransport von Süddeutschland waren sie ein leichtes Ziel. Weitere Vorteile: Die Kontoführung erfolgt nach österreichischem Recht, Ein- und Auszahlungen sind als Inlandsüberweisung beim Bundesfinanzministerium für Finanzen trotz Ausland nicht meldepflichtig, im Verdachtsfall haben deutsche Steuerfahnder keine Zugriffsmöglichkeit auf Konten und Depots, es geht keine Erbschaftsteuermeldung an deutsche Finanzbehörden und Vertragsabschlüsse zugunsten Dritter sind möglich.

				Zu den Banken in Jungholz zog es vor allem Handwerksmeister, Kleinunternehmer und Freiberufler aus dem Raum Stuttgart, Ulm, Memmingen und Kempten. Sie lieferten dort in regelmäßigen Abständen ihre mit Schwarzgeld prall gefüllten Geldbeutel ab. Urlauber hingegen aus dem Rheinland, Norddeutschland und Berlin nutzen ihren Aufenthalt in der Region Oberstdorf, um einen Abstecher zu den Geldhäusern im Kleinwalsertal zu machen. Zur Hochzeit waren in den beiden Zollexklaven bis zu zehn Milliarden Euro geparkt, davon schätzungsweise 90 Prozent Schwarzgeld. Österreich war als Steueroase für Schwarzgeld und Geldwäsche bis Ende 2010 ein attraktives Ziel. Rund 100 Milliarden Euro sollen allein deutsche Anleger beigetragen haben.

				Die waren mit ihrem Schwarzgeld in der Alpenrepublik zwar sicher. Vor eigenen Fehlern schützte sie das aber nicht.

				
				

				FEHLER MIT FOLGEN

				So wie ein älteres Arzt-Ehepaar aus Kempten. Gemeinsam hatte es Mitte der 1990erJahre eine Erbschaft von 350.000 D-Mark schwarz in Jungholz angelegt. Durch gute Anlage, bei der die steuerlichen Spekulationsfristen immer berücksichtigt worden waren, und geringe Entnahmen waren daraus bis 2008 rund 400.000 Euro geworden. Da die Tochter bauen wollte, nahmen die Eltern die ahnungslose Tochter mit zur Bank, ließen ihr 100.000 Euro Baukostenzuschuss schenkungsweise bar auszahlen und gaben ihr Kontovollmacht als Mit-Kontoinhaberin. Damit sollte die Tochter auch dann über das Konto verfügen können, wenn die Eltern gesundheitlich dazu nicht mehr in der Lage wären.

				Doch damit nahm die Katastrophe ihren Lauf. Durch den Status „Kontoinhaberin“ – im Unterschied zur deutschen „Zeichnungsbefugten“ – war rechtlich eine zusätzliche Übertragung von jedem Elternteil in Höhe von jeweils 50.000 Euro erfolgt. Die erhaltenen 100.000 Euro waren damit schenkungsteuerpflichtig, wenn auch aktuell innerhalb der schenkungsteuerlichen Freibeträge. Der Transport der 100.000 Euro in bar nach Deutschland war eigentlich anmeldepflichtig, was durch den fehlenden Grenzübergang aber nur bei einer Kontrolle der Schleierfahndung zum Tragen gekommen wäre. Die Einzahlung auf das deutsche Konto der Tochter war durch die Bank im Rahmen des Geldwäschegesetzes zu überprüfen und erfolgte auch. Und: Nachdem die Kontoinhaberschaft erteilt worden war, erzielte die Tochter zudem Einnahmen aus einer Auslandsanlage, die sie in ihrer Einkommensteuererklärung deklarieren musste. Da Auslandszinsen, auch zu Zeiten der Abgeltungsteuer, in der Einkommensteuererklärung aufzuführen sind, ließ die Frage vom Finanzamt nach der Herkunft des Geldes nicht lange auf sich warten.

				Neun Wochen später erhielt das Arzt-Ehepaar wegen der Bankeinzahlung der Tochter unangemeldeten Besuch der Steuerfahndung, die klären will, woher das Geld stammt. Konsequenz: nachzuzahlende Steuer für Zinserträge 1999 bis 2008 bei einem Grenzsteuersatz von 25 Prozent in Höhe von 10.000 Euro, nachzuentrichtende Hinterziehungszinsen für 1999 bis 2008 rund 3.300 Euro und eine Geldbuße von 15.000 Euro. Hätte das Arzt-Ehepaar sich wegen der Übertragung des Geldes auf die Tochter selbst erklärt, hätten die Zinserträge für 1999 bis 2008 bei einem Grenzsteuersatz von 25 Prozent 10.000 Euro und die Hinterziehungszinsen 3.300 Euro betragen. Aufgrund der Richtigstellung wäre das Ehepaar straffrei geblieben.

				

				

				Heute wollen die österreichischen Banken von Schwarzgeld aus dem Ausland nichts mehr wissen. Um Schwarzgeldbesitzer abzuwehren, wurden die Einstiegshöhen für Neukunden in den Banken der Zollexklaven auf 250.000 bis 300.000 Euro heraufgesetzt. Ihren Altkunden mit Schwarzgeldkonten empfehlen die Geldhäuser, sich selbst anzuzeigen oder sich anderweitig nach einer Bankverbindung im Ausland umzusehen. Von Vorteil ist dabei, dass Kunden hier – anders als bei vielen Schweizer Banken – ihr Schwarzgeld Mitte 2012 noch bar abheben können. Meist handelt es sich um Beträge unter 500.000 Euro, die dann unters Kopfkissen wandern, auf die Kinder aufgeteilt oder verbraucht werden. Nicht von ungefähr verzeichnen vor allem Juweliere und Uhrenhändler in der Schweiz und Deutschland Ende 2011/Anfang 2012 hohe Zuwachsraten. Dabei legt der Verkauf von Golduhren am stärksten zu. „Swiss made“ am Handgelenk statt Schwarzgeld im Banktresor, so lautet bei Steuerflüchtlingen heute die Devise.

				Besteuerungsrecht: Wohnsitz- oder Territorialprinzip

				Die traditionelle Art der Besteuerung ist das Territorialprinzip. Dessen Wurzeln reichen bis zur Französischen Revolution: Der Staat belastet die Steuerquellen in seinem Territorium. An dem Ort also, wo konsumiert wird, Gehälter ausbezahlt, Gewinne aus Realkapital oder Finanzkapital erwirtschaftet oder Erlöse aus Grund und Boden oder Immobilien erzielt werden. Vermögensinhaber und ihre Banken, die internationale Vermögen verwalten und Steuern optimieren, bleiben im legalen Bereich, wenn dieses Geld schon besteuert ist oder im Rahmen der Bankdienstleistung am Ort noch besteuert wird.

				Mit ausländischen Finanzverwaltungen entstehen so keine Konflikte. Im Gegenteil, der Steuerabzug trägt dazu bei, dass die Regierungen die Steuern so weit senken, dass die am Ort verursachten Kosten für wirtschaftliche Aktivität in der Tendenz gedeckt werden und sich im Großen und Ganzen das Äquivalenzprinzip von Leistung gleich Gegenleistung durchsetzt. Fiskalischer Imperialismus entsteht jedoch, wenn Staaten versuchen, vom Territorialprinzip der Besteuerung auf das Wohnsitzprinzip überzugehen. Also vom Bürger verlangen, seine aus weltweiten Quellen erzielten Erträge offenzulegen und der nationalen Besteuerung zu unterwerfen.

				Mit dem Wohnsitzprinzip geht der Fiskus über die Staatsgrenzen hinaus. Er wendet nationales Recht exterritorial an, um Steuererträge aus anderen Ländern zu vereinnahmen. Bei Konsum und Arbeit kommt das selten vor. Bei Kapital, insbesondere bei von Banken verwaltetem Finanzkapital, entsteht jedoch eine Lücke zwischen „Produktionsort“ und Wohnort. Die Steuer nach dem Produktionsort wird vergleichsweise niedrig, die nach dem Wohnort oft hoch sein. Wenn der Bankkunde infolgedessen seine Steuerdaten nicht an den Wohnsitzfiskus meldet, lässt sich das Wohnsitzprinzip nicht durchsetzen.

				Der Fiskus am Wohnsitz muss anerkennen, dass sein Imperialismus Grenzen hat. Auch von der Regierung des Staates, in dem sich das Steuerobjekt befindet, kann der Wohnsitzfiskus keine Kooperation erwarten. Denn für nationale Regierungen ist das Territorialprinzip die dominante Strategie. Und: Die Besteuerung kann bei Leistung gleich Gegenleistung nicht unterboten werden.

				Das Wohnsitzprinzip ist demgegenüber schwach, weil es auf der Trennung von Leistung und Gegenleistung beruht und daher dem Wettbewerb nicht standhält. Stabilität erhält es erst dadurch, dass Regierungen Doppelbesteuerungsabkommen abschließen. Diese werden notwendig, weil die Finanzverwaltungen trotz ihres Credos für das Wohnsitzprinzip als angeblich legitime Art der Besteuerung möglichst auch noch das Territorialprinzip praktizieren, was zu Doppelbesteuerung führt. Mit ihren Doppelbesteuerungsabkommen versuchen Regierungen dann, diese Belastungen durch gegenseitiges Anerkennen von Steuerzahlungen zu mindern. Wichtig ist für die Staaten aber auch, dass solche Abkommen als Vehikel dafür dienen, den gegenseitigen steuerlichen Informationsaustausch über Kapitaleinkommen zu vereinbaren. Damit geben sie dem Wohnsitzprinzip die Stabilität, die es von sich aus nicht hat.

				Unter diesen Voraussetzungen sieht sich ein Kapitalanleger mit der Aufgabe konfrontiert, sich durch die meist viele Hundert Seiten langen Doppelbesteuerungsabkommen hindurchzukämpfen – oder aber er gibt frustriert auf. Hinzu kommt, dass die Berechnung des Doppelbesteuerungsausgleichs in den meisten Fällen für den Wohnsitzfiskus kein Geschäft darstellt. Vernünftigerweise sollten es die Staaten daher beim Territorialprinzip belassen. Davon profitiert auch das Wohnsitzland, weil es dann die bei sich im Land erhobenen Steuern behalten darf. Doch stattdessen verbeißen sich die Regierungen in immer komplexere rechtliche Konstruktionen.

				Doppelbesteuerungsabkommen allein garantieren den Regierungen auch deswegen keine Stabilität, weil die Inhaber von Finanzkapital mobil sind und sich andere Standorte suchen. Sie platzieren ihr Kapital dann eben in Staaten, die das Territorialprinzip praktizieren, und lassen ihr Geld dort verwalten. Sie nutzen die sogenannten Steueroasen, weil hier die vereinnahmten Steuern als Gegenleistung für die Standortkosten des Finanzkapitals wettbewerbsfähig sind. Statt dies einzusehen, versuchen Regierungen das Wohnsitzprinzip auf Biegen und Brechen durchzusetzen. Indem sie es multilateral vereinbaren, soll ein Ausweichen ausgeschlossen werden.

				Ausdruck davon ist das OECD-Rahmenabkommen mit dem Artikel 26 über „die Verpflichtung zum gegenseitigen steuerlichen Informationsaustausch“. Auch die Staatengemeinschaft G-20 hat sich den „weltweiten steuerlichen Informationsaustausch“ auf ihre Fahne geschrieben und dies mit Sanktionen untermauert. In Deutschland dient hierzu beispielsweise das sogenannte Steueroasengesetz von 2009. Darin sind besondere Maßnahmen für Unternehmen und Privatpersonen vorgesehen, deren Wohnsitzstaaten keinen „hinreichenden Informationsaustausch“ nach dem OECD-Rahmenabkommen gewähren:

				
						Einschränkung bestimmter steuerlicher Regelungen bei Geschäftsbeziehungen zu Staaten oder Gebieten, die schädlichen Steuerwettbewerb betreiben: So sollen beispielsweise Betriebsausgaben nicht mehr ohne Weiteres abgezogen werden können, wenn die Zahlungen an eine Person oder ein Unternehmen in einer Steueroase geleistet werden. Auch grenzüberschreitende Dividenden und Veräußerungsgewinne zwischen Tochter- und Muttergesellschaft sollen von der Steuerfreiheit beziehungsweise der Abgeltungsteuer ganz oder teilweise ausgeschlossen werden können.

						Erweiterte Mitwirkungs- und Aufbewahrungspflichten natürlicher Personen in Bezug auf Kapitalanlagen im Ausland: So werden Steuerpflichtige mit Geschäftsbeziehungen zu Steueroasen verpflichtet, hierüber Angaben zu machen und die entsprechenden Bankinstitute von ihrer Verschwiegenheitspflicht zu entbinden.

						Erweiterte Prüfungsrechte der Finanzbehörden.

				

				Personen und Unternehmen werden somit in eine Art Beugehaft genommen, wenn ihre Regierungen den OECD-Regeln in deutscher Interpretation nicht nachkommen. Gleichzeitig stellt Deutschland die mit anderen Staaten geschlossenen Doppelbesteuerungsabkommen auf den Prüfstand. In Neuverhandlungen wird dabei versucht, die steuerlichen Regelungen anderer Staaten so zu beeinflussen, dass das Besteuerungsrecht erheblich zugunsten Deutschlands ausgeweitet wird. Weigert sich der Vertragspartner, die vorgeschlagenen Regelungen oder Änderungen seiner inländischen Besteuerung zu akzeptieren, wird mit Kündigung des Doppelbesteuerungsabkommens gedroht – und dann hätte Deutschland wieder das uneingeschränkte Besteuerungsrecht.

				Steuerliche Folgen in der Heimat bei Wegzug ins Ausland

				Eine der größten Errungenschaften der EU ist, dass die Bürger ihrer Mitgliedsländer (fast) frei von einem ins andere Land umziehen können. Dies hat in den letzten Jahren zu einem wahren Steuerflüchtlingskarussell geführt. Doch ebenso wie Deutschland entlassen auch andere Industrieländer Emigranten nicht ohne Weiteres aus ihren fiskalischen Pflichten. Steuerbehörden zeigen sich nur dann wohlwollend, wenn Steuerpflichtige, die zeitweise im Ausland arbeiten oder Geld im Ausland investieren, ihre Einkünfte mit in die Heimat bringen.

				Deutschland: Mit Aufgabe des Wohnsitzes und/oder des gewöhnlichen Aufenthalts in Deutschland tritt an die Stelle der unbeschränkten Steuerpflicht die erweiterte beschränkte Steuerpflicht (§§ 2 bis 5 Außensteuergesetz, AStG), wenn der Wegzügler in ein Land mit Niedrigbesteuerung zieht und weiterhin inländische Einkunftsquellen hat.

				Zu den Gebieten mit niedriger Besteuerung im Sinne des § 2 Abs. 1 AStG (Steueroasen) gehören:

				
						Gebiete, in denen keine Einkommensteuer erhoben wird: Andorra, Bahrain, Campione, Monaco, Bahamas, Bermudas, Turks and Caicos Islands, Tonga, Neue Hebriden

						Gebiete, in denen unter 31,2 Prozent Steuer erhoben wird: Channel Islands, Gibraltar, Isle of Man, Liechtenstein, Schweiz (außer in den Kantonen Genf, Neuenburg, Wallis und Waadt sowie in einzelnen Gemeinden der Kantone Aargau, Bern, Luzern, Tessin, Thurgau und Zürich), Angola, Niederländische Antillen, St. Helena

						Gebiete, in denen eine wesentliche Vorzugsbesteuerung besteht: Schweiz (Besteuerung nach dem Verbrauch bei der direkten Bundessteuer), Panama (steuerfrei sind ausländische Dividenden sowie Einkünfte aus im Ausland getätigten Geschäften)

				

				Dänemark erhebt eine Steuer in Höhe von 30 Prozent auf an Emigranten gezahlte Zinsen, die mindestens fünf von zehn der Jahre ortsansässig waren, die der Abreise vorangegangen sind.

				Frankreich befreit Auslandseinkommen von der Steuer, wenn der Arbeitnehmer im Ausland wenigstens zwei Drittel der französischen Steuer zahlt.

				In Großbritannien müssen Emigranten selbst nachweisen, dass sich nicht nur ihr Wohnsitz, sondern auch ihr gewöhnlicher Aufenthalt geändert hat. Ist das nicht der Fall, werden britische Emigranten mit Sitz im Ausland so behandelt, als hätten sie ihr Domizil nach wie vor in Großbritannien. Während dieser Zeit unterliegt ihr Vermögen im Todesfall auch der britischen Erbschaftsteuer.

				Italiens Steuerbehörden sind gnadenlos. Der Einkommensteuerkodex sieht grundsätzlich vor, dass ein italienischer Staatsbürger in Italien ansässig bleibt, wenn er in eine Steueroase emigriert. Die Beweislast einer Ansässigkeit außerhalb Italiens liegt beim Emigranten.

				Kanada: Wegzüglern wird eine „Abreisesteuer“ auferlegt. Dabei werden sie so behandelt, als hätten sie ihr ganzes Vermögen zu einem fairen Marktwert verkauft. Die Zahlung der Abreisesteuer kann aufgeschoben werden, indem Sicherheiten bei den Steuerbehörden hinterlegt werden. Kapitalerträge aus diesen Sicherheiten unterliegen während dieser Zeit der kanadischen Einkommensteuer.

				Niederlande: Emigranten, die wesentliche Aktienanteile an einer niederländischen Gesellschaft halten, müssen eine „Wegzugsteuer“ zahlen, wenn der Aktienanteil innerhalb von zehn Jahren nach der Auswanderung verkauft wird.

				Spanien: Spanier, die ihren steuerlichen Wohnsitz aufgeben, werden, wenn sie in eine Steueroase ziehen, noch vier Jahre nach Aussiedlung so besteuert, als ob sie in Spanien ansässig wären.

				USA: US-Bürger müssen ihr weltweites Einkommen ohne Rücksicht auf den Wohnsitz versteuern. Einkünfte aus Auslandsquellen können nur dann von der Steuer befreit werden, wenn die Person dauernd oder zeitweise im Ausland lebt. Dabei können im Ausland gezahlte Steuern von den US-Steuern abgezogen werden. Ausgenommen sind Steuerzahlungen in Kuba, im Irak und (noch) in Libyen.

				Andere Länder, die sonst das weltweite Einkommen – auch ihrer Emigranten – besteuern, haben Sonderregelungen für Devisen, die in die Heimat überwiesen werden. Dazu gehören unter anderem Indien, Nigeria, Pakistan, die Philippinen und Singapur.

				Emigranten sollten also nie vergessen, dass so manche Steuerersparnis im Ausland von den Finanzbehörden in der alten Heimat zunichte gemacht wird. Sinnvoll ist es daher, sich vor dem Wegzug – vor allem in ein Niedrigsteuerland – genau über die steuerliche Situation im Zuzugsland und die steuerlichen Konsequenzen eines Wegzugs in der alten Heimat erkundigen. In vielen Steuerparadiesen entstehen zudem hohe Lebenshaltungskosten, das gilt vor allem für Wohnkosten.

				Wer als Steuerpflichtiger dem Fiskus in der Heimat entkommen will, sollte unbedingt diese Punkte beachten:

				
						Die Zelte in Deutschland müssen – für alle ersichtlich – abgebrochen werden. Dazu gehört eine Abmeldung beim Einwohnermeldeamt ebenso wie eine „Nullstellung“ beim Wohnsitzfinanzamt und eine Verzichtserklärung zum Wahlrecht.

						Die bisherige Wohnung beziehungsweise das Haus muss aufgegeben werden. Indizien dafür: Miet-/Kaufvertrag mit Fremden, Abmelden von Telefon, Strom und Wasser.

						Das Auto muss in Deutschland abgemeldet und im Zuzugsland angemeldet werden.

						Der Pass sollte nur im Ausland verlängert werden (Konsulat).

						Künftig muss alles vermieden werden, was Rückschlüsse auf einen Aufenthalt in Deutschland zulässt: Hotel- und Restaurantrechnungen, Mietverträge, Postanschriften, Strafmandate, Einkäufe mit Kreditkarte.

				

				Wer hier sündigt, bekommt Probleme mit dem deutschen Fiskus. Eine Matratze unter dem Dachboden wurden seinerzeit beispielsweise Boris Becker und Steffi Graf steuer- und strafrechtlich zum Verhängnis, ein Nebenwohnsitz in Berlin Ende 2011 dem in Monaco lebenden Topmodel Nadja Auermann.

				Doch damit nicht genug. Der Fiskus greift bei Wegzüglern auch bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer zu: Zwar locken Länder oder einzelne Kantone in der Schweiz vor allem vermögende ältere Ausländer damit, dass dort keine Erbschaft- oder Schenkungsteuer zu zahlen ist. Doch Deutsche sollten wissen, dass für sie eine rückwirkende Erbschaftsbesteuerung gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1 Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz (ErbStG) (unbeschränkte Erbschaft- und Schenkungsteuer) gilt. Danach müssen Erben eines ins Ausland ziehenden Deutschen im Einzelfall deutsche Erbschaft- beziehungsweise Schenkungsteuer zahlen, und zwar unabhängig davon, wo sie selbst ansässig sind:

				
						In den ersten fünf Jahren nach dem Wegzug sind die Erben mit dem gesamten Vermögensanfall in Deutschland erbschaftsteuerpflichtig. Erst ab dem sechsten Jahr beginnt die aus dem AStG folgende erweitert beschränkte Steuerpflicht für die Erbschaftsteuer.

				

				Tipp: Um dem zu entgehen, sollten bei einem Wegzug alle Konten und Depots in Deutschland gelöscht werden.

				
						Für ein in Deutschland gelegenes Grundstück/eine Immobilie ist immer Erbschaftsteuer zu zahlen – auch nach Ablauf von zehn Jahren (beschränkte Erbschaftsteuerpflicht). Dabei können mögliche Erbschaftsteuern im Zuzugsland angerechnet werden.

				

				Ein Wegzug aus erbschaft- beziehungsweise schenkungsteuerlichen Gründen gestaltet sich also schwieriger als jener aus ertragsteuerlichen Motiven. Das beruht einerseits darauf, dass die unbeschränkte Erbschaft- beziehungsweise Schenkungsteuerpflicht in Deutschland nicht nur an den Erblasser/Schenker anknüpft, sondern eine Erbschaft beziehungsweise Schenkung unbeschränkt der deutschen Erbschaftsteuer unterliegt, wenn der Erwerber seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hat.

				Wegzugbesteuerung bei Unternehmen

				Nicht nur, wenn Privatpersonen ins Ausland ziehen, langt der deutsche Fiskus zu. Er besteuert auch die grenzüberschreitende Verlagerung von Vermögenswerten bei Unternehmen. Dabei setzt er einen fiktiven Verkauf der Vermögenswerte an und besteuert diese unmittelbar bei Grenzübertritt, wenn der Fiskus das Besteuerungsrecht verliert. Wird also beispielsweise ein Vorprodukt in eine Betriebsstätte nach Frankreich zur Endmontage verschickt, muss der Wert des Produkts versteuert werden. Und dies, obwohl es nur unternehmensintern bewegt wurde und ein Verkauf noch gar nicht erfolgt ist.

				Auch wenn immaterielle Wirtschaftsgüter wie Marken, Patente oder Kundenbeziehungen an eine Tochtergesellschaft im Ausland übertragen werden, wird sofort Wegzugsteuer fällig. Für Unternehmen kann dies eine enorme Belastung darstellen, ohne dass materiell ein Wertgegenstand das Land verlässt.

				Nach einem aktuellen Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) (Az. C-371/10) muss es einem Unternehmer möglich sein, die auf die grenzüberschreitende Übertragung anfallende Steuer zinspflichtig stunden zu lassen, statt diese – wie bisher – sofort zu begleichen. Allerdings muss dann jährlich nachgewiesen werden, dass für das überführte Wirtschaftsgut im Ausland kein Realisationsakt – also beispielsweise ein Verkauf – stattgefunden hat. Maßgeblich für die Steuerhöhe ist der Wert zum Zeitpunkt der Verlagerung ins Ausland. Eine spätere Wertentwicklung bleibt dagegen unbeachtet.

				Indem der EuGH nun eine Stundung zulässt, gewinnen die Unternehmen wieder den Spielraum für wirtschaftlich sinnvolle Gestaltungen zurück. Allerdings fordert er im Gegenzug umfangreiche Mitwirkungs- und Nachweispflichten. So kann der Staat, der das Vermögen abgibt, die Steuerstundung von einer Bankgarantie abhängig machen. Die Bundesregierung wird nicht umhin kommen, als Folge des EuGH-Urteils die Wegzugsteuer für Unternehmen zu reformieren.

				Besteuerung von Auslandseinkünften deutscher Unternehmen in der Heimat

				Wenn deutsche Kapitalgesellschaften Anteile an ausländischen Kapitalgesellschaften halten, werden Dividenden und Veräußerungsgewinne steuerfrei gestellt. Werden die Gewinne an deutsche Anteilseigner direkt ausgeschüttet, unterliegen diese dem Halbeinkünfteverfahren. Dies gilt auch für offene Handelsgesellschaften (OHG), Kommanditgesellschaften (KG) und Einzelunternehmen, wenn diese nach dem Optionsmodell eine Besteuerung wie eine Kapitalgesellschaft wählen.

				Kapitalgesellschaften, die Filialen im Ausland unterhalten, sollten prüfen, ob es vorteilhaft wäre, diese in selbständige Tochtergesellschaften umzuwandeln. Besteht für sie keine Steuerfreiheit für die Gewinne aus den Auslandsniederlassungen, kann sich die Umwandlung in eine Tochtergesellschaft lohnen. Für Auslandsinvestitionen deutscher OHGs, KGs oder Einzelunternehmen gilt: Gehören zum Privatvermögen Beteiligungen an Auslands-Kapitalgesellschaften, werden deren Ausschüttungen bei den deutschen Beteiligten nur zur Hälfte steuerpflichtig. Einkommen aus Auslandsbetrieben bleiben in der Regel steuerfrei. Gewinne ausländischer Töchter deutscher Unternehmen sind in Deutschland steuerpflichtig, auch dann, wenn diese nicht ausgeschüttet werden. Voraussetzungen dafür sind:

				
						Der Gewinn der ausländischen Gesellschaft ist in ihrem Land mit einer Steuer von weniger als 25 Prozent belastet.

						Die Anteile der Auslandsgesellschaft müssen zu mehr als zehn Prozent deutschen Privatpersonen oder Unternehmen gehören.

						Die ausländische Gesellschaft muss sogenannte passive Einkünfte erwirtschaften. Hierunter fallen die Einkünfte von Partnergesellschaften, aber auch Auslandsgesellschaften, die nur für verbundene Unternehmen tätig sind.

				

				

			

		

	
		
			
				

				Kapitel 3: Wann ist ein Steuerparadies ein Steuerparadies?

				Kapitel 3

				Wann ist ein Steuerparadies ein Steuerparadies?

				Steuerparadiese bieten Geheimhaltung, Schutz vor Finanzmarktregulierung sowie die Möglichkeit, den Steuergesetzen und Regeln anderer Länder zu entrinnen – vor allem den Regeln der Industriestaaten. Sie wollen Geschäfte machen, indem sie eine politisch stabile Infrastruktur zur Verfügung stellen, um Personen oder Unternehmen dabei zu helfen, sich den Gesetzen, Regeln und Regulierungen anderer Gebietskörperschaften zu entziehen. Die OECD wendet drei Kriterien an, um zu prüfen, ob ein Staat schädlichen Steuerwettbewerb betreibt:

				
						Keine oder nur nominelle Steuern

						Keine oder nur mangelhafte Transparenz

						Kein wirksamer Informationsaustausch mit anderen Ländern

				

				Nur wenn alle drei Kriterien gleichzeitig gegeben sind, ist von einem Steuerparadies in der technischen Definition der OECD zu sprechen. Weitere Merkmale sind:

				
						Das Anbieten von Geheimhaltung in unterschiedlichster Form

						Das Anbieten von Offshore-Dienstleistungen für Nichtansässige, etwa einen Nullsteuersatz, während die eigenen Einwohner voll besteuert werden

						Ein im Vergleich zur lokalen Wirtschaft übermäßiger Finanzsektor

						Die Politik des Landes mischt sich so gut wie nicht in das Geschäft des „Geldmachens“ ein

				

				„Die Verachtung der Demokratie ist Teil des Offshore-Weltbildes“, so Konrad Hummler, ehemals Präsident der Schweizerischen Bankiervereinigung und ein Befürworter von Steueroasen. „Der Großteil der ausländischen Investoren, die ihr Geld in der Schweiz anlegen, hinterziehen Steuern“ („The Guardian“, 5.2.2009). Hummler, auch Mitinhaber der ältesten Schweizer Privatbank Wegelin & Co. in St. Gallen, bezeichnet die Nachbarstaaten Deutschland, Frankreich und Italien als „Unrechtsstaaten“, die ihren Bürgern exzessive Steuern abverlangen. Während Steuerparadiese für Franzosen „paradis fiscal“ und für Spanier „paraiso fisca“ sind, sind sie für Engländer ein „haven“ – hier wurde „haven“ (dt. „Hafen“) mit „heaven“ (dt. „Himmel“) verwechselt. Steuerparadiese bilden einen Kontrast zu den Hochsteuerländern. Sie sind ein Projekt wohlhabender und mächtiger Eliten, die es ihnen ermöglichen, am Nutzen von Gesellschaften teilzuhaben, ohne dafür zahlen zu müssen.

				In der Welt der Steuerparadiese zählt das Geschäft, nicht der steuerliche Gesichtspunkt. Als Zufluchtsort vor Steuern sind sie sichere Häfen. Ihre Ursprünge liegen teils weit in der Vergangenheit. Die Reputation ist jeweils unterschiedlich: Das eine Extrem ist der steuerfreie Vatikanstaat, das andere Extrem sind Staaten, deren laxe Regeln Kriminelle anlocken. Das traditionsreichste der modernen Steuerparadiese beziehungsweise Offshore-Finanzplätze ist die Schweiz. Schon vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs floss in die Tresore und auf die Nummernkonten der Schweizer Banken rege Kapital aus Ländern, die von politischen und sozialen Unruhen gebeutelt wurden. Politische Neutralität und Währungsstabilität garantierten den Werterhalt der dorthin verlagerten Vermögenswerte, die Renditechancen waren dagegen gering.

				Nach dem Krieg bildeten sich neue Steuerparadiese heraus, vor allem als Zufluchtsorte vor hoher Besteuerung. War Tangers Status als Steuerparadies nur eine kurze Episode der Geschichte, wurde er für Liechtenstein, Liberia und andere Länder zur Basis eines lukrativen Geschäfts. Eine dritte Ländergruppe, darunter die Turks and Caicos Islands, entwickelte sich zu einem lukrativen Offshore-Dienstleistungszentrum, wo spezielle Rechtskonstrukte für Unternehmen angeboten werden.

				Studien zeigen, dass sich für jeden Prozentpunkt, um den die Spitzensätze der Unternehmenssteuern in Industrieländern während der letzten Jahre angehoben wurden, der Kapitalfluss in die Offshore-Zentren um fünf Prozent erhöht hat. In den Zentren der Karibik waren es sogar 19 Prozent (IMF Country Report 2010). Gleichzeitig haben die Steuerparadiese die Rahmenbedingungen für ein breites Spektrum von Geschäftsfeldern drastisch verbessert, um Bankgeschäfte, Investments, Versicherungsabschlüsse und andere Dienstleistungen zu erleichtern. Dazu schufen sie zielgerichtet Gesetze, unter anderem zur Behandlung von Trusts und international verflochtenen Konzernen, sowie sektorspezifische Regulierungen. Dazu kamen Null- beziehungsweise Niedrigsteuersätze.

				Steuerparadiese und Offshore-Finanzzentren bieten neben Finanzaktivitäten eine Vielzahl anderer nicht finanzieller Aktivitäten, die mit Außenhandel, Schifffahrt, Luftfahrt, Produktion in steuerfreien Zonen oder Unternehmenszentralen in Zusammenhang stehen und ebenfalls den Steuerunwilligen nützlich sind.

				Während etablierte Steuerparadiese expandieren, indem sie weitermachen wie bisher – die Bermudas beispielsweise mit dem Grundpfeiler Versicherungen – und gleichzeitig ihr Serviceangebot erweitern, können neue Steuerparadiese wie Labuan, Mauritius oder die Cook Islands nur wachsen, wenn sie ein besonderes „Produkt“ anbieten oder eine Nische finden.

				Die Channel Islands sowie viele andere Niedrigsteuer- oder Nullsteuerländer haben an Steuersystemen festgehalten, die teilweise vor 50, 60 Jahren entwickelt wurden. Diese Systeme waren ursprünglich nicht dafür vorgesehen, ausländische Investitionen und Steuerflüchtlinge anzulocken. Damals ging es nur darum, ausreichende Einnahmen zu erzielen, um den inländischen öffentlichen Bedarf zu decken. Die Channel Islands etwa wollen sich nicht auf die finanzielle Unterstützung von Großbritannien oder der EU verlassen. Ihr wirtschaftlicher Erfolg basiert darauf, dass sie ihre Niedrigsteuerpolitik beibehalten, die ihnen so gute Dienste geleistet hat.

				Das Ungleichgewicht, das heute zwischen Steuersystemen in Hoch- und Niedrigsteuerländern herrscht, könnte durch Veränderung in der Fiskalpolitik der Hochsteuerländer beseitigt werden. Dies wäre wirksamer, als wenn Politiker aus Industrieländern laut „unfairer Steuerwettbewerb“ rufen, um andere Länder dazu zu bringen, ihre Steuern anzuheben. Zwar senken viele Hochsteuerländer mittlerweile ihre Steuersätze, aber aufgrund von sogenannten verdeckten Steuern und Einschränkungen bei abzugsfähigen Beträgen sinken die Steuerlasten tatsächlich nur begrenzt.

				So hat Deutschland 2007 eine Unternehmenssteuerreform beschlossen, der zufolge die Körperschaftsteuer 2008 von 25 auf 15 Prozent sank. Zusammen mit der Gewerbesteuer soll der Steuersatz für Unternehmen damit unter 30 Prozent fallen. Gleichzeitig wurde jedoch die Bemessungsgrundlage erweitert, indem Abschreibungsregeln verschärft und die Absetzbarkeit von Zinsausgaben begrenzt wurden. Für die meisten Unternehmen fällt der steuerliche Vorteil damit deutlich geringer aus, als die Steuersatzsenkung vorgaukelt. Und bei Privatpersonen glich die Regierung den auf 44,31 Prozent (inklusive Solidaritätszuschlag) gesunkenen Spitzensteuersatz aus, indem sie andere Vergünstigungen abschaffte.

				Steuerparadies = Niedrigsteuerland

				Auf der Homepage des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) wird der Begriff „Steuerparadies“ mit „Niedrigsteuerland“ gleichgesetzt. Und mit dem Begriff „Steuerflucht“ erklärt das BMF den Mechanismus, die inländische Besteuerung zu vermeiden, indem die Einkunftsquellen oder die persönlichen Anknüpfungspunkte der Besteuerung in einen Staat oder in ein Gebiet verlegt werden, das die betroffenen Einkünfte niedriger als in Deutschland besteuert. Hierfür kommen sowohl Staaten und Gebiete in Betracht, die keine direkten Steuern erheben, deren Steuersätze allgemein niedrig sind und solche, die nur bestimmte Einkünfte niedrig oder nicht besteuern. Dazu können auch von anderen Staaten abhängige Gebiete mit Autonomie in Steuersachen gehören (Jurisdiktionen).

				Weiter stellt das BMF fest: Es ist grundsätzlich Sache eines jeden Staates, über sein Steuersystem frei nach seinen Bedürfnissen zu entscheiden. Dies darf aber nicht dazu führen, andere Staaten an der Durchsetzung ihres Steuerrechts zu hindern, indem Grundsätze fairen Verhaltens missachtet werden. Zu diesen Grundsätzen gehören die Umsetzung der OECD-Standards zu Transparenz und effektivem Auskunftsaustausch sowie der Verzicht auf Steueranreize, die faktisch nur nicht ansässigen Personen und Gesellschaften zugutekommen oder nur im Ausland erwirtschaftete Einkünfte begünstigen.

				Wie gesagt, Steuern sind Ländersache. Je nach finanziellen Erfordernissen für Staatsausgaben und Schuldentilgung bestimmen Staaten frei über die Höhe ihrer Steuersätze. Um für ausländische Investoren attraktiv zu sein, finanzieren Offshore-Länder ihren Kapitalbedarf statt über Steuern häufig über Einfuhrzölle und Gebühren. Das trifft vor allem auf die Steuerparadiese in der Karibik und im Pazifik zu. Die nachfolgenden Übersichten zeigen beispielhaft die Steuerhöchstsätze für Einkommen von Privatpersonen und Gewinne von Unternehmen. Dabei zeigt sich im internationalen Vergleich: je niedriger die Steuersätze, je höher die Steuermoral der Steuerpflichtigen.
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								Gewinnbesteuerung von Kapitalgesellschaften (Körperschaftsteuern, Gewerbeertragssteuern, andere Steuern) im internationalen Vergleich
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				Wer wird in den Steuerparadiesen bedient?

				Für Unternehmen sind vor allem die unterschiedlichen Gesellschaftsformen vor Ort interessant: Holdings, Offshore-Banken und Investmentgesellschaften, Reedereien, Konzernversicherungen sowie Produktionsstätten und Umschlagplätze in zollfreien Sonderzonen. Für letztere Gruppe sind die Verfügbarkeit von Arbeitskräften vor Ort und der Zugang zu den Märkten häufig wichtiger als steuerliche Aspekte. Abgesehen von den Freihäfen auf den Bahamas oder in Colón, Curaçao, Hongkong und Shannon oder den Sonderwirtschaftszonen in den Vereinigten Arabischen Emiraten eignen sich die meisten Steuerparadiese jedoch nicht als Industriezentren. Denn hier sind Arbeitskräfte knapp und die Lohnkosten hoch oder der Zugang zu den Märkten ist schwierig.

				Investitionsanreize in bestimmten Regionen, etwa den chinesischen Sonderwirtschaftszonen, gibt ein besonderes Netzwerk von Steuerparadiesen. Die dort geltenden Regelungen für ausländische Investoren sind häufig auf zehn bis 15 Jahre begrenzt. Hier können die sogenannten Paket-Angebote auch Investitionszuschüsse, örtliche Arbeitskräfte und nahegelegene Märkte umfassen.

				Die zweite Gruppe der Nutzer von Steuerparadiesen sind vermögende Privatleute. Sie werden entweder indirekt in Stiftungen und Holdings oder direkt durch Emigration aktiv. Dazu kommen die vielen Steuerhinterzieher rund um den Globus. Sie suchen sichere Verstecke für ihr Schwarzgeld in den Steuerparadiesen, die mit mangelnder Transparenz, schwacher Finanzaufsicht, Verschwiegenheit und diversen Möglichkeiten zur Anonymisierung schwarzer Vermögen locken.

				Die doppelte Nichtbesteuerung

				In Bezug auf Steuern werden die illegalen Tricks als Steuerhinterziehung bezeichnet, wohingegen Steuervermeidung technisch gesehen zwar legal ist, aber ebenfalls den Absichten des Gesetzgebers zuwiderläuft. Zwischen Steuerhinterziehung und Steuervermeidung liegt eine Grauzone. Es bedarf oft langwieriger Gerichtsverhandlungen, um festzustellen, auf welcher Seite des Gesetzes die Methoden eines global operierenden Konzerns anzusiedeln sind. Steueroasen neigen dazu, in technischer Hinsicht zwar legale, aber dennoch missbräuchliche Handlungen als legitim darzustellen. Aber was legal ist, muss selbstverständlich nicht gerecht sein.

				Illegale Formen der Steuerflucht sind unter anderem Steuerhinterziehung beim Privatkundengeschäft oder der Vermögensverwaltung, Gründung fingierter Trusts, Verschleierung von Geschäftspraktiken oder illegales „Re-Invoicing“ (Die Kosten eines Geschäfts werden offiziell falsch angegeben, um Geld im Geheimen über Landesgrenzen hinweg zu schieben). Hinzu kommen andere Praktiken, die mit Begriffen wie „Steueroptimierung“, „Vermögenssicherung“ oder „effiziente Unternehmensstruktur“ verschleiert werden.

				Auf der legalen Seite der Steuerflucht gibt es das schon dargestellt Phänomen der Doppelbesteuerung. Angenommen, ein deutscher Multi investiert in eine Produktionsanlage in Brasilien und erwirtschaftet dort Gewinn. Wenn nun Brasilien und Deutschland den gleichen Gewinn veranlagen, ohne eine Verrechnung der Steuern des anderen Landes zu gewähren, würden dieselben Einkünfte zweimal besteuert. Steuerparadiese helfen Unternehmen dabei, diese Doppelbesteuerung zu vermeiden, obwohl das eigentlich gar nicht erforderlich wäre: Denn Doppelbesteuerung kann durch entsprechende Abkommen und Steuergutschriften verhindert werden.

				Das Problem besteht darin, dass Steuerparadiese, die die Doppelbesteuerung eliminieren, etwas anderes möglich machen: doppelte Nichtbesteuerung. Das Unternehmen vermeidet nicht nur die zweifache Besteuerung desselben Gewinns, es zahlt über den Umweg Steuerparadies überhaupt keine Steuern (siehe auch Seite 206). Und genau so funktioniert die Offshore-Welt.

				Steuerparadiese am Pranger

				1998 stellt die OECD in ihrem Bericht zum internationalen Steuerwettbewerb fest: „Steuerparadiese und die damit verbundenen Offshore-Aktivitäten richten großen Schaden an. Sie höhlen die Steuerbemessungsgrundlage anderer Länder aus, verzerren Handels- und Investitionsflüsse und hintertreiben die Fairness, Neutralität und breite gesellschaftliche Akzeptanz von Steuersystemen im Allgemeinen.“ Erstmals wurde dokumentiert, wie wichtig das Offshore-System geworden war. Um den Eindruck zu vermeiden, sie schikaniere mit dem Bericht kleinere Gebietskörperschaften, war die OECD-Initiative nicht als Angriff auf die Steueroasen angelegt, sondern auf den schädlichen Steuerwettbewerb: Den Abwärts-Wettlauf, bei dem Staaten ungebundenes Kapital durch Nullsteuern und andere Anreize ködern.

				Offshore-Finanzzentren weisen regelmäßig darauf hin, dass ihre Rolle darin bestehe, die Finanzmärkte effizienter zu gestalten. Doch der Mantel der Geheimhaltung, den sie bereitstellen, steht im direkten Widerspruch zur Idee des effizienten Marktes, denn dieser erfordert Transparenz. Als in den 1970er-Jahren die Nutzung von Steuerparadiesen explosionsartig anstieg und das Finanzwesen liberalisiert wurde, folgten darauf Steuerhinterziehung und Kapitalflucht. Heute liegt der Hauptsitz vieler wichtiger Konzerne in der Offshore-Welt – vor allem in der Schweiz.

				Auch die superreiche Dachorganisation des Weltfußballs, die Féderation Internationale de Football Association (FIFA), hat dort ihren Sitz. Sie nutzte 2010 ihre Monopolstellung, um Südafrika dazu zu zwingen, ihr während der Weltmeisterschaft eine spezielle Steuerblase zu gewähren, damit sie die Einnahmen steuerfrei außer Landes schaffen konnte. Zur 200 Millionen Dollar teuren Firmenzentrale in Zürich.

				Wie sich Steuerparadiese definieren

				Nicht alle betroffenen Länder sind glücklich darüber, als Steuerparadies eingestuft zu werden. Hongkong etwa setzt bei der Investitionsförderung auf niedrige Steuern und freie Wechselkurse, statt auf Nullsteuern und beschleunigte Abschreibungen. Was ein Gebiet als Steuerparadies auszeichnet, sind Pauschal- oder Nullsteuern, die bewusst festgelegt wurden. Nach dieser Definition würden die Channel Islands, Luxemburg, Österreich, die Schweiz, Mauritius und Hongkong nicht in diese Kategorie fallen. Andere Länder sind auch deshalb attraktiv, weil ihre Steuersysteme über einen langen Zeitraum stabil geblieben sind. Dazu gehören unter anderem die Channel Islands, Luxemburg, Panama und Uruguay.

				Von den modernen Informationstechnologien profitieren alle Steuerparadiese. Durch den Zugang zu internationalen Kommunikationsnetzen ist es möglich geworden, auch von der entlegensten Oase aus um einen Anteil am Offshore-Markt zu kämpfen. Der Wettbewerb ist hart, jedes Steuerparadies versucht, seine Angebote und Dienstleistungen ständig zu verbessern.

				Das Ziel der Steuerparadiese ist, dass sie sich ein Stück von der Offshore-Geldmenge einverleiben wollen. Während die ständig wächst, weiß niemand, wie hoch der Wert der Betriebsvermögen, der Banken, Fondsgesellschaften, Versicherungen, Leasingunternehmen, Reedereien und andere Unternehmen in den Steuerparadiesen wirklich ist. Zusätzlich streiten sich die Offshore-Finanzzentren um die Milliarden der Individuen mit den höchsten Nettovermögen rund um den Globus. Über 7,5 Billionen Dollar liegen nach Berechnungen der Beratergruppe Boston Consulting Group im Ausland, hauptsächlich bei Banken oder in Offshore-Fonds.
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				Bevorzugte Plätze für deutsches Schwarzgeld sind die Schweiz (180 Milliarden Euro) und Liechtenstein (75 Milliarden Euro) mit insgesamt 250 Milliarden Euro, Luxemburg mit 100 Milliarden und Österreich mit 80 Milliarden Euro. In exotischeren Offshore-Finanzzentren wie den Bahamas, Cayman Islands, Niederländischen Antillen oder Bermudas sollen nach einer Studie der Unternehmensberatung bbw von 2010 mindestens weitere 150 bis 200 Milliarden Euro Schwarzgeld von Deutschen liegen. Dazu kommt in allen Ländern das offiziell angelegte Vermögen, dessen Erträge die Vermögensinhaber regulär in Deutschland versteuern.

				

			

		

	
		
			
				

				Kapitel 4: Wie das Offshore-Geschäft funktioniert

				Kapitel 4

				Wie das Offshore-Geschäft funktioniert

				Das Offshore-Geschäft besteht im Kern darin, den Weg, den Geld über Landesgrenzen hinweg nimmt, künstlich zu manipulieren. Der Weg von Bananen kann gut als Beispiel dienen, um das zu dokumentieren. Jedes Bündel Bananen gelangt auf zwei unterschiedlichen Wegen in unsere Obstschalen.

				
						Erste Route: Ein honduranischer Landarbeiter, der bei einem internationalen Unternehmen angestellt ist, pflückt die Bananen, dann werden sie verpackt und nach Deutschland verschifft. Das Unternehmen verkauft sie an eine Supermarktkette, die sie dann an uns weiterverkauft.

						Zweite Route: Der Weg, den die Bananen in der Buchhaltung nehmen, ist umständlicher. Die Einkäufe wickelt das Unternehmen beispielsweise von den Cayman Islands ab, die Finanzierung des Geschäfts erfolgt über Luxemburg, der Markenname ist in Irland registriert, das Transportunternehmen hat seinen Sitz auf der Isle of Man, die Geschäftsführung des Unternehmens sitzt auf Jersey und die Versicherungstochter auf den Bermudas.

				

				Um das Geschäft abzuwickeln, leiht die Finanzierungstochter in Luxemburg dem Tochterunternehmen in Honduras Geld und verlangt dafür Zinsen, beispielsweise zehn Millionen Dollar. Das honduranische Unternehmen zieht den Zinsbetrag vom lokalen Gewinn ab und beschneidet so seinen Profit oder löscht ihn sogar ganz – und damit auch die Steuerrechnung. Die zehn Millionen zusätzliches Einkommen aus Darlehenszinsen, das die Tochtergesellschaft in Luxemburg erzielt, werden dort jedoch nicht besteuert. Die Buchhaltung hat damit eine hohe Steuerrechnung in Honduras verschwinden lassen, das Kapital ist in die Steueroase verschoben worden.

				Das Bananenunternehmen hat einen gebräuchlichen Offshore-Trick angewendet, der als „Transfer Pricing“ oder „Transfer Mispricing“ bezeichnet wird. Indem multinational operierende Unternehmen den Preis für den internationalen Transfer künstlich anpassen, können sie ihre Gewinne in Niedrigsteuerländer verschieben und ihre Kosten in Hochsteuerländer, wo sie von der Steuer abgezogen werden. In unserem Bananen-Beispiel ist der Steuerertrag einem armen Land entzogen und in ein reiches geleitet worden.

				Rund zwei Drittel des globalen grenzüberschreitenden Handels erfolgen innerhalb multinationaler Konzerne. Drittweltländer entgehen jedes Jahr geschätzt 160 Milliarden Dollar aufgrund von falsch gesetzten Preisen dieser Art. Im Jahresbericht eines an der New Yorker Börse gehandelten Bananenunternehmens heißt es dann lapidar: „Das Unternehmen erzielt kein in den USA steuerpflichtiges Einkommen. Das zu versteuernde Einkommen des Unternehmens stammt zum größten Teil aus dem ausländischen Geschäftsbetrieb, der in Ländern besteuert wird, in denen der effektive Steuersatz geringer ist als der gesetzliche Steuersatz in den USA“ (Chiquita Brands International Inc., Quartalsbericht Mai 2009). Mit anderen Worten: Wir betreiben über Steuerparadiese „Transfer Pricing“ und zahlen in den USA keine Steuern.

				Weltkonzerne haben meist keine Schwierigkeiten, ihre Steuerbelastung mittels Offshore auf null herunterzufahren. Das „Transfer Mispricing“ ist ein wichtiger Grund, warum multinationale Unternehmen überhaupt multinational sind – und weshalb sie in der Regel schneller wachsen als die nationale Konkurrenz. Was hier stattfindet, ist eine Verschiebung von Vermögen. Begleitet wird das von einer mittlerweile großen Beraterzunft, die die Steuerfluchtindustrie bedient. Gegenmaßnahmen der Industriestaaten werden immer wieder mit neuen Offshore-Schlupflöchern unterlaufen. Ein Wettstreit, bei dem die Steuergesetze immer komplexer werden. Das schafft wiederum neue Möglichkeiten für Vermögende und ihre Berater, Wege durch das immer undurchsichtigere gesetzliche Dickicht zu finden.

				So haben nach einer Studie des amerikanischen Institute for Policy Studies 2010 die meisten der größten 25 US-Konzerne – darunter Ford, General Electric, Boeing – trotz Milliardengewinnen (durchschnittlich 1,9 Milliarden Dollar) Steuern erstattet bekommen – im Schnitt 304 Millionen Dollar. Die Autoren erklären die Diskrepanz zwischen hohen Einnahmen und geringen Steuerzahlungen damit, dass 18 der 25 Unternehmen Tochterfirmen in Steuerparadiesen unterhalten. Spitzenreiter ist das Versicherungsunternehmen Aon mit 128 Tochtergesellschaften.

				
					
						
								
								Steuerrückerstattungen 2010 für US-Konzerne
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								Steuern auf den Gewinn 2010, in Millionen Dollar

							
						

						
								
								Stanley Black & Decker
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								Chesapeake Energy

							
								
								0
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								Bank of New York Mellon
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								Coca-Cola Enterprises
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								Dow Chemical
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								Prudential Financial
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								–3253

							
						

						
								
								Allegheny Technologies
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								Motorola Mobility
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								International Paper
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				Ein weiteres Kriterium für das Offshore-Geschäft ist die Geheimhaltung. Das steht im Gegensatz zur Transparenz, einem grundlegenden Baustein der modernen Wirtschaftstheorie: Märkte funktionieren dann am besten, wenn die Vertragsparteien Zugang zu den gleichen Informationen haben. Doch die Geheimhaltungspraktiken der Steuerparadiese übertragen die Information und damit auch die Macht, die sich aus der Information ergibt, an Insider. Und die ernten die Erträge. Diese Zunft sorgt dafür, dass Unternehmen und Kapital nicht dahin wandern, wo sie am produktivsten sind, sondern dahin, wo die Steuern am niedrigsten sind. So leben auf den British Virgin Islands beispielsweise nur 25.000 Einwohner, gleichzeitig sind dort aber über 800.000 Unternehmen beheimatet.

				Und die handeln nicht nur mit Bananen. Ein Großteil unserer Nahrungsmittel, Kleider und Möbel hat die Reise über Steuerparadiese hinter sich. Mit Sicherheit ist beispielsweise der Fernseher aus Taiwan beziehungsweise seine Bauteile auf einer ebenso sonderbaren Route in unsere Elektronikmärkte gereist wie die Bananen aus Honduras. Das trifft auch für viele Programme zu, die er dann zeigt. Wir sind regelrecht von einer Offshore-Welt umhüllt.

				Die Organisation der Offshore-Finanzwelt

				Weltweit gibt es zwischen 40 und 60 Steuerparadiese beziehungsweise Offshore-Finanzzentren, die sich in vier größere Zonen einteilen lassen:

				
						Die europäischen Steuerparadiese

						Eine britische Zone mit dem Zentrum City of London, die die ganze Welt umspannt

						Eine Einflusszone mit den USA als Mittelpunkt

						Steuerparadies-Kuriositäten wie Somalia oder Uruguay, die weniger erfolgreich sind

				

				Zu den europäischen Steuerparadiesen zählt vor allem die Schweiz, wo seit dem 18. Jahrhundert die geheimen Vermögen der europäischen Eliten gehütet werden. Luxemburg hat sich seit 1929 auf bestimmte Offshore-Holdings spezialisiert und zählt heute zu den größten Steueroasen. Auch die Niederlande sind ein bedeutendes europäisches Steuerparadies. Im letzten Jahr flossen rund 20 Billionen Dollar durch niederländische Offshore-Firmen, zwanzigmal mehr als das BIP der Niederlande. Dazu zählen aber auch Österreich, Belgien und eine Reihe von Ministaaten wie Liechtenstein, Monaco, Andorra, Malta oder der türkische Teil von Zypern.

				Rund die Hälfte aller Steuerparadiese ist mit der City of London verbunden. Eine engere Zone umfasst die Kronbesitzungen Jersey, Guernsey und die Isle of Man sowie die Cayman Islands, die alle von London aus kontrolliert werden. Zu einer äußeren Zone gehören Steuerparadiese, die sich außerhalb der britischen Kontrolle befinden, aber dennoch enge Verbindungen zur City of London pflegen, beispielsweise Hongkong. In dieser Zone liegt mehr als ein Drittel aller internationalen Bankvermögen. Zählt man die City of London dazu, ist es sogar mehr als die Hälfte

				Dieses Netz von Offshore-Satelliten übernimmt mehrere Funktionen: Erstens verschafft es der City einen globalen Einflussbereich, verteilt auf die weltweiten Zeitzonen ködern die britischen Steueroasen mobiles internationales Kapital. Ein Großteil des Geldes und die Geschäfte, die damit durchgeführt werden, werden anschließend nach London weitergeleitet.

				Zweitens ermöglicht es das Netz der City, sich an Geschäften zu beteiligen, die in Großbritannien verboten sind. Nach dem Motto „Jersey or jail“ (Jersey oder Gefängnis) geht derjenige, der schmutzige Geschäfte plant, aber nicht erwischt werden will, einfach in eine angeschlossene Steueroase und wird dort tätig. Gibraltar etwa war für Londoner Banker viele Jahre der Ort für richtig krumme Touren.

				Dieses Netz von Steueroasen unter britischem Einfluss ist ein perfektes System zur Geldwäsche. Wenn das Geld dann in London ankommt, ist es weißgewaschen. Darüber hinaus dienen die Oasen zur Aufbewahrung. Würde das dort geparkte Offshore-Vermögen direkt nach London fließen, hätte das gravierende Folgen für den britischen Wechselkurs. Und beschweren sich andere Länder über den Missbrauch, der beispielsweise auf Jersey, Guernsey oder auf der Isle of Man stattfindet, verfügen diese über genügend Unabhängigkeit, dass Großbritannien sagen kann: „Dagegen können wir nichts ausrichten.“ Allein in diesen drei Steueroasen liegt nach Schätzungen von Londoner Bankexperten rund eine Billion US-Dollar, ein Großteil davon Steuerfluchtgelder.

				Die 14 britischen Überseegebiete sind die letzten Außenposten des Britischen Imperiums. Sie zählen zusammen gerade mal 250.000 Einwohner, aber unter ihnen befinden sich einige der weltweit wichtigsten Steuerparadiese: Die Cayman Islands, Bermuda, die British Virgin Islands, die Turks and Caicos Islands sowie Gibraltar. Die Cayman Islands sind das fünftgrößte Finanzzentrum der Welt: Über 80.000 Unternehmen sind dort eingetragen und drei Viertel aller Hedgefonds mit zwei Billionen Dollar Einlagen haben dort ihren Sitz. Die subtil ausgeübte Macht Großbritanniens sichert das flüchtige globale Kapital ab und stärkt die Offshore-Sektoren der Überseeparadiese. Ein dritter britischer Einflussbereich umfasst Hongkong, Singapur, die Bahamas, Dubai und Irland. Diese Steueroasen sind zwar vollkommen selbständig, aber eng an die City of London angebunden. Gleiches gilt für die kleineren, unbedeutenden Steueroasen Vanuatu, Ghana und Gabun.

				Die USA bilden den Anker des dritten Offshore-Systems (siehe Seite 204).

				Dieser kurze Ausflug in die Steueroasen-Welt zeigt, dass das Offshore-System nicht aus einer Reihe von unabhängigen Staaten besteht, die ihre Hoheitsrechte geltend machen, um ihre Rechts- und Steuersysteme nach ihren eigenen Wünschen zu gestalten. Vielmehr handelt es sich um netzartig angeordnete Einflusszonen, die von mächtigen Staaten kontrolliert werden – insbesondere von Großbritannien und den USA.

				Jedes dieser Netzwerke ist auf das Engste mit den anderen verflochten. So machen beispielsweise reiche US-Personen und -Gesellschaften vom britischen Netz ausgiebig Gebrauch: Bevor Enron Anfang 2004 pleiteging, unterhielt das Unternehmen 881 Offshore-Töchter, darunter 692 auf den Cayman Islands, 119 auf den Turks and Caicos Islands, 43 auf Mauritius und acht auf Bermuda. Die News Corporation hatte 2009 152 Offshore-Gesellschaften, davon 62 auf den British Virgin Islands, 33 auf den Cayman Islands und 21 in Hongkong. Alle in der britischen Einflusszone. Der Finanzdienstleister Citigroup unterhielt 427 Zweigunternehmen in Steuerparadiesen, darunter 91 in Luxemburg und 90 auf den Cayman Islands.

				Niederlassungen und Zweckgesellschaften auf den Caymans unterhält aber auch die Deutsche Bank – mehr als am Konzernsitz Frankfurt. Insgesamt hat die Deutsche Bank nach einer Attac-Recherche 51,35 Prozent ihrer Tochter- und Zweckgesellschaften sowie assoziierten Unternehmen in Steuerparadiesen angesiedelt. Es folgen die mittlerweile ebenfalls zur Deutschen Bank gehörende Postbank (22,33 Prozent) und die zu großen Teilen im Bundesbesitz befindliche Commerzbank (23,43 Prozent). Mit ihren Niederlassungen an Schattenfinanzplätzen entziehen die Banken dem deutschen Fiskus Steuern in Milliardenhöhe.

				Seit der Finanzkrise 2008 konnten die Regierungen reicher OECD-Länder die Öffentlichkeit recht erfolgreich davon überzeugen, dass sie gegen Steuerparadiese hart durchgreifen. „Mit dem alten Modell der Geheimhaltung ist es vorbei. Wir leben in einer neuen Welt, mit größerer Transparenz und besserer Zusammenarbeit. Steuerparadiese und Bankgeheimnis sind erledigt“, ließ der französische Präsident Nicolas Sarkozy 2010 im Nachgang zum G-20-Gipfel verlauten. Aber die Wächter des weltweiten Offshore-Systems sind viele OECD-Staaten, insbesondere Großbritannien, die USA und mehrere große europäische Steueroasen.

				Was das Offshore-System für die Wirtschaftswelt bedeutet

				Bei fast jedem bedeutenden ökonomischen Ereignis oder Prozess der letzten Jahrzehnte spielte das Offshore-System hinter den Kulissen eine Rolle, in vielen Fällen stand es im Mittelpunkt des Geschehens. So lässt sich beispielsweise ohne Offshore die Armut in Afrika kaum erklären. In jedem Fall von groß angelegter Korruption und Unterwanderung von Regierungen durch kriminelle Interessengruppen kommt den Verdunkelungsoasen eine zentrale Funktion zu. Fast jeder Versuch seit den 1980er-Jahren, umfangreiche Kapitalströme in Entwicklungsländer zu leiten, endete wegen des Offshore-Systems mit einer Krise. Massive Ungleichheit in Europa, den USA sowie in Niedrigeinkommensländern lässt sich nur verstehen, wenn Steuerparadiese in die Rechnung einbezogen werden:

				
						So hat sich beispielsweise die systematische Plünderung der ehemaligen Sowjetunion zum großen Teil in London und seinen Offshore-Satelliten abgespielt.

						Die politische Macht Saddam Husseins hatte bedeutende Stützen in der Offshore-Welt.

						Der einzigartige Einfluss, den der ehemalige Premierminister Silvio Berlusconi auf die Politik Italiens ausgeübt hat, war weitgehend eine Offshore-Geschichte.

						Im Zentrum des Elf-Systems, das die mächtigen französischen Eliten vor der Demokratie schützte, standen Verdunklungsoasen.

						Betrüger, die mit sogenannten Pump-and-dump-Tricks den Kurs bestimmter Aktien künstlich in die Höhe treiben und diese Wertpapiere dann der ahnungslosen Öffentlichkeit andrehen, verstecken sich immer hinter Offshore-Konstruktionen.

						Waffenschmuggel an Terrororganisationen oder die Expansion der Mafiaimperien – immer sind Offshore-Plätze involviert.

						Der Drogenhandel allein generiert einen weltweiten Absatz von über 500 Milliarden Dollar jährlich, abgewickelt über Steuerparadiese hauptsächlich in der Karibik. Von dort fließt der Gewinn der Bosse ins Bankensystem und in die Vermögensmärkte. In einen Koffer passen maximal eine Million Euro – ohne das Offshore-System und seine Transfermöglichkeiten bei der Geldwäsche wäre der illegale Drogenhandel heute eine Hausindustrie.

						Der Aufstieg von Private-Equity-Firmen und Hedgefonds? Offshore.

						Die Firmenskandale der Bank of Credit and Commerce International (BCCI), von Enron, Parmalat, Long Term Capital Management, Lehman Brothers, AIG? Offshore.

						Viele multinationale Konzerne hätten ohne Steuerparadiese nie so groß und mächtig werden können. Goldman Sachs beispielsweise ist durch und durch ein Offshore-Produkt.

						Jede bedeutende Finanzkatastrophe seit den 1970er-Jahren, auch die jüngste Finanzkrise, ist eine Offshore-Geschichte.

						Steuerparadiese spielten eine zentrale Rolle beim Zusammenbruch der Herstellungsindustrie in vielen Industrieländern und bei der zunehmenden Verschuldung unserer Volkswirtschaften seit den 1970er-Jahren.

				

				Dabei sind Steueroasen und Offshore-Finanzzentren nie die ganze Story. Denn Offshore existiert immer nur in Verbindung zu etwas, was anderswo geschieht. Deshalb heißt es „Offshore“.

				Ohne ein Verständnis des Offshore-Systems lässt sich die Geschichte unserer modernen Welt nicht begreifen. Drogen sind nur ein Bruchteil des Offshore-Geschäfts, illegale Gelder, hinterzogene Steuern und das Verschwindenlassen von Geschäften aus Unternehmensbilanzen kommen hinzu. In der Offshore-Welt gibt es keine Regeln, wie Geschäftsbücher geführt werden müssen. Offshore ist wie ein Salon, in dem Bilanzen frisiert werden.

				Wettbewerb in der Offshore-Welt

				Innerhalb des Offshore-Systems kämpft jedes Steuerparadies, um gegenüber den anderen nicht ins Hintertreffen zu geraten. Wenn ein Steuerparadies die Steuern senkt, die Finanzregulierung lockert oder neue Geheimhaltungspraktiken ausheckt, um heißes Geld aus einem anderen Gebiet anzulocken, tun es ihm die anderen gleich. Nur so bleiben sie im Rennen. Unterdessen haben auch immer mehr Onshore-Länder Merkmale von Offshore angenommen: In den großen Volkswirtschaften wird die Steuerlast verschoben, und zwar weg vom mobilen Kapital und multinationalen Unternehmen hin zu den normalen Bürgern.

				Häufig nehmen Steuerparadiese auch größere Volkswirtschaften ins Visier, vielfach solche, die in unmittelbarer Nähe liegen:

				
						Banken und Vermögensverwalter in der Schweiz konzentrieren sich meist auf reiche Steuerflüchtlinge aus Deutschland, Frankreich und Italien.

						Liechtenstein richtet sich an Steuerflüchtlinge aus Deutschland, Italien und der Schweiz.

						Monaco versorgt in erster Linie die französischen Eliten.

						Andorra ist Anziehungspunkt für reiche Franzosen und Spanier.

						Malta wickelt illegale Finanztransfers aus Nordafrika ab.

						Schmutziges Geld aus Russland wird über Zypern, Gibraltar und Nauru gewaschen.

						Reiche Amerikaner und US-Konzerne bevorzugen Panama und die Steueroasen in der Karibik.

						Neureiche Chinesen setzen auf Hongkong, Singapur und Macau.

						Ein Großteil der ausländischen Investitionen nach China macht den Umweg über die British Virgin Islands.

						Ausländische Investitionen nach und Geschäfte mit Indien werden in der Regel über Mauritius abgewickelt.

						Vermögende Australier verschieben ihr Geld vielfach in pazifische Oasen wie Vanuatu.

				

				Einige Gebiete präsentieren sich als Durchgangsparadiese („conduit havens“), in denen Identität und Eigenschaften von Vermögenswerten verändert werden, bevor sie weitergeleitet werden. Die Niederlande sind beispielsweise ein bedeutendes Durchgangsparadies. Eine anderes ist Mauritius. Von hier fließen über 40 Prozent aller Auslandsinvestitionen nach Indien. Darüber hinaus spezialisiert sich die Insel darauf, chinesische Investitionen in den afrikanischen Rohstoffsektor zu kanalisieren.

				Salamitaktik für mehr Intransparenz und Komplexität

				Offshore-Strukturen arbeiten mit einem Trick, der im Englischen als „Laddering“ bezeichnet wird und im Deutschen mit „Salamitaktik“ übersetzt werden kann. Diese Taktik vertieft die Intransparenz und die Komplexität des Ganzen. Nehmen wir an, ein mexikanischer Drogenbaron bunkert 20 Millionen Dollar auf einem Bankkonto in Panama. Das Konto läuft nicht unter seinem Namen, sondern unter dem eines Trusts auf den Bahamas. Der Treuhänder hat seinen Sitz auf Guernsey, als Begünstigte wird eine Gesellschaft in Wyoming angegeben. Auch wenn Steuerfahnder die Namen der „Chefs“ dieses Unternehmens herausfinden und sogar Kopien ihrer Ausweise in die Hände bekommen, bringt sie das nicht weiter: Diese Direktoren sind professionelle Strohmänner, die Hunderte solcher Unternehmen leiten.

				Auch wenn sie diese Schranke durchbrechen, werden die Fahnder feststellen, dass das Unternehmen einem Trust auf den Turks and Caicos Islands gehört, und dass es sogar eine „Fluchtklausel“ gibt: Sobald auffällt, dass eine Ermittlung läuft, huscht die Struktur in ein anderes Offshore-Finanzzentrum. Und selbst wenn eine Steueroase mit den Ermittlern kooperiert, kann sie den Prozess über Monate oder Jahre hinauszögern. Wird die Gesellschaft dann endlich dichtgemacht, sind die Vermögenswerte längst verschwunden.

				Hongkong hat beispielsweise gerade ein Gesetz verabschiedet, dass die Gründung und Registrierung neuer Unternehmen innerhalb weniger Minuten ermöglicht. Selbst wenn Teile der Offshore-Struktur sichtbar werden, verhindert „Laddering“, dass das ganze Gebilde ans Tageslicht kommt. Doch wenn man nicht alles sieht, versteht man die Zusammenhänge nicht. Die Aktivitäten im Offshore-System spielen sich daher nie in einer bestimmten Gebietskörperschaft ab, sondern zwischen den Gebieten. Dabei wird „anderswo“ auch mal zu „nirgendwo“.

				In dieser Welt ohne Regeln werden die Hälfte aller Bankgeschäfte und ein Drittel aller Auslandsinvestitionen weltweit abgewickelt. Reiche halten nach Schätzungen des Tax Justice Network rund 14 Billionen Dollar an Vermögen offshore. Aber das sind nur die hinterzogenen Steuergelder der Reichen. Rechnet man alle falsch gesetzten Preise der internationalen Konzerne hinzu, bekommt man eine Vorstellung davon, wie groß die illegalen grenzüberschreitenden Geldflüsse tatsächlich sind. Eine Studie von Raymond Bakers Initiative Global Financial Integrity am Center for International Policy in Washington kam Anfang 2011 zu dem Ergebnis, dass den Entwicklungsländern durch diese Transfers jährlich 1,2 Billionen Dollar entgehen.

				Und die Entwicklungsländer haben noch ein Problem: Wenn sich ein Steuerparadies neue Möglichkeiten ausdenkt, wie sich Reiche und Unternehmen der Besteuerung entziehen können, treffen Industrieländer in der Regel Gegenmaßnahmen. Sie verbessern ihre Steuer- und Regulierungssysteme, sodass sie vor dem neuen Missbrauch geschützt sind. Entwicklungsländer hingegen, die keinerlei Erfahrung mit der zunehmenden Komplexität des Offshore-Systems haben, sind wehrlos, sie gelangen immer weiter ins Hintertreffen.

				Doch Steuerflucht ist nicht nur für die einkommensschwachen Länder ein Problem. Sie schadet auch den reichen Ländern – sogar jenen, die sich selbst zu Steuerparadiesen entwickelt haben. Für die Finanz- und Wirtschaftskrise 2007 etwa war das Offshore-System ein wesentlicher Faktor:

				
						Erstens ermöglichte es den Finanzkonzernen, sich der Regulierung zu entziehen. Das Umgehen der Finanzaufsicht trug dazu bei, dass Finanzunternehmen explosionsartig wachsen konnten. Sie wurden „too big to fail“. Sie gewannen so viel Macht, dass sie die Regierungen in den Würgegriff nehmen konnten.

						Zweitens zerstörte es das Finanzsystem von innen: Indem die Offshore-Regionen ihre eigenen Regulierungen immer weiter lockerten, zwangen sie Onshore-Gebiete dazu, in einen Wettbewerb einzutreten. Die betreffenden Länder lockerten ihre Rechtsvorschriften so immer weiter, um sich gegenüber den anderen einen Vorteil zu verschaffen.

						Drittens hatten illegale grenzüberschreitende Kapitalflüsse einen massiven Nettozufluss in Defizitländern wie den USA und Großbritannien zur Folge. Das hat die makroökonomischen Ungleichgewichte, die der Krise zugrunde lagen, weiter verstärkt.

						Viertens bewirkten die Anreize im Offshore-System, dass sich Unternehmen viel zu viel Geld liehen – das sie wiederum offshore versteckten.

						Fünftens schuf die Strategie der Unternehmen, ihre Bankgeschäfte aus Steuer-, Regulierungs- und Geheimhaltungsgründen auf die weltweiten Steueroasen zu verteilen, eine undurchdringliche Komplexität. Zusammen mit der Intransparenz führte dieses verworrene System dazu, dass Aufsichtsbehörden in die Irre geführt wurden und das gegenseitige Misstrauen der Marktakteure sich vertiefte. Und das verschärfte die Finanz- und Bankenkrise weiter.

				

				Vertrauen ist ein zentraler Bestandteil jedes gesunden Wirtschaftssystems. Doch nichts untergräbt Vertrauen so effizient wie das Offshore-System. Es ist kein Zufall, dass so viele Institutionen der Finanzgaunerei – Enron, die Imperien der Betrüger Bernie Madoff und Allen Stanford, der Hedgefonds Long-Term Capital Management, Lehman Brothers, der Versicherer AIG oder der Hypo Real Estate – in der Offshore-Welt so stark verwurzelt waren. Wenn niemand herausfinden kann, wie die Finanzen eines Unternehmens wirklich aussehen, bis sich alles Geld in Luft aufgelöst hat, gedeiht der Schwindel. Und indem sie unseren reichsten Bürgern dabei helfen, sich vor Besteuerung und Finanzregulierung zu drücken, behindern Steueroasen heute alle Bemühungen, die Auswirkungen der Krise finanziell zu bewältigen.

				Das Offshore-System hat die Finanzkrise zwar nicht verursacht. Doch es hat die Bedingungen geschaffen, unter denen sie ausbrechen konnte. Und indem Steuerparadiese den Eliten unserer Gesellschaft erlauben, sich den Behörden ihrer Heimatländer zu entziehen, höhlen sie die Regeln, Systeme und Institutionen aus, die für das Allgemeinwohl zuständig sind – und sie höhlen unseren Glauben an diese Regeln aus.

				Welt ohne Regeln

				Eindrucksvoll belegen lässt sich die Wirksamkeit dieser Mechanismen mit dem Fall der BCCI, der wohl berühmtesten Offshore-Bank. Das Geldhaus war 1972 vom indischstämmigen Banker Agha Hassan Abedi mithilfe von Mitgliedern der saudischen Königsfamilie sowie von Scheich Zayed Bin Sultan Al-Nahyan, dem Herrscher von Abu Dhabi gegründet worden. Die BCCI wuchs atemberaubend schnell, dabei nutzte sie ein einfaches Geschäftsmodell: Die Bank vermittelte nach außen den Eindruck eines seriösen Unternehmens und knüpfte Freundschaften mit mächtigen Leuten. Dann stieg sie in jedes Geschäft ein, das ihr angeboten wurde – egal wo, für wen oder für was. BCCI überhäufte Politiker mit Bestechungsgeldern und arbeitete für einige der größten Verbrecher des 20. Jahrhunderts: für Saddam Hussein, den Terroristenführer Abu Nidal, das kolumbianische Medellin-Drogenkartell und den burmesischen „Opium-König“ Khun Sa.

				Die Bank war in den Schmuggel von Nuklearmaterial an Syrien involviert. Ihre Filialen in der Karibik und in Panama wurden von lateinamerikanischen Drogenhändlern benutzt, die Niederlassungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, die ein lukratives Offshore-Bankgeschäft betrieben, bedienten den Heroinhandel in Iran, Pakistan und Afghanistan, die Niederlassung in Hongkong bot ihre Dienste den Drogenschmugglern in Laos, Thailand und Burma an.

				BCCI drang auch in das US-Bankensystem ein. Dabei ging sie den US-Aufsichtsbehörden aus dem Weg, indem sie ihre Eigentumsverhältnisse über Offshore-Konstruktionen verheimlichte. Der Gründer verteilte seine Bank auf verschiedene Gebietskörperschaften und registrierte die Holdinggesellschaften in Luxemburg und auf den Cayman Islands. Damit bekam kein Aufseher jemals das gesamte Gebilde der Bank zu Gesicht. Auch wurden für die verschiedenen Teile der Bank unterschiedliche Buchprüfer eingestellt. Um die Glaubwürdigkeit der Bank zu unterstreichen, wurde die Bankzentrale in der City of London angesiedelt. Hier war die Regulierung locker, zudem wurden kaum Fragen gestellt.

				Im Bankensektor galt damals die Faustregel, dass ein Geldhaus nicht mehr als zehn Prozent seiner Eigenmittel an einen einzelnen Kreditnehmer ausleihen sollte. BCCI hingegen vergab an einige Kunden Darlehen, die mehr als dreimal so groß waren wie ihre Eigenmittel. 1977 straffte die Bank of England die Vorschriften. Um diese zu umgehen, verlagerte BCCI die Vergabe heikler Darlehen auf die Cayman Islands. Die Bank wandte zudem einen waghalsigen, aber einfachen Offshore-Trick an, mit dem sie Eigenkapital – das Fundament jeder Bank – aus dem Nichts herbeizaubern konnte. Dazu vergab die Filiale in Luxemburg einen Kredit an einen BCCI-Aktionär, der dieses Geld in die Bank auf den Cayman Islands investierte und so deren Kapital aufstockte. Die Filiale auf den Cayman Islands lieh ihrerseits Geld an einen anderen Aktionär, der damit das Kapital in Luxemburg aufstockte.

				Mit diesem Trick konnte BCCI das Eigenkapital von anfänglich 2,5 Millionen Dollar auf knapp 850 Millionen Dollar im Jahr 1990 erhöhen. Zusätzlich schrieb die Bank so die Schulden der Aktionäre ab. Mithilfe eines Schneeballsystems konnte die Bank noch weiter expandieren: Dazu melkte sie den Pensionsfonds ihrer Angestellten und nahm neue Einlagen an, um damit die anstehenden Ausgaben zu zahlen. Viele der rund 80.000 Einleger kamen aus den Entwicklungsländern. Sie hatten keine Ahnung, dass die angeblich in London ansässige Bank eine reine Fiktion und deshalb ihr Kapital verbrannt war.

				Und es gibt noch mehr Beispiele, wie das Offshore-Netz genutzt wird, um Gelder verschwinden zu lassen:

				
						Die Periode nach dem Untergang der Sowjetunion, als der Reichtum in Russland nach oben umverteilt wurde, wird manchmal verglichen mit dem Zeitalter der Räuberbarone im Amerika des 19. Jahrhunderts. Doch es gibt einen entscheidenden Unterschied. Den Amerikanern stand kein riesiges Offshore-Netz zur Verfügung, in dem sie ihr Geld verstecken konnten. Aber im Russland des späten 20. Jahrhunderts verschwand das Geld für immer im Offshore-System. Allein über die Banken in der Pazifikoase Vanuatu wurden innerhalb weniger Jahre über 70 Milliarden Dollar gewaschen.

						Als im afrikanischen Angola Bürgerkrieg herrschte und die Vereinten Nationen über das Land ein internationales Waffenembargo verhängten, erhielten die UNITA-Rebellen über den französischen Ölmulti Elf Waffen für rund 800 Millionen Dollar aus der Slowakei. Das Geld wurde mit angolanischen Ölgeldern zurückbezahlt, die Zahlungen über Genf abgewickelt. „Mit einer Gewinnmarge von 65 Prozent“, wie später französische Untersuchungsrichter feststellten. Abgewickelt über mehrere Steueroasen.

						Anfang 2010 veröffentlichte Global Financial Integrity in Washington eine Studie über den illegalen Geldabfluss in Afrika. „Zwischen 1970 und 2008 haben die Geldströme – nach konservativer Schätzung – insgesamt rund 854 Milliarden Dollar betragen, und wenn alle Faktoren mit einberechnet werden, könnten es sogar 1,8 Billionen sein.“ Angola beispielsweise verlor nach dieser Studie zwischen 1993 und 2002 „geschätzte 4,68 Milliarden Dollar“. Der gesamte Kapitalabfluss beträgt „über neun Prozent der 51 Milliarden Dollar an Öl- und Diamantenexporten in dieser Zeitspanne. Mehrere Milliarden davon sind über undurchsichtige, ölbesicherte Kredite, außerhalb des Staatsbudgets und vielfach über Londoner Trusts abgewickelt worden und in der Offshore-Zone verschwunden“.

				

				Bei großen Firmenskandalen seit den 1980er-Jahren spielten die Cayman Islands eine zentrale Rolle: Betrügerische Kreditvergaben bei BCCI, Bilanzfälschungen bei dem italienischen Lebensmittelkonzern Parmalat, 692 obskure Offshore-Gesellschaften bei Enron – doch die Drahtzieher, die für die Betrügereien zuständig waren, waren der Londoner City häufig näher als den Cayman Islands. So funktioniert das Offshore-System.

				Die Offshore-Strukturen nutzen immer Bürgern, Unternehmen und Institutionen, die sich an einem anderen Ort befinden. Die Nutznießer von Offshore-Aktivitäten sitzen also in der Regel nicht in den Steuerparadiesen, sondern anderswo – deswegen heißt es offshore. Aber erst das Offshore-System dort ermöglicht ihnen den Betrug.

				Die Basis für Steuerbetrug

				Die Zahlen der Global Financial Integrity (GFI) ergänzen die Statistik über das globale Ausmaß der illegalen Finanzströme. Entwicklungsländern entgehen auf diese Weise jährlich bis zu eine Billion Dollar. Mit anderen Worten: Auf jeden Dollar ausländischer Entwicklungshilfe kommen zehn Dollar an illegalen Geldabflüssen. In der Regel in Steuerparadiese.

				Gleichzeitig arbeitet die Offshore-Industrie darauf hin, die Gesetzgeber kleinerer Steuerparadiese in Beschlag zu nehmen, um das globale System illegalen Geldes zu perfektionieren. Die Eckpunkte ihres Vorgehens:

				
						Reichtum wird aus den Quellenländern abgezogen.

						Volkswirtschaften, die zunehmend Merkmale von Steueroasen aufweisen, nehmen das Geld in Empfang.

						Offshore-Zwischenstationen wickeln den Transfer ab.

				

				Indem das Private Banking beziehungsweise das Wealth-Management der Finanzindustrie in den reichen Industrieländern alle drei Bereiche kontrollierte, wurde es zu einer der profitabelsten Branchen in der Geschichte der Finanzwelt. Der Aufstieg der Schweizer Banken in den letzten drei Jahrzehnten dokumentiert das eindrucksvoll.

				Die vermehrte Kreditvergabe an Drittweltländer in den 1970er- und 1980er-Jahren bildete die Grundlage eines globalen Netzes von Steuerparadiesen. Nach Berechnungen von James Henry, dem früheren Chefökonomen der Unternehmensberatung McKinsey, floss „mindestens die Hälfte des Geldes, das die größten Schuldnerländer als Kredit aufnahmen, unter dem Tisch zurück. Meist innerhalb weniger Wochen. Ab den frühen 1990er-Jahren war in Europa und den USA annähernd so viel Fluchtkapital vorhanden, dass damit die gesamten Schulden der Entwicklungsländer hätten bedient werden können – wenn man auf die Erträge dieser Vermögen nur eine bescheidene Steuer erhoben hätte. In einigen Ländern wie Mexiko, Argentinien und Venezuela überstieg das illegale Offshore-Vermögen der Eliten die öffentlichen Schulden um ein Vielfaches“ (Oxfam-Studie, 2009).

				Heute besitzt das eine reichste Prozent der Haushalte in Entwicklungsländern geschätzte 70 bis 90 Prozent des gesamten privaten Finanz- und Immobilienvermögens. Die Boston Consulting Group ging 2003 in einer Studie davon aus, dass „mehr als die Hälfte des Reichtums der wohlhabendsten Lateinamerikaner in der Offshore-Zone liegt“. Das Problem dieser Länder war somit nicht, kein Vermögen zu haben. Das Problem war, dass es in Miami lag.

				1982 hielt der mexikanische Präsident José López Portillo eine Rede vor dem Parlament, in der er über die Herausforderungen sprach, vor denen das Land stand. „Die Finanzplage richtet in der ganzen Welt immer größeren Schaden an. Ihre Folgen sind Arbeitslosigkeit, Armut, einbrechende Industrien und Bereicherung durch Spekulation.“ Er machte eine Gruppe von Mexikanern verantwortlich, die „angeführt, beraten und unterstützt werden von den Privatbanken, die mehr Geld aus dem Land getragen haben als die Kolonialreiche“. Portillo wollte nach der Rede die Banken verstaatlichen und Devisenkontrollen einführen. Doch innerhalb zehn Tagen zwang ihn eine Allianz aus Bankern, Geschäftsleuten und konservativen Mexikanern, den Rückzug anzutreten. Der Internationale Währungsfonds (IWF) und die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) schenkten der Kapitalflucht aus dem Land keine Beachtung und befahlen Mexiko und anderen südamerikanischen Schuldnerländern: „Bringt eure Staatsfinanzen in Ordnung.“

				Als Folge wurden Milliarden Dollaranleihen auf den Markt geworfen. Um Käufer zu finden, waren diese mit saftigen Risikoprämien gekoppelt. Für argentinische und brasilianische Dollaranleihen bedeutete das Renditen von knapp 45 Prozent und für mexikanische Anleihen 25 Prozent. Die größten Anleger waren politische Insider, die in Staatsschuldenfonds mit Sitz in Steueroasen der Karibik investierten. Und die wussten, dass ihre Zentralbanken ihre Dollarschulden trotz der hohen Risikoprämien bezahlen würden. Die größten Nutznießer des Schuldendienstes waren also nicht Anleiheninhaber in Nordamerika und Europa, sondern die lokalen südamerikanischen Oligarchen mit ihren Offshore-Konten, vor allem auf den Niederländischen Antillen.

				Während das Offshore-Problem für Südamerika aus Sicht von Ökonomen ein lokales war, stellte der IWF in einem Bericht zur asiatischen Finanzkrise fest: „Offshore-Banking war fast sicher ein Faktor in der asiatischen Finanzkrise. Es müssen deshalb Anstrengungen unternommen werden, um aufstrebenden Volkswirtschaften zu helfen, Finanzkrisen durch international anerkannte Aufsichtsnormen vorzubeugen.“ Doch das Offshore-System schafft ständig neue Anreize zu illegalen Geschäften und hilft den lokalen Eliten dabei, sich über das Gesetz zu stellen. Damit macht es jede Möglichkeit zunichte, die Regulierung und Überwachung einzuführen, die nötig ist, um diese Länder vor dem Offshore-System zu schützen.

				Offshore-Gesellschaften im unternehmerischen Einsatz

				Die Regierungen wissen, dass steuerliche Überlegungen die Investitionsentscheidungen der Unternehmen zugunsten eines Landes oder einer Region beeinflussen. Sie wissen aber auch, dass die wirtschaftlichen Kosten von speziellen Steuervergünstigungen und -anreizen selten das Ergebnis rechtfertigen. Die hohen Kosten setzen sich aus entgangenen Steuereinnahmen und einer nicht nachhaltigen Entwicklung zusammen, da die Ressourcen nicht sinnvoll genutzt werden. Auf lange Sicht erhoffen sich Subventionsgeber vor allem neue Arbeitsplätze als Nutzen. Irland ist bestes Beispiel dafür. Mit einem Steuersatz von zunächst zehn und heute 12,5 Prozent für Unternehmen konnten Tausende Unternehmen aus dem Ausland angelockt, Hunderttausende neuer Arbeitsplätze geschaffen und die massive Abwanderung der Einwohner gestoppt werden. Heute haben die Iren – trotz Finanz- und Wirtschaftskrise – mit rund 37.000 Euro das dritthöchste BIP pro Kopf innerhalb der EU.

				Damit Unternehmen das jeweilige nationale Steuersystem bestmöglich nutzen können, stehen ihnen in der Offshore-Welt in der Regel auch spezielle gesellschaftsrechtliche Konstruktionen zur Verfügung. In Liechtenstein ist es beispielsweise die Anstalt, in der Schweiz die Aktiengesellschaft, im anglikanischen Raum sind es vor allem Holdingstrukturen. Ein Großteil des weltweiten Offshore-Geschäfts wird über Holdinggesellschaften ausgeführt.

				Unternehmen können über Holdings im Heimatland Steuern sparen, indem sie unter anderem Vermögenswerte auf eine von ihnen kontrollierte Holding übertragen. Diese erzielt dann die Einnahmen aus den entsprechenden Werten (Anlagen, Darlehen, Patente etc.). Geeignet für Holdings sind Länder, die solche Einkünfte aus ausländischen Quellen generell nicht oder nur gering besteuern, sowie Länder, die bestimmten Unternehmen Steuervorteile einräumen, sofern diese keine typischen Industrie- oder Handelsgeschäfte tätigen. Das Einkommen bleibt steuerfrei, solange es die Holding nicht ausschüttet.

				Meist fungieren Holdings als „Drehscheibe“. Sie reinvestieren das Kapital so, dass es seinerseits steuerfreie Erträge abwirft. Auf diesem Prinzip basieren auch die Offshore-Banken. Zudem können sie das Kapital der Muttergesellschaft als Kredit – also ohne die formelle Ausschüttung als Dividende – bereitstellen. Dann profitiert der „Kreditnehmer“ noch mehr, er kann die an die Holding gezahlten Zinsen in der Heimat vom steuerpflichtigen Einkommen absetzen.

				Selbst wenn die Holding das Einkommen ausschüttet, ist die Besteuerung beim Empfänger nicht gewährleistet, wenn es keine Quellensteuer gibt. Denn Länder, die Holdings steuerlich besonders schützen, geben ausländischen Steuerbehörden darüber häufig keine Auskunft.

				Welche Gesellschaftsform für unternehmerische Offshore-Aktivitäten auch immer gewählt wird, sie sollte die Anonymität ihres tatsächlichen Eigentümers sicherstellen und seine Haftung ausschließen. Damit sind Personengesellschaften, KGs oder OHGs als Offshore-Rechtsform von vornherein ungeeignet. Auch sollten juristische Konstruktionen vermieden werden, die international nur wenig Akzeptanz finden – etwa die Anstalt in Liechtenstein. Was bleibt, sind AG-ähnliche Gesellschaften und AG-ähnliche Limited Companies. Welche Gesellschaftsform sich im Einzelfall anbietet, ist abhängig

				
						vom Zweck und Ziel einer Unternehmung,

						vom Recht der jeweiligen Steueroase sowie

						dem Recht des Landes, in dem die Gesellschaft aktiv werden soll.

				

				Alle Offshore-Gesellschaftsformen profitieren neben steuerlichen Vergünstigungen davon, dass die Offshore-Länder, in denen sie ihren Sitz haben, ausländischen Behörden in der Regel keine Auskünfte über sie erteilen. So lassen sich bestehende Doppelbesteuerungs- und Informationsaustauschabkommen umgehen. Ein weiterer Vorteil ist, dass Offshore-Gesellschaften schnell, komplikationslos und relativ preisgünstig auch vom Ausland aus gegründet werden können.

				Ein Großteil des weltweiten Offshore-Geschäfts wird über Holding-Gesellschaften abgewickelt. Die lassen sich nach einem Bericht der EU-Kommission unter anderem für folgende Aktivitäten einsetzen:

				
						Kontrolle von Industrie- und Handelsunternehmen durch Anteilsmehrheiten

						Kreditfinanzierung für Tochtergesellschaften

						Sammelstelle von Dividenden, Kreditzinsen sowie Lizenz- und Patenthonoraren

						Halten von Lizenz-, Marken- und Patentrechten

						Steuerung von Investmentfonds

				

				Holdings eignen sich vor allem in Steueroasen, die Einkommen sowie Einkünfte aus Fremdquellen nicht oder nur gering besteuern und bei bestimmten Aktivitäten Steuervorteile gewähren. Darüber hinaus werden Holdings als Drehscheibe eingesetzt, um Finanzmittel zu reinvestieren, die dann ihrerseits steuerfreie Erträge abwerfen sollen. Oder man setzt sie zur „Kreditgewährung“ ein, dabei werden die Erträge der Holding dem Inhaber nicht in Form einer Dividende, sondern als „Kredit“ ausgeschüttet. Dieses Modell bietet dem „Kreditnehmer“ den zusätzlichen Vorteil, dass er an die Holding gezahlte Zinsen in der Heimat steuerlich absetzen kann.

				Holdings eignen sich, um weltweit Darlehen aufzunehmen. Auf dem Markt internationaler Schuldverschreibungen wurden anfänglich hauptsächlich Bonds gehandelt. Dafür waren Länder mit einem günstigen Steuer- und Gesellschaftsrecht gefragt, die als Emissionsbasis dienen können. Wichtig ist bis heute, dass sie – unabhängig vom Sitz des Inhabers – keine Quellensteuer auf Zinsen und auch nicht auf Dividenden erheben, denn sonst wird von den Zinszahlungen an die Bondkäufer Quellensteuer einbehalten.

				Als Emissionsländer beliebt sind die Cayman Islands, Irland, Großbritannien und die USA. Luxemburg musste das Holdinggesetz mit den Vergünstigungen für Unternehmer auf Druck der EU für die 14.000 registrierten Gesellschaften Ende 2010 abschaffen. Neu gegründete Holdings profitieren nur noch von der Nullsteuer in Luxemburg, wenn sie im Bereich privater Vermögensverwaltung tätig sind.

				Als Holdingsitz attraktiv sind auch die Schweiz, Dänemark und die Niederlande. Holländische Holdings profitieren von den zahlreichen Doppelbesteuerungsabkommen, die ihr Land abgeschlossen hat. Diese Abkommen sorgen für niedrige Quellensteuern auf Dividenden, die eine Holding von Tochtergesellschaften aus dem Ausland erhält. Häufig fällt sogar überhaupt keine Quellensteuer an, gerade bei Beteiligungen in anderen EU-Staaten. Zudem sind die Gewinne in den Niederlanden in der Regel steuerfrei. Bedingung dafür ist ein mindestens fünfprozentiger Anteil der Holding an der jeweiligen Tochtergesellschaft. Ähnlich vorteilhafte Rahmenbedingungen für Holdings bietet Dänemark.

				Ein besonderer Reiz für Unternehmen liegt darin, Lizenz-, Patent- und Markenrechtseinnahmen durch Steuerparadiese zu schleusen. Oberstes Gebot dabei: die genaue Kenntnis des Netzwerks aus Doppelbesteuerungsabkommen zwischen verschiedenen Ländern. Wichtig ist auch, wie die einzelnen Abkommen den Quellensteuersatz begrenzen, den ein Land erheben kann, wenn ein Empfänger in einem anderen Land Tantiemen erhält.

				Diese Kenntnisse vorausgesetzt, kann man entsprechende Einnahmen, die im Land A entstehen, durch Land B schleusen, um sie von dort nach Land C zu transferieren. Erhebt Land A hohe Quellensteuern auf Zahlungen an Land C, jedoch geringe Steuern auf Zahlungen an Land B, kann dieser Umweg geldwert sein. Das System funktioniert allerdings nur mit einer Zwischengesellschaft. Um der Körperschaftsteuer zu entgehen, muss diese die Tantiemen an ein steuerbefreites Unternehmen überweisen, sie selbst darf keiner Quellensteuer unterliegen.

				Für Leasingunternehmen lohnt es sich, eine Zwischenholding in einem Steuerparadies zu gründen, die die Leasingraten zum Beispiel für Geräte oder Autos, die Unternehmen in Drittländern leasen, einnimmt. In der Regel werden dann keine Quellensteuern auf Dividendenzahlungen in das Heimatland der Muttergesellschaft erhoben. Auf die vom Leasingnehmer gezahlten Raten in der Heimat sind niedrige Quellensteuern fällig und die Holding muss ihre Gewinne ebenfalls nur niedrig oder überhaupt nicht besteuern. Der Netto-Überschuss kann quellensteuerfrei in Form von Dividenden in die Heimat zurückfließen. Für Leasing-Holdings sind die Niederländischen Antillen, Jersey, die Schweiz und Barbados bevorzugte Standorte.

				Offshore-Fonds in der Gesellschaftsform der Holding bieten Anlegern, die in Hochsteuerländern leben, zahlreiche Vorteile. Wird ein Fonds in einem klassischen Steuerparadies gegründet, bleiben seine Veräußerungsgewinne im Rahmen der Vermögensumschichtung steuerfrei. Steuern fallen für Anleger erst an, wenn sie die Offshore-Anlage verkaufen. Die Steuerbelastung wird also auf später verschoben. Über mehrere Jahre kann die kumulierte Ersparnis aus der Reinvestition steuerfreier Gewinne beträchtlich sein. Ist der Investor dann in Ruhestand und in eine niedrigere Steuerklasse eingestuft, werden beim Anteilsverkauf noch mehr Steuern gespart.

				Attraktiv können Investitionen in einen Fonds auch für Auswanderer sein. Manche Länder fordern unabhängig vom Wohnsitz des Erblassers Erbschaftsteuer auf inländisches Vermögen. Wer daher in ein Land ohne Erbschaftsteuer zieht, kann mit Offshore-Fonds Steuerforderungen aus der Heimat vermeiden.

				Ein weiterer Vorteil von Offshore-Fonds ist die Geheimhaltung. Für Vermögende, die sicher im Ausland liegende Vermögensteile vor Gläubigern, geschiedenen Ehepartnern, ehemaligen Mitarbeitern oder dem Finanzamt verbergen wollen, bieten Offshore-Fonds sichere Verstecke. Erstens bleibt das Anlegerverzeichnis geheim. Zweitens haben Offshore-Zentren wie die Bahamas, die Bermudas, die Cayman-Islands oder Hongkong oft keine oder nur wenige Doppelbesteuerungsabkommen und geben daher keine Informationen an ausländische Steuerbehörden weiter.

				Offshore-Fonds eignen sich vor allem für Expatriates. Dazu gehören die weltweit arbeitenden Angestellten internationaler Konzerne, die in der Regel hohe Einkommen zuzüglich Bonuszahlungen bekommen, oder Freiberufler, die hohe Honorare in Ländern erhalten, in denen es nur wenige Möglichkeiten gibt, Geld auszugeben. Für Auslandsbeschäftigte eignen sich Offshore-Fonds, um Kapital zu akkumulieren, ohne sich groß um die örtliche Steuer auf Einkommen oder Kapitalerträge kümmern zu müssen. Setzen sie sich später zur Ruhe, wird die Steuerplanung für sie einfach.

				Die Folgen der Doppelbesteuerung

				In der Offshore-Welt besteht auch ein systemisches Problem: Es geht um die Doppelbesteuerungsabkommen, die fest in der globalen Wirtschaft verankert sind und Entwicklungsländer noch stärker benachteiligen. Das Offshore-System, das mit seinen Dienstleistungen eine doppelte Nichtbesteuerung (siehe Seite 206) ermöglicht, bringt die anderen beteiligten Länder ganz legal um ihre Steuergelder.

				Weltweit sind aktuell über 3.000 Doppelbesteuerungsabkommen geschlossen, hier sind große Summen im Spiel. Allein durch die Durchgangsoase Niederlande flossen im vergangenen Jahr knapp 20 Billionen Dollar. Für die Entwicklungsländer geht es dabei um Steuereinnahmen von Dutzenden oder sogar Hunderten Milliarden Dollar. Das stellt die Entwicklungshilfe weit in den Schatten. Und es betrifft nur die legalen Geschäfte.

				Mithilfe von Steuerparadiesen lässt sich teilweise erklären, weshalb internationale Investitionsflüsse häufig so merkwürdig verlaufen: Die zwei größten Quellen ausländischer Investitionen in China im Jahr 2007 waren nicht Japan oder die USA, sondern Hongkong und die British Virgin Islands. Ähnlich verhält es sich in Indien: Hier war die größte Quelle ausländischer Investitionen (über 43 Prozent) die Vertragsoase Mauritius. Die Insel im Indischen Ozean hat rund 50 Steuerabkommen mit großen Volkswirtschaften in Asien, Europa und Afrika geschlossen.

				Mauritius kanalisiert aber nicht nur ausländische Investitionen, die in Länder wie Indien fließen. Es bietet auch eine andere Offshore-Aktivität an, die als „Round Tripping“ bezeichnet wird: Ein indischer Geschäftsmann überweist beispielsweise sein Geld nach Mauritius, um es in einer Offshore-Gesellschaft anzulegen, als ausländische Investition auszugeben und dann zurück nach Indien zu schicken. So kann er die indische Steuer auf lokalen Gewinn umgehen und zudem die Geheimhaltung für seine Geschäfte nutzen.

				Trotz des Schadens, den die Doppelbesteuerungsabkommen anrichten, machen sich die lokalen Eliten für sie stark. Dabei ist beispielsweise der Vertrag zwischen Indien und Mauritius reines Treaty-Shopping. So wie beispielsweise auch beim Doppelbesteuerungsabkommen der USA mit Bermuda, einem Land, das als Steueroase über kein Steuersystem verfügt. Beim Treaty-Shopping verschafft sich ein Steuerpflichtiger die Vorteile eines Doppelbesteuerungsabkommens – obwohl er in dem betreffenden Vertragsstaat gar nicht ansässig ist. Das geschieht regelmäßig, indem eine Kapitalgesellschaft zwischengeschaltet wird. Länder machen aus politischen Gründen manchmal komische Dinge, rational lässt sich das nicht nachvollziehen.

				Die Rolle der Banken in der Offshore-Zone

				Offshore-Banken sind nicht an dem Ort präsent, an dem sie eingetragen sind. So können sie sich der Aufsicht entziehen. In der Regel wird eine Offshore-Bank über einen Vertreter in einem Steuerparadies verwaltet – beispielsweise von einer bekannten internationalen Finanzadresse mit seriösem Namen aus. Dabei übernimmt die international aufgestellte Bank jedoch keine Verantwortung für die Briefkastenbank. Sie weiß in der Regel gar nicht, welche Geschäfte die Offshore-Bank überhaupt macht – und die tut Dinge, von denen seriöse Geldinstitute normalerweise die Finger lassen. Außer dem Inhaber weiß niemand, wo sich die Offshore-Bank tatsächlich befindet, wie sie arbeitet oder wer ihre Kunden sind. Sie wird von keiner Aufsichtsbehörde überwacht.

				Offshore-Banken wurden beispielsweise in den 1980er- und 1990er-Jahren auf den Bahamas für wenige Tausend Dollar angeboten. Geworben wurde mit Schlagwörtern wie:

				
						„Keine aufdringlichen Hintergrundprüfungen“

						„Europäische Gebietskörperschaft“

						„Schnelle Eintragung“

				

				Die Namen der Offshore-Banken fand man dann häufig auf Messingschildern in den Empfangshallen internationaler Finanzhäuser in der Hauptstadt Nassau. Ein Schlupfloch im bahamaischen Gesetz erlaubte es solchen Institutionen, auf die sorgfältige Überprüfung eines Kunden zu verzichten, wenn der Kunde von einer Bank in einer anderen Gebietskörperschaft vermittelt wurde, in der die Gesetze als angemessen galten.

				Wenig überraschend gingen immer wieder Offshore-Banken pleite. Hatten Anleger aus Europa oder Südamerika dann ihr Geld verloren, half es nichts, in ein Flugzeug zu steigen und auf den Bahamas nach dem Geld zu suchen. Es gab dort keins, das Geld war nie auf den Bahamas gewesen.

				Erst mit den Anschlägen vom 11.9.2001 veranlassten die USA, rechtlich gegen Offshore-Banken vorzugehen. Seitdem müssen Banken auf den Bahamas und in vielen anderen Steuerparadiesen eine „angemessene Geschäftstätigkeit“ nachweisen. Das heißt: ein Zimmer in einem Gebäude mit zwei Leuten drin – so sieht heute an vielen Offshore-Finanzplätzen eine Bank aus. Die dient in der Regel lediglich dazu, Kundengelder zu parken oder durchzuschleusen und garantiert einen zusätzlichen Schleier der Geheimhaltung. Ein wichtiger Geschäftsbereich dieser Banken besteht heute noch darin, Gewinne aus illegalen Geschäften oder Steuerhinterziehung in Empfang zu nehmen und aufzubewahren. Die Geschäfte, die diese Gewinne erbringen, werden aber von London oder der Schweiz aus gemacht und verwaltet.

				In der Offshore-Zone ist die Grenze, die zwischen illegalen und legitimen Handlungen unterscheidet, seit den 1970er-Jahren langsam aufgeweicht worden. Ersetzt hat sie ein Vertrauensnetz, das zwischen etablierten und angesehenen Akteuren auf der einen Seite sowie unbekannten und dubiosen auf der anderen Seite unterscheidet. Personen oder Unternehmen, die Geld waschen oder zu möglichst geringen Steuersätzen anlegen wollen, müssen sich darauf verlassen können, dass sie mit Leuten Geschäfte machen, denen moralische Skrupel fremd sind. Wenn Banken jemanden nicht kennen, müssen sie heute klare Regelungen treffen. Bei langjährigen und vertrauenswürdigen Kunden fallen diese häufig weg. Die auf Vertrauensverhältnissen aufbauenden Beziehungsgeflechte garantieren die Sicherheit für vermögende Kunden der Banken. Und die Manager der Banken sind Teil eines Kreises von Freunden und Geschäftspartnern, die unter sich bleiben und sich gegenseitig Geschäfte zuschieben.

				Die Offshore-Finanzzentren und die Finanzkrise

				Lange bevor es zur Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 kam, hatten Experten gewarnt, dass von Offshore-Finanzzentren systemische Gefahren ausgingen, die auf einer exzessiven Verschuldung beruhten. Denn bei Offshore-Banken ist die Fremdfinanzierung in der Regel hoch. Sie sind somit im Ernstfall weniger liquide als Onshore-Banken. So riss 1998 beispielsweise der Zusammenbruch des Hedgefonds Long Term Capital Management (LTCM), eine klassische Offshore-Struktur, mit seiner Milliardenpleite das US-Bankensystem fast in den Abgrund. Der Fonds mit Managementsitz im US-Bundesstaat Connecticut war in Delaware registriert und verwaltete seine Unterfonds auf den Cayman Islands.

				LCTM war ein erster Fingerzeig, dass im sogenannten Schattenbankensystem eine Finanzkrise keimte. Ein riesiger Finanzbereich, in dem sich Zweckgesellschaften (Schattenbanken) tummeln, die sich Geld leihen, um es gewinnbringend weiterzuverleihen. Bei den Schattenbanken handelt es sich vorrangig um Hedgefonds, Geldmarktfonds und Zweckgesellschaften. Das Finanzvolumen der Schattenbanken hat sich zwischen 2002 und 2011 auf 60 Billionen Euro nahezu verdreifacht. Und die seit der Finanzkrise schärfere Überwachung von „normalen“ Banken bietet zusätzliche Anreize für die Finanzwirtschaft, Geschäfte in den kaum regulierten Schattenbankensektor zu verlagern. Dort werden – ohne große Aufsicht – Risiken aufgebaut, die das gesamte Finanzsystem gefährden.

				Eine Studie der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich aus dem Jahr 2008 zeigt auf, wo die Schattenbanken sitzen: „Die häufigsten Gebietskörperschaften für das US-Verbriefungsgeschäft sind die Cayman Islands und Delaware. Für europäische Verbriefungen sind es Irland, Luxemburg, die Channel Islands und Großbritannien (City of London).“ Jedes einzelne dieser Offshore-Zentren ist eine bedeutende Verdunklungsoase, die ein einfaches Geschäftsmodell anwendet: Sie fragt die Finanzinstitutionen, was sie genau an Rahmenbedingungen für neue Finanzprodukte braucht, und erlässt dann die entsprechenden Gesetze.

				Das International Financial Services Centre (IFSC) in Dublin, Irland, ist ein Paradebeispiel für den hochriskanten Wildwest-Finanzkapitalismus. Das IFSC beheimatete bei Ausbruch der Finanzkrise mehr als die Hälfte der 50 größten Finanzinstitutionen der Welt und wurde zu einem wichtigen Akteur im Schattenbankensystem. Über 8.000 Fonds mit Vermögenswerten von knapp zwei Billionen Dollar waren hier 2007/2008 untergebracht. Nicht nur Banken wie Bear Stearns aus den USA waren im IFSC mit Fonds vertreten, auch deutsche Banken, die in der Finanzkrise in Schieflage gerieten, hatten Vermögenswerte in Dublin. Darunter die IKB, die vom deutschen Staat Finanzhilfen in Höhe von 7,8 Milliarden Euro benötigte oder die Hypo Real Estate, die mit 102 Milliarden Euro vom Staat gerettet werden musste. Grund für die Schieflage war die vorangegangene Übernahme der Depfa Bank, die in Irland registriert und im Dubliner IFSC angesiedelt war.

				Die Anhäufung von Schulden in der Weltwirtschaft hat weitere Wurzeln in der Offshore-Zone: 2009 veröffentlichte der IWF einen Bericht, der aufzeigt, wie Offshore-Zentren, im Zusammenspiel mit den Verzerrungen in den Steuersystemen der Onshore-Zone, die globale Schuldenmaschine antreiben, indem sie Unternehmen zur Kreditaufnahme anstiften, statt sich über Eigenkapital zu finanzieren. Ein Unternehmen borgt sich Geld in einem Offshore-Gebiet und bezahlt den Zins auf den Kredit zurück an die Offshore-Finanzierungsgesellschaft. Dann wendet es den Trick des „Transfer Pricing“ an: Der Gewinn liegt offshore, wo er steuerfrei ist. Die Kosten (Zinszahlungen) werden onshore abgewickelt, dort werden sie von der Steuer abgezogen. Dieser Kniff ist ein wichtiger Bestandteil des Geschäftsmodells von Private-Equity-Firmen: Sie kaufen ein Unternehmen, stutzen die Steuerrechnung, indem sie es mit Schulden vollladen, und treiben die Rendite in die Höhe.

				Fremdfinanzierte Übernahmen (Leveraged Buyouts), die immer Offshore-Fremdkapital mit einschließen, kamen vor der Finanzkrise gehäuft vor. Die Summe, die Private-Equity-Fonds auftrieben, wuchs von 2003 bis 2007 um mehr als das Sechsfache auf 300 Milliarden Dollar. Viele rentable Unternehmen sind in den letzten Jahren als Folge übermäßiger Verschuldung via Offshore-Zentren zugrunde gegangen. Mehr als die Hälfte der Gesellschaften, die 2007 ihren Schuldendienst einstellen mussten, waren im Besitz von Private-Equity-Firmen.

				Wie Unternehmen waren Banken vor der Finanzkrise besonders geschickt darin, ihr Wachstum mithilfe von Steuerparadiesen anzuheizen: indem sie sich vor Steuern drückten, Mindestreservevorschriften und andere Regulierungsbestimmungen über Steueroasen umgingen und noch mehr Kredite aufnahmen. Banken erzielten nach Berechnungen der Bank von England zwischen 1986 und 2007 eine jährliche Rendite von durchschnittlich 16 Prozent. Dieses durch die Offshore-Welt begünstigte Wachstum hatte zur Folge, dass die Finanzinstitute heute groß genug sind, um uns alle zu erpressen. Wenn ihnen die Politiker und Steuerzahler nicht geben, was sie wollen, werden sie ins finanzielle Unglück gestürzt. „Too big to fail“ – die Offshore-Welt lässt grüßen.

			

		

	
		
			
				

				Kapitel 5: Tarnkappen fürs Kapital

				Kapitel 5

				Tarnkappen fürs Kapital

				Die wichtigsten Aspekte bei einer Vermögensverlagerung ins Ausland sind – unabhängig von möglichen Steuervorteilen – vor allem Diskretion und Sicherheit. Spricht man von Diskretion, ist das Bankgeheimnis gemeint. Das wurde in den letzten Jahren auf massiven Druck seitens OECD und EU in vielen Offshore-Finanzplätzen für Ausländer abgeschafft. Was bleibt, sind Stiftungs- oder Trustkonstrukte, in die Vermögenswerte eingebracht werden. Sie garantieren den Vermögensinhabern noch Anonymität. Wer sein Geld weiter absichern will, bringt die Stiftungs- oder Trustanteile in eine zweite Stiftung ein – etwa in Panama. Die Identität des tatsächlichen Vermögensinhabers ist für Dritte damit nicht mehr nachvollziehbar.

				Trust statt Testament

				Wer ein Leben lang gearbeitet und ein Vermögen aufgebaut hat, will es bei seinem Ableben gesichert wissen. Doch von Erbstreitigkeiten zerfleddert und vom Fiskus durch die Erbschaftsteuer angenagt, bleibt davon häufig nur ein trauriger Rest übrig. Ein Testament schützt davor nicht. Es ermöglicht auch nicht, Vermögenswerte generationsübergreifend an Erben weiterzugeben. Als Alternative bietet sich da ein Trust an. Mit ihm lässt sich das Vermögen verstecken und posthum der Wille des Erblassers vollziehen. Und er ermöglicht eine strikte Trennung des Eigentümers von seinem Eigentum.

				Ein zu Lebzeiten eröffneter Trust kann Konten eröffnen, Anteile an Gesellschaften halten und Vermögenswerte speichern. Auch ist er besser geeignet als ein Testament, um dem letzten Willen des Erblassers Nachdruck zu verleihen. In Europa ist die Erbfolge streng geregelt, Pflichtanteilsansprüche müssen erfüllt werden. Mit einem Trust kann dieses Problem elegant ausgehebelt werden. Eine Testamentseröffnung findet nicht statt. Das eingebrachte Vermögen bleibt nach dem Tod des Trust-Gründers im Trust und wird für die Begünstigten verwahrt. So lässt sich das Vermögen über Generationen hinweg sichern. Währenddessen kann die Treuhandverwaltung Pensionen ausschütten und dem Ehepartner, der Familie oder beispielsweise Unmündigen finanziellen Schutz und Sicherheit für die Zukunft geben. Und bei Finanzproblemen, Insolvenz, Ehescheidung oder ähnlichem Missgeschick bleibt das Vermögen im Trust ungeschoren.

				Vor allem um die Vermögensinhaber zu schützen haben einige Offshore-Gebiete eine Rechtsform geschaffen, die als Asset-Protection-Trust bekannt ist. Diese Variante bietet Sicherheit bei finanziellen Angriffen von Gläubigern, wenn der Trust-Gründer bei der Trust-Errichtung von schwebenden Forderungen gegen die in den Trust eingebrachten Vermögenswerte nichts gewusst hat.

				Trusts haben ihre Heimat im angelsächsischen Rechtsraum, internationale Anerkennung hat das Rechtskonstrukt in der Haager Trust-Konvention gefunden. Auf dem europäischen Kontinent hat nur Liechtenstein den Trust-Gedanken in seinem Zivilrecht verankert. In den Steuerparadiesen wurden, soweit das dortige Rechtswesen nicht von Großbritannien geprägt ist, eigene Trust-Gesetze erlassen.

				Weltweit führend sind im Trustbereich die Channel Islands, die British Virgin Islands und die Cayman Islands. Als Trust-Standorte in Europa bieten sich neben den Channel Islands die Kronkolonie Gibraltar, die Isle of Man, Madeira und Zypern an. Vermögende aus Südamerika schätzen als Trust-Destination die Bahamas, Bermudas, die British Virgin Islands, die Cayman Islands und Panama. In Asien bevorzugt man Hongkong und Singapur.

				Weltweit überbieten sich die Nullsteuer-Gebiete im Trust-Service. Denn soweit nicht kriminelle Energie im Spiel ist, gewährt ein Trust perfekte Tarnung. Trust-Urkunden sind private Dokumente. Sie unterliegen weder einer Registrierung, noch müssen Details des Vertrags irgendeiner Person enthüllt werden. Ausnahme: Es handelt sich um kriminelle Vorgänge, zum Beispiel Geldwäsche. Einige Länder beschränken kraft Gesetz die Trust-Periode ab Gründung auf 80 bis 100. Sie kann aber problemlos durch Umgründung zugunsten einer künftigen Generation verlängert werden. So entsteht ein Dritten entzogenes, leicht transferierbares Vermögen. Zusätzlich hilft der Trust, Steuern zu minimieren beziehungsweise zu vermeiden.

				Offshore-Trust-Strukturen zeichnen sich durch einen geringen Verwaltungsaufwand und niedrige laufende Kosten aus. Ausschüttungen werden je nach Destinationsland gar nicht oder gering besteuert. Dabei bestehen im Prinzip zwei Arten von Trusts. Bei einem „fixed Trust“ hält der Treuhänder Vermögenswerte für einen genau eingegrenzten Kreis von Personen. Er kann deren Rechte aus dem Treuhandvertrag nicht verändern. Bei einem „discretionary Trust“ umfasst die Trust-Urkunde eine Reihe von Begünstigten. Der Treuhänder ist befugt, nach eigenem Ermessen die Mittel des Trusts zugunsten sämtlicher Begünstigter beziehungsweise eines oder mehrerer von ihnen zu verwenden. Von diesen Grundformen abgesehen, ist ein im Rahmen eines „Nominee-Vertrags“ (siehe Seite 105) errichteter Trust empfehlenswert. Dabei übernimmt eine natürliche oder juristische Person (Bank, Treuhandgesellschaft) die Verwaltung der Vermögenswerte im eigenen Namen als Nominee für den rechtmäßigen Inhaber.

				Eine so strukturierte Vermögensverwaltung erlaubt es beispielsweise einem Bankkunden, bankgängige Vermögenswerte – auch Schwarzgeld – in einen Trust zu überführen und gleichwohl die Kontrolle darüber zu behalten. Eine Reihe von Steuerparadiesen wie etwa Gibraltar oder die Turks and Caicos Islands haben Gesetze erlassen, die eine spezielle Grundlage für jene Trusts bieten, die dem Schutz und der Sicherung von Vermögenswerten dienen (Asset-Protection Trust).

				
				

				VORSICHT BEI DER TRUST-GRÜNDUNG

				Vorsicht kann bei einer Trust-Gründung nicht schaden, da es sich um eine dauerhafte Beziehung handelt. Der Trust-Gründer muss sich auf die Integrität und das Verwaltungsgeschick des Treuhänders verlassen. Die Haftung des Treuhänders umfasst jedes Verschulden. Der Standort für den Trust sollte eine langjährige Erfahrung in diesem Geschäftsbereich haben, dem Common Law verpflichtet sein, die neue Trust-Gesetzgebung (Asset-Protection) fördern und den Trust gering oder gar nicht besteuern.

				

				

				Die Vorteile von Trusts und Stiftungen

				Doch nicht nur Steuerhinterzieher wenden sich an die Offshore-Dienstleister. Zu deren Klientel gehören beispielsweise auch Familienoberhäupter, die verhindern wollen, dass nach ihrem Tod erbberechtigte Verwandte – etwa uneheliche Kinder – einen Teil des Nachlasses abgreifen. Für viele Vermögende ein Problem, denn trotz der Erbrechtsreform 2010 ist es weiter nur selten erlaubt, enge Angehörige komplett zu enterben. Deshalb parkt mancher Erblasser Vermögen im Ausland und weiht darüber allenfalls die erwünschten Erben ein. Dass die Erträge damit auch vor dem Zugriff des Fiskus geschützt sind, ist ein gern in Kauf genommener Nebeneffekt.

				Bei vielen Stiftungen und Trusts handelt es sich um Instrumente, die den reibungslosen Übergang von Familienvermögen nach dem Ableben des Erblassers regeln. Denn während ein Testament den starren Regeln des Erbrechts unterworfen ist und die Vollmacht über den Tod hinaus zu vielfältigen Problemen führen kann, bietet eine Stiftung oder ein Trusts jene Flexibilität, die den planerischen Ansprüchen Vermögender gerecht wird.

				Einer der wichtigsten Vorteile von Stiftungen und Trusts gegenüber einem Testament ist die Möglichkeit, über die nächsten Generationen hinaus vorzusorgen. Die meisten kontinentaleuropäischen Rechtsordnungen verbieten eine testamentarische Vorsorgeplanung. Das bedeutet, dass zwar ein Erbe, in der Regel aber kein Nacherbe eingesetzt werden kann. Demgegenüber stehen dem Erblasser beim Einsatz einer Stiftung beziehungsweise eines Trusts zu Lebzeiten alle Möglichkeiten offen, mit dem Vermögen so umzugehen, dass es auch künftigen Generationen zur Verfügung steht. Die Vermögenswerte des Erblassers gehen dabei im Todesfall nicht in das Volleigentum der Erben, sondern auf die Stiftung beziehungsweise den Trust über.

				Deren Anrecht ist in der Regel auf die Erträge aus den Mitteln beschränkt, die bei der Stiftung/dem Trust verwaltet werden und die allen Begünstigten zustehen – auch den künftigen. Das gilt genauso, wenn Vermögen bei einer Scheidung in Sicherheit gebracht werden soll. Doch seit 2009 ist es schwieriger, rechtzeitig Geld vor dem Ehepartner zu verstecken. Denn Stichtag für die Vermögensberechnung ist nicht mehr der offizielle Scheidungs-, sondern der Trennungstermin.

				Stiftungen, Trusts und andere Offshore-Konstrukte werden aber nicht nur in Familienangelegenheiten eingesetzt, sie sind immer öfter auch wirksames Element bei der Asset-Protection (Vermögensschutz). Dabei werden Finanzbelange von Vermögensinhabern so strukturiert, dass die Aktiven gegen mögliche zukünftige Risiken geschützt werden. Die erhöhte Diskretion der Rechtsträger verhindert dabei, dass Informationen über die Vermögenssituation eines Vermögenden über einen engen Kreis von Vertrauten hinaus bekannt werden. Es eignen sich vor allem die Steueroasen, die – auch heute noch – Informationen nicht oder nur unter sehr restriktiven Bedingungen an Dritte weitergeben, um diese Instrumente einzusetzen. Verwendet werden sie aber auch von Managern und Unternehmern, um sich im Schadensfall vor Regressansprüchen Dritter zu schützen. Dazu zwei Beispiele:

				Bei der Stiftung in Liechtenstein kann der Stifter gemäß Artikel 552 § 36 Abs. 1 PGR bestimmen, dass Gläubiger von Begünstigten, die unentgeltlich Begünstigungs- und Anwartschaftsberechtigungen erlangt haben, diese nicht durch Zwangsvollstreckung oder wegen Konkurs entziehen dürfen. Auch sind alle Widerrufs- und Änderungsrechte des Stifters und der Begünstigten vor einem Gläubigerzugriff zu schützen. Bei der Stiftung in Panama ist gesetzlich geregelt, dass das „Stiftungsvermögen ein vom übrigen Vermögen des Stifters abgesondertes, separates Sondervermögen darstellt.“ Es haftet also nicht für persönliche Verbindlichkeiten des Stifters oder der Begünstigten. „Das Eigentum der Stiftung ist vom Eigentum des Stifters juristisch getrennt, es darf daher nicht gepfändet, blockiert, Gegenstand einer Klage oder anderer Gläubiger-Maßnahmen sein.“

				Ob man als Steuerflüchtling Vermögenswerte zur Anonymisierung in eine österreichische Privatstiftung, liechtensteinische Familienstiftung, panamaische Treuhandstiftung oder in einen Trust im anglo-amerikanischen Raum einbringt – trotz häufig aufwendiger Gestaltungskonstruktionen lässt sich in diesen Steueroasen bei näherer Betrachtung meist keine steuerliche Vergünstigung erzielen. Denn der deutsche Fiskus schärft sein Instrumentarium zur Eindämmung der Kapitalflucht ständig, die Schenkungsteuer, die Wegzugbesteuerung oder die verschärfte Zurechnungsbesteuerung sind Beispiele dafür. Die Errichtung einer ausländischen Stiftung ist für deutsche Steuerpflichtige daher nur noch selten interessant, um Vermögen an künftige Generationen zu übertragen oder Unternehmen zusammenzuhalten.

				2009 hat der Gesetzgeber beschlossen, dass der deutsche Fiskus Zinsen, Kursgewinne, Dividenden und andere Erträge bei Stiftungen in Steuerparadiesen selbst dann erfasst, wenn keine Ausschüttungen vorgenommen werden. In diesen Fällen kommt es in Deutschland zu einer pauschalen Einkommenszurechnung, sowohl beim Stifter als auch bei seinen Erben oder anderen Begünstigten. Zwar sind solche Stiftungen in der Regel im Domizilland selbst steuerpflichtig – auch wenn die Steuerbelastung im Einzelfall gegen null tendiert –, doch der Bundesfinanzhof (BFH) hat 2009 entschieden, dass sich dortige Einrichtungen steuerlich kaum von der Vermögensverwaltung bei einer heimischen Bank unterscheiden (Az. 2 R 47/07). Das bedeutet: Die Gründung, Einzahlungen und die spätere Auflösung unterliegen nicht der Schenkungsteuer. Sofern Stifter, Erben oder Begünstigte ihre Erträge aus der Stiftung deklarieren, ist die steuerliche Belastung nicht höher als bei einer normalen Kapitalanlage. Wenn die Stiftung ihre Erträge nicht auszahlt, fallen sowieso keine Einnahmen an.

				Der Steuer in Deutschland entkommen können Betroffene nur, wenn sie ihre Stiftung in Ländern gründen, die dem deutschen Fiskus darüber Auskunft erteilen. Denn nur dann können sie dem Finanzamt belegen, dass sie aus der Stiftung nicht begünstigt sind. Ist der Stiftungssitz dagegen in einem Land, das ausländischen Finanzbehörden keine Auskünfte erteilt, schlägt der deutsche Fiskus pauschal zu. Seit 2010 werden bei enttarnten Stiftungen zur Steuerbemessung pauschal alle Einnahmen angesetzt und Hinterziehungszinsen erhoben.

				Doch Steuern lassen sich bei Stiftungen und Trusts im Ausland hierzulande auch legal umgehen, wie die beiden nachfolgenden Beispiele zeigen:

				
						Die vergleichsweise hohe Schenkungsteuer beim Übergang des Vermögens in eine Stiftung beziehungsweise einen Trust lässt sich vermeiden, indem der Vermögensinhaber der Stiftung beziehungsweise dem Trust ein Darlehen zu Marktkonditionen zur Verfügung stellt. Der Rechtsträger bekommt das Vermögen somit nicht geschenkt, sondern erwirbt es mit einem Kredit. Später wird das Darlehen dann aus den Erträgen der Stiftung beziehungsweise des Trusts getilgt.

						Bei einer ausländischen Stiftung sind die in Deutschland lebenden Begünstigten mit ihren Erträgen aus der Stiftung einkommensteuerpflichtig. Diese Besteuerung lässt sich vermeiden, da Stiftungserträge nach deutschem Recht nur steuerpflichtig sind, wenn die Begünstigten in Deutschland mehr als die Hälfte davon kassieren. Mithilfe einer zwischengeschalteten zweiten Auslandsstiftung, die mindestens 50,1 Prozent der Anteile an der ersten Stiftung hält, lässt sich die deutsche Einkommensteuer völlig umgehen.

				

				Daher gilt: Deutsche Steuerflüchtlinge sollten nie vergessen, dass sie sich in der Regel auch mit einer Auslandsstiftung oder einem Auslands-Trust dem deutschen Fiskus nicht entziehen können. Für sie gilt das Welteinkommensprinzip. Das kann man nur umgehen, indem man Deutschland für immer verlässt. Die verlockenden Offerten ausländischer Anwälte und Steuerberater, mit solchen Rechtskonstruktionen der deutschen Besteuerung zu entkommen, verlaufen meist im Sande. Der Dumme ist dann der Kunde.

				
				

				ÜBER DEN WOLKEN

				So wie beispielsweise im Fall des Ex-Vorstands der Bayerischen Landesbank, Gerhard Gribkowsky, der auf Anraten eines Salzburger Steueranwalts glauben durfte, mit Gründung einer österreichischen Stiftung der deutschen Besteuerung zu entkommen. Über diese Stiftungen wurden heimlich Provisionszahlungen in Millionenhöhe aus dem Ausland abgewickelt, die dann – so der Steueranwalt – „ordnungsgemäß in Österreich deklariert und besteuert wurden“. „Dem deutschen Fiskus wurden so 14,75 Millionen Euro vorenthalten“, lautet dagegen die spätere Anklage.

				Da die Salzburger Steuerkanzlei wusste, dass der Bankvorstand in Deutschland ansässig war und in Österreich keinen Wohnsitz hatte, wurde eigens ein Gutachten erfahrener deutscher Anwaltskollegen eingeholt, um die Steuerfrage zu klären. Deren Ergebnis: „So geht das nicht.“ „Mist, aber die Stiftung und die Versteuerung in Österreich machen wir trotzdem“, war die Antwort des Bankvorstands, so die Aussage des Salzburger Anwalts vor dem Münchner Landgericht. Unterstützung bekam er dabei von einem Steueranwalt, der für seinen Mandanten eine völlig neue Steuerkonstruktion entwarf: Der Bankvorstand berät seinen Auftraggeber im Flugzeug über dem Ozean, weltweit. Das sei die neueste Entwicklung im internationalen Steuerrecht und dabei entstehe keine Steuerpflicht in Deutschland, wurde dem Mandanten eingeredet. Schließlich wurde das Steuerkonzept entsprechend umgesetzt.

				

				

				Die Idee mit der Beratung im Flugzeug über den Weltmeeren musste man sich laut der Aussage des Salzburger Anwalts vor dem Münchner Landgericht so vorstellen, dass „bei einem Flug etwa mit Lauda-Air, der Gesellschaft des früheren Formel-1-Weltmeisters Niki Lauda aus Österreich, dort die Steuer anfalle. Und bei einer Reise mit der Lufthansa in Deutschland.“ Das wäre für so manchen international operierenden Provisionsempfänger zu schön, um wahr zu sein.

				In Fällen wie diesen können auch Steuerflüchtlinge nur hoffen, dass ihre Berater im Ausland hoch genug versichert sind, um etwaigen Schadensersatzforderungen aus dem Mandantenkreis – häufig in Millionenhöhe – nachkommen zu können. Jeder, der es mit Anwälten und Steuerberatern im Ausland zu tun bekommt, sollte sich daher deren Versicherungsschutz im Schadensfall bei Mandatsbeginn schriftlich dokumentieren lassen.

				Flexible Alternative: Offshore-Gesellschaften

				Offshore-Gesellschaften sind in der Praxis flexibler als ein Trust. Vermögenswerte – auch Schwarzgeld – können in eine Offshore-Gesellschaft, deren Anteile zum Beispiel im Besitz eines Trusts sind, eingebracht werden. In diesem Fall könnte der Trust-Gründer als Direktor der Gesellschaft fungieren und, ohne dass der Treuhänder Einfluss nimmt, die tägliche Kontrolle über die Vermögenswerte ausüben. Lebt der Trust-Gründer in einem Hochsteuerland, kann diese Konstruktion unter Umständen Schwierigkeiten bereiten (siehe unten). Doch es gibt weitere Vorteile: Über die beherrschte Gesellschaft gewinnt der Trust eine eigene Rechtspersönlichkeit. Und er tritt durch die Verwendung der Gesellschaft in den Hintergrund, was die Anonymität verstärkt. Diese Konstruktion lässt keine Rückschlüsse aus öffentlichen Registern zu. Tritt der Inhaber der Gesellschaft bei Gründung oder Anteilserwerb dagegen im eigenen Namen auf, wird er je nach Land mit seinen Daten im Register erfasst. Das liefert den Behörden in der Heimat unter Umständen Informationen.

				Das Trust-Vermögen lässt sich über die Gesellschaft weiter splitten und steuerfrei verlagern. Mehrere beherrschte Gesellschaften können unabhängige Vermögensteile halten, zum Beispiel Immobilien, Depots, Jachten oder Kunst. So kann beispielsweise ein Jersey-Trust von einem Treuhänder auf der Isle of Man geleitet werden, der geschäftlich über ein oder mehrere Gesellschaften auf den British Virgin Islands tätig wird. Auf diese Weise ist es möglich, Vermögen steuerfrei und unerkannt zu streuen. Besonders die British Virgin Islands kommen wegen ihres attraktiven Gesellschaftsrechts für derartige Transaktionen infrage. Einen ähnlichen Service bieten auch die Bahamas.

				Der Verwaltungssitz einer Gesellschaft wird generell dort angenommen, wo die Geschäftsleitung residiert. Verteilen sich Betrieb und Verwaltung auf zwei Länder, kann es zu einer doppelten Besteuerung kommen. Doppelbesteuerungsabkommen schaffen hier Abhilfe. Eine Ausnahme von der Regel machen die USA, die – weltweit einzigartig – die Steuerpflicht mit der Staatsbürgerschaft verknüpft haben. In Hongkong und Panama beispielsweise hat die Steuergesetzgebung eine territoriale Basis, sodass hier – unabhängig vom Sitz der Geschäftsleitung und von den Besitzverhältnissen – nur örtliche Einkünfte besteuert werden. Nicht uninteressant sind Offshore-Gebiete wie Gibraltar, die Isle of Man oder die Channel Islands. Denn nach englischem Recht ist eine Gesellschaft nur an dem Ort ansässig, von dem aus sie gelenkt wird.

				So kommt es, dass Gesellschaften, die auf der Isle of Man, in Gibraltar oder in Irland gegründet wurden, dennoch in diesen Ländern als nicht niedergelassen gelten, wenn ihre Geschäfte vom Ausland aus getätigt und keine Inlandsgewinne erzielt werden. Körperschaft- oder Einkommensteuer fallen somit nicht an.

				Viele Offshore-Gebiete begünstigen Gesellschaften, die sich in unmittelbarem Besitz nicht ansässiger Personen befinden, die sogenannten Exempt Companies. Soweit diese keine Inlandsgewinne erzielen, ist die Verwaltung vor Ort steuerunschädlich. So ist etwa die Exempt Company der Isle of Man völlig steuerbefreit, solange sie vom Ausland aus beherrscht wird und keine inländischen Geschäfte tätigt.

				Non-Resident Companies sind in Offshore-Ländern steuerfrei, wenn sie zwar im jeweiligen Hoheitsgebiet gegründet, aber vom Ausland aus gesteuert und kontrolliert werden. Auch Irland erlaubt das. Als Verwaltungssitz für Non-Resident Companies empfehlen sich somit Offshore-Länder, die nur Einkünfte aus Inlandsquellen besteuern. Damit lösen weder der Sitz der Gesellschaft noch der Sitz der Verwaltung eine Steuerforderung aus.

				
				

				HEDGEFONDS-MANAGER AUF ABWEGEN

				Beliebt sind Offshore-Gesellschaften aber auch bei Kriminellen. So hatte etwa der vom Würzburger Landgericht verurteilte ehemalige Hedgefonds-Manager Helmut Kiener Anleger- und Bankengelder in zweistelliger Millionenhöhe über Tarnfirmen auf den Cayman Islands abgezweigt – „zur Pflege seines luxuriösen Lebensstils“. Dabei stand ihm eine in Miami ansässige Kanzlei zur Seite, die „Mandanten aus aller Welt geholfen hat, Offshore-Firmen und ausländische Bankkonten einzurichten“, so das US-Department of Justice. Über weitere zwischengeschaltete Tochtergesellschaften wurden zwei Villen, zwei Privatjets und ein Helikopter gehalten.

				Kiener hatte innerhalb weniger Jahre nicht nur 4.500 Privatpersonen, sondern auch die beiden Großbanken Barclays (147 Millionen Euro) und BNP Paribas (40 Millionen) um insgesamt 300 Millionen betrogen. Selbst die Bankexperten waren auf die Versprechen des Diplompsychologen Kiener hereingefallen, von Renditen in Höhe von 825 Prozent innerhalb von zehn Jahren war die Rede. Anlegeranwälte der Münchner Kanzlei Mattil vermuten, dass bis zu 100 Millionen Euro des verschwundenen Geldes auf Konten von Offshore-Gesellschaften in der Karibik gelandet sind. Nur wo? Auf den Inseln zwischen Kuba und Aruba sind Hunderttausende Offshore-Gesellschaften registriert, über 600.000 allein auf den British Virgin Islands.

				

				

				Nominee-Vertrag als Hilfe bei der Geheimhaltung

				Der Wunsch vor allem von Steuersündern nach Geheimhaltung einer Beteiligung an einem Trust oder an einer Gesellschaft wird mit einem Nominee-Vertrag erfüllt. Dabei übernimmt eine juristische Person (Bank) die Verwaltung der Vermögenswerte im eigenen Namen als Nominee für den rechtmäßigen Inhaber des Trusts oder der Gesellschaft. Die Bank befolgt die ihr erteilten Weisungen. Üblich ist es, die Anteile auf die Bank und einen Mitarbeiter dort einzutragen. Die Bank stellt, soweit es für den Betrieb erforderlich ist, die Direktoren, den Sekretär und den eingetragenen Firmensitz. Erlaubt das jeweilige Gesetz die Ausstellung von Inhaberpapieren, lässt sich eine Nominee-Verwaltung jederzeit einrichten, indem Anteile übergeben werden. Dabei liegt zwischen der Bank und dem Kunden ein üblicher Treuhandvertrag vor. Formeller Inhaber des Trusts beziehungsweise der Gesellschaft ist die Bank, tatsächlicher Inhaber ist laut Treuhandvertrag jedoch der Bankkunde.

				Diese Konstruktion war im letzten Jahrzehnt vor allem bei Schweizer Banken beliebt. So hatte beispielsweise die UBS ihren Auslandskunden im Rahmen ihrer Steuervermeidungsstrategie Trust-Lösungen über Singapur angeboten. Wohlwissend, dass beispielsweise in Deutschland die testamentarische Errichtung eines Trusts wegen des zwingend anzuwendenden deutschen Erbrechts grundsätzlich nicht möglich ist (außer es geht um Immobilienbesitz im Ausland). Und: Die lebzeitige Errichtung eines Trusts unterliegt Restriktionen. Da das deutsche Recht die gespaltene Rechtsinhaberschaft des Trusts nicht zulässt, können beispielsweise in Deutschland gelegene Immobilien sowie Beteiligungen an deutschen Personen- und Anteile an Kapitalgesellschaften mit Sitz in Deutschland nicht wirksam auf einen Trust übertragen werden.

				Ertragssteuerlich ist der Trust entweder als nicht existent anzusehen oder es erfolgt eine Hinzurechnung der Erträge unabhängig von den tatsächlichen Ausschüttungen an den Trust-Gründer oder die steuerpflichtigen Trust-Begünstigten. Mit dem erklärten Ziel des Gesetzgebers, Steuerschlupflöcher zu schließen, unterliegt das in einen Trust eingebrachte Vermögen in Deutschland der Besteuerung. Derartige Konstruktionen sind also nur sinnvoll, wenn auch der Vermögensinhaber ins Ausland zieht. Und Steuersünder, die Schwarzgeld in einen Trust oder in eine Gesellschaft geben, müssen die Verjährungszeit von zehn Jahren überstehen. Sicherlich hilft dabei die Anonymisierung des Schwarzgeldes mittels solcher Konstruktionen.

				Stiftungen – eine Liechtensteiner Spezialität

				Ein oft beschrittener Weg, Auslandsvermögen vor dem Fiskus oder dem geschiedenen Ehepartner zu verstecken, war der Schwarzgeldtransfer in eine Stiftung. Speziell Liechtenstein, mit seinem unkomplizierten und diskreten Stiftungsrecht ermöglichte in den vergangenen Jahrzehnten einen schnellen anonymisierten Geldtransfer. War der Stifter dabei falsch beraten und hat ein Mitspracherecht, handelt es sich um eine kontrollierte Stiftung. Damit kommt es zur Durchgriffsbesteuerung, in der die Erträge der Stiftung dem Stifter beziehungsweise den Begünstigten unmittelbar zugerechnet werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Erträge in der Stiftung bleiben oder an die Begünstigten ausgeschüttet werden. Deckt die Finanzbehörde solche Vorgänge auf, bevor Gegenmaßnahmen ergriffen wurden, trägt der Stifter beziehungsweise tragen die Begünstigten alle Folgen steuerlicher und strafrechtlicher Art. Ex-Postchef Klaus Zumwinkel war in diese Falle getappt.

				Wer also in der Vergangenheit eine „Liechtensteinische Stiftung“ genutzt hat, um Auslandsvermögen zu verschleiern, und das Sagen in der Stiftung hat, sollte diese möglichst schnell legalisieren. Der verstärkte Austausch zwischen den beteiligten Ländern führt dazu, dass das Risiko, entdeckt zu werden, immens gestiegen ist. Liechtenstein will sich mit allen Mitteln vom Negativ-Image „Beihilfe zum Steuerbetrug“ befreien. Dazu gehört auch, Stiftungsgründer künftig ausländischen Finanzbehörden namentlich zu melden. Liechtensteins „Banking mit Steueroptimierung“ gehört der Vergangenheit an. Hinzu kommt, dass Steuersünder auch künftig damit rechnen müssen, dass weitere Steuer-CDs auftauchen und vom Staat gekauft werden. Diese Daten wird sich der deutsche Fiskus trotz der neuen zwischenstaatlichen Abkommen weiterhin nicht entgehen lassen.

				Stiftungen sind geeignete Instrumente zur Familienversorgung, Nachfolgeplanung oder zur Erfüllung gemeinnütziger Zwecke. Angesichts des hohen Verwaltungsaufwands bei einer Stiftungsgründung in Deutschland sowie steuerlicher Vorteile im Gründungsstaat können und werden ausländische Stiftungen immer einen Platz haben. Zukünftig wird es dabei nicht mehr um Steuerhinterziehung gehen. Doch das Gros der rund 50.000 „anonymen Stiftungen“ in Liechtenstein ist trotz neuer Abkommen vom Steuerhinterziehungs-Aspekt betroffen. Für sie bleibt das Entdeckungsrisiko bestehen.

				

			

		

	
		
			
				

				Kapitel 6: Die vielfältigen Facetten der paradiesischen Finanzwelt

				Kapitel 6

				Die vielfältigen Facetten der paradiesischen Finanzwelt

				Die wirtschaftlichen Strukturen in den jeweiligen Offshore-Finanzzentren sind unterschiedlich. Während etwa Vanuatu mit einem hohen Anteil von Offshore-Gesellschaften und -Banken dem Klischee einer Steueroase entspricht, sind Standorte wie Luxemburg (größtes Fondszentrum in Europa), die Schweiz (mit 25 Prozent Anteil größter Geldverwalter weltweit) oder die Bermudas (weltweit wichtigster Sitz für Rückversicherer) komplexe Standorte, die in ihren Marktfeldern wichtige Cluster gebildet haben. Ein wenig beachteter Bereich der Geschäftsaktivitäten an Offshore-Standorten ist die Registrierung von Schiffen (Malta, Bahamas, Panama) oder Flugzeugen (Bermuda, Cayman Islands). Während bei Schiffen vor allem das Umgehen arbeitsrechtlicher Vorschriften eine Rolle spielt, werden Flugzeuge offshore registriert, wenn Flugunternehmen aus Entwicklungs- oder Schwellenländern einen neutralen Standort brauchen, um mit Banken aus Industrieländern bei der Flugzeugfinanzierung zusammenzuarbeiten.

				Befürworter von Offshore-Finanzplätzen betonen deren wichtige Rolle im internationalen Währungssystem, da es hier wegen der liberalen Gesetzgebung möglich ist, besondere Finanzinstrumente zu entwickeln, etwa für das Risikomanagement. Kritisiert werden diese Standorte vor allem als Steueroasen, die in Kombination mit ihrem in der Vergangenheit strengen Bankgeheimnis die Steuerhinterziehung in Hochsteuerländern begünstigt haben. Und das bieten sie teilweise auch heute noch als Teil ihres „Geschäftsmodells“ an. Die Nichtregierungsorganisation (NGO) Tax Justice Network schätzt die durch Offshore-Finanzplätze verlorenen Steuereinnahmen vor allem in den Industrieländern auf weltweit rund 255 Milliarden US-Dollar jährlich. Die häufig fehlende Transparenz dieser Standorte begünstigt zudem Geldwäscheaktivitäten. Aktuell sind diese Finanzplätze wegen ihrer schlechten Finanzaufsicht und -regulierung in der Kritik, da sie die Stabilität der internationalen Finanzmärkte gefährden. Das galt vor allem für die Finanzkrisen in den 1990er-Jahren. Aber auch große Pleiten und Wirtschaftsskandale wurden über Offshore-Finanzplätze gesteuert, genannt seien hier Meridien International Bank, Bank of Credit and Commerce International (BCCI), Parmalat, Tyco oder Enron.

				Inseln und ihre Besonderheiten

				Die Cayman Islands beispielsweise brüsten sich heute mit ihren drastischen Gesetzen zur Kundenidentifizierung. Die sind tatsächlich strikt – aber nur auf dem Papier. Ist hier jemand Teil des Vertrauensnetzes, fallen die strengen Regeln weg. Wenn eine dort ansässige Bank feststellt, dass ein Kunde vermögend ist, verzichtet sie schnell auf den Glaubwürdigkeitstest.

				Bankmitarbeiter, die nicht ins System passen, werden hinausgedrängt. Sie bekommen sowieso vor Ort meist nur einzelne Teile des gesamten Offshore-Bildes zu sehen. In der Regel verstehen sie also nicht, was bei den einzelnen Geschäftsabwicklungen tatsächlich vorgeht. Wird zum Beispiel ein Trust auf den Caymans gegründet, während sich das Depot in der Schweiz befindet, verfügt man als Bankmitarbeiter bei der Offshore-Bank auf den Cayman Islands nur über unzureichende Informationen. Es bleibt ungewiss, warum gewisse Transaktionen erfolgen. Vor allem jüngeren Bankmitarbeitern ist daher häufig nicht bewusst, welche Deals sie im Einzelfall abwickeln. Denn indem einzelne Transaktionen auf mehrere Offshore-Zentren aufgeteilt werden, werden die Spuren von den Akteuren systematisch verwischt.

				Diejenigen, die illegale Handlungen tätigen, also den Trust oder die Offshore-Gesellschaft gründen, sitzen oft in New York, London oder Zürich. Nur der Anwalt, der Chief Executive Officer oder der Chief Operating Officer der Bank kennen die Wahrheit. Und packt jemand aus, genießt er keinen „Whistleblower“-Schutz. Das ist in Offshore-Zentren ungeschriebenes Gesetz.

				Was beachtet werden sollte, lässt sich für die Offshore-Insel Jersey im Ärmelkanal beispielsweise in drei Sprichwörtern zusammenfassen:

				
						Hänge deine schmutzige Wäsche nicht in der Öffentlichkeit auf.

						Wirble keinen Staub auf.

						Wenn es dir nicht passt, nimm das nächste Schiff.

				

				Jersey ist überspannt von geheimen Insidernetzen, die meist mit dem Finanzsektor verknüpft sind. „Die Finanzindustrie ist wie eine Amöbe“, sagte mir Ende 2011 ein Inselbewohner, der nicht namentlich erwähnt werden will. „Wenn jemand die Finanzindustrie angreift, absorbiert sie den Angreifer und startet einen Gegenangriff. Sie ist Parasit auf Jersey. Sie hat die Insel eingenommen. Sie kontrolliert alles und entscheidet, was hier passiert.“

				Obwohl Jerseys Finanzsektor lediglich knapp 15.000 Menschen direkt beschäftigt, also ein Viertel der erwerbstätigen Bevölkerung, kommt er für rund 90 Prozent der Staatseinnahmen auf. Hier und auf der Nachbarinsel Guernsey verwalten 150 Banken insgesamt 875 Milliarden Euro – häufig über Trusts. Und: Es sollen auf den Inseln rund 200 Milliarden Euro Schwarzgeld von Steuersündern gebunkert sein, zum Teil verwaltet von den über 40.000 registrierten Offshore-Gesellschaften. Während die Piraten der Channel Islands früher stahlen, was andere transportierten, transportierten die Banker der Inseln in den vergangenen Jahrzehnten das zu den Geldhäusern auf den Inseln, was andere stahlen – dem Fiskus und damit dem Volksvermögen vor allem der Industrieländer.

				Auf arglose Besucher machen die Channel Islands einen überaus britischen Eindruck. Aber mit dem Großbritannien, wie wir es kennen, haben sie wenig gemeinsam. Auf Druck der EU schlossen die Inseln mit Deutschland und anderen EU-Staaten ein Amtshilfe- und Auskunftsabkommen ab. Mit Geldwäsche, Steuerbetrug und -hinterziehung wollen sie offiziell nichts mehr zu tun haben.

				Auf einer Insel kann man sich verstecken und auf einer Insel kennt jeder jeden. Enge Beziehungen sind unvermeidlich. Wegen der Möglichkeiten, einen Establishment-Konsens aufrechtzuerhalten und Unruhestifter kaltzustellen, eignen sich Inseln besonders gut als Offshore-Zentren.

				Offshore-Zentrum City of London

				Der Begriff „City of London“ bezieht sich auf die Finanzdienstleistungsindustrie in der britischen Hauptstadt, ansässig in der sogenannten Square Mile. Dabei handelt es sich um ein 1,22 Quadratkilometer großes Gebiet, das sich im Zentrum der Stadt vom Victoria Embankment an der Themse über die Fleet Street, das Barbican Centre, die Liverpool Street Station im Nordosten und dann etwas westlich vom Tower of London südlich der Themse erstreckt. Viele Hedgefonds sind darüber hinaus in Mayfair angesiedelt. Hier gibt es mehr ausländische Banken als in jedem anderen Finanzzentrum weltweit. 2011 ist der Finanzplatz London im internationalen Anleihe- und Devisenhandel, bei Börsengängen ausländischer Unternehmen, im Gold- und Rohstoffhandel weltweit führend. Die Finanzbranche trägt elf Prozent zu den Steuereinnahmen des britischen Staates bei. Wo heute Banker die Globalisierung vorantreiben und das britische Offshore-Netz steuern, trieb sich vor 150 Jahren Charles Dickens in Pubs mit Tagelöhnern und Prostituierten herum.

				Keiner hat besser beschrieben, wie sie aussieht, die Armut, die heute so vielen droht. Der Einfluss der City auf die Offshore-Welt steuert einen Großteil dazu bei. Dickens’ Name ist heute in der City of London zum Reizwort geworden. Denn es gibt nur noch wenige Menschen, die sich hier eine Wohnung leisten können bei Quadratmeterpreisen bis zu 75.000 Euro. Vor allem Superreiche aus den europäischen Schuldenländern bringen ihr Geld nach Großbritannien.

				Die Kluft zwischen Reich und Arm ist gewaltig in London, das Gefühl sozialer Ungerechtigkeit weit verbreitet. Die Banker mussten in den letzten Jahren eben nicht für die Probleme bezahlen, die sie verursacht hatten. Medien, zum Beispiel der „Evening Standard“, verstärken das Gefühl: „Acht Hedgefonds-Banker haben bei ihrer Weihnachtsfeier 2011 rund 71.000 Pfund für 24 Flaschen Wodka und sechs Magnum-Flaschen Dom Perignon in einem Nachtclub ausgegeben. Um die Nachbartische in Weihnachtsstimmung zu versetzen, warfen sie mit 50-Pfund-Scheinen um sich“, berichtete das Blatt im Dezember 2011.

				Tagsüber haben die Banker, Fondsmanager und Anwälte in der City mit Globalisierung, Finanzkrise, Hedgefonds und Offshore-Aktivitäten zu tun, abends stehen sie – wie vor der Finanzkrise 2008 – in den Pubs und lassen die Champagnerkorken knallen. Obwohl das Land noch immer unter den Folgen der Finanzkrise leidet, ist bis heute kein Spitzenbanker zu einer Haftstrafe verurteilt worden.

				Trotzdem: Alle wollen nach London, damals wie heute. Hierher drängen Engländer und Immigranten aus den alten Kolonien und Schwarzafrika, aber auch Reiche aus dem Rest der Welt. So hatte die City in den 1980er-Jahren alles darangesetzt, reiche Araber zu ködern. In den 1990er Jahren waren es dann wohlhabende Japaner und ölreiche Afrikaner. In jüngster Zeit umschwärmt sie mithilfe von Verbindungsparadiesen wie Zypern in aggressiver Weise russische Oligarchen. Mitte 2008 waren 100 Unternehmen aus der ehemaligen Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) an der Londoner Börse notiert, die Wertpapiertransaktionen von Unternehmen aus diesen Ländern beliefen sich zu diesem Zeitpunkt auf fast 950 Milliarden Dollar.

				London ist ein Magnet für Geld und immer noch eine Stadt zum Leben – solange man nicht arm ist. Heute haben sich allein über 300.000 Russen in London niedergelassen. Sie und die vielen anderen Ausländer werden von den lockeren Steuergesetzen und der Verschwiegenheit der City angelockt.

				Geldwäschezentrum London

				Dabei müssen Wirtschaftskriminelle oder Steuerhinterzieher für Taten im Ausland in London keine Konsequenzen fürchten. Dazu äußerte Anfang 2010 Alexander Swjaginzew, der stellvertretende russische Generalstaatsanwalt, dass „Londongrad“, wie es zuweilen genannt wird, „eine gigantische Waschmaschine für kriminelles Geld“ darstelle. Die Pariser Untersuchungsrichterin Eva Joly fasst die Sichtweise jenseits des Ärmelkanals so zusammen: „Die City of London, dieser Staat im Staat, hat nicht ein einziges Mal auch nur das kleinste Beweisstück an ausländische Ermittler ausgehändigt.“

				Der offen zur Schau gestellte Reichtum russischer Oligarchen in London, die Immobilienkäufe von Investoren aus Griechenland und den nordafrikanischen Umsturzregionen sowie der ostentative Luxus afrikanischer Diktatorenfamilien haben der City den Ruf eingebracht, Europas größtes Zentrum für Geldwäsche zu sein. Selbst edelste Bankinstitute drücken gegenüber ihren hofierten Edelkunden alle Augen zu. Die Londoner Finanzaufsicht FSA hat deshalb Anfang 2012 demonstrativ Großbritanniens edelste Bank Coutts mit einer Strafe von zehn Millionen Euro belegt. Zu deren Kunden zählt auch Königin Elisabeth II.

				Laut FSA hat es Coutts versäumt, bei fast zwei Dritteln der Kunden aus politischen Kreisen darauf zu achten, dass deren Geldgeschäfte nicht gegen das Geldwäschegesetz verstießen. Das Versagen der Bank sei „gravierend, systematisch und über die letzten drei Jahre erfolgt“. Sie hatte weder nachgeprüft, woher der Reichtum stammte oder ob er rechtens erlangt worden war, noch, ob Vorwürfe wegen Geldwäsche oder andere Finanzkriminalität gegen die Kunden vorlagen. Selbst wenn Vorwürfe bekannt waren, sei denen nicht nachgegangen worden.

				Der Fall zeigt, in welcher Zwickmühle einige Edelbanken heute stehen. Während sie früher von guter Vermögensanlage für wohlhabende Kunden gelebt haben, machen ihnen heute Gesetze gegen Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Insiderhandel einen Strich durch viele Geschäftspraktiken.

				Steuerfrei durch die Domicile-Rule

				London hat noch eine weitere Offshore-Attraktion: die Domicile-Rule. Das „Konzept des Domizils“ hatte ursprünglich den Zweck, die Identifizierung von Kolonialisten, die in verschiedenen Teilen des einstigen Weltreichs lebten, zu vereinfachen. So galt ein englischer Kolonialverwalter in Indien als in Indien ansässig, aber in England domiziliert. Im Gegensatz dazu war ein Inder, der in London lebte, noch immer in Indien domiziliert, konnte also nie ein „echter“ Brite werden. 1914 wurde die Steuerverordnung so zurechtgebogen, dass jene, die in England ansässig, aber nicht domiziliert waren, keine Steuern auf ihr weltweites Einkommen entrichten mussten. Es wurden nur die Gewinne beziehungsweise Einkünfte besteuert, die sie tatsächlich in Großbritannien erzielt hatten. Und so sieht die Situation im Prinzip auch heute noch aus.

				So kann beispielsweise der Eigentümer eines nicht domizilierten („non-dom“) Hedgefonds dafür sorgen, dass sein gesamtes Einkommen außerhalb von Großbritannien abgebucht wird. Dann muss er in Großbritannien keine Steuern zahlen. Kommen Doppelbesteuerungsabkommen wie beispielsweise mit Deutschland hinzu, ist man als Ausländer auch die Steuern in der Heimat los. Der Wegzug von Deutschland nach Großbritannien als legale Steueroptimierung ist also eine Überlegung wert!

				Heute leben in Großbritannien über 60.000 Non-Doms. Darunter griechische Reeder, russische Oligarchen, saudische Prinzen und indische Unternehmer, von denen viele nur sehr wenig Steuern zahlen. Noch absurder wird das System durch die Tatsache, dass viele ansässige Non-Doms in Großbritannien geboren wurden, ihr Herz aber in einer Steueroase haben. Wie etwa Lord Michael Ashcroft, der in Sussex zur Welt kam und Mitglied des britischen Oberhauses ist, für Steuerzwecke aber in Belize domiziliert.

				Angesichts der gewaltigen britischen Staatsschulden von 84,2 Prozent des BIP Anfang 2012 werden die Käufer von Luxusimmobilien künftig zur Kasse gebeten. Nicht nur die Erwerbsteuer wurde erhöht, auch den trickreichen Steuervermeidungsstrategien soll künftig ein Riegel vorgeschoben werden. Denn nicht zufällig werden viele Luxusobjekte über Offshore-Firmen gekauft, die ihren Sitz in Steuerparadiesen wie den British Virgin Islands oder den Channel Islands haben.

				Die Eigentümer konnten damit bis Anfang 2012 ein Schlupfloch im britischen Steuersystem nutzen, da Firmen bis zu diesem Zeitpunkt nur eine Immobilienerwerbsteuer von 0,5 Prozent statt fünf Prozent zahlen mussten. Wer künftig über Firmen kauft, hat eine 15-prozentige Abgabe zu leisten. Und jeder, der in Großbritannien als Privateigentümer eine Immobilie im Wert von mindestens zwei Millionen Pfund erwirbt, muss statt fünf Prozent Erwerbsteuer sieben Prozent zahlen.

				Das britische Offshore-Geflecht stellt der City of London drei Dinge zur Verfügung:

				
						Erstens fangen die auf der ganzen Welt verstreuten unter britischem Einfluss stehenden Steueroasen ausländische Geschäftstransaktionen ab und schleusen sie zu den Banken nach London.

						Zweitens ist es ein Aufbewahrungsort für Vermögen.

						Drittens dient es als Geldwäschefilter, mit dessen Hilfe sich die City weltweit an schmutzigen Geschäften beteiligen, dies aber aufgrund der Distanz zum jeweiligen Offshore- Platz „glaubwürdig abstreiten“ kann.

				

				Die City of London ist zwar mit dem britischen Nationalstaat verbunden, aufgrund der Historie jedoch verfassungsrechtlich ein separates Gebiet. Darin ähnelt sie ihren Offshore-Satelliten wie Jersey, der Isle of Man oder den Cayman Islands. Und im Gegensatz zur Bank of England ist die City dem britischen Parlament nicht rechenschaftspflichtig. Dickens fände hier auch in seinem 200. Geburtsjahr 2012 noch genügend Stoff zum Schreiben.

				Die goldenen Jahre für Schweizer Banken sind vorbei

				Nur zu gerne erinnern sich vor allem Schweizer Banker an die goldenen Jahre: Viele Auslandskunden reisten jeweils im Dezember an, besuchten ihre Bank und hoben einen Teil der Profite von ihren Schwarzgeldkonten ab, um anschließend an der Bahnhofstraße bei den Juwelieren und Uhrenhändlern shoppen zu gehen. Mit Schwarzgeld wollen die Banken heute nicht mehr in Verbindung gebracht werden. Und die Kunden zunehmend nicht mehr mit ihren Auslandsbanken, denn sie fühlen sich im Regen stehen gelassen. Folge: Seit Anfang 2011 verzeichnen die Schweizer Geldhäuser massive Vermögensabzüge. Rund 1.000 Milliarden Schweizer Franken seit 2008. Gleichzeitig verringerte sich der Zufluss an neuem Auslandskapital.

				Durch den Transfer an andere Finanzplätze sowie durch Selbstanzeigen in der jüngeren Vergangenheit, die Enttarnung durch die deutschen Finanzbehörden, Immobilienkäufe und hohe Konsumausgaben dürfte das schwarze Geldvermögen der Deutschen bei Banken in der Schweiz auf rund 170 Milliarden Euro Mitte 2012 gesunken sein.
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				Anfang 2012 verwalteten Schweizer Banken rund 5.500 Milliarden Franken, etwa die Hälfte stammt aus dem Ausland. Was davon nicht versteuert ist, ist offiziell nicht bekannt. Laut Schätzungen geht es um rund 880 Milliarden Franken Schwarzgeld. Die Schweiz ist durch Schwarzgeld reich geworden. „Wenn wir überall einen Schwarzen Peter verteilen würden, wo unversteuertes Geld drin ist, wäre die ganze Bahnhofstraße voll von Schwarzen Petern“, so UBS-Chef Sergio Ermotti, am 16.10.2011 in der Zeitung „Sonntagsblick“. Doch „Steuerhinterziehung von Ausländern zu ermöglichen oder zu dulden kann für Schweizer Banken kein Geschäftsmodell mehr sein“, erklärte FINMA-Direktor Patrick Raaflaub in „Bilanz“ (Ausgabe 19/2011).

				Wenn Schweizer Banken im Bereich Wealth-Management aber Verluste verzeichnen, schlägt sich dies auf deren Ergebnis nieder. In der Folge wird es auch im internationalen Vergleich Veränderungen geben.

				Das Beratungsunternehmen Booz & Company erwartet aufgrund von Geldabflüssen und geringeren Margen in der Vermögensverwaltung einen strukturellen Einkommensrückgang der Finanzbranche in der Schweiz von mehr als eine Milliarde Franken im Jahr. Das entspricht vier Prozent der Gesamterträge. Zugleich müssen die Banken höhere Kosten verkraften, um die Steuertreue ihre Kunden zu sichern. Das ist für die Finanzinstitute besonders bitter, da im Offshore-Banking bisher mit 150 bis 180 Basispunkten nahezu doppelt so hohe Gewinnmargen erzielt wurden wie im Geschäft mit den Schweizern.

				Ein Vergleich von „Euro“ (Ausgabe 10/2011) zehn führender Schweizer Banken ergab, dass bei einem Kontostand von einer Million Franken im Durchschnitt 4.000 Franken Gebühren fällig werden. Ein Auslandskunde mit einem 50.000-Euro-Depot zahlt bei Sarasin satte 7,6 Prozent Gebühren. Wer dagegen 250.000 Franken anlegt, bewegt sich bei Sarasin auf dem Kostenniveau der getesteten Konkurrenzinstitute. Beim Zins für Spargeld steht bei allen Schweizer Banken die Null vor dem Komma. Ob es sich angesichts dessen lohnt, Geld in Richtung Zürich zu transferieren, ist wohl nur für Anleger mit Schwarzgeld keine Frage.

				Im Rahmen der neuen Steuerabkommen erhalten die Schweizer Banken einen besseren Zugang nach Deutschland und Großbritannien. Uneins sind die Geldhäuser, ob sie dann weiter vor Ort oder nicht eher aus der Schweiz heraus tätig sein sollen. Denn bisher verursachten die Niederlassungen in Deutschland vor allem Verluste (2010).
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								–5,8
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				Die Gründe: der starke Wettbewerb, das Misstrauen der Kunden nach den negativen Erfahrungen mit den Bankzentralen in der Schweiz, die geringe Gewinnmarge von 60 Basispunkten sowie die hohen Kosten für eine relativ kleine Kundenbasis. Die LGT Bank in Liechtenstein hat daher im September 2011 ihr Deutschland-Geschäft verkauft, nachdem der Erwerb der BHF-Bank gescheitert war. Redimensionierung heißt derzeit in der Schweiz und in Liechtenstein das Motto. Damit geht eine fast 20-jährige Boomperiode zu Ende.

				Für die Schweiz ist die Strukturkrise besonders gefährlich, macht der Bankensektor doch im internationalen Vergleich einen sehr großen Teil der Gesamtwirtschaft aus. 11,9 Prozent beträgt der Anteil der Finanzbranche am Schweizer BIP, 6,7 Prozent stellen allein die Banken. Anfang der 1980er-Jahre lag der Anteil der Bankbranche am BIP bei 3,6 Prozent. Im Zeitraum 1980 bis 2008 legte der Finanzsektor nach einer Analyse des Institut des hautes études internationales et du developpement in Genf jährlich um durchschnittlich 5,8 Prozent zu – gegenüber 1,6 Prozent Zuwachs der Gesamtwirtschaft.

				Bei praktisch allen Banken sind die Geschäftsmodelle auf dem Prüfstand, der Verdrängungskampf geht in eine entscheidende Phase. Größe ist da sicher von Vorteil. So sind UBS und Credit Suisse mit ihren weltumspannenden Systemen gut aufgestellt, um von den Wachstumsmärkten in den Schwellenländern zu profitieren. Für kleinere Banken wird es indes immer schwieriger, die komplizierten Regeln zu überblicken, die ihnen die international verschärften Vorschriften diktieren. Schwarzgeld hat als Businessmodell ausgedient – auch wenn es den Schweizer Banken über Jahrzehnte überdurchschnittliche Profite bescherte.

				Finanzplatz Liechtenstein – das war einmal

				Ähnliche Auswirkungen zeigt das Ende des Schwarzgeldbooms bei den Banken in Liechtenstein. Auch sie verzeichnen massive Geldabflüsse und Margeneinbrüche. Wurden von den 17 Banken 2007 noch 171 Milliarden Schweizer Franken verwaltet, sind es heute nur noch 121 Milliarden. Im Nachgang zum Ankauf der Liechtensteiner Steuer-CD 2007 wurden innerhalb eines Jahres rund 50 Milliarden Schweizer Franken von ausländischen Kunden abgezogen. Davon hat sich der Finanzsektor im Fürstentum nicht mehr erholt. Trotz einer neuen Finanzmarktstrategie ist der Finanzplatz Liechtenstein heute für ausländische Anleger unakzeptabel. Dabei ist die volkswirtschaftliche Bedeutung des Finanzsektors mit 33 Prozent am BIP im internationalen Vergleich extrem hoch. In Luxemburg sind es 26 Prozent, in der Schweiz 11,9 Prozent, in Großbritannien zehn Prozent, in den USA 8,5 Prozent, in Belgien sechs Prozent, in Österreich 5,2 Prozent und in Deutschland 4,3 Prozent.

				Das Ende des Schwarzgeldflusses vor allem aus Deutschland hat das Ländle also hart getroffen. Vertrauensverlust und Kostendruck hinterließen ihre Spuren. Viel zu lange sorgten überzogene Gebühren bei Schwarzgeldkunden für satte Bankrenditen. Um den Abfluss von Schwarzgeld deutscher Mandanten zu stoppen, haben Liechtensteins Treuhänder 2008 beispielsweise Panama als neuen sicheren Hafen erkoren. Die Banken im Fürstentum haben ihre Lektion in Sachen Informationsaustausch in Steuerangelegenheiten sowie aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt und sich statt auf Hilfe beim Steuerbetrug auf das Thema Qualitätsoptimierung im Asset-Management konzentriert. Doch die rund 400 Treuhänder und Treuhandgesellschaften im Ländle versuchen, ihre Schwarzgeld-Schäfchen zu retten. Sie empfehlen nun Panama-Stiftungen statt wie früher Stiftungen in Liechtenstein. Folge: Die Zahl der Stiftungen in Liechtenstein ist seit 2009 um über 20.000 zurückgegangen. Gleichzeitig wurden von den Treuhändern rund fünf Milliarden Franken von Vaduz auf Stiftungen in Panama verschoben, wie im „Fuchs Report“ 2011 der Stiftungen für Unternehmer zu lesen war. Dort ist die Welt für Steuerhinterzieher aus Europa noch in Ordnung. Auskunftspflichten gegenüber ausländischen Finanzbehörden, vor allem denen aus der EU, kennt man in dem mittelamerikanischen Staat nicht. In einer Befragung der Treuhänder ermittelte Liechtensteins Finanzaufsichtsbehörde FMA 2010, dass mittlerweile rund 80 Prozent ihren ausländischen Kunden Dienstleistungen in Panama anbieten. Dabei läuft das Geschäft einschließlich der Stiftungsgründung mit minimalen Anforderungen von Vaduz aus über das Internet.

				Für Liechtenstein kam es noch schlimmer: Mit einer Hauruck-Aktion hat der Landtag von Liechtenstein Ende März 2012 das Bankgeheimnis auf Druck der USA auf eine noch nie dagewesene Art und Weise aufgeweicht. Künftig erhalten die US-Steuerbehörden Auskünfte über die Anlagen von Amerikanern in Liechtenstein, ohne dass ein konkreter Verdacht auf Steuerhinterziehung im Einzelfall nachgewiesen werden muss. Auch Gruppenanfragen, „Fishing Expeditions“, bei denen Amtshilfe auch ohne konkrete Verdachtsmomente geleistet wird, sind möglich. Und was Altfälle betrifft, sind die USA weit weniger zimperlich als Deutschland. Während bei dessen neuen Abkommen mit der Schweiz und Liechtenstein die Altkunden anonym bleiben, ist das bei dem Abkommen der USA nicht der Fall.

				Weit aus dem Fenster gelehnt hat sich Liechtenstein gegenüber Großbritannien. Britische Steuerzahler müssen sich bis April 2016 entscheiden: Entweder sie legen die Vermögen gegenüber den britischen Finanzbehörden zu günstigen Sonderkonditionen und Nichtkriminalisierung offen oder sie müssen ihre Gelder aus Vaduz abziehen. Bis Mitte 2012 haben über 2.100 Briten dieses Angebot genutzt und ihre Vermögen deklariert. Mehr noch: Die Banken im Fürstentum haben über 1.000 neue Kunden vor allem aus der Schweiz gewonnen, die ihr Geld ins Land gebracht haben, um von dem Sonderangebot zu profitieren.

				Übrigens hat auch Bern mit der britischen Regierung Anfang 2012 einen Vertrag geschlossen, wonach britische Steuerflüchtlinge anonym bleiben. Die rückwirkende Abgeltungsteuer ist mit durchschnittlich knapp 25 Prozent des Vermögens aber deutlich höher als bei der Offenlegung über Vaduz. Hier wird von 15 Prozent als Durchschnitt ausgegangen. Die Nachversteuerung spült Großbritannien rund drei Milliarden Euro in die Staatskasse. Verglichen mit deutschen Steuerhinterziehern in Liechtenstein sind die Briten jedoch nur ein kleiner Fisch.

				Während Europa verhandelt, lassen sich die USA beim Thema Steuerhinterziehung und Schwarzgeld auf keine Kompromisse ein. Das Fürstentum war zu Zugeständnissen gezwungen, weil die US-Justiz die Liechtensteinische Landesbank (LLB) ins Visier genommen hatte. Deren Zürcher Tochter gehört zu den elf Schweizer Finanzinstituten, denen man vorwirft, reichen Amerikanern dabei geholfen zu haben, ihr Geld am US-Fiskus vorbeizuschleusen. In Vaduz fürchtete man daraufhin ein Schicksal wie das der Schweizer Bank Wegelin & Co, das im Januar 2012 in einem Notverkauf des Bereichs Wealth-Management gipfelte. Das Kundenvermögen der LLB sank 2011 um 3,4 Prozent und der Gewinn brach von 108,5 (2010) auf 15 Millionen Schweizer Franken ein. Die drei größten Institute – LGT, Liechtensteinische Landesbank und VP Bank – erlitten 2011 schwere Gewinnrückschläge.

				Künftig will sich Liechtenstein verstärkt als Fondsstandort profilieren. Das ist auch notwendig, da sich die Banken in der neuen Steuerwelt schwertun. Bisher steht dieses Ziel aber nur auf dem Papier. Zudem hat Liechtenstein sein Stiftungsrecht grundlegend saniert. Alle Daten zu den Stiftungen, ihren Inhabern, Verwaltern und Nutznießern sind nun abrufbar.

				

			

		

	
		
			
				

				Kapitel 7: Wohin es die Reichen mit versteuertem und unversteuertem Geld zieht

				Kapitel 7

				Wohin es die Reichen mit versteuertem und unversteuertem Geld zieht

				Die Offshore-Finanzzentren sind seit 2008 immer mehr unter politischen Druck geraten. Dieser Druck schlägt sich inzwischen auch in Marktzahlen nieder: Der Anteil des Weltvermögens, der offshore angelegt ist, sank von 2010 bis Anfang 2012 von 6,6 auf rund sechs Prozent. Das ist nach einer Studie der Boston Consulting Group aber erst der Beginn einer Entwicklung. Das gilt beispielsweise für die Schweiz, dem weltweit (noch) wichtigsten Offshore-Finanzzentrum: „Über die Hälfte aller Anlagen in der Schweiz kommen von anderen europäischen Ländern, die ihre Aufsicht über das grenzüberschreitende Bankgeschäft verstärken beziehungsweise schon verstärkt haben. Das Ergebnis wird ein signifikanter Rückgang der Anlagen westeuropäischer Kunden sein.“
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				Doch nicht nur die Vermögensverwalter in der Schweiz, auch die Akteure an den anderen Offshore-Finanzplätzen müssen sich verstärkt dem globalen Wettbewerb stellen. Denn mit der Finanzkrise hat nicht nur der politische Druck auf international ausgerichtete Vermögen zugenommen. Auch das Vertrauen in die Leistung der Vermögensverwalter ist rapide gesunken. Vermögen will aber nachhaltig gesichert sein – das gilt auch für das im Ausland geparkte Schwarzgeld. Vermögensinhaber müssen sich daher nicht nur den politischen Veränderungen, sondern auch den internationalen Umbrüchen auf den Finanz- und Kapitalmärkten stellen. Der Frage nach dem richtigen (und sicheren) Finanzplatz wird damit immer wichtiger.

				Ob Vermögensanlage in der Schweiz, auf den Cayman Islands oder in Singapur, die etablierten Offshore-Finanzplätze sind bestrebt, ihre Standortbedingungen dem globalen Wandel auf den Finanz- und Kapitalmärkten und der zunehmenden Kontrolldichte und Forderung nach Transparenz auf politischer Ebene kontinuierlich anzupassen. Gleichzeitig drängen neue Wettbewerber mit liberalen Regelwerken auf den Markt. So manches Schwellenland in Asien oder Afrika hat die Produkte „Sicherheit“ und „Steuerfreiheit“ für Anlagekapital aus dem Ausland bereits entdeckt, weitere werden folgen. Diese Staaten scheren sich derzeit kaum darum, ob es sich dabei um Schwarzgeld handelt. Sie werden steuerrelevante Informationen von Auslandskunden auch künftig nicht an deren Finanzbehörden in den Heimatländern liefern. Zudem werden Finanzzentren wie Dubai, Panama oder Singapur ihre sprichwörtliche Diskretion trotz des zunehmenden internationalen Drucks nicht aufgeben.

				Neben dem Finanzsektor ist die Ansiedlung von Offshore-Gesellschaften, die ihre Geschäfte ebenfalls offshore abwickeln, wichtiger Faktor. Beispielsweise um Haftungsgefahren bei der Muttergesellschaft zu verringern oder die Konzernfinanzierung zu betreiben, um am Hauptsitz der Zentrale Steuern zu sparen. Dazu kommt die Verwaltung großer Privatvermögen, um über den Umweg Offshore-Finanzplatz in Hochsteuerländern höhere Steuersätze zu umgehen.

				Mit Ausbruch der Finanzkrise 2008 und den damit einhergehenden immer höheren Staatsschulden waren die Industriestaaten nicht mehr länger bereit, die Erosion ihrer Steuerbasis durch Steueroasen und Offshore-Finanzplätze tatenlos zuzulassen. Sie erhöhten konsequenterweise den Druck auf jene Staaten, die bei der Regulierung und dem Informationsaustausch in Steuerangelegenheiten nicht kooperierten. Selbst der Finanzplatz Schweiz musste sich Mitte 2011 dem massiven internationalen Druck beugen. Vor allem für die Offshore-Finanzplätze in Asien könnten die in den letzten drei Jahren vorgenommenen Änderungen vorteilhaft sein: Singapur kam bisher bei Steuerfragen weitgehend ungeschoren davon. Der Stadtstaat profitiert derzeit, weil Menschen weiterhin ihr Geld vor dem Fiskus in der Heimat verstecken wollen.

				Diese unversteuerten Vermögen wandern derzeit von Europa – vor allem aus der Schweiz – in erster Linie nach Asien. Dabei helfen international ausgerichtete Finanzinstitute vor Ort ihren Kunden bei der Verlagerung des Schwarzgelds. Das hat seinen Grund: Der Kunde bleibt bei derselben Bank, nur das unversteuerte Vermögen lagert jetzt auf einem Konto oder in einem Depot in Singapur statt wie zuvor in Zürich, Basel oder Genf. Singapur zählt nicht nur zu den letzten Steueroasen weltweit, es hat im Zuge der Finanzkrise auch die Eigenkapitalvorschriften der Banken vor Ort verschärft. Damit werden Einlagen besser abgesichert – auch die unversteuerten aus dem Ausland.

				Die höheren regulatorischen Anforderungen an die traditionellen Offshore-Finanzzentren und ein wachsender Reichtum in den Schwellenländern – speziell in Asien – werden in naher Zukunft dazu führen, dass sich die Bedeutung der Finanzstandorte verschiebt. Hongkong und Singapur beispielsweise werden wichtiger werden – auch für unversteuerte Auslandsgelder –, denn die relative Wachstumsschere zwischen den Schwellenländern und den etablierten Finanzstandorten wird sich weiter öffnen. Während Vermögensmanager bis 2013 in Europa ein Wachstum beim Vermögen von etwa acht Prozent und in Nord- und Südamerika von sechs Prozent erwarten, rechnen sie für Asien mit einem Zuwachs von 18 Prozent. Der Trend ist eindeutig: Asien wird immer reicher. In der Pazifikregion leben mittlerweile rund 3,4 HNWI (High Net-Worth Individuals) – mehr als in den USA (3,1 Millionen). Für 2013 wird nach Booz & Company folgende Reihenfolge bei den wichtigsten Finanzplätzen erwartet: Singapur, Schweiz, Honkong, London und dann erst New York. Dabei profitieren die asiatischen Finanzplätze auch davon, dass es angesichts der rasanten wirtschaftlichen Entwicklung immer mehr Reiche in Asien gibt, die ihr Geld nicht mehr in Europa, sondern bei Finanzinstituten in der Region anlegen wollen.

				Raus aus Deutschland und ganz legal Steuern sparen

				Ärgerlich, aber legal. Steuerauswanderer – Unternehmen wie Privatpersonen – zahlen weiterhin Steuern, nur eben nicht ausschließlich an den deutschen Fiskus. Das unterscheidet sie von kriminellen Steuerflüchtlingen, die Schwarzgeld in Steueroasen verfrachten und dort steuerunbehelligt Erträge kassieren. Derart offensichtliche Betrügereien haben deutsche Großkonzerne nicht nötig. Sie beschäftigen hochqualifizierte und hochbezahlte Finanzexperten sowie Steuerberater von international operierenden Steuer- und Wirtschaftsprüfungskanzleien, die gekonnt Lücken in den unterschiedlichen nationalen Steuersystemen ausnutzen. Dabei geht es immer darum, die Unterschiede im Steuerrecht zweier Staaten so zu nutzen, dass Erträge möglichst nirgendwo mehr versteuert werden müssen – dies wird von den Steuerschiebern mit liebevollen Kosenamen bedacht: „Coordination-Center“, „Dublin-Docks“ oder „Dutch-Swiss-Sandwich“. Inzwischen wurden solche Instrumente entschärft: Unternehmen müssen auf Geschäfte mit derartigen Konstruktionen mindestens 30 Prozent Steuern zahlen. Doch es werden sich neue Schlupflöcher finden, denn die richtig guten Steuerberater sind dem Fiskus stets einen Schritt voraus. So wird das Steuersparen künftig noch aggressiver werden.

				Niemand kann es dem ausgepressten deutschen Steuerzahler – egal ob Unternehmen oder Bürger – verdenken, dass er das internationale Steuerrecht zu seinen Gunsten nutzt. Schon gar nicht, wenn Unternehmen beispielsweise ihre Zinserträge gleich mehrmals versteuern müssen, und zwar über die Einkommen-/Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Gewerbekapitalsteuer. Solch fiskalischer Wahnsinn hat in den letzten beiden Jahrzehnten zigtausende Steuerzahler fast systematisch ins europäische Ausland getrieben. Nur: Den Großen stehen dabei weitaus mehr Möglichkeiten offen als den Kleinen.

				So kann etwa ein bayerischer Kleinbetrieb nicht über Nacht komplett in ein Niedrigsteuerland emigrieren. Das Außensteuergesetz schreibt vor: Wer in den letzten fünf Jahren unbeschränkt einkommensteuerpflichtig war, muss noch in den nächsten zehn Jahren seinen Obolus an den deutschen Fiskus entrichten. Großunternehmen haben es da einfacher. Sie können jederzeit Teile der Produktion, das Marketing oder andere Unternehmenseinheiten ins Ausland verschieben.

				Das zahlt sich für sie aufgrund hochkomplizierter Doppelbesteuerungsabkommen in Euro aus. So wird selbst ein Industriestaat wie Belgien zu einem Niedrigsteuerland. Der Trend zur Verlagerung der Aktivitäten ins Ausland wird daher in den kommenden Jahren anhalten. Multinationale Unternehmen werden das internationale Steuergefälle auch künftig ausnutzen, um Gewinne dorthin zu verschieben, wo sie die geringste steuerliche Belastung haben.

				
				

				DIE WEGE DES GELDES

				Die M-Holding-AG hat ihren Sitz im Kanton Zug (Z), Schweiz, und hält 100 Prozent der Anteile an der K-Warenhaus-AG mit Sitz in Köln (K), Deutschland.

				
						Variante 1: Die K-AG versteuert ihren Gewinn in Deutschland und zahlt bis zu 45 Prozent Körperschaftsteuer plus Gewerbesteuer und Solidaritätszuschlag.

						Variante 2: Die K-AG schüttet ihren Gewinn an die M-Holding aus, die Körperschaftsteuer reduziert sich auf 30 Prozent. Das ist Voraussetzung für Variante 3.

						Variante 3: das Steuerprivileg „Schachtelbeteiligungen“ – das sind Beteiligungen an Kapitalgesellschaften von mindestens zehn bis 25 Prozent. Auf die Gewinnausschüttungen daraus dürfen in Deutschland maximal fünf bis zehn Prozent Kapitalertragsteuer erhoben werden. Im Beispiel beträgt so die deutsche Besteuerung 30 Prozent Körperschaftsteuer (plus Gewerbesteuer) und maximal zehn Prozent der Nettodividende als Kapitalertragsteuer.

						Variante 4: Die inländische Steuerbelastung verringert sich weiter, wenn der Gewinn der inländischen K-AG durch Lizenzen, Warenlieferungen oder Dienstleistungen an ausländische Konzernunternehmen der M-Holding geschmälert wird. Einschränkung: Bei Entgelten für beispielsweise Warenlieferungen oder Lizenzen dürfen die Verrechnungspreise nicht willkürlich sein, sondern müssen einem Fremdvergleich standhalten.

						Variante 5: Es bleibt der M-Holding überlassen, in welchem Umfang sie die K-AG mit Eigen- oder Fremdkapital ausstattet. Vorteil Fremdfinanzierung: Statt der Gewinnrendite tritt bei der K-AG ein Zinsaufwand und bei der M-Holding ein Zinsertrag ein. Dieser Zinsertrag unterliegt jedoch – anders als die Gewinnausschüttung – keiner inländischen Besteuerung. Er kommt daher weitgehend ungekürzt bei der M-Holding an.

				

				

				

				Die folgende Tabelle zeigt die Besteuerung von Unternehmen innerhalb der EU, dazu vergleichsweise Besteuerungswerte aus Japan und den USA.

				
					
						
								
								Unternehmensbesteuerung im internationalen Vergleich 2011 in Prozent

							
						

						
								
								Zypern

							
								
								10,0

							
								
								Finnland

							
								
								26,0

							
						

						
								
								Bulgarien

							
								
								10,0

							
								
								Schweden

							
								
								26,3

							
						

						
								
								Irland

							
								
								12,5

							
								
								Portugal

							
								
								26,5

							
						

						
								
								Litauen

							
								
								15,0

							
								
								Großbritannien

							
								
								28,0

							
						

						
								
								Lettland

							
								
								15,0

							
								
								Norwegen

							
								
								28,0

							
						

						
								
								Rumänien

							
								
								16,0

							
								
								Luxemburg

							
								
								28,59

							
						

						
								
								Tschechien*

							
								
								19,0

							
								
								Deutschland

							
								
								29,53

							
						

						
								
								Slowakei

							
								
								19,0

							
								
								Spanien

							
								
								30,0

							
						

						
								
								Polen

							
								
								19,0

							
								
								Kanada

							
								
						

						
								
								Slowenien

							
								
								20,0

							
								
								Italien

							
								
								31,4

							
						

						
								
								Ungarn

							
								
								20,62

							
								
								Belgien

							
								
								33,99

							
						

						
								
								Schweiz (Zürich)

							
								
								20,65

							
								
								Frankreich

							
								
								34,43

							
						

						
								
								Estland

							
								
								21,0

							
								
								Malta

							
								
								35,0

							
						

						
								
								Österreich

							
								
								25,0

							
								
								Japan

							
								
								39,55

							
						

						
								
								Dänemark

							
								
								25,0

							
								
								USA

							
								
								39,62

							
						

						
								
								Niederlande

							
								
								25,5

							
								
								Griechenland

							
								
								40,0

							
						

						
								
								* Mitte 2012 wurde die Flat Rate abgeschafft. Für Unternehmen gilt jetzt eine Körperschaftsteuer von 23 Prozent, die Einkommensteuer variiert je nach Einkommenshöhe zwischen 19 und 25 Prozent.
Quelle: BMF

							
						

					
				

				EU-Regeln für Auslandskapital

				Wer sein Geld in Offshore-Finanzzentren parkt, muss seine Konto- und Depotdaten gegenüber dem Fiskus offenlegen. Dabei sehen sich Steuerflüchtlinge innerhalb Europas mit einer zunehmend rigideren Überwachung konfrontiert. Mittlerweile informieren zahlreiche Länder die deutschen Finanz- und Strafverfolgungsbehörden umfassend über steuerrelevante Daten, über Eigentümer von Gesellschaften oder Begünstigte von Stiftungen und Anstalten (Liechtenstein). Auch verlangt die EU-Zinsrichtlinie von ausländischen Zahlstellen Auskünfte über Konten und Depots natürlicher EU-Personen und an sie erfolgte Zinszahlungen. Den Heimatfinanzämtern der Bankkunden werden dazu mindestens einmal jährlich Identität und Wohnsitz des Zinsempfängers, Name und Anschrift der Bank (Zahlstelle), die Konto-Depotnummer des Kunden sowie die Höhe der Zinszahlung mitgeteilt. Im EU-Ausland geparkte Schwarzgeldbestände werden den Finanzbehörden in der Heimat also automatisch bekannt.

				Verhindern lässt sich das nur, wenn schwarze Vermögenswerte zu Geldinstituten in Drittstaaten außerhalb Europas verlagert werden. Doch bei den Banken hinterlassen solche Transaktionen elektronische Spuren, die zehn Jahre lang sichtbar bleiben. Wird der ausländische Kunde dann von seinem Heimatfinanzamt verdächtigt, muss die Auslandsbank die Konten-Depotentwicklung der letzten zehn Jahre offenlegen. Und wer auf die Idee kommt, das Geld bei der Auslandsbank abzuheben, um es selbst in einen Drittstaat zu schaffen, der erlebt ein böses Erwachen: Immer mehr Banken im EU-Ausland weigern sich, größere Beträge bar an ausländische Kunden auszuzahlen. Zudem gilt:

				
						Reisende, die 10.000 Euro oder mehr über die Landesgrenze schaffen wollen, müssen die Summe beim Grenzübertritt schriftlich angeben.

						Alle EU-Staaten tauschen inzwischen Kontrollmitteilungen aus, teils anonym, größtenteils jedoch personifiziert (23 EU-Staaten). Diese informieren die jeweilige Heimatbehörde über Zinserträge von Anlegern aus anderen EU-Staaten. Die im Ausland bezogenen Kapitaleinkünfte sind somit dem Heimatfinanzamt bekannt. Anonym wird die EU-Zinssteuer von Belgien, Luxemburg, Österreich sowie den Drittstaaten Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino und der Schweiz erhoben. Allerdings beziehen sich die Quellensteuern nicht auf Dividenden oder Kursgewinne, sondern auf Zinserträge. Daneben existieren in einzelnen Ländern besondere Konstruktionen von Lebensversicherungen und Gesellschaftsformen – etwa Stiftungen –, über die auch Zinseinkünfte nahezu steuerfrei vereinnahmt werden können.

						Keine Kontrollmitteilungen versenden und keine Zinsabschlagsteuer erheben: Norwegen, Island, Grönland, die Färöer-Inseln, Türkei, Zypern (türkischer Teil), Serbien-Montenegro, Kroatien, Russland, Hongkong, Singapur und weitere Staaten wie die Bermudas oder die Bahamas.

				

				Das bietet Europa den Unternehmen

				Damit Unternehmen ihre Produktions-, Forschungs-, Einkaufs- oder Vertriebsabteilungen in benachbarte europäische Länder verlagern, locken diese nicht immer nur mit Steuervorteilen. Sie zeigen auch andere Wege auf, wie es sich die Unternehmen leichter machen können.

				Belgien: Unser westlicher Nachbar bietet vor allem deutschen Unternehmen Vorteile, die dort ein sogenanntes Coordination-Center gründen. Diese Gesellschaftsstruktur, die reinen Holdingcharakter hat, eignet sich insbesondere dazu, internationale Aktivitäten zu koordinieren, vor allem konzerninterne Finanzgeschäfte zu tätigen. Diese Coordination-Center unterliegen nicht der 39-prozentigen belgischen Körperschaftsteuer. Auch wird nicht der erzielte Gewinn, sondern nur ein bestimmter Prozentsatz der belgischen Betriebskosten besteuert. Die in Belgien erzielten Gewinne können dann im Zuge des Doppelbesteuerungsabkommens abgabenfrei nach Deutschland transferiert werden.

				Über die Coordination-Center werden steuerpflichtige Gewinne von der in einem Hochsteuerland ansässigen Konzernmutter abgezogen und in Belgien mit einem Steuersatz versteuert, der nach Abzug der dort anfallenden Betriebskosten nahe null liegt. Großkonzerne wie Bayer, BMW oder VW nutzen die Coordination-Center, da sie ihnen mehr vom Gewinn übriglassen als der deutsche Fiskus.

				Channel Islands: Guernsey und Jersey locken mit ihrer Flatrate von 20 Prozent Unternehmen aus aller Welt an. Allerdings wurde die Unternehmenssteuer zwischenzeitlich stärker gestaffelt. Den Höchstsatz von 20 Prozent zahlen Handelsunternehmen; Finanz- und Bankenfirmen werden mit zehn Prozent besteuert. Alle anderen Branchen sind von der Steuer befreit. Damit soll mehr Vielfalt in der Wirtschaftsstruktur auf den Inseln im Ärmelkanal erreicht werden.

				Irland: Bei den sogenannten Dublin-Docks stellt die deutsche Muttergesellschaft einer Tochter in Irland Eigenkapital zur Verfügung. Die Zinszahlungen der Tochter bewirken dann bei der Mutter in Deutschland einen steuermindernden Aufwand. Der Gewinn fällt in Irland an, wo er bis 2025 mit maximal 12,5 Prozent versteuert wird. Unter dem deutsch-irischen Doppelbesteuerungsabkommen sind die Gewinne einer irischen Tochtergesellschaft von der deutschen Besteuerung befreit.

				Karibisches Steuerklima genießen viele in Irland ansässige Unternehmen auf den Bermuda-Inseln. Auch europäische Tochtergesellschaften amerikanischer Konzerne wie Apple, Google oder Microsoft tun dies, selbst wenn sie ihre Arbeit in Dublin leisten. Der Steuersatz auf Unternehmensgewinne beträgt in Irland zwar nur 12,5 Prozent, so wenig wie in keinem anderen OECD-Land, doch dies muss nicht das letzte Wort sein: Mithilfe von kunstvollen Steuervehikeln, die appetitlich klingende Namen wie „Double Irish“ oder „Dutch Sandwich“ tragen, senken die Konzerne ihre Abgabenlast in Irland noch weiter. Dazu schleusen sie Gewinne aus ihrem Europageschäft von Dublin über die Niederlande nach Bermuda – dort ist Körperschaftsteuer ein Schimpfwort. Hinter den obskuren Namen verbirgt sich ein ausgefeiltes Finanzkonstrukt.

				So hatte beispielsweise die Google Ireland Ltd. 2009 einen horrenden Verwaltungsaufwand von 5,5 Milliarden Euro ausgewiesen. Grund: Die Europa-Sparte zahlt konzernintern hohe Lizenzgebühren an eine zweite irische Tochtergesellschaft für die Nutzung von dorthin ausgelagerten Patenten – daher der Name „Double Irish“. Diese zweite Gesellschaft ist zwar in Irland registriert, wird aber von den Bermudas aus gesteuert. Nach irischem Recht ist sie deshalb in Irland nicht steuerpflichtig. Google und andere Konzerne lenken so einen großen Teil ihrer europäischen und asiatischen Gewinne am Fiskus vorbei in die karibische Steueroase. Und dort müssen sie darauf keine Abgaben bezahlen. Doch damit nicht genug: Um zusätzlich Quellensteuer in Irland zu vermeiden, leitet Google das Geld nicht direkt nach Bermuda. Stattdessen nimmt es einen Umweg über die Niederlande. Dort ist eine weitere Google-Tochtergesellschaft zwischengeschaltet – das „Dutch Sandwich“.

				Der Aufwand lohnt sich: Nach Berechnungen des US-Steuerexperten Martin Sullivan zahlte Google 2010 auf internationale Gewinne von insgesamt 5,8 Milliarden Dollar nur 174 Millionen Dollar Steuern, das entspricht einem effektiven Steuersatz von drei Prozent (New York Times). Mit Steuerbetrug hat das nichts zu tun. Alles läuft völlig legal ab – und zum Segen des irischen Staates. Der weiß seine Bürger in Lohn und Brot und partizipiert an den Einnahmen aus Sozialleistungen. Noch, denn Irlands Tage als Steuerparadies sind gezählt, seit das Land im Zuge der Finanzkrise einen Rettungskredit der anderen Euroländer über rund 70 Milliarden Euro benötigte. Ein politische Preis wird über kurz oder lang als Gegenleistung für die Solidarität eingefordert werden.

				Es wäre sicher nicht im Interesse von Europas Bürgern und Unternehmen, den Steuerwettbewerb in der EU komplett auszuschalten, zwingt er doch Regierungen, sparsamer zu wirtschaften. Aber das Beispiel Irland zeigt, wie gefährlich es ist, sich im internationalen Steuerwettbewerb zu sehr auf Niedrigsteuern zu verlassen. Irlands Steueranreize haben wesentlich zu der Blase im Immobiliensektor auf der grünen Insel beigetragen, deren Platzen das Land an den Rand des Abgrunds gebracht hat.

				Im vergangenen Jahrzehnt verliehen irische Banken immer hemmungsloser Geld für überteuerte Immobilien, und das über zunehmend ungesicherte Hypotheken. Allein zwischen 2005 und 2008 wurden 673.000 Hypotheken genehmigt – bei einer Gesamtbevölkerung von 4,5 Millionen Einwohnern. Im Krisenjahr 2008 entsprachen die Schulden irischer Banken bei ausländischen Finanzinstituten 60 Prozent des irischen BIP – 2005 waren es noch zehn Prozent.

				Liechtenstein: Seit 2011 gilt für Unternehmen eine Flat Tax von 12,5 Prozent, gleichzeitig wurde die Coupon- und Kapitalsteuer abgeschafft. Stiftungen werden mit 1.200 Schweizer Franken jährlich pauschal besteuert.

				Niederlande: Niederländische Holding- und Finanzgesellschaften bieten sich an, wenn sowohl die niederländische Mutter- als auch die ausländische Tochtergesellschaft aktiv sind. Steuerliche Möglichkeiten ergeben sich durch den Wegfall oder eine Ermäßigung der Quellensteuer auf Dividenden. Wichtig ist dabei das Doppelbesteuerungsabkommen der Niederlande mit den Niederländischen Antillen, das die Quellensteuer faktisch auf null Prozent reduziert. Über 30.000 ausländische Holdinggesellschaften machen sich das bereits zunutze.

				Österreich: Im unternehmerischen Bereich gilt eine Gruppenbesteuerung, die eine grenzüberschreitende Verlustnutzung auf Gewinne in Österreich ermöglicht.

				Schweiz: Das Dutch-Swiss-Sandwich beruht darauf, dass eine Gesellschaft in den Niederlanden und eine Betriebsstätte in der Schweiz gegründet werden. 90 Prozent des Ertrags, der größtenteils aus Finanzgeschäften stammen muss, wird in der Schweiz versteuert – je nach Kanton fallen zwischen 18 und 34 Prozent an. Daneben gibt es auf kantonaler Ebene ein Steuerprivileg für „gemischte Gesellschaften“: Voraussetzung dafür ist, dass mindestens 80 Prozent ihres Aufwands und ihrer Erträge im Ausland anfallen. Während die Schweizer Einkünfte bei dieser Gesellschaftsform normal besteuert werden, unterliegen nur etwa zehn bis 20 Prozent der Auslandserträge der Besteuerung. Damit ergibt sich eine Gesamtsteuerbelastung von zehn bis elf Prozent, denn 50 Prozent des Bruttogewinns können pauschal als Aufwand abgezogen werden. Der Gewinn kann zudem quellensteuerfrei ins Ausland transferiert werden. Interessante Wirtschaftsförderungen für ausländische Investoren bieten die Kantone St. Gallen, Thurgau, Schaffhausen, Glarus, Aargau, Freiburg, Zürich und Schwyz.

				Zypern: Dieser Standort im östlichen Mittelmeer kann sich im internationalen Steueroasen-Reigen sehen lassen: Die Körperschaftsteuer für Unternehmen liegt bei zehn Prozent, Offshore-Gesellschaften (International Business Company, IBC) sind steuerbefreit. Über 45.000 Gesellschaften nutzen dieses Steuerprivileg. Eine Zypern-IBC kann beispielsweise eine Immobilie in Deutschland halten. Wird diese weiterverkauft oder vererbt, bleibt die IBC im Grundbuch Eigentümer, lediglich die Gesellschaftsanteile gehen auf den Käufer beziehungsweise Erben über. Vorteil: Beim Verkauf wird der Erlös in Zypern günstig besteuert, beim Vererben fällt keine Erbschaftsteuer an. Der Besitzwechsel wird im deutschen Grundbuch nicht eingetragen, damit entfällt auch die sonst übliche Meldung an den deutschen Fiskus. Und wenn der Erbe seinen Wohnsitz in Deutschland hat, wird er hier erbschaftsteuerlich nicht erfasst.

				
				

				WAS STEUERLICH GILT

				Damit Gesellschaftskonstruktionen in Steueroasen in anderen Ländern steuerlich anerkannt werden, müssen die Geschäfte der Gesellschaft auch in der jeweiligen Domizil-Steueroase getätigt werden. Ist das nicht der Fall, greift der Fiskus in Drittländern zu. So wie 2012 in einem Frankfurter Betrugsfall. Hier wurden über eine Zypern-Gesellschaft Unternehmensanteile im Wert von Milliarden gehandelt, ohne dass auf Zypern oder in Deutschland Körperschaftsteuer gezahlt wurde. Auf Zypern nicht, weil die Offshore-Gesellschaft von Deutschland aus gesteuert wurde und damit in Zypern keine Körperschaftsteuer fällig wird; in Deutschland nicht, weil die Gesellschaft auf Zypern ansässig ist. Tatsächlich wurden die Geschäfte der Gesellschaft in Frankfurt gemacht, das wurde den Hintermännern in Deutschland zum Verhängnis. Da es sich um reale und nicht um Scheingeschäfte handelte, hätten sie in Deutschland eine Steuererklärung abgeben müssen, was sie aber nicht taten. Die Dimension des Betrugs ist gewaltig: Innerhalb weniger Jahre wurden nach Angaben der Frankfurter Staatsanwaltschaft über 450 Millionen Euro Körperschaftsteuer hinterzogen, wie die „FAZ“ am 20.3.2012 berichtete.

				

				

				Europa: Flat Tax, also eine Einheitssteuer, wurde vor allem in Mittel- und Osteuropa zu einem Erfolgsmodell und hat in den vormals kommunistischen Ländern zu einer beeindruckenden Wirtschaftsdynamik geführt. Für viele westeuropäische Unternehmen waren die einheitlichen und günstigen Steuersätze ein wesentlicher Grund dafür, Produktionsstätten dorthin auszulagern.

				Es gelten folgende Flat-Tax-Sätze (Stand 2012): in Albanien zehn Prozent, in Bosnien-Herzegowina zehn Prozent, in Bulgarien zehn Prozent, auf den Channel Islands 20 Prozent, in Estland 18 Prozent, in Lettland 25 Prozent, in Litauen 24 Prozent, in Mazedonien zehn Prozent, in Montenegro neun Prozent, in Rumänien 16 Prozent, in Russland 13 Prozent, in Serbien zehn Prozent, in Tschechien 15 Prozent, in Ungarn 16 Prozent, in der Ukraine 15 Prozent und in Weißrussland zwölf Prozent. Im Zuge der Finanzkrise und Staatsverschuldung (43 Prozent des BIP) schafft die Slowakei laut „Süddeutscher Zeitung“ vom 11.6.2012 die Flat Rate von derzeit 19 Prozent ab. Sie wird durch ein gestaffeltes Steuersystem ersetzt: Die Steuern auf Unternehmensgewinne werden auf 25 Prozent erhöht und Reiche müssen mehr Einkommensteuer zahlen.

				Der Bestand an Direktinvestitionen zeigt, wie stark deutsche Unternehmen in der Weltwirtschaft eingebunden sind und wie viel sie im Ausland investiert haben. Sowohl in eigene Niederlassungen als auch in Beteiligungen an anderen Unternehmen. Ende 2009 – jüngere Zahlen lagen zum Redaktionsschluss nicht vor – summierte sich der Bestand an deutschen Direktinvestitionen nach Angaben der Deutschen Bundesbank auf weltweit fast eine Billion Euro. 1989 waren es gerade mal gut 100 Milliarden Euro.

				
					
						
								
								Direktinvestitionen insgesamt in Milliarden Euro 2009

							
						

						
								
								Europa mit Russland

							
								
								630,0

							
						

						
								
								Amerika

							
								
								263,7

							
						

						
								
								Asien

							
								
								69,3

							
						

						
								
								Ozeanien und Polarregion

							
								
								14,0

							
						

						
								
								Afrika

							
								
								7,5

							
						

						
								
								Investitionen insgesamt

							
								
								984,5

							
						

						
								
								Quelle: Deutsche Bundesbank

							
						

					
				

				Bei Investitionsentscheidungen für ein bestimmtes Land sind mögliche Steuervorteile ein wichtiger Faktor. Doch vor dem Hintergrund volatiler Märkte und uneinheitlicher weltkonjunktureller Signale sind auch Planungs- und Rechtssicherheit, Verlässlichkeit sowie wirtschaftspolitische Stabilität wesentliche Faktoren bei der Standortwahl von Unternehmen.

				Was Wegzügler in Europa erwartet

				Auch Privatpersonen hat Europa einiges an Steuersparmöglichkeiten zu bieten – nicht nur über den Einsatz gesellschaftsrechtlicher Konstruktionen. Doch im Gegensatz zu Unternehmen, die jederzeit Betriebsteile ins Ausland verlagern, den Hauptsitz jedoch in Deutschland beibehalten können, um Steuervorteile im Ausland zu nutzen, sind Privatpersonen in der Regel gezwungen, ihre Zelte in der Heimat komplett abzubrechen. Wer seinen Wohnsitz in ein möglichst niedrig besteuertes Land verlegen will, sollte sich daher über die Folgen im Klaren sein: Mit Aufgabe des Wohnsitzes und/oder des gewöhnlichen Aufenthalts in Deutschland tritt an die Stelle der unbeschränkten Steuerpflicht die erweiterte beschränkte Steuerpflicht der §§ 2 bis 5 AStG, wenn der Wegzügler weiterhin inländische Einkunftsquellen hat (siehe Seite 49).

				Ob ein Wegzug steuerlich vorteilhaft ist, hängt wesentlich von den steuerlichen Verhältnissen im Zuzugsland und der Zusammensetzung des Vermögens desjenigen ab, der wegzieht. Dabei kommt es nicht nur auf die laufende Belastung bei der Einkommensteuer vor und nach dem Wegzug an, sondern auch auf die Steuerbelastung im Todesfall. Das ist insbesondere dann wichtig, wenn der Wegzügler seinen Lebensabend im Ausland verbringen möchte. Zudem muss die Steuerbelastung des Wegzugs selbst berücksichtigt werden (Wegzugbesteuerung, siehe Seite 49). Das betrifft vor allem nicht realisierte Wertsteigerungen bei Anteilen deutscher Kapitalgesellschaften, an denen der Wegzügler zu mindestens einem Prozent beteiligt ist. Denn um sich die Steuer dafür zu sichern, unterstellt das geltende deutsche Steuerrecht eine Veräußerung der Anteile zum Zeitpunkt des Wegzugs und besteuert den daraus resultierenden (fiktiven) Gewinn auf Basis des gegenwärtigen Wertes der Anteile (§ 6 Abgabenordnung, AO).

				Da diese Praxis aus EU-Sicht dauerhaft nicht haltbar ist, wird in den kommenden Jahren die Wegzugsbesteuerung geändert werden. Sie wird zwar nicht entfallen, die Steuerzahlung wird dann jedoch bei Wegzüglern innerhalb der EU und des übrigen Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) (Island, Liechtenstein, Norwegen) zinslos gestundet. Erst wenn die Anteile zu einem späteren Zeitpunkt tatsächlich veräußert werden, wird die Steuerzahlung – auch Jahre nach einem Wegzug – in Deutschland fällig. Dabei ist das Risiko einer doppelten Besteuerung sowohl in Deutschland als auch dem Zuzugsstaat nicht auszuschließen.

				Die Freiheit, seinen Wohnsitz ins Ausland zu verlagern, ist in vielen Ländergesetzgebungen festgeschrieben. Doch sollten Privatpersonen dies nicht nur wegen einer dort anzutreffenden günstigeren Steuersituation tun, auch die Infrastruktur ist zu berücksichtigen. Wie ist es zum Beispiel um Verkehrsanbindungen, Gas-, Wasser-, Elektrizitätsversorgung, Telekommunikation, medizinische Versorgung, Ausbildungsmöglichkeiten und Kinderversorgung bestellt? Und wie um Sicherheit, Kultur, Sprache, Klima, Lebensqualität, Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis, Lebenshaltungskosten oder Immobilienkauf? All diese Dinge sollten vor einem Umzug im Zuzugsland abgeklärt werden. Das kostet Zeit und Geld – ein Investment, das sich aber immer bezahlt macht. Zudem spielt eine Rolle, ob ein Auswanderer dauerhaft wegziehen oder nur in der Sonne überwintern und dort sein Schwarzgeld verleben will.

				Andorra: Es gibt keine Einkommen-, Erbschaft-, Schenkung- oder Grundsteuer.

				Belgien: Ausländer mit festem Wohnsitz in Belgien zahlen 15 Prozent Spitzensteuersatz, wenn sie ihren Beruf im Ausland ausüben.

				Campione: Faktisch gilt ein Nullsteuersatz, Erbschaft- und Schenkungsteuer gibt es nicht.

				Channel Islands: Es gilt eine Flat Tax von 20 Prozent, Erbschaft- und Schenkungsteuer sind unbekannt.

				Frankreich: Unser westlicher Nachbar erhebt in der Praxis für ansässige Ausländer nur marginale Steuern. Das Land mit seinem reichen Immobilienangebot ist daher als Altersitz empfehlenswert. Doch bei länderübergreifenden Schenkungen und Erbschaften mit Vermögenswerten in Frankreich kommt es immer wieder zur Doppelbesteuerung in Deutschland.

				Wer eine Immobilie erwerben will, sollte den Kauf steuerlich durch das Einschalten einer Société Civile Immobilière (SCI) optimieren. Damit vermeidet man im Todesfall eine Splittung der Erbschaft. Die SCI bietet satzungsmäßig große Vertragsfreiheit. So ist es beispielsweise möglich, dass sich der tatsächliche Erwerber und sein Ehegatte zu unwiderrufbaren Geschäftsführern der Gesellschaft ernennen. Mit diesem Konstrukt können Kinder oder Personen, die im Todesfall begünstigt werden sollen, schon zu Lebzeiten über Anteile der Gesellschaft verfügen – ohne dass der Erwerber selbst das Zepter aus der Hand gibt. Sogar eine Mehrheitsübertragung ist möglich. Eine progressive Übertragung der Gesellschaftsanteile zu Lebzeiten erlaubt es zudem, von Steuerermäßigungen zu profitieren, die alle zehn Jahre neu gelten. Dabei ergeben sich erhebliche Steuerersparnisse.

				Der Besitz von Zweitresidenzen ist seit Anfang 2012 teurer geworden. Seitdem wird eine 20-prozentige Steuer auf den theoretischen Mietwert der Immobilie erhoben. Das betrifft rund acht Prozent der Immobilienbesitzer.

				Gibraltar: Für Inhaber größerer Vermögen bietet sich die britische Kronkolonie am Südzipfel Europas als Steuerwohnsitz an. Hier können sie den Status eines High Net-Worth Individuals erwerben. Voraussetzungen. Sie zahlen jährlich eine Pauschale von 14.000 bis 20.000 Pfund an die Finanzbehörden, können ein persönliches Gesamtvermögen von mindestens zwei Millionen Pfund, einen Wohnsitz in Gibraltar (zur Miete oder gekauft) und einen jährlichen Mindestaufenthalt von 30 Tagen nachweisen. Der Vorteil: Es fällt dann keinerlei Steuerbelastung bei Einkommen, Erträgen, Erbschaften oder beim Vererben und Schenken an. Einmalige Gebühr für den diesen Status: 1.000 Pfund. Mehr als 1.000 vermögende Weltbürger besitzen bereits den Gibraltar-Pass. Und viele Ausländer, die in Südspanien (Marbella) Immobilienbesitz haben, lassen den von einer Offshore-Gesellschaft in Gibraltar halten. Die ansässigen Banken in der Kronkolonie sind zudem darauf spezialisiert, Vermögen von Ausländern steuerschonend über Trusts zu verwalten.

				Großbritannien: Wer als Deutscher seinen Wohnsitz ins Königreich verlegt, ist nicht nur in der Heimat alle Steuern los. Möglich wird das durch drei Besonderheiten: Das deutsch-britische Doppelbesteuerungsabkommen, den in Großbritannien üblichen Unterschied zwischen „Residence“ und „Domicile“ sowie die generell liberale Einstellung zu Offshore-Konstruktionen. Entscheidend für die unbeschränkte Steuerpflicht ist das „Domicile“. So kann ein Ausländer ohne englische Abstammung „Resident“ sein, aber in Großbritannien kein „Domicile“ haben (siehe auch Seite 114). Dafür ist neben der Abstammung der Wille des Ausländers ausschlaggebend, für immer in Großbritannien zu bleiben – in der Praxis ist das nicht nachweisbar.

				Folge: Einkünfte aus britischen Quellen müssen normal versteuert werden. Und: Ausländische Einkünfte sind nur dann zu versteuern, wenn diese nach Großbritannien überwiesen werden (Remittance-Basis). In der Regel werden sie aber außerhalb des Landes, zum Beispiel auf den Channel Islands oder der Isle of Man, über einen Trust verwaltet. Der Wegzug von Deutschland nach Großbritannien als legale Steueroptimierung bis auf null ist eine Überlegung wert. Auch lässt sich mit einem Trust umgehen, dass es kein deutsch-britisches Doppelbesteuerungsabkommen zur Erbschaftsteuer gibt.

				Irland: Schriftsteller, Komponisten, Maler und Bildhauer sind völlig steuerfrei. Interessant für ausländische Privatpersonen ist es auch, vor Ort Tantiemen über eine Offshore-Gesellschaft steuerfrei zu kassieren.

				Isle of Man: Nichtansässige zahlen nur Steuern auf Einkünfte, die auf der Insel entstanden sind. Vermögen kann über Trusts oder andere Offshore-Konstrukte steuerfrei gehalten werden.

				Liechtenstein: Das Fürstentum zwischen Österreich und der Schweiz lebte jahrzehntelang davon, dass Menschen in anderen Ländern Gesetze brachen, indem sie ihre Steuern nicht zahlten und das Schwarzgeld bei den Banken und Treuhändern im Ländle versteckten. Seit der Unterzeichnung des Doppelbesteuerungsabkommens mit Deutschland im Jahr 2011 sind die Skandale der Vergangenheit zwar offiziell erledigt, das Image Liechtensteins als Paradies für Steuerhinterzieher, Geldwäscher und andere Wirtschaftskriminelle ist aber nach wie vor verheerend. Da das Fürstentum jährlich nur rund 100 Daueraufenthaltsgenehmigungen erteilt, bietet sich der Kleinstaat eher an, um Offshore-Konstruktionen wie Stiftungen an. Über diese lassen sich Steuervergünstigungen generieren, Vermögenswerte über mehrere Generationen hinweg vererben (Erbrecht-Shopping) oder Pflichtteilsansprüche unerwünschter Erben aushebeln.

				Trotz aller Besserungsversprechen stellte im September 2011 ein Gutachten des Global Forum im Auftrag der G-20-Staaten fest, dass „Liechtensteiner Gesetze nach wie vor Eigentümer, Begünstigte und andere Nutznießern bestimmter Unternehmensformen verschleiern helfen. Das gilt etwa bei Trusts und Treuunternehmen“. Diese zwei Rechtskonstrukte erfreuen sich seit Langem als probate Schwarzgeldverstecke und bisweilen auch als Geldwaschanlagen globaler Beliebtheit. „Auch die Identität von Inhaberaktionären bleibe in Liechtenstein häufig im Dunkeln“, bemängeln die Gutachter. Zudem sind in den 2010 und 2011 geschlossenen bilateralen Rechtshilfeabkommen, unter anderem mit Deutschland, die Kriterien für eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit so formuliert, dass Vaduz in vielen Fällen keine Rechtshilfe gewähren muss. Viel zu tun also für Liechtenstein, will es in der Weltgemeinschaft nicht weiterhin als Steueroase gelten. Doch auch hier bleiben bislang vom deutschen Fiskus unentdeckte Anleger künftig anonym, da die Banken im Ländle – wie die in der Schweiz – künftig eine pauschale Abgeltungsteuer an die deutschen Finanzbehörden überweisen.

				Luxemburg: Als der damalige Finanzminister Theo Waigel 1991 eine Zinsabschlagsteuer auf Kapitalerträge ankündigte, begann der Run deutscher Anleger auf die Banken in Luxemburg. Zehntausende transferierten innerhalb kurzer Zeit ihr Geld in den Zwergstaat. Das nahe der deutschen Grenze gelegene Steuerparadies florierte und die deutschen Banken errichteten feine Niederlassungen in der Fluchtburg des Kapitals. Mit flotten Sprüchen wie „Zweitwohnsitz für Ihr Geld“ oder „Reisen bildet, zum Beispiel Kapital“ warben sie für Anlagen im Großherzogtum. Bei großen deutschen Affären wie dem Skandal um den ehemaligen Rüstungsstaatssekretär Holger Pfahls oder um den Freidemokraten Jürgen Möllemann führte die Spur des Geldes oft nach Luxemburg. Sie und andere hatten dort Millionen vor dem deutschen Fiskus versteckt.

				Für deutsche Steuerfahnder war das ein Signal, dass Luxemburg für viele Deutsche ein Unterschlupf für Schwarzgeld war. Es war auch die Zeit, als Waigel und sein Nachfolger Hans Eichel Luxemburg und anderen Steueroasen durch eine europaweite Zinsrichtlinie auszutrocknen versuchten. Mit deren Hilfe sollten die Kapitalerträge aller EU-Bürger erfasst und gesammelt werden. Doch Jean-Claude Juncker setzte 2005 als luxemburgischer Premierminister durch, dass sich sein Land nicht am personifizierten Informationsaustausch der EU-Zinsrichtlinie beteiligen muss. Auch Belgien und Österreich scherten aus. Stattdessen erhoben die drei EU-Länder eine anonyme Quellensteuer auf Erträge von EU-Ausländern. Erst Ende 2011 lenkten die drei Abweichler auf massiven Druck der anderen EU-Mitgliedsstaaten ein. Seitdem werden die Zinserträge von den Banken personifiziert gemeldet.

				Experten schätzen, dass heute rund 50 Milliarden Euro unversteuertes deutsches Geld in Luxemburg liegt, ein Großteil davon in fondsgebundenen Lebensversicherungen. Die rund 3.800 Fonds verwalten insgesamt über zwei Billionen Euro. 2011 machten Finanzgeschäfte mehr als ein Drittel des luxemburgischen BIP aus, jeder fünfte Arbeitnehmer ist in der Finanzindustrie beschäftigt. Der Erfolg des Finanzplatzes basiert auf wettbewerbsfähigen Rahmenbedingungen bei strenger aufsichtsrechtlicher Kontrolle, globalem Know-how und einer guten Infrastruktur, vor allem für internationale Vermögensplanungen. So bietet das Großherzogtum für große Privatvermögen unter anderem die Möglichkeit, einen eigenen Investmentfonds aufzulegen, einen sogenannten Fonds d’Investissement Spécialisé (FIS), der steuerfrei gestellt ist. Damit können beispielsweise Großeltern bereits zu Lebzeiten die vom Gesetzgeber festgelegten Freibeträge für Kinder und Enkelkinder nutzen. Und um dies mehrfach tun zu können (alle zehn Jahre), kann der Schenkende mit dem Beschenkten vertraglich vereinbaren, dass die tatsächliche Vermögensübertragung erst mit dem Ableben des Schenkenden erfolgt.

				Monaco: Wer einen Wohnsitz im Fürstentum hat und sich mindestens 180 Tage im Jahr dort aufhält, darf sich über Nullsteuersätze für Einkommen und Vermögen freuen. Bei der Erbschaftsteuer spielt der Verwandtschaftsgrad eine Rolle: Für Ehepartner und direkte Nachkommen fällt keine an, für Drittpersonen sind es 16 Prozent. Die Erbschaftsteuer lässt sich umgehen, indem Vermögenswerte in einen Trust, zum Beispiel auf den Channel Islands, eingebracht werden. 40 Banken und rund 50 Vermögensverwaltungsgesellschaften betreuen über 100 Milliarden Euro. Voraussetzung für eine Kontoeröffnung sind mindestens 700.000 Euro Einlage, ein fester Wohnsitz im Fürstentum und ein Nachweis der erforderlichen Anwesenheit. Die Kontoeröffnung wird der monegassischen Finanzverwaltung gemeldet.

				Doch das „Manhattan am Mittelmeer“ muss man mögen. Wegen des Platzmangels geht es bei den Immobilien immer höher hinaus. Immer höher steigen auch die Preise für Immobilien. 25.000 bis 50.000 Euro pro Quadratmeter sind keine Seltenheit, den Tiefgaragenplatz gibt es für 500.000 Euro dazu. Der Wertzuwachs der Immobilien lag in den letzten 20 Jahren bei über 2.500 Prozent. In dieser Zeit ist hier viel ausländisches Schwarzgeld verbaut worden. Wer hier residiert, muss nicht nur einige Millionen „Spielgeld“ mitbringen, er kann sich auch sicher fühlen: Über 500 Kameras halten rund um die Uhr jeden und jede Bewegung fest. Monaco – ein Überwachungsstaat, der sein Image als Steueroase loswerden will. Die Bewohner schätzen die Sicherheit und die Steuervergünstigungen.

				Österreich: In den Genuss von Steuervergünstigungen für Privatpersonen kommen nur Spitzensportler. Die Steuersparmöglichkeiten über eine österreichische Stiftung lassen sich letztlich nur nutzen, wenn auch der Wegzug in die Alpenrepublik erfolgt. Dann kann die Steuerlast für Vermögenswerte auf null gedrückt werden, auch die Erbschaftsteuer. Für aus der Stiftung begünstigte Erben, die in Deutschland ansässig sind, fällt jedoch Erbschaftsteuer an, da das deutsch-österreichische Erbschaft-Doppelbesteuerungsabkommen aufgekündigt ist.

				Schweiz: Beliebt ist die Schweiz bei Ausländern wegen des Pauschalistenstatus. Wer ein großes Vermögen mitbringt und von seinem Schweizer Domizil aus nicht arbeitet, erhält im Gegenzug beträchtliche steuerliche Privilegien. Zu versteuern ist dann nur der „erkennbare Aufwand“, der sich aus Wohneigentum, der Qualität des Autos und dem Lebensstil vor Ort ergibt.

				Insgesamt waren Anfang 2012 knapp 5.000 reiche Ausländer als Pauschalisten registriert. Beinahe jeder Zweite der 300 Reichsten in der Schweiz ist Wahlschweizer, darunter 60 aus Deutschland. Die fünf reichsten Deutschen in der Schweiz besitzen zusammen 21,5 Milliarden Euro, das sind laut „Bilanz“ vom 1.12.2011 Klaus Michael Kühne, die Familie August von Finck, die Familie Jacobs, Karl-Heinz Kipp und die Familie Liebherr.

				Hauptgrund für den Umzug der Reichen sind fraglos die generell tieferen Steuersätze in der Schweiz. Speziell die saftigen Erbschaftsteuern in Deutschland haben manchen Großunternehmer vertrieben. Denn muss der Juniorchef nach dem Tod des Patrons eine dicke Nachlasssteuer an den Fiskus zahlen, kommt er meistens nicht umhin, große Teile des Unternehmens zu versilbern. Das bekommt Firmen, die über Jahrzehnte zu einem verzahnten Gebilde gewachsen sind, nicht gut, ja, es bedroht oft deren Existenz. Aus diesem Grund haben einige deutsche Unternehmer ihren Wohnort in die Schweiz verlegt.

				Einer der Ersten war der erfindungsreiche Baumaschinenfabrikant Hans Liebherr. Um seinen fünf Kindern eine milliardenschwere Erbschaftbesteuerung zu ersparen, packte er Ende der 1970er-Jahre die Koffer. Aus diesem Anlass kassierte der deutsche Fiskus noch eine sogenannte Wegzugsteuer von knapp 100 Millionen D-Mark. Heute leiten seine Kinder Isolde und Willi einen weltumspannenden Konzern mit einem Gruppenumsatz von 7,6 Milliarden Euro und rund 33.000 Mitarbeitern, davon sind 13.800 in Deutschland tätig. Hätte beim Tod von Hans Liebherr der deutsche Fiskus zulangen dürfen, wäre der Konzern heute wohl deutlich kleiner.

				Dem Beispiel Liebherrs sind Dutzende deutsche Unternehmer gefolgt. Manch einer der in die Schweiz umgezogenen Superreichen wird in seiner Heimat als Steuerflüchtling gebrandmarkt. Dabei wird ganz vergessen, dass ihre in Deutschland aktiven Konzerngesellschaften sowie deren Beschäftigte hier unverändert Steuern zahlen. Kam der erste Schub an superreichen Deutschen noch aus fiskalischen Gründen in die Schweiz, fühlen sich deren Kinder in ihrer neuen Heimat einfach wohl. Viele besitzen inzwischen den roten Pass mit dem weißen Kreuz, beispielsweise einige Wella-Erben, Metro-Gründer Otto Beisheim, die Chopard-Familie Scheufele, Schrauben-Königin Bettina Würth, die Henkel-Erben, der Elektroartikelproduzent Ulrich Bettermann, die Familie des Babynahrungsproduzenten Hipp und einige der Erben von Baron Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza. Mit ihrer Einbürgerung verzichten sie bewusst auf eine steuerliche Bevorteilung, denn nur Ausländer kommen in den Genuss der Pauschalsteuer.

				Wer in die Schweiz übersiedeln will, sollte bei der Wahl seines Domizilplatzes neben der Höhe der Einkommensteuersätze immer auch die Erbschaftsteuer des Zielkantons berücksichtigen. Sie wurde teilweise abgeschafft, wo sie erhoben wird, richtet sie sich nach dem Verwandtschaftsgrad.

				Spanien: Wer hierhin zieht, bei dem geht es meist um Immobilienerwerb, -verkauf oder -vererbung. Gewinne aus Immobilienverkäufen werden pauschal mit 18 Prozent besteuert. Dieser Satz gilt auch für Nichtansässige, die ihre spanische Immobilie verkaufen wollen. Im Erbfall zahlen die Erben je nach Wert der Erbmasse und Verwandtschaftsverhältnis zwischen 7,65 und 34 Prozent, Schenkungsteuer fällt in gleicher Höhe an.

				So manchen Steuerärger kann man sich ersparen, wenn man die Immobilie über eine spanische Sociedad Limitada (S.L.) erwirbt, die der deutschen GmbH entspricht. Wird ein Grundstück zunächst von einer natürlichen Person gekauft und später in eine S.L. eingebracht, wird mit der Einbringung eine Kapitalsteuer in Höhe von einem Prozent des Kaufpreises fällig. Bei einer späteren Übertragung oder einem späteren Verkauf der Immobilie werden dann „nur“ die Gesellschaftsanteile übertragen. Dadurch kann die Immobilie praktisch steuerfrei den Besitzer wechseln. Auf Seiten des Käufers beziehungsweise Erben entfällt die Vermögensübertragungssteuer (ITP) in Höhe von sechs beziehungsweise sieben Prozent (je nach Comunidad Autónoma) und die Mehrwertsteuer von 18 Prozent.

				Vorteilhaft ist auch, dass ein Wechsel der Person des Gesellschafters weder im Handelsregister noch im spanischen Eigentumsregister vermerkt wird. Damit ist nach außen der Besitz einer Immobilie beziehungsweise deren Übertragung nicht erkennbar, Diskretion ist sichergestellt. Zudem lässt sich die Erbschaftsteuer durch die Übertragung der Immobilie auf eine Offshore-Gesellschaft im steuersparenden Ausland umgehen – etwa im benachbarten Gibraltar, auf der Isle of Man oder in Liechtenstein. Beim Verkaufen, Verschenken oder Vererben der Immobilie werden dann nur die Aktien beziehungsweise wird der Hinterlegungsschein übertragen. Ein Eintrag im Grundbuch erfolgt nicht, auch hier erfahren die Finanzbehörden vom Eigentümerwechsel nichts.

				Die ökonomische Staatsbürgerschaft (Zweitpass)

				In Ländern, die wie die USA die Nationalität ihrer Bürger mit der Steuerpflicht verknüpfen, ist ein zweiter Pass als Rückversicherung gegen einen weltweiten Zugriff eine Überlegung wert. Doch die Passgesetzgebung lässt je nach Land eine zweite Staatsbürgerschaft nicht zu. Auch ist der Markt mit illegalen Pässen und Fehlinformationen überschwemmt. In Südamerika haben Argentinien, Brasilien, Chile, Paraguay und Venezuela keine legalen Zweitpass-Programme, das Gleiche gilt für Mexiko, Guatemala, Panama oder Honduras. In diesen Ländern ist die Wohnsitznahme Voraussetzung dafür, dass die Staatsbürgerschaft vergeben wird. Und: Die von Peru und Uruguay legal ausgegebenen Pässe besitzen nur geringen praktischen Wert. Wichtig ist also die Reputation des Landes, damit man mit einem Pass auch problemlos weltweit reisen kann.

				Einen Zweitpass erlauben: Ägypten, Australien, Bangladesch, Barbados, Belgien, Belize, Brasilien, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Finnland, Frankreich, Grenada, Griechenland, Großbritannien, Island, Irak, Iran, Irland, Israel, Italien, Jordanien, Kanada, Kolumbien, Lettland, Libanon, Litauen, Malta, Mazedonien, Mexiko, Montenegro, Neuseeland, Österreich, Pakistan, die Philippinen, Russland, Schweden, Schweiz, Serbien, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, St. Kitts and Nevis, Syrien, Ungarn, die USA, Vietnam, West-Samoa und Zypern.

				Jene Steueroasen, die mit legalen „ökonomischen Staatsbürgerschaften“ und Zweitpässen locken, haben die Vermögenden im Visier. Dabei gilt: Je attraktiver der Pass, desto größer der finanzielle Einsatz, der Interessenten abverlangt wird.

				Belize in Zentralamerika bietet Pässe für die ganze Familie zum Preis von 60.000 US-Dollar an. Tropisches Klima und Steuerfreiheiten gibt es gratis dazu. Für Personen ab 45 Jahren gibt es ein spezielles Belize-Retired-Persons-Programm. Verlangt wird ein Nachweis über monatliche Einkünfte von mindestens 2.000 US-Dollar, Familienangehörige sind eingeschlossen.

				Kanada, die USA (50.000 GreenCards jährlich) und mehrere EU-Staaten haben Einbürgerungsprogramme. Voraussetzung: eine Investition in bestimmter Höhe. In der EU zählen dazu Belgien, Bulgarien, Griechenland, Großbritannien, Kroatien, Litauen, Polen, die Schweiz, Serbien, die Slowakei und Spanien.

				Einige Entwicklungsländer bieten Zweitpässe an, deren Kosten in umgekehrter Relation zum internationalen Ansehen des jeweiligen Landes stehen: Der Tschad und Sierra Leone etwa verlangen 5.000 Euro. Panama fordert 40.000 Euro Einmalgebühr und eine Investition im Land von mindestens 200.000 Dollar, in Belize sind es 20.000 Euro und zusätzlich rund 35.000 Euro für ein Economic-Citizenship-Programm. In Kiribati werden 7.500 Euro und in Tonga 35.000 Euro fällig.

				Mehrere Länder in der Karibik, die in der Vergangenheit eine „ökonomische Staatsbürgerschaft“ angeboten hatten, haben damit auf Druck der USA und Kanadas weitgehend aufgehört. Denn das System ermöglichte es den mit Zweitpässen ausgestatteten Personen, die nordamerikanischen Immigrationskontrollen weitgehend auszuhebeln. Antigua (20.000 Euro) oder St. Kitts and Nevis (100.000 Euro) lassen aber auch heute noch mit sich reden. Staatsbürgerschaften bieten in der Karibik darüber hinaus Dominica (bis zu 14 Monate Bearbeitungsdauer), die Dominikanische Republik (50.000 Dollar) und Grenada (drei Monate Bearbeitungsdauer) an.

				In Afrika ist Mauritius zu nennen, das für ein „Permanent Resident Scheme“ (PRS) eine Mindestinvestition von 500.000 Dollar und eine vorausgegangene Mindestaufenthaltsdauer von zwei Jahren vorschreibt. Zweitpässe zu Discountpreisen bietet die Inselgruppe der Kapverden. Das portugiesischsprachige Land westlich der afrikanischen Küste fordert 35.000 US-Dollar zugunsten des Auswärtigen Amts in Praia/Santiago. Wird der Antragsteller nicht akzeptiert, erhält er sein Geld zurück.

				In Asien ist es möglich, eine zweite Staatsbürgerschaft in Singapur zu bekommen. Dies geht jedoch mit hohen Investitionen im Stadtstaat einher.

				Die Auswahl der zur Verfügung stehenden Länder ist weltweit nicht groß. Aber schließlich genügt ein Pass (weitere Informationen unter www.henleyglobal.com).
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				Steuersünder im Visier des Fiskus

				Die Möglichkeiten, sich Informationen zu beschaffen, sind für den Fiskus in den letzten Jahren sowohl bei Steuer- als auch bei Strafverfahren erheblich mehr geworden. Auch wurde das Ahndungsrisiko für Steuersünder durch neue Tatbestände für Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, die vom Steuerverkürzungsbekämpfungsgesetz ins Umsatzsteuergesetz übernommen wurden, verschärft. Gleichzeitig hat die Finanzverwaltung kräftig aufgerüstet. Sie hat die Vorfeldermittlungen verstärkt und einen frühzeitigen Informationsaustausch eingeführt. Betriebsprüfer haben heute direkten elektronischen Zugriff, um noch vor Ort Plausibilitätskontrollen durchzuführen. Ihre Zusammenarbeit mit Ermittlern gegen Schwarzarbeit, Geldwäsche sowie mit den Zollämtern und Rentenversicherern hat sich intensiviert. Der Fiskus kann auf unterschiedliche Datenbanken zugreifen, ebenso auf Daten des Kraftfahrtbundesamts, der Meldebehörden, der Deutschen Post und der Telekom. Entwickelt wurde zudem eine lernfähige Suchmaschine namens „Xpider“, die im Internet Gewerbetreibende aufspürt. Selbst aus den Speichern von Fotokopiermaschinen können die IT-Fahnder der Finanzverwaltung scheinbar gelöschte Informationen reaktivieren.

				Wie werden aber Steuersünder erwischt, die Zinserträge aus einem Auslandskonto „versehentlich“ nicht angegeben haben? Zum einen ist es heute kaum noch möglich, mehr als nur wenige Euros aus dem Ausland zu erhalten, ohne bei Banken eine Papier- oder elektronische Spur zu hinterlassen. Es fällt sogar auf, wenn etwas fehlt. So ist es Aufgabe eines Steuerprüfers, alles aufzuspüren, was aus dem Rahmen fällt, zum Beispiel wenn Verhältnisse unstimmig wirken oder Kapitalbewegungen sich ohne erkennbaren Grund ändern. Steuerprüfer bekommen mit der Zeit einen siebten Sinn dafür, wenn beim Steuerpflichtigen etwas nicht stimmt. Sie erkennen, ob jemand lügt oder nervös ist. Sie beobachten die Körpersprache des Steuerpflichtigen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ob er etwas verheimlicht. Je mehr Hinweise sie erhalten, umso gründlicher gehen sie der Sache auf den Grund.

				Bei einer Unternehmensprüfung stellen sie Angestellten scheinbar harmlose Fragen, um großen Einzahlungen oder Barabhebungen von Bankkonten auf die Spur zu kommen. Ständige Auslandsreisen ohne offensichtlichen geschäftlichen Hintergrund machen sie misstrauisch. Steuerpflichtige sollten also den Grund für ihre Reisen sehr genau kennen: Fährt man immer an denselben Ort? Wen hat man dort wann und wo getroffen? Worüber wurde gesprochen? Wo ist man abgestiegen? War die Reise wirtschaftlich erfolgreich? Konnten alte Geschäftsbeziehungen intensiviert oder neue geknüpft werden? Was wurde ausländischen Geschäftspartnern verkauft beziehungsweise was hat man von denen gekauft? Wecken die Angaben bei einem Prüfer Zweifel, nimmt er bei seiner Suche nach unversteuertem Einkommen in der Regel eine „Lebensstandard-Prüfung“ vor. Damit versucht er zu berechnen, wie hoch das Einkommen des Steuerpflichtigen sein müsste, damit dieser seinen Lebensstil finanzieren kann. Wurde in der Steuererklärung weniger angegeben, wird weiter gegraben. Was ist mit den Gesprächen mit der Bank im Ausland? Wie oft wird etwa in Zürich angerufen? Werden Auslandsreisen unternommen, um Dinge persönlich zu regeln? Wie viel Steuern müssen eingespart werden, damit sich die Kosten für die Auslandsreisen rentieren?

				Die Schwarzgeld-Helfer

				Die Deutschen verstecken Milliarden im Ausland – aus Angst vor Steuerfahndern, Erbstreitigkeiten oder einer teuren Scheidung. Weil Regierungen in den letzten Jahren das Bankgeheimnis ausgehebelt haben, offerieren international operierende Anwälte Geldtransfers über anonyme Tarnfirmen. Schwarzgeldkonten haben ausgedient. Wer heute Geld sicher im Ausland deponieren will, muss im Ausland Tarnfirmen gründen, statt auf eigenen Namen ein Konto zu eröffnen. Spezialisierte Anwälte wissen, wie das geht. Wer sich gewiefte Berater leisten kann, hat weiterhin gute Chancen, den Fiskus in die Irre zu führen.

				Der deutschstämmige Anwalt, für den Geld verstecken „total einfach“ ist, organisiert seine diskreten Dienste von einer kleinen Insel vor der Küste Miamis aus. Ein guter Standort, um Kontakte in die Finanzzentren der Karibik zu pflegen. Der Bungalow, in dem die Kanzlei residiert, ist nicht gerade ein Juwel: Die Farbe blättert ab, die Auffahrt braucht dringend eine neue Teerschicht. Nach großem Geld sieht es hier nicht aus. Aber das täuscht. Der umtriebige Anwalt weiß nicht nur, wie man Vermögen versteckt, sondern auch, wie man es sicher ins Ausland transferiert. „Sie können das Geld zum Beispiel auf mein Treuhandkonto überweisen“, erklärt er dem Kölner Unternehmer, der einen Teil des Geldes aus dem geplanten Verkauf seines Unternehmens am Fiskus vorbeischleusen will. Von dort leite er es weiter auf die British Virgin Islands. Dorthin habe er „seit vielen Jahren gute Kontakte. Die Gründung der Offshore-Firma nehmen wir selbst in die Hand. Persönlich erscheinen“ müsse der Mandant nicht.
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				Auf Tarnfirmen stoßen Steuerfahnder immer häufiger. Das ist ein Standardmodell vor allem bei der organisierten Kriminalität, aber auch im Bereich Steuerhinterziehung. Zeigten bis zum Fall des Bankgeheimnisses in der Regel nur Multimillionäre Interesse an den teuren und aufwendigen Vorhaben, registrieren Anwälte heute auch bei „kleineren Fischen“ eine steigende Nachfrage. Dabei werden die juristischen Konstruktionen immer komplexer.

				Eine zentrale Rolle bei diesen Modellen spielt der Treuhänder, der die Gesellschaft nach außen vertritt und es dem tatsächlichen Eigentümer damit ermöglicht, anonym zu bleiben. Als Treuhänder fungiert der Anwalt selbst oder ein Mitarbeiter der Kanzlei. Einige Anwälte bieten zusätzlich Vermögenstransfers über unverdächtige Konten an, da es zu riskant geworden ist, das Geld direkt in eine Steueroase zu überweisen oder gar mit einem Bargeldkoffer auf Reisen zu gehen. Und falls die Behörden den Mandanten nach dem Grund für den Transfer fragen, liefert mancher Berater gleich eine Rechnung über eine angebliche Dienstleistung mit. Perfekter Service für eine Steuerhinterziehung.

				Immer wieder haben gierige Anleger statt über Firmenkonstrukte in der Karibik wundersame Gewinne einzufahren Verluste hinnehmen müssen. In der Regel sind die Firmennetze so verschachtelt, dass für Außenstehende kaum zu durchblicken ist, wo sich der tatsächliche Firmensitz befindet und über wie viele Zwischen- und Untergesellschaften das Geld fließt. Um nicht den Fluch der Karibik zu erleben, lohnt sich für Investoren bei Offerten von Anbietern mit Firmensitzen in Steueroasen immer ein Check. Hellhörig werden sollte man vor allem dann, wenn es in Angeboten zu Kapitalanlagen heißt: Aus Wettbewerbsgründen könne man keine näheren Angaben machen, wie die offerierten Traumrenditen erzielt werden. So etwas endet meist damit, dass weder eine Rendite erzielt wird noch das eingesetzte Kapital übrig bleibt. Die Verluste sind dann natürlich steuerfrei.

				Das System ist so einfach wie wirkungsvoll: Man nehme eine Firma aus Übersee, zum Beispiel aus den USA, und schaffe ein Netz von Gesellschaften, beispielsweise in der Karibik, in Mittelamerika und in Hongkong. Man bediene sich zudem einer Bank in Liechtenstein und einer Offshore-Gesellschaft in der Schweiz. Das investierte Kapital verschwindet in der Karibik oder in Asien. Ist das Geld erst einmal weg, erhält man in den Steueroasen an den Weltmeeren keine Hilfe bei der Aufklärung der kriminellen Transaktionen. Von den Hintermännern fehlt jede Spur, auch deren Briefkastenfirmen sind längst aufgelöst. In der Regel ist vor Ort niemand erreichbar. Miami zum Beispiel ist ein Tummelplatz für solche Offshore-Spezialisten. Von hier aus können sie Kontakte in die Karibik pflegen. Und für die Mandanten ist es unverdächtig, wenn der Anwalt, mit dem sie kommunizieren, statt in einem der Offshore-Zentren in den USA sitzt.

				Nicht nur die Steuerflüchtigen selbst, auch die Helfer im Ausland machen sich strafbar, wenn sie Offshore-Gesellschaften gründen, obwohl sie wissen, dass ihre Mandanten Geld am Fiskus vorbeischleusen wollen. Sie leisten dann Beihilfe zur Steuerhinterziehung. Leiten sie Schwarzgeld gar über Treuhandkonten weiter, ist das nicht nur Beihilfe, sondern Mittäterschaft. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Helfer der Hinterzieher ertappt werden, ist eher gering. In der Regel sind das Profis, die keine Spuren hinterlassen. Die größte Gefahr sind ihre Mandanten: Werden die überführt, weil sie Unterlagen herumliegen lassen oder weil ehemals Vertraute sie anzeigen, wird es auch für die Helfer brenzlig. Denn laut Gesetz können Hinterzieher nach ihrer Verurteilung als Zeuge gegen ihre Helfer aussagen – und die dann wegen Beihilfe verurteilt werden.

				Umgekehrt gilt auch: Helfer sind häufig die größte Gefahr für ihre Mandanten. Schließlich haben sie umfassende Vollmachten über deren Vermögen. Und die Mandanten brauchen sie meist auch, um ihr Geld wieder aus den Tarnfirmen abzuziehen. Die Helfer haben damit ein Druckmittel, wenn es Streit um den Verbleib von Vermögensteilen oder die Gebührenabrechnung geht. Wehrt der Kunde sich hartnäckig, ist manchem Helfer jedes Mittel recht: Man werde beim Finanzamt eine „Anzeige wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung erstatten“, schrieb unlängst ein Schweizer Anwalt einem deutschen Kunden, der ihm Millionen zur treuhänderischen Verwaltung in einer Offshore-Gesellschaft in Singapur anvertraut hatte. So werden aus Steuerbetrügern oft selbst Betrogene.

				Bisher hat der Staat kein Mittel gefunden, den Helfern das Handwerk zu legen. Die Fahnder wissen, dass es sie gibt, aber es ist schwer, an sie heranzukommen. Denn die Schwarzgeldschieber bewegen sich mit großem Geschick in einer rechtlichen Grauzone. Offiziell bieten sie „Offshore-Beratung“ oder „Asset-Protection“ an – wogegen nichts zu sagen ist. Jeder kann schließlich Firmen gründen und Geld deponieren, wo er will. Ein Gesetzesverstoß liegt erst vor, wenn beim Finanzamt Kapitalerträge aus im Ausland gebunkerten Vermögen nicht angegeben werden. Das Anleger sich aber die Mühe machen, im Ausland Scheinfirmen zu gründen, um in der Heimat redlich Steuern zu zahlen, dürfte wohl die Ausnahme sein. Auch scheint es vielen Dienstleistern egal zu sein, ob der Mandant den Fiskus betrügen will oder nicht.

				Das Internet ist voll von eindeutig zweideutigen Angeboten für potenzielle Steuerhinterzieher. Allein die Google-Suche „offshore company“ bringt mehr als elf Millionen Treffer, Anbieter locken weltweit mit „Rundum-sorglos-Paketen“. Darin enthalten sind sofort verfügbare, weil bereits registrierte Firmen, die Eröffnung von Offshore-Konten und weltweit gültige und angeblich anonyme Kreditkarten. Ein „Offshore-Service deutscher Juristen“ in Panama rät Klienten gar zum „Informationsaustausch mittels sicher verschlüsselter E-Mail“.

				Als Standort für Tarnfirmen sind europäische Steueroasen wie die Channel Islands, Liechtenstein oder die Schweiz out. Sie haben in den vergangenen Jahren auf Druck der großen Industrieländer viele Zugeständnisse gemacht und zahlreiche bilaterale Abkommen abgeschlossen, die eine engere Zusammenarbeit mit ausländischen Finanzbehörden vorsehen. Stattdessen empfehlen die Berater deutschen Mandanten heutzutage Länder in der Karibik, der Südsee oder in Fernost, in denen man einfach und preisgünstig Firmen gründen kann. Eine Business-Company auf den British Virgin Islands ist binnen drei Tagen einsatzbereit, bei der Sociedad Anónima (S.A.) in Panama dauert es etwa eine Woche. Nur wenige Minuten dauert die Gesellschaftsgründung in Hongkong – dafür kostet sie bis zu 100.000 Dollar.

				Deutschland hat zahlreiche bilaterale Doppelbesteuerungsabkommen geschlossen, darunter:

				
						Auf dem Gebiet der Steuern für Einkommen und Vermögen sind es 93, dazu zählt auch das mit Luxemburg vom 23.4.2012. Dieses wurde um den Bereich Steuerhinterziehung ergänzt.

						Auf dem Gebiet der Rechts- und Amtshilfe und des Auskunftsaustauschs bestehen 23.

						Auf dem Gebiet der Amtshilfe und des Auskunftsaustauschs wurden weitere 14 abgeschlossen.

						Auf dem Gebiet der Erbschaft- und Schenkungsteuern gibt es 6 Abkommen.

				

				Skrupellose Treuhänder und Geschäftemacher

				Natürlich kann man auch mittels verschlüsselter E-Mails mit seinem Bankberater im Ausland kommunizieren. Doch dazu muss man den erst einmal genau kennen. Klar ist: Für Ausländer wird es immer schwieriger, in Offshore-Finanzzentren neue Bankverbindungen zu knüpfen. Die Banken müssen heute ihre Kunden kennen, auch wenn die sich von einem Dritten, etwa einem Treuhänder, vertreten lassen. Der soll dann häufig für den eigentlichen Konteninhaber lügen, Straftaten begehen, gefälschte Dokumente unterzeichnen. Doch wer sagt, ob diese Person gegenüber ihrem Auftraggeber und Vermögensinhaber ehrlich ist?

				Beispiele skrupelloser Treuhänder gibt es viele, vor allem in Liechtenstein und der Schweiz. Sie nutzen das schwindende Vertrauen vermögender Kunden in ihre Banken und bieten ihnen teils hochrentable Alternativen zu den Nullzins-Anlagen der Finanzinstitute an. Denn die lassen sich ihr Wissen über das Schwarzgeld mit hohen Gebühren und niedrigen Zinserträgen gut honorieren. Immer nach dem Motto: Sollen die Schwarzgeldkunden doch froh sein, ein sicheres Versteck für ihr unversteuertes Geld im Ausland gefunden zu haben. Irgendwann kommt aber das böse Erwachen. Häufig fiel die versprochene Rendite ins Wasser, stattdessen haben Treuhänder in den letzten Jahren so manches Kundenkonto geplündert. Wird das entdeckt, ist das Geld längst über alle Berge, häufig wird es über zwischengeschaltete Offshore-Finanzgesellschaften in die Finanzzentren der Karibik oder nach Panama transferiert.

				Der vermögende Schwarzgeldkunde hat aus dem Ausland kaum eine Chance, gegen einen korrupten Treuhänder juristisch vorzugehen. Denn dazu müsste er sich zunächst einmal selbst bei seiner Finanzbehörde in der Heimat offenbaren. Und das wird dann noch teurer. Der Schwarzgeldverlust wird notgedrungen in Kauf genommen.

				Einige Treuhänder haben das in der Vergangenheit schamlos ausgenutzt. Um ihren Anlageaktivitäten einen seriösen Anstrich zu geben, werden häufig Anlagegesellschaften zwischengeschaltet, die das Geld außerhalb der Kanzlei rentierlich und sicher verwalten. Deren Verwaltungsräte sind oft ehrenwerte Männer aus Geld und Adel, aus dem Banken- oder Wirtschaftsbereich. Die stellen ihren guten Namen zur Verfügung, ohne im Einzelfall überhaupt zu wissen, welchen Aktivitäten die Anlagegesellschaften nachgehen.

				Man lässt sich das Aufsichtsratsmandat gut honorieren. Ansonsten bleibt wenig Zeit, um sich näher mit den Kapitalbewegungen der Gesellschaft zu befassen, geschweige denn, die Aktivitäten der Direktoren zu überprüfen. Schließlich sitzt man ja nicht nur in einem Verwaltungsrat, da muss man sich auf die vom Management vorgelegten Daten verlassen können. Doch je mehr Mandate das einzelne Verwaltungsratsmitglied wahrnimmt, umso professioneller präsentiert sich die Gesellschaft ihren Kunden.

				So wie seinerzeit Herbert Schöri (Name geändert), argloser Präsident einer Schweizer Kantonalbank und gleichzeitig Verwaltungsrat in 38 Unternehmen, unter anderem bei einer Treuhand- und Anlagegesellschaft im Schweizerischen Sevelen, das strategisch günstig gegenüber Vaduz in Liechtenstein gelegen ist. In solch ehrenwerter und fachkompetenter Gesellschaft fühlt sich auch der kritischste Anleger aus dem Ausland wohl und übergibt sein Schwarzgeld nur allzu gern in Profihände. Und wenn die Helfer sich dann auch noch um das ganze Bankprozedere kümmern, sind Schwarzgeldbesitzer erleichtert, dass sie schon kurze Zeit später wieder die Grenze Richtung Heimat überqueren können. Natürlich ohne Papiere oder Dokumente, die hat man ja auf Anraten des Treuhänders vorsichtshalber im Safe der Kanzlei gelassen. Schließlich könnte man auf der Rückfahrt in eine Kontrolle der Schleierfahnder geraten.

				Häufig bekommen Anleger am Ende weder die Papiere noch ihr Geld wieder zu Gesicht. Mit dem verschwundenen Geld lässt es sich der Treuhänder dann gutgehen – die Karibik hat einige lebenswerte Plätze zu bieten. Doch es dauert meist nicht allzu lang, bis dessen Name als Direktor einer Treuhandgesellschaft an einem anderen Offshore-Finanzplatz wieder auftaucht.

				Nicht weniger dreist war die Masche eines Devisenhändlers, der in eleganten Büros hoch über Zürich im Nobelviertel Dolderberg residierte. Das Traden hatte er in den 1980er-Jahren bei Marc Rich in Zug gelernt, dem damals erfolgreichsten und umstrittensten Rohstoffhändler der Welt. Rich stand nicht nur wegen Steuerhinterziehung in den USA jahrelang auf der Liste der „Most wanted“ des FBI, sondern auch wegen der Unterstützung linksrevolutionärer Regime mit Öl. Nach 17 Jahren Flucht im Ausland wurde Rich gegen Zahlung von 450.000 US-Dollar für die Clinton Library am letzten Arbeitstag von Präsident Bill Clinton begnadigt. Eine Amnestie, wie sie günstiger nicht hätte ausfallen können.

				Unser Devisenguru verstand aber nicht nur das Geschäft mit dem sekundenschnellen Handel mit Währungen meisterhaft, er kannte sich auch bestens mit der Psyche von Schwarzgeldbesitzern aus. Er lockte mit Renditeversprechen und beruhigte, indem er das Schwarzgeld fortschaffte: Das wurde vom Ausland aus in Zürich in den lukrativen Handel mit Devisen investiert. Hohe Renditen und ein sicheres Versteck – die Kunden waren erleichtert. Auch konnten sie ihre Gewinne jederzeit in Zürich bar abholen, zum Beispiel um eine Schweizer Qualitätsuhr zu kaufen oder einen Urlaub in den Schweizer Bergen zu finanzieren.

				Dabei mussten die Kunden ihr Schwarzgeld nicht einmal selbst über die Grenze bringen. Das wurde in Süddeutschland und Österreich von einer spezialisierten Vertretercrew vor Ort bei Handwerksmeistern und mittelständischen Unternehmern bar eingesammelt. Woche für Woche. Dieses Geld wurde dann nach München gebracht, gebündelt und anschließend von zwei Schweizer Rentnerehepaaren in Einkaufstüten im Auto über die Grenze nach Zürich transportiert – dreimal wöchentlich. Dort hat man die Gelder dann gepoolt und auf zwei zentrale Firmenkonten bei der Schweizer Post und der ehrwürdigen Barclays Bank in London eingezahlt. Gleichzeitig wurden die erhaltenen Zahlungen intern auf persönliche Kundenkonten verbucht.

				Jeder Kunde konnte schon wenige Tage später den aktuellen Kontostand auf seinem Einzelkonto online abrufen, immer nach dem Firmenmotto „100 Prozent transparent und insolvenzgeschützt“. Sie wussten also alle, dass auch ihre letzten Zahlungen sicher in Zürich eingetroffen waren. So sammelten sich innerhalb von drei Jahren rund 30 Millionen Euro Schwarzgeld an.

				Doch dann schloss sich die Schweiz dem EU-Verbraucherschutzgesetz Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) an. Es schreibt unter anderem vor, dass Kundenkonten vom Vermögensverwalter nicht mehr gepoolt werden dürfen, sondern einzeln zu führen sind. Der Devisenhändler wurde seitens der Schweizer Bankenaufsicht FINMA darauf aufmerksam gemacht, dass die Kontenumstellung bis Ende September 2008 durchzuführen sei. Eine Bank, um die einzelnen Kundenkonten zu führen, wurde schnell gefunden, der September näherte sich dem Ende. Das war der Zeitpunkt, an dem nicht nur die Kontentrennung erfolgen musste, sondern auch der Geldtransfer von den beiden Hauptkonten auf die rund 3.000 einzelnen Kundenkonten.

				Was Außenstehende nicht wissen konnten – das Geld war bis auf etwas über fünf Millionen Euro verschwunden. Verbraucht für einen luxuriösen Lebenswandel, schnelle Autos und die Beteiligung an einer Zürcher Nobelbar. Jetzt musste unser Devisenhändler handeln, es blieben ihm nur wenige Tage bis zur Stunde der Wahrheit. Es war an einem Donnerstagabend Ende September, als er sein Händlerglück herausforderte. Dazu hebelte er die restlichen fünf Millionen Euro Kundengelder als „Spielgeld“ auf 280 Millionen herauf. Ein großer Geldeinsatz mit hohem Risiko, doch letztlich nur ein kleiner Beitrag zum weltweiten Devisenspiel. Vier Billionen Dollar wurden in dieser Nacht von Händlern rund um den Globus geschickt. Dann begann die Jagd nach dem fehlenden Geld. Gleichzeitig an sechs Bildschirmen fing unser Händler an, rund um den Globus Euro gegen US-Dollar, Schweizer Franken gegen Türkische Lira, Pfund gegen Yen, Norwegische Kronen gegen Südafrikanische Rand und andere Währungskombinationen zu handeln, stundenlang. Die ganze Nacht lang. Erst mit Erfolg, dann verließ ihn das Glück.

				Als am Freitagmorgen die Mitarbeiter zum Dienst erschienen, flimmerten ihnen auf den Bildschirmen nicht nur endlose Zahlenkolonnen entgegen, auch der aktuelle Kontostand bei der Barclays Bank von 450.000 Euro blinkte auf. Das Verwirrspiel wurde sofort gestoppt, vom Devisenhändler keine Spur. Sollte alles nur ein Spuk gewesen sein? Der 1. Oktober kam: Ein Transfer der Kundengelder konnte nicht stattfinden, deren gesamtes Schwarzgeld war verbrannt.

				Erst Mitte November 2007 meldet die „Neue Zürcher Zeitung“: „Ehefrau in Zürcher Hotelzimmer erdrosselt – Grosser Fall von Anlagebetrug nach Tötungsdelikt aufgeflogen“. Doch bereits am Nachmittag des 1. Oktober hatten Angestellte eines Luxushotels in der Zürcher Innenstadt einen verletzten Mann in seinem Hotelzimmer gefunden, im Bett liegend, daneben die Leiche seiner 27-jährigen Frau. Er hatte die Table-Dancerin erst wenige Monate zuvor in seiner Nachtbar kennen und lieben gelernt. Jetzt lag sie erdrosselt neben ihm, auch er hatte sich umbringen wollen. In seinem Abschiedsbrief hatte der Mann Hinweise auf einen Anlagebetrug zum Nachteil von rund 3.000 Kunden gegeben. Und Hinweise auf seine Beteiligung an der Nobelbar, ein damals wichtiger Kokainumschlagplatz in Zürich. Seine Angaben lösten umfangreiche Ermittlungen in der Zürcher Szene aus, für die die Staatsanwaltschaft für Gewaltdelikte des Kantons Zürich eine absolute mehrwöchige Informationssperre verhängte.

				Die Untersuchung des Anlagebetrugs übernahm die Staatsanwaltschaft III für Wirtschaftsdelikte des Kantons Zürich. Schnell bestätigte sich der Verdacht, dass Anlagegelder in Millionenhöhe nicht in den Devisenhandel gelangt waren, sondern anderweitig Verwendung gefunden hatten. Und nicht nur, dass die betrogenen Kunden aus dem Ausland ihr Schwarzgeld verloren hatten: Jeder einzelne Kunde war zudem in der Buchhaltung mit Name, Adresse und eingezahlten Beträgen erfasst. Meldungen über diese pikanten Details gingen zwischenzeitlich von der Zürcher Staatsanwaltschaft aus an die zuständigen Heimatfinanzämter. Kunden, die sich bis dahin noch nicht selbst beim Fiskus angezeigt hatten, sahen sich mit unangenehmen Fragen und Strafen konfrontiert.

				Abgeltungsteuer soll Fluchtgeld im Land halten

				„Besser 25 Prozent von x als 45 Prozent von nix.“ Mit dieser Aussage spielte Ex-Bundesfinanzminister Peer Steinbrück bei Einführung der Abgeltungsteuer Anfang 2009 auf vermögende Bürger an, die eigentlich 45 Prozent Steuern auf ihre Kapitaleinkünfte zahlen müssten, dies aber durch den Kapitaltransfer ins Ausland mehr oder weniger legal vermeiden.

				In der Begründung für das neue Steuergesetz hieß es: „Die Einführung einer Abgeltungsteuer in Höhe von 25 Prozent mindert das Interesse privater Anleger, Kapital allein aus steuerlichen Gründen ins Ausland zu verlagern.“ In jedem Fall hat die Abgeltungsteuer aber die Suche nach Steuersündern erschwert. Denn da bei Vermögenden in der Steuererklärung seit 2009 keine Kapitalerträge mehr angegeben werden, lässt sich deren Plausibilität auch nicht mehr überprüfen. Die Steuerfahndung kann so keine Spuren zu möglichem Schwarzgeld im Ausland finden und damit fehlt ein Anfangsverdacht, um überhaupt Ermittlungen aufnehmen zu können.

				Zudem bietet die Abgeltungsteuer Anlegern einen handfesten Grund, Kapital ins Ausland auszulagern: Bei der Besteuerung von Kursgewinnen werden jetzt Erträge erfasst, die bis Ende 2008 noch steuerfrei waren. Auch bestehen zahlreiche legale Möglichkeiten, die Abgeltungsteuer zu umgehen. Dazu sind bei redlichen Steuerpflichtigen mit hohen Kapitaleinkünften vor allem Liechtensteiner und Luxemburger Lebensversicherungen beliebt: Die Erträge daraus bleiben während der gesamten Laufzeit steuerfrei. Sie werden erst bei Laufzeitende der Versicherung mit der Hälfte des persönlichen Einkommensteuersatzes belegt.

				Und es gilt: Wer Wertpapiere im Ausland verwahrt, muss die erzielten Erträge und Kursgewinne in seiner Einkommensteuererklärung angeben. Diese werden dann hierzulande mit 25 Prozent besteuert. Holt ein Anleger aber seine ausländischen Depotwerte zurück in die Heimat, verfügt das neue Finanzinstitut in der Regel nicht über Angaben zu Anschaffungsdaten. Werden die Titel dann verkauft, beträgt der Steuerabzug pauschal 30 Prozent vom Veräußerungspreis. Dabei spielt es keine Rolle, ob überhaupt ein Gewinn erzielt wurde. Der Steuerabzug kann zwar nachträglich über das Heimatfinanzamt korrigiert werden. Dafür muss der Steuerpflichtige aber die gesamte Anlagehistorie etwa auf den Channel Islands oder den Bahamas detailliert angeben.

				Ob Frankreich, Großbritannien, Italien oder Spanien – zwischen den EU-Regierungen besteht der Konsens, eine Abgeltungsteuer auf Investments zu testen. Fraglich ist aber, ob es dabei – wie bei der EU-Zinssteuer – zu einer Harmonisierung kommt. Am Ende soll es gelingen, mit EU-Zinssteuer und Abgeltungsteuer Steuerschlupflöcher im Ausland zu schließen. Dabei bleibt international allerdings einiges unklar. Es existieren zwar ähnliche Steuersätze, dem Steuerpflichtigen bleiben von Land zu Land aber unterschiedliche Nachsteuerrenditen. Mehr als 20 Prozent sollte die Abgeltungsteuer nach Expertenmeinung jedoch nicht betragen.

				In Belgien sind Veräußerungsgewinne grundsätzlich steuerfrei. Bestimmte Dividenden unterliegen einer reduzierten Quellensteuer (25 Prozent), Zinserträge werden mit 15 Prozent besteuert.

				Bulgarien: durchgängig zehn Prozent.

				Dänemark: null Prozent auf Zinserträge und Veräußerungsgewinne, 28 Prozent auf Dividenden.

				Estland: durchgängig 18 Prozent.

				Finnland: durchgängig 28 Prozent.

				In Frankreich bleiben Veräußerungsgewinne bis zu 20.000 Euro pro Jahr steuerfrei; diese sind gänzlich steuerfrei, wenn eine achtjährige Haltefrist eingehalten wird. Weiter gibt es Sonderregelungen für Zinsanlagen sowie eine Steuer auf Zinserträge von 27 Prozent und auf Dividenden von null Prozent.

				Griechenland: Steuern auf Zinserträge zehn Prozent, Dividenden und Veräußerungserlöse null Prozent.

				Großbritannien: Veräußerungsgewinne bleiben bis 8.800 Pfund pro Jahr steuerfrei, bei darüberliegenden Veräußerungsgewinnen reduziert sich die steuerliche Bemessungsgrundlage mit zunehmender Betragshöhe bis auf 60 Prozent. Es wird keine Quellensteuer auf Zinsen aus Postsparbüchern, Bankeinlagen und Ähnliches sowie auf börsennotierte Eurobonds erhoben. Steuer auf Zinserträge 20 Prozent, auf Dividenden null Prozent.

				Irland: durchgängig 20 Prozent.

				In Italien erfolgt eine unbegrenzte Besteuerung von Veräußerungsgewinnen mit einem Satz von 12,5 Prozent. Sonderregelungen gibt es unter anderem für öffentliche Anleihen und sogenannte Sparaktien.

				Lettland: durchgängig 25 Prozent.

				Litauen: Zinserträge und Veräußerungsgewinne null Prozent, Dividenden 15 Prozent.

				Luxemburg: durchgängig zehn Prozent, Veräußerungsgewinne werden nach einer Haltefrist von sechs Monaten nicht besteuert.

				Malta: Steuer auf Zinserträge 15 Prozent, auf Dividenden und Veräußerungsgewinne null Prozent.

				In Österreich werden Veräußerungsgewinne von Privatanlegern nach einer Haltefrist von zwölf Monaten nicht besteuert, auf Zinserträge und Dividenden fallen 25 Prozent an.

				Polen: durchgängig 19 Prozent.

				Portugal: Steuer auf Zinserträge 20 Prozent, auf Dividenden 15 Prozent, Veräußerungsgewinne werden nicht besteuert.

				Rumänien: durchgängig 16 Prozent.

				Schweden: durchgängig 30 Prozent.

				In der Schweiz sind private Kursgewinne steuerfrei, bei Dividenden werden 35 Prozent erhoben.

				Slowakei: durchgängig 19 Prozent.

				Spanien: Grundsätzlich gilt eine zeitlich unbegrenzte Besteuerung von Veräußerungsgewinnen von 18 Prozent. Es gibt keine Quellensteuer für Zinsanlagen, für Dividenden fallen 15 Prozent an.

				Tschechien: durchgängig 15 Prozent.

				Ungarn: durchgängig 16 Prozent.

				Steuerflucht schützt vor Strafe nicht

				Um dem Zugriff des Fiskus zu entkommen, scheint eine Verlagerung von Vermögenswerten in vermeintlich sichere Steueroasen – beispielsweise in Asien – für steuermüde Bürger eine Lösung. Dabei übersehen sie jedoch, dass damit das Risiko einer strafrechtlichen Verantwortung nicht beseitigt wird. Die elektronischen Daten der alten Bankverbindung schlummern nach wie vor in den Archiven der Banken – weltweit. Sie sind und bleiben in der Regel zehn Jahre Tatnachweise. Es nützt einem Steuerhinterzieher also nichts, wenn sein Bankkonto beispielsweise in der Schweiz geschlossen und das Vermögen in Singapur weiterverwaltet wird.

				Die Flucht vor dem Fiskus macht Steuerhinterzieher häufig blind: Viele auf den ersten Blick attraktive Steuersparmöglichkeiten im In- und Ausland werden ungeprüft ergriffen, wenn man sich damit einen Steuervorteil sichern kann. Doch Steuerhinterzieher sollten sich einmal fragen, wozu ein „schwarzes“ Vermögen überhaupt nützt:

				
						Ein- und Auszahlungen auf dem elektronischen Bankweg hinterlassen Spuren und scheiden damit aus.

						Der Erwerb einer Immobilie in Deutschland wirft die Frage auf, woher die Mittel dafür stammen. Kommen die von einer Auslandgesellschaft, werden deren Eigentümer hinterfragt.

						Beim Erwerb einer Auslandsimmobilie erfolgt mittlerweile in vielen Ländern eine Kontrollmitteilung an den Fiskus im Heimatstaat des Käufers. Ein möglicher Ausweg: der Kauf über eine Offshore-Gesellschaft.

						Der Luxusurlaub, für den bar im Ausland gezahlt wird, scheint auf den ersten Blick eine gute Alternative zu sein. Doch die Reise sollte dann auch vom Ausland aus gebucht werden, denn in Deutschland geht mittlerweile bei Betriebsprüfungen von Reisebüros eine Kontrollmitteilung an das Heimatfinanzamt von Buchenden, die sich eine Luxusreise leisten. Und das prüft, ob die entsprechenden Ausgaben im Verhältnis zum sonstigen Einkommen des Steuerpflichtigen stehen.

						Auch das Umschichten von Vermögenswerten in eine Liechtensteiner oder Luxemburger Lebensversicherung hilft in der Regel nicht weiter. Die Rechnung geht meist schon deshalb nicht auf, weil keine „Versicherung eines Risikos“ erfolgt – die steuerliche Begünstigung kann also gar nicht eintreten. Auch darf strafrechtlich diese Tat in den ersten Jahren nicht entdeckt werden, da ansonsten die Alttaten, die dem oder der Betreffenden das Vermögen überhaupt eingebracht haben, nicht verjährt sind.

				

				Wie man es auch dreht und wendet, es ist nicht so einfach, dem Fiskus zu entgehen. Schwarzgeld oder sein Einsatz hinterlässt häufig Spuren, auf die Ermittler stoßen. Straffreiheit für Steuerhinterzieher bringt nur eine Selbstanzeige, ansonsten muss der Überführte mit einer Verurteilung sowie Nach- und Strafzahlungen rechnen.

				Was Steuerflüchtlinge und ihre Helfer erwartet

				Steuersünder finden heute rund um den Globus immer weniger Destinationen, wo sie Schwarzgeld „sicher“ parken können. Die Ära des Bankgeheimnisses ist für Ausländer vorbei. Mehr Transparenz und Informationsaustausch sind laut OECD der Schlüssel, um sicherzustellen, dass Steuerpflichtige ihre regelmäßigen Steuern an der richtigen Stelle entrichten. Sie sollen künftig rund um den Globus keinen „sicheren Hafen“ mehr finden, wo sie ihre Einkommen und Vermögen vor dem heimischen Fiskus verstecken können. Für Vermögende wird es aber nicht nur schwieriger, im Ausland Schwarzgeld zu parken, sondern auch, als Vermögensinhaber anonym zu bleiben. Zahlreiche neue Doppelbesteuerungsabkommen und die stärkere internationale Vernetzung der Datenwelt sorgen für ernstzunehmende Entdeckungsrisiken. Um schwarze Vermögen zu legalisieren, bleiben vielleicht noch drei bis fünf Jahre Zeit.

				Schwarzgeld und Steuerhinterziehung werden in den Industrieländern nicht zuletzt wegen leerer Staatskassen und der hohen Staatsverschuldung massiv bekämpft. So ist beispielsweise in den letzten Jahren kaum ein Monat vergangen, in dem Deutschland nicht mit einer Steueroase oder einem Niedrigsteuerland in Europa oder in der Karibik ein Abkommen über den Informationsaustausch in Steuerangelegenheiten geschlossen hat. Selbst die Festung Schweiz ist 2012 vor dem großen Nachbarn eingeknickt. Das Schweizer Bankgeheimnis ist damit für Ausländer passé.

				Bei Steuerhinterziehung geht’s US-Bürgern an den Kragen

				Inzwischen zeigt sich auch, dass das Steuermodell der USA, US-Bürger mit ihrem weltweiten Vermögen ausschließlich in der Heimat zu besteuern, international Schule macht. Zudem werden Länder und Banken, mit denen US-Bürger in Kontakt stehen, gezwungen, sämtliche Daten über Vermögenswerte an den amerikanischen Fiskus zu melden.

				So erhielten US-Kunden der Hypo-Vereinsbank Ende 2011 unangenehme Post. „Leider sehen wir uns gezwungen, das Depot zu kündigen“, stand in den Anschreiben. „Bitte teilen Sie uns mit, wohin wir die bei uns eingebuchten Werte übertragen sollen. Sollten wir von Ihnen keinen Übertragungsauftrag erhalten, werden wir oben genanntes Depot sperren und anschließend die bei uns eingebuchten Wertpapiere beim Amtsgericht München kostenpflichtig hinterlegen. Gerne beraten wir Sie über alternative Anlageformen.“ Ansonsten sei man aber weiter an der erfolgreichen Kundenbeziehung interessiert. Bei der Deutschen Bank gab es solche Briefe schon Mitte 2011.

				Mittlerweile sind bei fast alle deutschen Banken US-Kunden mit Depots nicht mehr willkommen. Hintergrund: Die Melde- und Dokumentationsvorschriften der US-Finanzverwaltung sind mit so viel Aufwand verbunden, dass sich das Geschäft für die Banken kaum noch lohnt. Mit den seit Anfang 2011 geltenden Anforderungen will die US-Finanzbehörde ihre Bürger vom Steuerbetrug bei Kapitaleinnahmen abhalten. Und für US-Bürger im Ausland kommt’s noch schlimmer: Ab 2013 tritt ein Gesetz in Kraft, das die Besteuerung des gesamten Auslandsvermögens vorsieht. Spätestens dann werden auch Konten von US-Bürgern von den Auslandsbanken gekündigt werden.

				Die USA erwarten sich durch die neuen Regelungen zusätzliche Steuereinnahmen von rund 800 Millionen Dollar jährlich. Anlass für die schärfere Gangart war der Fall UBS aus dem Jahr 2008. Damals hatten die US-Behörden der schweizerischen Großbank vorgeworfen, US-Bürger gezielt zur Steuerflucht anzuhalten. Das Verfahren endete damit, dass die Schweiz faktisch ihr Bankgeheimnis opferte. Sämtliche Daten von US-Kunden der UBS stehen seither der US-Steuerbehörde zur Verfügung. Diese Einigung wurde zum Muster für die gesamte US-Steuergesetzgebung. Betroffen sind mittlerweile auch alle US-Bürger in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Großbritannien – sogar die Steuerehrlichen.

				Vor allem den USA ist es mithilfe von mitunter an Erpressung grenzenden Methoden gelungen, den Schutzwall sturmreif zu schießen, der bislang die Identität von Kontoinhabern schützte. So haben sie Anfang 2012 nach der UBS und der Credit Suisse elf weitere Schweizer Banken gezwungen, rückwirkend ab 2000 alle Daten über US-Kontoinhaber herauszugeben: E-Mails, Korrespondenz, Telefonlogs, Memoranden. Nicht genannt werden nur die Namen. Rein juristisch bleibt das Bankgeheimnis damit gewahrt, wenn auch kaum mehr in der Praxis. Zwischenzeitlich haben die USA bilaterale Informationsaustauschabkommen mit Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien geschlossen.

				Pech beispielsweise für jenen US-Bürger, der seit über 20 Jahren im Stuttgarter Raum lebt und von dort aus seinen internationalen Geschäften nachgeht. Seine Auftraggeber sitzen in den USA, die Kunden sind über Europa, Afrika und Nahost verstreut. Seine Konten wurden über ein Jahrzehnt bei der UBS, dann bis Ende 2010 bei der Schweizer Privatbank Wegelin & Co in St. Gallen geführt. Auf Empfehlung der Bank wurde das Vermögen zu Barclays nach London verlagert, um möglichen Gefahren aus den USA rechtzeitig aus dem Weg zu gehen. Zu spät, wie sich Anfang 2012 herausstellte, denn Wegelin & Co gehört zu den elf Finanzinstituten, die die Vereinigten Staaten wegen Steuervergehen von US-Kunden zur Rechenschaft ziehen wollen. Sie werden beschuldigt, viele US-Kunden übernommen und ihnen bei der Steuerhinterziehung geholfen zu haben, nachdem das Offshore-Geschäft der beiden Großbanken UBS und Credit Suisse mit Amerika 2008 ausgelaufen war.

				
				

				ENTTÄUSCHTES VERTRAUEN

				Auch unser US-Kunde aus Stuttgart war in Gefahr. Der wickelte seine Geschäfte über zwei Gesellschaften im Ausland ab. Als Rechnungsadresse nutzte er eine Treuhandgesellschaft in London, bei der alle Zahlungen eingingen und von der alle anfallenden Ausgaben erledigt wurden, einschließlich der Gehaltszahlung für ihn selbst nach Deutschland. Der verbleibende Überschuss wurde regelmäßig an eine Offshore-Gesellschaft auf den Channel Islands überwiesen, die der Treuhänder aus London führte. Versteuert wurde bei den Millionengeschäften nur das direkte Einkommen in Deutschland.

				Sollten die Recherchen der USA in der Schweiz dazu führen, dass der Stuttgarter rückwirkend auffliegt – seine Daten müssen bei den Schweizer Banken zehn Jahre gespeichert werden –, drohen Steuernachzahlungen und -strafen in den USA. Und auch in Deutschland würde ihn eine Steuerforderung in Millionenhöhe erwarten: Hier hatte er seinen ständigen Wohnsitz und Lebensmittelpunkt und hier wäre auch das Welteinkommen zu versteuern gewesen. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis die entsprechenden Daten zwischen den USA und Deutschland ausgetauscht werden.

				Es sollte für den umtriebigen US-Bürger noch schlimmer kommen: Ende 2011 stellte er fest, dass sein Treuhänder rund 2,5 Millionen Dollar des auf den Channel Islands geparkten unversteuerten Geldes in die eigene Tasche gewirtschaftet hatte. Anzeigen, erfuhr er vom zu Hilfe gerufenen Anwalt, könne er den Treuhänder nicht. Um juristisch gegen den vorzugehen, müsste er sich zunächst selbst beim Fiskus wegen Steuerhinterziehung anzeigen. Und: Der Treuhänder wusste natürlich viel über seinen Mandanten und dessen steuerminderndes Geschäftsgebaren während der letzten 20 Jahre – viel zu viel. Der Anwalt riet dem Mandanten dringend zur Selbstanzeige. Doch woher sollte der das Geld für die zu erwartenden Steuernachzahlungen nehmen?

				

				

				Steuernsparen kann teuer werden. Steuerhinterzieher – egal woher sie stammen – sollten sich dessen immer bewusst sein. Das gilt vor allem, wenn Treuhänder und andere „Helfer“ in steuerminimierende Aktivitäten über das Ausland involviert sind. Die Steuern zu zahlen ist dann meist günstiger.

				Banken als Fluchthelfer

				Wie teuer es für die Helfer werden kann, wenn sie ihre Kunden beim Steuerbetrug unterstützen, zeigt der schon erwähnte Fall Wegelin & Co. Die USA beschuldigte die Bank, mehr als 1,2 Milliarden Dollar vor den US-Behörden zu verbergen. Zu diesem Zweck hatte Wegelin & Co. – wie zuvor die UBS – in ihrem Netz aus Scheinfirmen und Stiftungen Konten für die Steuerflüchtlinge in Liechtenstein, Panama und Hongkong eröffnet. Hatte sich die UBS 2009 noch durch eine Zahlung von 780 Millionen Dollar bei den US-Behörden außergerichtlich freikaufen können, geriet Wegelin & Co. wegen der Klage Anfang 2012 in eine derart schwierige Lage, dass die Gesellschafter die Notbremse ziehen und das verwaltete Kundenvermögen in Höhe von 19 Milliarden Euro an die genossenschaftliche Raiffeisengruppe der Schweiz verkaufen mussten.

				Es rächte sich, dass die Bank zu lange das Schweizer Bankgeheimnis verteidigt und sich nicht dafür interessiert hatte, ob ihre ausländischen Kunden ihr Geld in der Heimat versteuerten. Immer nach dem Motto: „Wer Steuern zahlt, ist dumm.“ Wegelin & Co. betrieb selbst keine Auslandsniederlassung in den USA, das hatte sich als vorteilhaft erwiesen und sollte Schutz bieten – für Bank und Kunden ein fataler Irrtum.

				Für die zehn noch verbleibenden Schweizer Banken, die wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung im Visier der US-Steuerbehörde IRS stehen, ist die Lage brenzliger geworden. So haben im Nachgang zum überraschenden Notverkauf von Wegelin & Co. die Regierung in Bern und sieben der von Klagen bedrohten Schweizer Banken den US-Justizbehörden umfangreiche Dokumente und Unterlagen übergeben. Darin sind auch die Namen der Schweizerischen Bankmitarbeiter aufgelistet – vorerst noch verschlüsselt. Vollen Zugang zu den Informationen erhalten die USA erst, wenn ein weiteres Abkommen zur Bereinigung von Schwarzgeldkonten amerikanischer Kunden auf Schweizer Banken abgeschlossen wurde. Dann soll der Decodierungsschlüssel geliefert werden.

				Die USA haben auch mit Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien solche Abkommen getroffen, die ab 2013 gelten werden. Geregelt ist darin unter anderem, dass steuerrelevante Daten nicht mehr von den einzelnen Finanzinstituten gemeldet, sondern zwischen den nationalen Finanzbehörden direkt ausgetauscht werden. Dieser Austausch verläuft in beide Richtungen: Informationen über Steuersünder aus den genannten Ländern schickt die US-Finanzbehörde direkt dorthin. Die USA erhoffen sich Zusatzeinnahmen von rund neun Milliarden Dollar. Angesichts explodierender Staatsschulden ist es wohl nur eine Frage der Zeit, bis auch die EU diesen Weg im Kampf gegen Steuerhinterzieher beschreiten wird.

				Die Schwarzgeld-Jäger

				Anfang 2012 zählt Deutschland 115.000 Finanzbeamte, 14.000 Betriebsprüfer und 2.600 Steuerfahnder. Ihre Arbeitsgrundlage sind rund 200 Gesetze mit über 100.000 Verordnungen. Knapp 90.000 Steuerberater und Zigtausende Steuersünder stehen dem gegenüber. Als Steuerfahnder muss man da schon selbst über ein gehöriges Maß an krimineller Energie verfügen, um Steuerpflichtigen bei der Hinterziehung von Steuern auf die Schliche zu kommen.

				Steuerfahnder haben kein Gesicht, zumindest in der Öffentlichkeit nicht. Die Bürger wissen zwar, dass es sie gibt, aber die wenigsten haben je einen gesehen. Steuerfahnder sind Hilfspolizisten der Staatsanwaltschaft – nur ohne Waffen. Sie sitzen in Büros wie normale Angestellte. Während Letztere in der Regel auf das Ende der Tagesarbeitszeit warten, warten Steuerfahnder oft tagelang auf Hinweise von verbitterten Ehefrauen, entlassenen Managern, aufmerksamen Zollbeamten oder misstrauischen Buchhaltern. Und sie warten auf den Zufall. Denn die Steuerfahndung hat ein unsichtbares Netz über die Republik gespannt. Sobald dieses Netz eine leichte Berührung verspürt, kommen die Fahnder aus ihrer Deckung und nehmen die potenzielle Beute unter die Lupe.

				Häufig sind es Kleinigkeiten, an denen Steuersünder am Ende scheitern. Kaum jemand ist in der Lage, Steuerhinterziehung vollständig und perfekt durchzuplanen. Ein solcher Plan besteht aus vielen kleinsten Puzzlestücken, die alle zusammenpassen müssen. Fehlt nur ein Teil, ist die Sache für den Steuerhinterzieher meist gelaufen; oft werden noch unschuldige Dritte mit hineingezogen. Darauf warten die Steuerfahnder. Hat sich dann eine Spur aufgetan, machen sie keinen Unterschied zwischen normalen Steuerpflichtigen von der Straße, Konzernchefs oder führenden Politikern. Auf der Jagd nach hinterzogenen Steuern liefern sie ganze Arbeit. Morgens um sieben stehen sie vor der Haustür – ohne Rücksicht auf das gesellschaftliche Ansehen desjenigen, den sie besuchen. Die Steuerfahnder sind gründlich. Im Vergleich zu ihrem Einkommen holen sie für den Fiskus ein Vielfaches an Geld herein.

				Wenn die Steuerfahnder in einer Strafsache ermitteln, fungieren sie als eine Art Steuerpolizei. Dabei gelten die Regeln der Strafprozessordnung: Sie dürfen Beweismittel beschlagnahmen, Wohnungen und Büros durchsuchen und Verdächtige vorläufig festnehmen. Im Regelfall treten Steuerfahnder auf richterlichen Beschluss in Aktion und dürfen auch im Umfeld des Verdächtigen ermitteln. Ihre Durchsuchungsmaßnahmen können jeden treffen.

				Bei ihrer Arbeit müssen Steuerfahnder immer wieder feststellen, dass die Lohn- und Gehaltsempfänger – also die Masse der Bevölkerung – dem Staat im Grunde nicht schaden, auch nicht nachhaltig schaden können. Die wirklichen Steuervergehen finden ganz woanders statt – wie die im Buch dokumentierten Fälle und Möglichkeiten zeigen.

				Was Steuerfahnder an Steuerpflichtigen mit Auslandskontakten interessiert

				Die Checklisten der Steuerfahndung betreffen die Aufklärung und rechtliche Einordnung von Rechts- oder Geschäftsbeziehungen zu sogenannten Basisgesellschaften im Ausland. Darunter fallen Domizil-, Briefkasten-, Sitz- und Beteiligungsgesellschaften sowie funktionslose Holdings, vorrangig in Niedrigsteuerländern beziehungsweise -gebieten. Sie werden häufig nur genutzt, um Gewinne, Einkünfte oder Vermögen zu verlagern. Steuerpflichtige, die in Geschäftsbeziehungen zu Unternehmen mit Sitz in Niedrigsteuergebieten oder Steuerparadiesen stehen, sind verpflichtet, die entsprechenden Hintergrundinformationen zu liefern. Denn viele dieser Firmen – häufig nur treuhänderisch gegründet – haben dort lediglich ihr Rechtsdomizil und führen keinen Geschäftsbetrieb. Wenn Nachweise zu steuermindernden Merkmalen fehlen, geht dies zu Lasten des Steuerpflichtigen.

				Und so geht die Steuerfahndung vor, wenn gegen einen Steuerpflichtigen ein Anfangsverdacht besteht:

				1.	Bei Rechts- oder Geschäftsbeziehungen zu ausländischen Basisgesellschaften wird zunächst geprüft, ob bloße Scheingeschäfte oder Scheinhandlungen getätigt wurden, die für die Besteuerung nach § 41 Abs. 2 AO unerheblich sind. Hierbei unterscheiden die Prüfer zwischen

				
						der Gründung einer Basisgesellschaft im Ausland, meist in einem Niedrigsteuerland, und

						den einzelnen Rechtsgeschäften oder Geschäftshandlungen mit einer Basisgesellschaft im Ausland, die jeweils nur zum Schein erfolgt sind und damit rechtsunwirksam sein können.

				

				Um den Sachverhalt aufklären zu können, ist hinsichtlich der erhöhten Mitwirkungspflicht des inländischen Steuerpflichtigen nach § 90 Abs. 2 und 3 AO beziehungsweise § 16 und § 17 AStG Folgendes besonders wichtig. Und zwar, ob

				
						der Steuerpflichtige den Nachweis erbringen kann, dass die ausländische Gesellschaft tatsächlich rechtlich existiert;

						er mit überzeugenden Unterlagen belegen kann, dass die mit dem betreffenden Rechtsgeschäft verbundenen Rechtswirkungen der ausländischen Basisgesellschaft gegenüber tatsächlich eingetreten sind, ob also zwischen den Beteiligten beispielsweise tatsächlich ein Leistungsaustausch stattgefunden hat;

						er geeignete Beweismittel für die einzelnen Zahlungsvorgänge vorlegen kann;

						er belegen kann, dass der Zahlungsempfänger (ausländische Basisgesellschaft) die in Rechnung gestellte Leistung von wirtschaftlich feststellbarem Wert tatsächlich und selbst erbracht hat;

						die Zahlungen im Hinblick auf die erbrachte Leistung angemessen erscheinen.

				

				2.	Soweit die auf Verlangen vorgelegten Unterlagen oder die sonstigen Umstände nicht darauf schließen lassen, dass Scheingestaltungen gewählt worden sind, wird geprüft, ob die Gründung einer ausländischen Basisgesellschaft oder einzelne Transaktionen zu ihr im Ausland den Tatbestand des Gestaltungsmissbrauchs im Sinne des § 42 AO erfüllen.

				Wenn als Lösung für das Steuerdilemma auf eine Scheinfirma im Ausland gesetzt wird, ist für die Betreffenden ein wichtiges Kriterium bei der Standortwahl, dass im Domizilland nicht der Name des tatsächlichen Eigentümers angegeben werden muss. Solange nur der Name des Treuhänders erscheint, wird es für Ermittler aus dem Ausland schwierig, den wirtschaftlich Berechtigten der Gesellschaft zu ermitteln. Hier empfiehlt eine Offshore-Beratungsgesellschaft in Singapur beispielsweise ganz offen die Marshallinseln, die Caymans oder die British Virgin Islands als Anlaufstelle. Mit einer dort ansässigen Gesellschaft könne man „eine zweite Firma gründen, um noch höhere Barrieren zu produzieren“. Als Standort für dieses zweite Vehikel seien „Staaten wie Hongkong oder Singapur geeignet“.

				Inzwischen gibt es auch in Steueroasen Anti-Geldwäsche-Gesetze, denen zufolge der tatsächliche Eigentümer zumindest den Behörden bekannt sein muss. Und natürlich der Bank, die das Konto für die Offshore-Gesellschaft eröffnet. Doch oft stehen die Regeln nur auf dem Papier, nicht überall wird kontrolliert, ob sich Treuhänder und Banker an die Vorschriften halten. Das gilt aus Sicht der Anti-Geldwäsche-Behörde FATF vor allem für Panama und die British Virgin Islands. Trotz internationalem Druck sind Offshore-Konstrukte daher für Steuerfahnder nach wie vor ein Horror. Denn die sind darauf angewiesen, in den Heimatländern der Steuerhinterzieher Unterlagen zu finden, die Kontakte zu den Tarnfirmen belegen.

				Selbst wenn das gelingt, sind die Fahnder noch längst nicht am Ziel. Mauert der Verdächtige, müssen sie die Hilfe der Behörden im Domizilland der Tarnfirma beantragen. Der Rechtsweg ist kompliziert, solche Vorgänge dauern mitunter ein bis zwei Jahre. Sind die Fahnder endlich am Ziel, ist die Gesellschaft in der Regel geschlossen, die eingebrachten Vermögenswerte wurden längst in eine andere Steueroase transferiert.

				Doppelansässigkeit bei GmbHs mit Auslandstöchtern

				Mittlere Unternehmen in der Rechtsform der GmbH haben heute oft Geschäftsbeziehungen ins Ausland. Irgendwann stellt sich dann die Frage, ob eine ausländische Produktions- oder Vertriebsgesellschaft gegründet werden soll. Sei es, um die Wettbewerbssituation im Zielstaat zu verbessern, sei es aus steuerlichen Gründen. Wichtig zu wissen: In Deutschland ist eine GmbH unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtig, wenn sie entweder ihren Sitz (§ 11 AO) oder die Geschäftsleitung (§ 10 AO) im Inland hat. Diese Rechtslage gilt auch in vielen anderen europäischen Ländern, zum Beispiel in Österreich oder in der Schweiz.

				Bei Betriebsprüfungen stehen deshalb zwei Phänomene im Fokus: die Doppelansässigkeit und die passiven Einkünfte. Häufig kommt es vor, dass eine deutsche GmbH mit Sitz und Geschäftsleitung im Inland im Ausland eine Tochter- oder Schwestergesellschaft gründet, die Geschäfte aber in Personalunion von den inländischen Gesellschafter-Geschäftsführern der deutschen Muttergesellschaft und/oder Schwestergesellschaft geführt werden. Befindet sich also der Sitz der Kapitalgesellschaft im Ausland, die Geschäftsleitung aber im Inland, wird von Doppelansässigkeit gesprochen. Die ausländische Kapitalgesellschaft ist dann sowohl in Deutschland als auch im ausländischen Sitzstaat unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtig. Das gilt natürlich auch umgekehrt für die nach deutschem Recht gegründete GmbH mit Sitz im Inland und der Geschäftsleitung im Ausland. Solche Konstellationen ergeben sich insbesondere dann, wenn eine Tochter- oder Schwestergesellschaft im Grunde nur eine Briefkastenfirma ist.

				Wie mit der Doppelansässigkeit umzugehen ist, geben die Doppelbesteuerungsabkommen vor: Regelmäßig wird das Besteuerungsrecht dem Staat zugewiesen, in dem sich die Geschäftsleitung befindet. Solche Regelungen finden sich zum Beispiel in den deutschen Doppelbesteuerungsabkommen mit Luxemburg, Österreich, Polen, der Schweiz und Tschechien. Dies führt im Einzelfall zu unerwünschten steuerlichen Folgen für das steuerpflichtige Unternehmen. Die häufig gewünschte Versteuerung der Gewinne deutscher Mutter-Kapitalgesellschaften über ausländische Tochter- beziehungsweise Schwester-Kapitalgesellschaften im Ausland kann also scheitern. Das kommt insbesondere dann vor, wenn im Ausland keine Firmeninfrastruktur geschaffen wurde, also beispielsweise keine Büros mit zweckmäßiger Einrichtung vorhanden sind.

				In diesem Zusammenhang besteht für die steuerpflichtige Kapitalgesellschaft ein gewisser Spielraum, auf veränderte Rahmenbedingungen in einzelnen Ländern zu reagieren. Indem sie den Mittelpunkt der geschäftlichen Oberleitung ganz legal verlegt, kann sie bewirken, dass sich das Besteuerungsrecht ins Ausland verlagert. Dabei ist zu beachten, dass eine Verlegung in einen Nicht-EU- beziehungsweise Nicht-EWR-Staat beziehungsweise aus einem Nicht-EU- beziehungsweise Nicht-EWR-Staat in aller Regel dazu führt, dass eine fiktive Liquidation besteuert wird.

				Erwirtschaftet die Auslandsniederlassung dann nicht nur Gewinne aus dem Aktivgeschäft, sondern auch passive Erlöse, etwa aus Zinserträgen oder Darlehensausreichungen, an denen die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Beteiligung am Nennkapital der Auslandsgesellschaft partizipieren und hat die Niederlassung ihren Sitz in einem Niedrigsteuerland (Steuersatz unter 25 Prozent) gilt Folgendes: Die passiven Einkünfte werden abzüglich der darauf entfallenden ausländischen Steuern den zu versteuernden Einkommen der in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtigen Gesellschafter zugerechnet.

				Steuerhinterziehung ist kein Kavaliersdelikt

				Steuersünder, die mehr als eine Million Euro hinterzogen haben, müssen künftig ins Gefängnis. Eine Bewährungsstrafe sei dann in der Regel ausgeschlossen, urteilte der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe Anfang Februar 2012. Sie komme „nur bei Vorliegen besonders gewichtiger Milderungsgründe noch in Betracht“. Die Richter bekräftigten damit ein Grundsatzurteil, mit dem sie drei Jahren zuvor einen strengeren Kurs im Steuerrecht eingeläutet hatten. 2008 hatte der BGH festgelegt, dass es bei Steuerhinterziehung so etwas wie Straftarife geben muss (Az. 1 StR 416/08):

				
						Bis 50.000 Euro sei normalerweise eine Geldstrafe fällig.

						Ab 100.000 Euro ist eine Freiheitsstrafe (auch auf Bewährung) angezeigt.

						Jenseits der Millionengrenze seien normalerweise Freiheitsstrafen von mehr als zwei Jahren angemessen, die dann nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden dürfen. (Az. 1 StR 525/11)

				

				Und in einem Punkt dürfen die Gerichte künftig kein Auge mehr zudrücken: Wenn der Steuerhinterzieher noch schnell ein Geständnis ablegt, während seine Unterlagen längst bei den Steuerermittlern liegen, ist es zu spät, sich die Milde des Gerichts zu verdienen.

				Damit wird der Ankauf von Steuer-CDs durch den Staat künftig bei Steuersündern noch wesentlich mehr Angst und Schrecken verbreiten. Sind hochkarätige Steuerkriminelle wie der ehemalige Postchef Klaus Zumwinkel bisher fast immer mit einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung davongekommen – genau die Grenze, bis zu der noch Bewährung gelten kann –, haben die obersten Strafrichter ihrem strengen Kurs jetzt Nachdruck verliehen. Der BGH beharrt darauf: Wer sich anzeigt, muss alle geheimen Konten offenbaren – sonst verliert er auch die Straffreiheit für all das, was er freiwillig offengelegt hat.

				Der Fiskus hat uns fest im Griff

				Die Steuerbehörden sammeln immer mehr Informationen über die Bürger, die erfahren davon meist nichts. So melden etwa private Rentenversicherer gezahlte Beiträge und ausgezahlte Renten an den Fiskus. Die Versicherten müssen sie darüber nicht informieren. Ähnliches gilt für Mitteilungen von Banken und Arbeitsagenturen. Aus dem Datensatz, der daraus für jeden einzelnen Steuerpflichtigen entsteht, lässt sich einiges ablesen: zum Beispiel wann jemand eine Lebensversicherung abgeschlossen, die Krankenversicherung gewechselt oder etwas an seine Kinder vererbt hat. Die Zahl der Stellen, die Daten automatisch an den Fiskus melden, wird ab 2013 noch steigen, weil es dann die sogenannte vorausgefüllte Steuererklärung geben soll. Alle Daten, die dem Finanzamt zur Verfügung stehen, sind darin bereits enthalten. Da sollte sichergestellt sein, dass der Steuerpflichtige weiß, was über ihn gemeldet wurde – und dass er etwaige Fehler korrigieren kann.

				Wo der Fiskus Daten einholt

				Rentenversicherer: Sie müssen melden, welche Beiträge die Versicherten zahlen – sei es für die gesetzliche Rente oder für die private Altersvorsorge. Auch Riester-Beiträge werden übermittelt, denn mit ihnen sind Steuervorteile verbunden. Außerdem erfährt der Fiskus, wer welche Leistungen aus Verträgen zur Altersvorsorge, aus Pensionsfonds, Pensionskassen, Direktversicherungen oder Leibrenten erhält.

				Banken: Sie teilen mit, wenn Depots unentgeltlich übertragen werden, etwa, weil sie der Steuerpflichtige seinen Kindern schenkt oder vererbt. Gemeldet werden auch die Kapitalerträge, die aus einem Gewerbebetrieb stammen. Diese muss die Bank melden, weil sie von der Kapitalertragsteuer befreit sind. Tätigen Kunden grenzüberschreitende Überweisungen, um etwa Kapital im Ausland arbeiten zu lassen – was nicht verboten ist –, geraten sie in den Verdacht der Steuerhinterziehung.

				Arbeitsagenturen: Sie übermitteln, wenn finanzielle Leistungen wie Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe oder Zuschüsse zum Arbeitsentgelt ausgezahlt werden. Auch die Höhe des Mutterschafts- oder Elterngeldes erfahren die Steuerbehörden. Diese Leistungen müssen zwar nicht versteuert werden, sie erhöhen aber den Steuersatz, der für die gesamten Einkünfte einer Person gilt.

				Krankenkassen: Sie geben weiter, wie hoch die Krankenkassenbeiträge sind, allerdings nur die für die Basisabsicherung. In der gesetzlichen Krankenversicherung entspricht das dem gezahlten Beitrag abzüglich vier Prozent. Bei der privaten Kasse werden Sonderleistungen wie Chefarztbehandlungen herausgerechnet. Die Beiträge zur Pflegeversicherung erfährt der Fiskus in voller Höhe.

				Arbeitgeber: Was sie melden, können Beschäftigte der elektronischen Lohnsteuerkarte entnehmen. Die Höhe des Lohns oder des Gehalts ist darauf angegeben, auch die steuerfreien Leistungen, die der Arbeitnehmer bekommt, beispielsweise für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte. Außerdem übermittelt der Arbeitgeber, wie viel Solidaritätszuschlag und Sozialversicherungsbeiträge an den Arbeitnehmer gehen.

				Kontenabfragen: Dazu kamen 2011 über 63.000 Kontenabfragen. Die finden statt, obwohl Banken von Kapitalerträgen und Kursgewinnen automatisch 25 Prozent plus 5,5 Prozent Solidaritätszuschlag an die Finanzämter abführen müssen, was die Steuerhinterziehung in diesem Bereich senkt.

				Was der Fiskus noch erfährt

				Risikobewusste Steuerpflichtige sollten sich stets vor Augen halten, dass im Geschäftsleben neben den Eigenkonten der Banken reichlich aussagekräftige Konten existieren, die rechtlich vor staatlicher Schnüffelei höchst unzureichend geschützt sind. Die bei Versicherungen und Kreditkartenfirmen gespeicherten Daten geben einem gewieftem Fahnder mehr Aufschluss über Lebensgewohnheiten und Einkommensverhältnisse, als dem Betroffenen lieb sein kann. Wer hat wo was ausgegeben? Kreditkarten sind bequem, sie hinterlassen aber auch Spuren. Das Steuersenkungsgesetz (StSenkG) erlaubt deutschen Fahndern und Steuerprüfern den unmittelbaren Zugriff auf Computerdaten. Und das Gesetz verpflichtet die Unternehmen, alle Datenträger bereit- und deren Auswertbarkeit sicherzustellen.

				Kreditkarten und Handys finden die meisten praktisch – sie gefallen auch Staatsanwälten und Steuerfahndern. So hörte in der Zumwinkel-Affäre der deutsche Bundesnachrichtendienst (BND) den Datentransfer Liechtensteinischer Banken ab. Doch der Horchposten hat auch andernorts seine Ohren im Spiel. Jeder, der ein Auslandsgespräch führt, läuft Gefahr, abgehört zu werden. Spuren hinterlassen die Lauscher nicht. Auch IMSI-Catcher sind im Einsatz. Sie ermöglichen es, in einem weiten Umkreis alle Empfangs- und Sendesignale von Handys zu erfassen, sowohl die Karten- und Telefonnummern der Handys wie auch der Standort des Nutzers werden ermittelt. So werden alle verfügbaren Gesprächsdaten aufgezeichnet und später dann abgeglichen. Das geschieht auch bei Aktionen, die sich gegen Geldwäsche und Steuerbetrug richten.

				Und wie das Leben so spielt, erhob seinerzeit die Wiesbadener Staatsanwaltschaft gegen den unter der Regierung Helmut Kohl in Sachen Telekommunikations-Verfügung federführenden Innenminister Manfred Kanther – auch „Schwarzer Sheriff“ genannt – Anklage wegen Untreue. Im Mittelpunkt: der Transfer von 20,8 Millionen D-Mark auf Schweizer Konten. Die hatte Kanther mithilfe des damaligen CDU-Finanzberaters Horst Weyrauch zwischen 1983 und 2000 zunächst in die Schweiz und von dort nach Liechtenstein geschafft. Kanther wurde wegen Untreue zu 54.000 Euro Geldstrafe verurteilt.

				Auch der Zoll hilft bei der Suche nach Steuersündern

				Bei ihrer Suche haben die Fahnder Verbündete im jagdgrünen Overall mit Barett und Pistole: die feldmarschmäßig ausgestattete Truppe des Zolls. Die liegt in Grenznähe auf Lauer, um Schwarzgeldtransporte aufzuspüren. „Guten Tag, melden Sie bitte Ihr Bargeld“, bellt die befehlsgewohnte Stimme des Truppführers bei der Fahrzeugkontrolle. Allein darum geht es. Neben dem Baren gilt das Interesse mitgeführten Schecks, Sparbüchern, Wertpapieren, Bankbelegen und der Rolex am Armgelenk. Doch nur bei hinreichendem Tatverdacht, dass die mitgeführten Gegenstände oder das Geld mit kriminellen Delikten, zum Beispiel Geldwäsche, in Verbindung stehen, haben die Beamten das Recht, eine weitere Prüfung vorzunehmen.

				Die Befragung beruht auf langjähriger Erfahrung und ist psychologisch aufgebaut. Um was es im Einzelnen geht, spielt keine Rolle: Auch bei kleineren Beträgen wollen die Beamten genau wissen, wo sie herkommen. Nicht angemeldetes Bargeld und gleichgestellte Zahlungsmittel stellen die Beamten sofort sicher. Wer als Geldschmuggler ertappt wird, erhält eine Anzeige, es droht ein Bußgeldverfahren. Außerdem leiten die Zöllner Geld und Unterlagen an die Zoll- und Verbrauchersteuerabteilungen der zuständigen Oberfinanzdirektionen weiter. Handelt es sich dabei um Schwarzgeld, werden die Steuerbehörden informiert.

				Besonders im Fokus stehen die Hauptverkehrsrouten mit Grenzübergängen nach Luxemburg, Österreich und in die Schweiz. Auch in Zügen werden Kontrollen durchgeführt. Die Stichproben im Rahmen dieser Rasterfahndungen sind nicht ganz zufällig, sondern orientieren sich an bestimmten Anhaltspunkten wie Alter, Kleidung, Fahrzeugklasse und ängstlichen oder sonst wie aus dem Rahmen fallenden Verhaltensweisen von Reisenden. Die Gesamtoptik entscheidet, nervöse Markenträger etwa liefern ein gutes Erkennungsprofil. Manche haben auch nur Pech, in Grenznähe einen zu großen Wagen zu fahren. Da liegt die Vermutung nahe, dass jemand über eine prall gefüllte Brieftasche verfügt.

				
				

				WENN ZÖLLNER KONTROLLIEREN

				Wer gestoppt wird, sollte Ruhe bewahren. Werden Unterlagen, Geldbeträge oder Wertgegenstände beschlagnahmt, fordern Sie eine Quittung. Klagen Sie nach Ihrer Rückkehr unverzüglich die Herausgabe ein. Geldbeträge sollte man nur in üblicher Höhe mitführen. Leibesvisitationen sind übrigens noch nicht Zollstandard. Teure Armbanduhren erwecken die gleiche Aufmerksamkeit der Zöllner wie Bankunterlagen. Zeigen Sie, dass Sie nichts zu verbergen haben. Wer wie ein schlechtes Gewissen aussieht, hat auch eins.

				

				

				Geldwäsche rechtfertigt jedes Mittel

				Um die Fahndung nach dem Auslandskapital seiner Bürger zu rechtfertigen, nutzt der Staat Geldwäsche als Argument. Die verstärkte Schwarzgeldfahndung sichert das Finanzverwaltungsgesetz (FWG) mit dem ergänzten § 12a des ZollVG ab. Die dubiose Anti-Maastricht-Bestimmung lautet:

				„§ 12a – Aufgaben und Befugnisse der Zollbehörden bei der Überwachung des grenzüberschreitenden Bargeldverkehrs

				1) Zur Verhinderung und Verfolgung der Geldwäsche nach § 261 des Strafgesetzbuches wird unbeschadet der §§ 1, 10, 11 und 12 des Zollverwaltungsgesetzes und der §§ 209 bis 211 der Abgabenordnung die Einfuhr, Ausfuhr und Durchfuhr in das, aus dem und durch das Zollgebiet der EU sowie das sonstige Verbringen von Bargeld oder gleichgestellten Zahlungsmitteln in den, aus den und durch den Geltungsbereich dieses Gesetzes zollamtlich überwacht.

				2) Auf Verlangen der Zollbediensteten haben Personen Bargeld oder gleichgestellte Zahlungsmittel im Wert von EUR 15.000 oder mehr, die sie in die, aus den oder durch die in Abs. 1 bezeichneten Gebiete verbringen oder befördern, nach Art, Zahl und Wert anzuzeigen sowie die Herkunft, den wirtschaftlich Berechtigten und den Verwendungszweck darzulegen. Zur Ermittlung des Sachverhalts haben die Zollbediensteten die Befugnis nach § 10 des Zollverwaltungsgesetzes. Im Bereich der Grenzen zu anderen Mitgliedstaaten der EU findet § 10 Abs. 1 des Zollverwaltungsgesetzes entsprechende Anwendung.

				3) Die Zollbediensteten können, wenn Grund zu der Annahme besteht, dass Bargeld oder gleichgestellte Zahlungsmittel zum Zweck der Geldwäsche verbracht werden, das Bargeld oder die gleichgestellten Zahlungsmittel bis zum Ablauf des dritten Werktages nach dem Auffinden sicherstellen und in zollamtliche Verwahrung nehmen, um die Herkunft oder den Verwendungszweck aufzudecken.

				4) Die zuständigen Zollbehörden dürfen personenbezogene Daten erheben, verarbeiten und nutzen. Die Zollbehörden können diese Daten an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden und die Verwaltungsbehörde nach § 12c Abs. 4 übermitteln, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben oder der des Empfängers erforderlich ist. Die Übermittlung personenbezogener Daten an die Finanzbehörden ist zulässig, soweit ihre Kenntnis zur Durchführung eines Verwaltungsverfahrens in Steuersachen oder eines Strafverfahrens wegen einer Steuerstraftat oder eines Bußgeldverfahrens wegen einer Steuerordnungswidrigkeit von Bedeutung sein kann.“

				Die Kontrollbefugnis des Zolls endet an den Außengrenzen der EU. Dabei verleiht § 12a dem Zoll eine Kompetenz, die ihm nicht zusteht, die Bestimmung verstößt gegen nationales wie europäisches Recht. Gegen alle Maßnahmen der Zollbehörden steht der Rechtsweg offen.

				Nicht nur bei grenzüberschreitenden Aktivitäten wird das Kontrollnetz für die Steuerpflichtigen immer dichter, auch im Inland wird es für sie enger. Während Lohn- und Gehaltsempfänger außer kleineren Schummeleien (doppelte Haushaltsführung, Fortbildungs- und Reisekosten, Reparaturkosten, Nebengewerbe) bei der jährlichen Steuererklärung schon heute kaum noch Möglichkeiten haben, Gelder am Fiskus vorbeizuschleusen, wird dies künftig immer stärker auch Freiberufler betreffen. Am gläsernen Bürger führt kein Weg mehr vorbei.

				Im Ausland auf Rentnerjagd

				Rund 1,6 Millionen deutsche Senioren leben im Ausland, viele beziehen dort eine gesetzliche Rente aus Deutschland. Hinzu kommen Versorgungsleistungen aus betrieblicher Altersvorsorge oder von berufsständischen Versorgungswerken. Wer solche Zusatzeinnahmen hat, rutscht seit der Reform der Rentenbesteuerung 2005 schnell in die Zahlungspflicht. Über 500.000 Auslandsrentner haben daher Anfang 2012 vom Finanzamt Neubrandenburg Post erhalten. Darin teilen die Beamten den Auslandsrentnern mit, dass „deutsche Renten auch dann zu versteuern sind, wenn der Wohnsitz ins Ausland verlagert wurde“. Die Empfänger sollten deshalb bitte eine Steuererklärung Richtung Heimat schicken.

				2011 haben die Finanzämter eine Offensive gegen alle Rentner gestartet, im In- und Ausland. Sie prüfen flächendeckend, ob die Rentner ihrer Steuerpflicht nachgekommen sind und korrekt ihre Steuererklärung abgegeben haben. Dabei greifen die Beamten auf Daten der Zentralen Zahlstelle für Altersvermögen (ZfA) zurück. Diese Behörde sammelt seit sechs Jahren akribisch Informationen von Renten- und Pensionskassen, Versorgungswerken und Lebensversicherungen. Sie weiß deshalb genau, wie viel jeder einzelne Ruheständler an privaten und gesetzlichen Renten kassiert. Die Finanzämter wissen das nun auch. Und sie wissen auch, dass von den Auslandsrentnern in der Vergangenheit kaum einer seine Rente versteuert hat. Doch mit dem Traum vom steuerfreien Ruhestand an der Côte d’Azur, an den norditalienischen Seen oder auf Mallorca ist es jetzt vorbei.

				Mit Spanien, Portugal, der Schweiz, den USA und einigen anderen Staaten bestehen Doppelbesteuerungsabkommen, denen zufolge die deutsche Rente im Wohnsitzland steuerpflichtig ist. In Frankreich, Italien, Kroatien oder Österreich dagegen greift der deutsche Fiskus zu. Und er weitet seinen Einflussbereich stetig aus: Werden neue Abkommen abgeschlossen, achtet das Finanzministerium darauf, dass das Besteuerungsrecht für Renten in Deutschland liegt. So darf der Fiskus beispielsweise seit 2011 bis zu zehn Prozent von Renten abknapsen, die in die Türkei überwiesen werden.

				Hinzu kommt, dass es für Rentner im Ausland kaum Steuervorteile gibt. Sie gelten als beschränkt steuerpflichtig und haben deshalb weder Anspruch auf den Grundfreibetrag von 8.004 Euro noch auf den Abzug von Sonderausgaben oder außergewöhnlichen Belastungen. Auch das Ehegattensplitting bleibt ihnen verwehrt. Übrig bleiben eine Werbekostenpauschale von 102 Euro und die Möglichkeit, Spenden anzusetzen.

				Doch es gibt einen Ausweg: Wenn mindestens 90 Prozent der gesamten Einkünfte der deutschen Steuer unterliegen – wie etwa die gesetzliche Rente –, können Auslandsrentner einen Antrag auf unbeschränkte Steuerpflicht stellen. Dann steht ihnen der Grundfreibetrag zu und sie werden vom Fiskus genauso behandelt, als würden sie in Deutschland leben. Einzige Voraussetzung: Die Betroffenen dürfen neben ihrer deutschen Rente höchstens kleine Einkünfte haben. Kassieren sie zusätzlich zur Rente hohe Kapitalerträge, wird es hingegen eng. Denn Zinsen und Dividenden sind am Wohnsitz im Ausland steuerpflichtig, unabhängig davon, wo das Konto oder Depot ist. Wenn aber weniger als 90 Prozent der Einkünfte der deutschen Steuer unterliegen, können Rentner die unbeschränkte Steuerpflicht nur beantragen, wenn die Auslandseinkünfte unter 8.004 Euro liegen.
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				Ein Wechsel in die unbeschränkte Steuerpflicht ist rückwirkend möglich. In vielen Fällen reichen die damit gesicherten Steuervergünstigungen, um wieder aus der Steuerpflicht herauszurutschen. Wenn nicht, bleibt den Betroffenen nichts anderes übrig, als zu zahlen, sonst droht die Pfändung. An die Renten kommt der Fiskus also leicht ran. Aber: Was dadurch an zusätzlichen Steuereinnahmen für den Fiskus generiert wird, ist im Vergleich zu den unversteuerten Milliarden Schwarzgeld, die im Ausland liegen, kaum der Rede wert.

				

			

		

	
		
			
				

				Kapitel 9: Letzte Zuflucht: weltweite Häfen für Schwarzgeld

				Kapitel 9

				Letzte Zuflucht: weltweite Häfen für Schwarzgeld

				Die Finanzminister der großen Industrienationen sind nicht zu beneiden. Während sie seit Jahrzehnten versuchen, Privatpersonen und Unternehmen zur Ehrlichkeit zu erziehen, fahndet die Finanzindustrie weiter nach neuen Wegen und Staaten, mit deren Hilfe sich die Vermögen ihrer reichen Klientel verschleiern lassen. Ganz vorn in der Gunst von Liechtensteiner und Schweizer Treuhändern liegen derzeit Destinationen wie der Klassiker Panama und seit drei Jahren die Seychellen. In dem Zwergstaat im Indischen Ozean erfolgt die Gründung einer Offshore-Gesellschaft schneller und kostet zudem weniger als in Panama. Wer auf den Inseln keine Geschäfte macht, zahlt hier auch keine Steuern.

				Ausschlaggebend ist aber vor allem eine Regelung, die in Panama ebenfalls gilt: Für die Direktoren der Scheinfirmen gibt es keine Domizilerfordernis. Die Treuhänder, die als Manager oder Aufsichtsräte der Firmen auftreten, können also in der Schweiz oder in Liechtenstein wohnen. Die Konten der Gesellschaften bleiben häufig ebenfalls in Europa. Die wahren Eigentümer der Offshore-Firmen tauchen nirgends auf.

				Deutliche Indizien für diesen Trend liefert die Schweizerische Nationalbank (SNB). Jedes Jahr publiziert sie eine Bankenstatistik mit „der länderweisen Gliederung der bilanzierten Guthaben und Verpflichtungen“. 2006 gehörte Bankkunden mit Sitz auf den Seychellen ein Vermögen von 437 Millionen Schweizer Franken, Anfang 2010 waren es bereits 1,887 Milliarden Schweizer Franken.

				Rund um den Globus gibt es weitere Steuerparadiese, die die Reichen aus dem kriselnden Europa oder dem aufstrebenden Asien anlocken. Asiens Finanzmetropole Singapur ist beliebt wie nie, dafür gibt es gute Gründe: Der Stadtstaat bietet einen sicheren Rechtsrahmen, die besten Experten für Asiens Wachstumsmärkte und stabile Banken. Singapurs Finanzwelt ist ein Kontrast zur Alten Welt, wo Politiker über die Rettung maroder Staaten und Geldhäuser streiten und darüber, dass sie die Schulden, die sie dafür aufnehmen müssen, mit höheren Erbschaft- und Vermögensteuern ausgleichen wollen.

				Die Angst ums Geld geht bei den Reichen um wie schon lange nicht mehr. Der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Gert Wagner, hat bereits höhere Steuern für Vermögen gefordert – am besten als überraschende und einmalige Abgabe. Auch die Grünen und die SPD wollen höhere Steuern für Reiche und – hinter den Kulissen – stimmen die Wirtschaftsberater der Bundesregierung zu. Mit einer Reichenabgabe läge Deutschland im Trend.

				Frankreich hat im Oktober 2011 eine Sondersteuer auf Einkünfte ab 250.000 Euro beschlossen. Mit dem Regierungswechsel im Mai 2012 soll der Spitzensteuersatz für Einkommen ab 150.000 Euro jährlich von 41 auf 45 Prozent angehoben und die steuerliche Familienförderung für Reiche reduziert werden. Für Höchstverdiener mit einem Jahreseinkommen ab einer Million Euro soll der Spitzensteuersatz auf 75 Prozent erhöht werden. Für das 40-Milliarden-Euro-Loch in der Staatskasse werden alle diese Maßnahmen aber kaum reichen. Die Franzosen werden sich auf weitere Belastungen einstellen müssen.

				In Spanien gilt seit November 2011 ebenfalls eine Reichensteuer, davon sind auch Vermögenswerte und Immobilie ausländischer Nicht-Residenten erfasst. Sie macht je nach Nettovermögen 0,2 bis 2,5 Prozent aus. Artikel 5.1b des Reichensteuergesetzes legt fest, dass Nicht-Residenten in Spanien der Steuerpflicht für „Güter und Forderungen“ unterworfen sind, „deren Inhaber sie sind, wenn diese sich auf spanischem Territorium befinden, hier ausgeübt werden können oder erfüllt werden müssen“. Doch wer beispielsweise seine spanische Immobilie über eine Gesellschaft hält, kann damit die Reichensteuer elegant umgehen: Das neue Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und Spanien, das Anfang 2012 in Kraft getreten ist, schließt eine Besteuerung in Spanien aus, „unabhängig davon, ob die wichtigsten Aktiva der Gesellschaft direkt oder indirekt aus in Spanien befindlichen Immobilien bestehen oder nicht“.

				USA: Auch hier plant die Regierung eine Reichensteuer, um das immense Staatsdefizit abzubauen (Buffet-Steuer). Dazu soll es für Reiche mit einem Jahreseinkommen von mindestens eine Million Dollar einen Mindeststeuersatz von 30 Prozent geben. Derzeit zahlt Präsident Barack Obama mit einem Jahreseinkommen von 1,7 Millionen Dollar lediglich 26 Prozent Steuern, sein millionenschwerer Herausforderer Mitt Romney bei einem Jahreseinkommen von 21,6 Millionen Dollar sogar nur 13,9 Prozent. Gleichzeitig soll der Höchststeuersatz von 30 Prozent Anfang 2012 abhängig von der Einkommenshöhe auf 25 beziehungsweise 12,5 Prozent gesenkt werden.

				In den meisten Ländern drohen aber, wenn der Fiskus nicht zugreift, andere Gefahren:

				
						Ausreichendes Wirtschaftswachstum, um die Schulden tragen zu können, gibt es nicht.

						Auch das Heraussparen aus den Schulden funktioniert nicht, wenn es die großen Industriestaaten der Welt alle gleichzeitig tun und die Nachfrage kollabiert.

						Als letzte Möglichkeit bleibt nur die finanzielle Repression.

				

				Dabei halten Regierungen und Notenbanken die Zinsen für Staatsanleihen niedrig und lassen eine höhere Inflation zu, um die Staatsschulden zu entwerten. Leider schrumpfen dabei auch die in Euro-Anleihen angelegten Ersparnisse der Bürger. Nicht einmal Goldbarren gelten noch als sicher: Ein Verbot des privaten Goldbesitzes, wie es in den USA von 1933 bis 1974 in Kraft war, halten Experten nicht mehr für ausgeschlossen, falls der Goldpreis weiter steigen sollte. Da verwundert es nicht, dass Vermögende statt in Euro und Dollar lieber in asiatische Währungen investieren, deren Wert in den kommenden Jahren noch steigen könnte, dass sie einen Teil ihrer Goldbarren in einen Banktresor in Singapur deponieren möchten, wo Zwangsmaßnahmen und Goldverbote unwahrscheinlich sind, und dass sie gleichzeitig ein Konto, Aktien und Immobilien in Asien anschaffen, da dort keine Strafsteuern und Zwangsanleihen drohen.

				Spätestens seit die Schweiz mit einem neuen Doppelbesteuerungsabkommen deutsche Schwarzgeldbesitzer außer Landes treibt, bleibt als einer der letzten offenen und zugleich sicheren Häfen noch Singapur.

				Hotspot Singapur

				Der Stadtstaat mit einer Fläche von nur 710 Quadratkilometern und knapp fünf Millionen Einwohnern wird in der globalen Schuldenkrise zum bedeutendsten Fluchtpunkt der Reichen und ihrer Berater. Singapur dürfte schon 2013 die Schweiz als wichtigstes Finanzzentrum für die Wohlhabenden der Welt ablösen, das ergab eine weltweite Umfrage von PricewaterhouseCoopers bei Banken und Vermögensverwaltern. Heute leben in dem tropischen Finanzparadies bereits 190.000 Dollar-Millionäre, im Jahr 2016 werden es mehr als 400.000 sein, schätzt die Credit Suisse in ihrem aktuellen „Global Wealth Report“, der Anfang 2012 veröffentlicht wurde.

				Attraktiv wirken nicht zuletzt die kapitalstarken Banken. Das bestätigt eine Studie des Finanzmarktdienstleisters Bloomberg zu den stabilsten Banken der Welt von Anfang 2012. Mit weitem Abstand vorn: die Geldkonzerne Singapurs. DBS, die größte lokale Bank, liegt auf Rang fünf, gefolgt von der United Overseas Bank (UOB) auf Rang sechs. Auf dem Spitzenplatz rangiert die Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC) mit ihrer Privatbanktochter Bank of Singapore (BOS), die sich als stärkste Bank weltweit bezeichnen darf. Der Zufluss an Auslandskapital nach Singapur ist sehr groß. So ist das verwaltete Kundenkapital der BOS seit 2003 durchschnittlich um 24 Prozent jährlich gewachsen, bis auf 26,4 Milliarden Dollar Ende 2010. Nachteil: Die Gebühren sind im Vergleich zur europäischen Konkurrenz zu hoch, Liechtenstein, Österreich und die Schweiz bieten weit günstigere Konditionen, legale Vermögen sind hier immer noch bestens aufgehoben.

				Doch Asiens Steueroase lockt nicht nur Anleger an, die sichere Banken und neue Wachstumsmärkte suchen. Massenhaft ziehen auch Steuerflüchtlinge nach, die ihr Schwarzgeld bislang in der Schweiz gebunkert hatten. Gab es 2011 bereits einen enormen Kapitalabfluss von den Schweizer Banken nach Singapur, wird erwartet, dass dieser in den kommenden Jahren noch massiv anschwellen wird. Denn mit dem neuen Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Schweiz und Deutschland müssen Schwarzgeldbesitzer bis 2013 eine Strafsteuer auf ihr komplettes Schweizer Vermögen zahlen – der Preis für Anonymität und Straffreiheit.

				Doch die Teilenteignung durch den Fiskus wollen viele Steuerhinterzieher nicht hinnehmen. Bis zu 50 Prozent derjenigen, die jetzt in der Schweiz unter Druck geraten, sind nicht geläutert, sie suchen nach anderen Zufluchtsorten für ihr schwarzes Kapital. Ein Großteil davon wird in Singapur landen. Ende 2011 wurden dort bereits über 800 Milliarden Dollar Auslandskapital verwaltet. Die rund 600 Banken und Finanzinstitutionen tragen zehn Prozent zum jährlichen BIP des Stadtstaates bei.

				Der Inselstaat hat zwar in den vergangenen Jahren ebenfalls Doppelbesteuerungsabkommen unterschrieben – unter anderem mit Deutschland –, aber in der Praxis hat sich nichts geändert. Das Bankgeheimnis ist dort heute mindestens so gut wie das der Schweiz in den besten Zeiten. Anfragen ausländischer Steuerbehörden werden von Singapur aus nur in einzelnen, detailliert begründeten Verdachtsfällen überhaupt zur Kenntnis genommen. Und bevor Ermittler im Ausland auf eine Antwort hoffen können, muss die örtliche Steuerbehörde das zweithöchste Gericht des Stadtstaates, den High Court, um Erlaubnis bitten, ob irgendwelche Daten herausgegeben werden können. Bankkunden genießen damit auch weiterhin Schutz vor der Enthüllung privater Informationen.

				Dass die Lage im Tropenstaat noch paradiesisch ist, liegt nicht nur am Steuergeheimnis: Kapitalerträge wie Zinsen und Dividenden sind steuerfrei, die Einkommensteuer ist bei 20 Prozent gedeckelt. Ausländer zahlen sogar nur einen Pauschalsatz von 15 Prozent – und auch der lässt sich häufig auf null bringen. Das liberale Steuersystem macht Singapur als Wohnsitz für Millionäre und Milliardäre immer attraktiver. Eine Aufenthaltsgenehmigung erhalten Ausländer, die mindestens fünf Millionen Singapur-Dollar (2,3 Millionen Euro) anlegen und über ein Gesamtvermögen von 20 Millionen Singapur-Dollar (9,3 Millionen Euro) verfügen. Die entsprechenden Formalitäten erledigen die Banken, die den Behörden auch das erforderliche Vermögen dokumentieren.

				Die Finanzaufsicht legt großen Wert auf Sicherheit und verfolgt beim Thema Bankgeheimnis einen vernünftigen Ansatz. Hier besteht ein Bankgeheimnis, das seinen Namen noch verdient. Kundeninformationen werden nicht ohne Zustimmung des Kunden offengelegt. Singapur bietet einen nahezu idealen Rechtsrahmen für Europäer – nicht unbedingt als Ersatz für Basel, Genf und Zürich, aber als attraktiver Zusatz.

				Viele in der Schweiz präsente Banken bieten auch das Ticket nach Singapur an. Wenn es einen Kunden dorthin zieht, reicht ein Gespräch mit dem Berater, der regelt dann diskret alles Weitere. Das Geld wird überwiesen, der Kunde muss noch nicht einmal in einen Flieger nach Fernost steigen. Der Fluchtpunkt Singapur ist für die Schweizer Banken sehr wichtig geworden, alle bekannten Namen sind dort mittlerweile mit gut funktionierenden Niederlassungen vertreten.

				Singapur entwickelt sich immer mehr zum Tummelplatz für Asiens Reiche. Der Stadtstaat treibt seine Wirtschaft weg von der Produktion hin zu Tourismus und Finanzdienstleistungen. In Singapur entstehen Jachthäfen und Casinos gleich neben eindrucksvollen Hochhäusern, in denen Privatbanken residieren. Das sichert den Zustrom wohlhabender Ausländer. Und eine schnell wachsende Nachfrage nach Luxuswohnungen und Geschäftsräumen. Folge: Die Immobilien- und Lebenshaltungskosten sind extrem hoch. Aber das ist wohl der Preis für die Diskretion und die vielen Steuervorteile.

				Auf dem Sprung: Labuan

				Die 92 Quadratkilometer große Insel vor der Küste von Sabah ist Malaysias Steuerparadies. Mit umfangreichen Steuervergünstigungen für Offshore-Gesellschaften, Banken, Trusts und Versicherungsgesellschaften will Malaysia von hier aus internationales Kapital aktivieren, um den Sprung in eine voll industrialisierte Zukunft zu schaffen. Hier kreuzen sich die Hauptluft- und -seewege der asiatischen Region. Labuan liegt in gleicher Entfernung zu den größten Städten Südostasiens: Bangkok, Hongkong, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila und Singapur. Die Infrastruktur ist gut, das Bankgeheimnis unbeschädigt, es gibt keine Devisen- und Kapitalbeschränkungen. Beste Voraussetzungen dafür, dass die Steueroase Labuan im südchinesischen Meer im Kampf um die Reichen aus dem ostasiatischen Raum die gleiche wirtschaftliche Bedeutung erlangen kann wie die Karibikinseln für die USA oder die Channel Islands für die EU.

				Ende 2011 waren bereits knapp 10.000 Offshore-Gesellschaften und über 600 Offshore-Banken registriert. Da Labuan keinerlei OECD-Abkommen in Steuerangelegenheiten geschlossen hat, ist das Bankgeheimnis auch für Ausländer intakt. Noch ist Labuan eine Steueroase vor allem für Unternehmen, die die ehemalige malaysische Freihandelszone als Drehscheibe für ihre Aktivitäten in Ostasien nutzen. Da ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch Vermögende aus Asien und der Pazifikregion Labuan als sicheren Hort für ihr Kapital entdecken.

				Hongkong: Chinas Geldquelle und mehr

				Obwohl die Sonderverwaltungsregion (SVR) Hongkong mehrere Tausend Kilometer von Singapur entfernt liegt, hat sich in den letzten Jahren eine Rivalität zwischen den Standorten entwickelt. Hongkong punktet durch seine räumliche Nähe zum chinesischen Festland, zu einem der weltweit größten Containerhäfen, Rechtssicherheit und keinerlei Kapitalverkehrskontrollen. Inzwischen hat es seine Industrie (drei Prozent des BIP) nahezu vollständig in das benachbarte Perlflussdelta verlagert und sich zu einem Dienstleistungsstandort gewandelt. Dagegen positioniert sich Singapur als Handelsdrehscheibe für die ASEAN-Region, zudem verfügt der Stadtstaat noch über eine eigene Industrie, die rund 28 Prozent zum BIP beiträgt. Die Infrastruktur ist besser als in Hongkong, die Luft und der Umweltschutz sind es auch. Wer in Hongkong investiert, ist am chinesischen Markt interessiert, wer in Singapur investiert, am südasiatischen Markt.

				Nirgendwo in Asien kommt mehr Geld ins Spiel als an der Börse in Hongkong, Chinas Sonderverwaltungszone ist das Kapitalbeschaffungszentrum für Unternehmen aus der Volksrepublik. Die rund 250 Finanzinstitute aus über 30 Ländern sind eng verbunden mit den mehr als 1.000 multinationalen Unternehmen, die ihr Asien-Headquarter in Hongkong aufgeschlagen haben. Wie ein Magnet wirkt auf diese die nahe gelegene südchinesische Boomregion um Shenzhen und Kanton. Doch Hongkong besitzt nicht nur in Sachen Renminbi (chinesische Währung) eine herausgehobene Stellung. Die ehemalige britische Kronkolonie ist für Anleger auch ein idealer Ausgangspunkt für China-Investitionen. Sie nutzen dort die Wachstumschancen des chinesischen Festlands und kombinieren sie mit der Rechtssicherheit, den niedrigen Steuern und einem flexiblen Arbeitsmarkt.
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				Daneben spielt Hongkong eine wichtige Rolle als Offshore-Zentrum für den Renminbi. Die Börse in Hongkong ermöglicht es ausländischen Investoren, vom kapitalistischen Aufschwung in der Region zu profitieren. Dabei macht die besondere Konstellation aus Schwellenländern mit demografischen Vorteilen und Industrieländern mit großem Know-how, die sich gegenseitig befruchten, den besonderen Reiz des asiatischen Marktes aus.

				Während Hongkong für die Volksrepublik China das Testlabor für den weltweiten Yuan-Handel ist, fühlen sich ausländische Investoren und Anleger mit schwarzen Vermögenswerten vom gesetzlich verankerten Bankgeheimnis angezogen. Und davon, dass im Ausland erzielte Erträge und Einkünfte steuerfrei sind, keine Quellensteuer auf Zinserträge erhoben wird und es keine Doppelbesteuerungsabkommen gibt. Dabei haftet die Hongkong Monetary Authority für Bankeinlagen, auch für die von Ausländern. Und diese kommen mittlerweile verstärkt aus Europa. Als Finanzplatz nimmt Hongkong nach einer aktuellen Studie des Weltwirtschaftsforums von Januar 2012 weltweit den ersten Platz ein. Erstmals überholte die Sonderverwaltungszone damit die USA (Platz zwei), Großbritannien (Platz drei) und Singapur (Platz vier). Auch wenn sich westliche Finanzzentren derzeit verständlicherweise auf kurzfristige Herausforderungen konzentrieren, sollte die Studie für sie ein Weckruf dafür sein, dass ihre langfristige Führungsrolle in Gefahr ist. Hongkongs Finanzindustrie ist kapitalstark und damit langfristig belastbar.

				Mindestens kapitalkräftig sollte man als Investor sein, will man eine Immobilie kaufen. Honkongs Immobilienmarkt gehört derzeit zu den spannendsten der Welt. 2011 stiegen die Preise für Wohnimmobilien um 30 Prozent, die für Luxusimmobilien sogar um 40 Prozent. Im vergangenen Jahrzehnt haben sie sich verdreifacht. Preise von 50.000 Euro pro Quadratmeter sind keine Seltenheit. Der Trend ist wegen des Platzmangels ungebrochen. Experten warnen schon vor einer neuen Immobilienblase.

				Attraktiv ist Hongkong aber nicht nur als Finanzplatz, auch Unternehmen und Händler fühlen sich von der Sonderverwaltungszone angezogen. Viele Einkäufer aus Europa schalten beispielsweise eine Offshore-Gesellschaft in Hongkong ein, um über diese Produkte aus Südostasien und China zu kaufen. Dabei führt der Weg über eine Zwischenholding in einem Drittland. Der Gewinn wird dann in Hongkong verzeichnet.

				Um die Hongkonger Steuervorteile nutzen zu können, ist eine Firmengründung erforderlich. So werden dort viele Gesellschaften mit dem einzigen Zweck betrieben, Gelder bei den Banken in der Sonderverwaltungszone steuerfrei zu parken und zu verwalten. Deutsche Unternehmen mit einer Hongkong-Niederlassung müssen gegenüber dem deutschen Fiskus allerdings einen aktiven Geschäftsbetrieb nachweisen können.

				Grundsätzlich bietet Hongkong – im Gegensatz zu Singapur – für ausländische Investoren keine steuerlichen Sonderanreize. Dennoch – der Steuersatz auf Unternehmensgewinne liegt zwischen null und 17,5 Prozent. Gewinne, die außerhalb der Sonderverwaltungszone erwirtschaftet werden, bleiben wie auch die Zinsen aus Bankguthaben steuerfrei.

				
					
						
								
								Hongkong und Singapur im Steuervergleich (Ende 2011)
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								Mehrwert-, Verkehrs- und Verbrauchssteuern
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								16 %, Steuerbefreiung für Kapitalgewinne, Dividenden und ausländische Einkünfte, persönliche Freibeträge

							
								
								0–17,5 %, Steuerbefreiung für Gewinne, die außerhalb Hongkongs erzielt wurden, und Zinsen aus Bankguthaben

							
								
								Keine Doppelbesteuerungsabkommen
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								Maximal 21 % (ITA), Steuerbefreiung für Veräußerungsgewinne, Dividenden und ausländische Einkünfte für besonders qualifiziertet Personen mit (Steuer-)Wohnsitz Singapur im Rahmen von Rulings 10 %, verhandelbar

							
								
								20 % (ITA), bei Neugründung von dort ansässigen Firmen die ersten drei Jahre Steuerbefreiung (Full Tax Exemption), bei bestehenden Unternehmen bis zu einem Gewinn von 90.000 Dollar Steuerbefreiung für die Hälfte des Gewinns

							
								
								5 % (GTS) für Güter und Dienstleistungen, DBA

							
						

						
								
								Quelle: Bayern Treuhand Obermeier & Kilger

							
						

					
				

				Hongkongs politisches und wirtschaftliches Schicksal ist unentwirrbar mit dem Geschehen in China verwoben. Solange die Metropole eine Schlüsselrolle für Chinas Finanz- und Handelstransaktionen mit dem Rest der Welt spielt, wird sie auch seine herausragende Rolle unter den Offshore-Finanzzentren der Welt halten können. Wer in Asien unternehmerisch tätig ist, für den ist Hongkong heute die allererste Adresse. Wer dagegen als steuerorientierter Investor seine Vermögensaktivitäten dauerhaft ausrichten will, trifft mit Singapur die bessere Wahl.

				Mauritius: Steuersparen im Indischen Ozean

				Mauritius gehört zu den malerischsten Inseldestinationen weltweit: tropische Sandstrände, kristallklares Wasser, üppige Vegetation und eine bizarre Bergszenerie. Dazu Golfplätze in atemberaubender Lage, die zum Bleiben einladen – vor allem Vermögende, die mindestens 500.000 Dollar auf der Insel im Indischen Ozean investieren. Ihnen winkt dafür das Integrated Resort Scheme (IRS), das es ihnen erlaubt, eine Immobilie zu erwerben, sich hier für immer niederzulassen und Mauritius als Steuerwohnsitz zu wählen. Mit der Zahlung einer einmaligen Grunderwerbsteuer von 50.000 Dollar entfallen Vermögen-, Erbschaft-, Schenkung- oder Kapitalgewinnsteuer bei einem späteren Verkauf der Immobilie.

				Einkünfte und Vermögen im Ausland bleiben steuerfrei, Gelder, die auf der Insel erwirtschaftet werden, unterliegen einer Flat Tax von 15 Prozent. Ansonsten sind Grundstücksverkäufe an Ausländer eingeschränkt. Wer von außerhalb Vermögen verwalten will, für den kommt das Konstrukt eines mauritischen Offshore-Trusts infrage. Dessen Gründungskosten liegen bei 2.500 Dollar, die laufenden Kosten bei jährlich 1.000 Dollar. Trust-Vermögen und Erträge sind steuerfrei. Was die Zinsen angeht, hat Mauritius den Status eines Drittstaates, setzt aber das OECD-Informationsaustauschabkommen in Steuerangelegenheiten um. Hier hat das Bankgeheimnis also Löcher! Aber: Wird Geld von einer Schweizer Bank nach Mauritius transferiert, fragt dort niemand nach der Qualität des Geldes. Dennoch bleibt der nachvollziehbare Schwarzgeldfluss als Risiko für den Vermögensinhaber.

				Interessante Perspektiven bietet Mauritius vor allem Unternehmen. Die stellen sich bei einer Auslandsinvestition die Frage, ob durch Treaty-Shopping die Steuerlast auf die Investition optimiert werden kann. Wie schon erwähnt, bezeichnet man als Treaty-Shopping die zulässige Implementierung einer internationalen Unternehmensstruktur in einem Land oder mehreren Ländern, um die Vergünstigungen von Doppelbesteuerungsabkommen nutzen zu können. Bei einer Investition in Indien bietet sich beispielsweise Mauritius als steuerliches Sprungbrett für das Treaty-Shopping deutscher Unternehmen an. Das Land hat als eines von weltweit nur fünf Staaten mit Deutschland ein vorteilhaftes Doppelbesteuerungsabkommen im Hinblick auf Veräußerungsgewinne und Ausschüttungen bei Kapitalgesellschaften abgeschlossen. Die Kombination aus günstiger innerstaatlicher Besteuerung in Mauritius und dem Schutz durch das Doppelbesteuerungsabkommen ermöglicht daher eine optimierte steuerliche Unternehmensstruktur.

				
				

				STEUERLICHE OPTIMIERUNG

				Was das bedeutet, verdeutlicht das Beispiel einer Veräußerung von Anteilen an einer nicht börsennotierten indischen Kapitalgesellschaft:

				
						Bei der ersten Variante erfolgt die Investition direkt über eine deutsche Kapitalgesellschaft,

						bei der zweiten über eine mauritische Zwischengesellschaft.

				

				Dabei wird unterstellt, dass die indische Gesellschaft nicht den Regelungen des deutschen Außensteuergesetzes unterliegt.

				Bei einer direkten Veräußerung der Beteiligung unterliegt der Gewinn der indischen Ertragsteuer, da Indien im Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland das Besteuerungsrecht hat (Art. 13 Abs. 4). Wurde die Beteiligung kürzer als ein Jahr gehalten, liegt die Steuer bei 41,82 Prozent, wurde sie länger gehalten, macht die Steuer 20,91 Prozent aus. In Deutschland wird der Veräußerungsgewinn zu 100 Prozent freigestellt. Folge: Die gezahlte indische Steuer kann in Deutschland nicht auf die Steuerschuld angerechnet werden, die Belastung aus der indischen Steuer bleibt damit in voller Höhe bestehen.

				Bei einer Veräußerung der indischen Beteiligung über eine mauritische Gesellschaft bleibt der Veräußerungsgewinn dagegen steuerfrei. Denn das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Indien und Mauritius räumt Indien kein Besteuerungsrecht ein und Mauritius besteuert den Veräußerungsgewinn trotz Besteuerungsrecht nicht. Die steuerfreien Gewinne aus der mauritischen Gesellschaft müssen zur Weiterleitung nach Deutschland ausgeschüttet werden. Das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und Mauritius sieht vor, dass Mauritius darauf fünf Prozent Quellensteuer einbehält. Das Besteuerungsrecht für die Ausschüttungen hat grundsätzlich Deutschland, das sie aber von der Körperschaftsteuer freistellt und die mauritische Quellensteuer nicht anrechnet. Im Ergebnis beträgt die steuerliche Vorbelastung der Gewinne auf Ebene der deutschen Gesellschaft somit fünf Prozent statt wie im ersten Fall 41,82 beziehungsweise 20,91 Prozent.

				

				

				Unter den derzeitigen steuerlichen Rahmenbedingungen ist für deutsche Unternehmen bei Beteiligungen an indischen Kapitalgesellschaften der Umweg über Mauritius eine lohnenswerte Empfehlung.

				Seychellen: paradiesisch steuerfreundlich

				Prognosen, dass sich die wie eine edelsteinbesetzte Sichel zwischen Äquator und Madagaskar liegende Inselgruppe innerhalb weniger Jahre zu einer Spielwiese für steuerunwillige Einwanderer aus Europa und Asien entwickeln würde, haben sich bislang nicht bestätigt. Ausländer werden nicht bewusst hergelockt. Dennoch kann man hier gegen eine geringe Gebühr steuerbefreite Unternehmen gründen. Operieren die nur im Ausland, unterliegen sie keiner Devisenkontrolle. Seit 1978 ist die Gründung von Foundations möglich, die der Stiftung in Liechtenstein oder Panama ähneln und den Vermögensinhabern größtmögliche Anonymität gewähren. Dieses Rechtskonstrukt setzen seit 2008 vor allem Schweizer Treuhänder in der Vermögensverwaltung ein. Ende 2011 wurden darüber von den Banken in der Hauptstadt Victoria bereits über zwei Milliarden Euro verwaltet – Tendenz steigend.

				Der Inselarchipel gehört zu den schönsten der Welt. Jede der 115 Inseln birgt ihre eigenen Schönheiten und Geheimnisse. Nicht geheim sind die fehlende Einkommen-, Körperschaft-, Erbschaft-, Schenkung- und Grunderwerbsteuer. Das Bankgeheimnis ist zwar strikt, aber seit 2010 werden die OECD-Informationsstandards in Steuerangelegenheiten mit Drittstaaten umgesetzt. Damit lassen sich Schwarzgeldspuren nicht vermeiden. Offshore-Gesellschaften sind nach Zahlung einer Registergebühr von 1.000 Dollar steuerbefreit. Eine Steuerbefreiung gilt zudem für auf den Seychellen beschäftigte Ausländer.

				Steuerfreiheiten am Golf

				Abu Dhabi, Bahrain, Dubai und Katar kämpfen um die Führungsrolle im zukünftigen Finanzzentrum zwischen Europa und Asien. Bereits heute kontrolliert Abu Dhabi den mit 875 Milliarden Dollar größten Staatsfonds der Welt, der von der Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) organisiert wird. Mit einem Anlagevermögen von weit über 400 Milliarden Dollar und rund 400 Banken gilt Bahrain als das Bankenmekka am Golf. Dubai setzt auf seine vollelektronische Börse International Financial Exchange (DIFX), die erste internationale Börse in Nahost. Und eine Börse für ein Drittel der Weltbevölkerung von Indien bis Ägypten, von Istanbul bis Kapstadt. Katar wiederum versucht, Dubai den Rang abzulaufen. Mit geschätzten 1,3 Billionen Dollar Privatvermögen stellen die Staaten des Golfkooperationsrats (GCC) für die Finanzwelt einen lukrativen Markt dar.

				Privatpersonen, die hier eine Immobilie kaufen, profitieren von Nullsteuern, zudem gelten Steuerfreiheiten in den zahlreichen Freihandelszonen und Offshore-Zentren für Unternehmen aus dem Ausland. Steuerlich ist die Welt hier noch in Ordnung. Das gilt mit Einschränkung auch für Steuersünder aus Europa, Afrika und Asien, die bei den Banken in den Emiraten ihr Schwarzgeld parken. Wenn Geld aus der Schweiz überwiesen wird, fragen die Banken am Golf nicht danach, woher es stammt. Doch Vorsicht ist angebracht, die OECD-Informationsaustauschstandards in Steuerangelegenheiten werden seit 2009/2010 – je nach Emirat – umgesetzt. Der Fluss von schwarzem Geld beispielsweise aus der Schweiz ist also im Ernstfall rückwirkend nachvollziehbar.

				Türkei: die Schweiz am Bosporus

				Auf der weltweiten Suche nach einem sicheren Hafen für Schwarzgeld haben deutsche Steuersünder mit illegalem Geld in der Schweiz auch die Türkei entdeckt. Hier zeigen die Banken noch Verständnis, wenn ausländische Kunden ihr Vermögen sicher anlegen wollen – vor allem sicher vor der Steuer. Das drohende Steuerabkommen zwischen Deutschland und der Schweiz hat Ende 2011, Anfang 2012 so manchen Steuersünder zu den Banken am Bosporus getrieben. Denn vielen ist die von den Schweizer Vermögensverwaltern angebotene Option Singapur zu weit weg.

				Vom deutschen Fiskus weitgehend unbemerkt entwickelt sich die Türkei zum neuen Anziehungspunkt für deutsche Steuerflüchtlinge. Das Land ist politisch stabil und mit dem Flugzeug günstig und schnell zu erreichen. Die Wirtschaft boomt, die Banken streben nach internationaler Anerkennung und bieten Anlagen in allen gängigen Währungen an. Dazu kommt eine komplikationslose Übertragung bestehender Konten und Depots – beispielsweise aus der Schweiz. Das geht regelmäßig über Zwischenkonten vor sich. Die Unterlagen über die anonymisierten Nummernkonten werden, ebenso wie in der Schweiz, bankintern gelagert, um verräterischen Schriftverkehr zu vermeiden.

				Zwar hat das deutsche Finanzministerium im September 2011 auch mit der Türkei ein Steuerabkommen geschlossen, das den Datenaustausch nach OECD-Standards ermöglichen soll. Es soll rückwirkend gelten, ist aber formell noch nicht in Kraft. Auch gilt Papier bei deutsch-türkischer Amtshilfe als besonders geduldig. „Deutsche Ermittlungsmöglichkeiten in der Türkei tendieren gegen null“, klagte Anfang 2012 ein hochrangiger Steuerfahnder, der nicht genannt werden will. Besonders hilflos sind hiesige Ermittler, wenn sie deutsches Vermögen aufspüren sollen, das über Clearing-Konten von der Schweiz direkt zu den Banken nach Istanbul geflossen ist. „Die Chancen, diesen Geldern auf die Spur zu kommen und sie den Steuersündern zuzuordnen, sind gering.“

				Steuersünder sollten dennoch vorsichtig sein. Derzeit ist die politische Lage in der Türkei zwar stabil, es bleibt aber Konfliktpotenzial: zum einen der Machtkampf zwischen dem traditionell starken Militär und der amtierenden AKP-Regierung, zum anderen der immer wieder aufbrandende Konflikt mit der kurdischen Minderheit. Diese beiden Faktoren können die politische Lage in der Türkei jederzeit destabilisieren.

				Karibik im Sinkflug

				Sprach man in den letzten Jahrzehnten von Steuerhinterziehung und sicheren Orten für schwarze Kassen, wurden die Inseln der Karibik immer als Erstes genannt. Das galt für das Verwalten großer Privatvermögen wie für milliardenschwere Einlagen von Banken, Fonds und Versicherungen. Steuerfreundliche Gestaltungsmöglichkeiten bei Offshore-Gesellschaften und Trusts, kaum regulierte Fondsverwaltungen und haftungsmäßige Freiräume im Versicherungsbereich haben eine mächtige Finanzindustrie wachsen lassen:

				
						Über 1.700 Versicherungsgesellschaften und rund 100 Rückversicherer auf den Bermudas

						Etwa 10.000 Hedgefonds, 300 Banken und 500 Versicherungsgesellschaften mit einem verwalteten Vermögen von rund zwei Billionen Dollar und 80.000 Offshore-Gesellschaften auf den Cayman Islands

						Weit über 800.000 Offshore-Gesellschaften auf den British Virgin Islands

				

				Dazu kommen auf allen Inseln Banken im Überfluss. Einige Karibik-Oasen sind nach wie vor richtige Renner. Tatsächliche Steuerparadiese aber, die weder Einkommensteuern für Privatpersonen und Körperschaftsteuer für Unternehmen noch Kapitalertrag- oder Erbschaftsteuern erheben, gibt es in der ganzen Karibik nur drei: Anguilla, die Cayman Islands sowie die Turks and Caicos Islands.

				Doch mit der Finanzkrise ist die schärfere Gangart ausländischer Finanzverwaltungen auch in der Karibik angekommen. Diese werfen den dort ansässigen Niederlassungen ausländischer Banken und Versicherungsgesellschaften vor, Milliardenwerte steuerfrei zu verwalten und gleichzeitig die Steuern bei den Muttergesellschaften in der Heimat zu reduzieren. So wie etwa die Schweizer Privatbank Julius Bär, die auf den Cayman Islands Milliardenwerte verwaltete, die Gewinne aber steuerfrei in der Schweiz kassierte („Tagesanzeiger“ vom 17.1.2011).

				Derzeit wandeln sich die karibischen Offshore-Finanzplätze, um bei den High Net-Worth Individuals und institutionellen Investoren nicht an Attraktivität zu verlieren. Um den internationalen Sanktionen von OECD und EU aus dem Weg zu gehen, haben 2009 und 2010 zahlreiche der 34 Inselstaaten dem Druck der großen Industrieländer nachgegeben und einen Informationsaustausch in Steuerangelegenheiten verabschiedet. Damit wurde gleichzeitig das früher strenge Bankgeheimnis für Ausländer ausgehebelt. Obwohl es die schwarze Liste der OECD-Staaten mit unkooperativen Steueroasen seit Anfang 2011 nicht mehr gibt, werden über die Steueroasen der Karibik weiterhin illegale Geldtransfers in großer Menge abgewickelt.

				
				

				HELFER „WIE AFFEN“ TANZEN LASSEN

				So wie beispielsweise im Fall des ehemaligen russischen Ministers für Telekommunikation Leonid Reimann. Dabei sollen nach Erkenntnissen der Frankfurter Staatsanwaltschaft hohe Erträge aus illegalen Geschäften über Tarnfirmen und Scheinrechnungen gewaschen und anschließend genutzt worden sein, um Anteile an Telekom-Unternehmen zu kaufen. Aus Russland floss das Geld auf Konten verschiedener Offshore-Firmen auf Zypern. Von dort aus ging es weiter auf Konten von Offshore-Anlagefonds auf den Bermudas. Aus der Karibik kam das Geld gewaschen zurück nach Russland, wo es für Beteiligungen an russischen Telekom-Unternehmen eingesetzt wurde. Abgewickelt haben diesen Geldkreislauf Treuhand-Firmen in Deutschland, Liechtenstein, Luxemburg und auf den Cayman Islands. Der verursachte Schaden in Russland soll sich auf 440 Millionen Dollar belaufen.

				Das Bundeskriminalamt (BKA) wusste so einiges über dubiose Vorgänge beim Verkauf von Staatsbetrieben in St. Petersburg und an anderen Orten, über dubiose Firmengeflechte in Steueroasen und heimliche Auslandskonten des Ex-Ministers. In Zeugenaussagen war Reimann mit einem Drehorgelspieler verglichen worden, der seine Helfer „wie Affen“ tanzen ließ. Einige Mitwisser sollen später aus Angst vor Rache nichts mehr erzählt, andere sollen ihre Aussagen versilbert haben.

				

				

				Wie in diesem Fall bleiben viele Offshore-Treuhandgesellschaften im Hintergrund. Man kennt KPMG, Deloitte, Ernst & Young und PricewaterhouseCoopers, die für ihre Mandanten weltweit im Offshore-Bereich tätig sind. Hinzu kommen global operierende Anwaltskanzleien wie Appleby, Carey Olsen, Conyers, Maples and Calder, Mourant Ozannes und Walkers. Sie und die vielen Kanzleien vor Ort in den Steueroasen sorgen mit ihrer Infrastruktur für einen reibungslosen Ablauf im Offshore-System. Die damit verbundenen Dienstleistungen umfassen sowohl legale als auch illegale Praktiken.

				Wichtigstes Element des karibischen Offshore-Geschäfts ist der Offshore-Finanzbereich. Er besteht aus Offshore-Banken und umfasst Finanzaktivitäten wie Fonds, Versicherungen, Trusts, Vermögensverwaltung sowie die Ausgabe von Bonds und Konsortialkrediten. Offshore-Gesellschaften sind eine Drehscheibe für all diese Aktivitäten. So kann beispielsweise eine Offshore-Bank auf den Bermudas bei Investoren in der Schweiz Geld sammeln und es an ein Unternehmen in Kanada verleihen. Da die geschäftliche Transaktion nicht auf den Bermudas erfolgt, wird sie als „offshore“ angesehen. Damit fallen für das Geschäft auf den Bermudas keine Steuern an, zudem lassen sich andere regulatorische Freiheiten nutzen.

				Je weiter entfernt der Verwaltungssitz eines Vermögens liegt, desto umfangreicher sollte dies sein, um die Nachteile einer größeren Distanz wettzumachen. Kosten gehören dazu. Bedenken sollte man als Investor, dass bei den Banken auf exotischen Inseln mit Nullsteuern nicht automatisch gute Anlagespezialisten und Vermögensverwalter sitzen. Daher sollte man sich fern der Heimat immer nur auf erste Finanzadressen verlassen.

				Während die Offshore-Zentren der Karibik für unternehmerische Aktivitäten trotz verschärfter Bedingungen auch heute noch attraktiv sind, gilt dies im Bereich der Vermögensverwaltung für Privatpersonen aus Europa weitestgehend nicht mehr. Es sei denn, man besitzt dort eine Immobilie und ist mehrmals im Jahr vor Ort oder man macht Geschäfte auf dem amerikanischen Kontinent und kann das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden.

				Antigua: Ein 281 Quadratkilometer großer Fleck im Ozeanblau mit Stränden, die zu den schönsten der Welt gehören – und mit Nullsteuern für natürliche Personen. Offshore-Gesellschaften bleiben 50 Jahre lang steuerbefreit, danach beträgt die Steuer drei Prozent. Ausländer dürfen Antigua als ständigen Wohnsitz angeben, wenn sie sich dort mehr als 30 Tage im Jahr aufhalten und eine einmalige Gebühr von 20.000 Dollar für eine Arbeitserlaubnis bezahlen.

				
				

				DER ZWEITGRÖSSTE ANLEGER-COUP

				Die hatte der Texaner Sir Allen Stanford, Ritter der Insel Antigua, gerne gezahlt, um dann über die Offshore-Drehscheibe Antigua mit einem Firmengeflecht aus 100 Offshore-Gesellschaften nach Bernard Madoff den weltweit zweitgrößten Anleger-Coup zu landen. Als Stanford in den USA verhaftet wurde, hatte er über 30.000 Anleger um rund sieben Milliarden Dollar geprellt.

				Statt das Geld der Anleger zu investieren, hat er damit seinen aufwendigen Lebensstil und seine unprofitablen Firmen finanziert. Mit 37 Millionen unterstützte er ein Cricket-Team, 333 Millionen wurden in karibische Fluggesellschaften gesteckt, weitere Millionen gab er für Jachten, Frauen und in Spielcasinos aus. Etliche Milliarden aber sind im Firmendickicht verschwunden. Bisher hat die US-Börsenaufsicht SEC vergeblich danach gesucht. Anfang März 2012 wurde der geadelte Betrüger schuldig gesprochen, im Juni wurde er zu 110 Jahren Haft verurteilt.

				

				

				Bahamas: Die Inselgruppe mit über 700 Inseln ist eine klassische Steueroase. Sie gehört mit einem Bruttonationaleinkommen von 21.400 Dollar je Einwohner zu den reichsten Inseln der Karibik. In der Hauptstadt Nassau sind über 110.000 Offshore-Gesellschaften und 500 Banken registriert. Die Qualität, das Finanzdienstleistungsangebot und der Service auf den Bahamas bestechen, das verschafft ihnen einen Vorsprung in der Karibik. Mit einem verwalteten Vermögen von 130 Milliarden Dollar gehören die Bahamas zu den größten Offshore-Zentren für offene Fonds. Unternehmen und Privatpersonen sind steuerbefreit, hohe Register- und Verwaltungsgebühren sind der Preis dafür.

				Wer sich auf den Bahamas niederlassen will, muss ein Mindestvermögen von zwei Millionen Dollar nachweisen und innerhalb von zwei Jahren nach Wohnsitznahme auf den Inseln mindestens 250.000 Dollar investieren. Zuzügler erwartet eine hohe Lebensqualität, allerdings auch hohe Lebenshaltungskosten.

				Bermudas: Über 20.000 Offshore-Gesellschaften haben sich wegen der Nullsteuern auf den Bermudas niedergelassen. Vor allem für Rückversicherungsgesellschaften (1.700) sind sie ein Steuerparadies. Diese arbeiten vor allem für Konzerngesellschaften – ähnlich wie die Betriebskrankenkassen in Europa.

				Auch Privatpersonen sind auf den Bermudas steuerbefreit. Dagegen ist eine Wohnsitznahme für sie hier kaum möglich, es gibt praktisch keine Aufenthaltsbewilligung. Bei der Vermögensverwaltung kommen Trusts zum Einsatz, die Einkommen über 100 Jahre steuerfrei akkumulieren können. Die OECD-Vorschriften gegen Steuerhinterziehung und -betrug werden allerdings umgesetzt. Für europäische Privatpersonen sind die Bermudas damit heute kaum interessant. Für Unternehmen, die offshore aktiv sind und daher die geltenden Steuerfreiheiten innerhalb ihres weltweiten Niederlassungs-Netzwerks nutzen können, sieht es anders aus.

				British Virgin Islands: Mit über 600.000 registrierten Gesellschaften nehmen die British Virgin Islands im weltweiten Offshore-Geschäft einen Spitzenplatz ein. Für Unternehmen, aber auch für Privatpersonen sind Einkommen von außerhalb der Inseln steuerbefreit. Das flexible Trust-Recht und die gute Beraterinfrastruktur machen die British Virgin Islands zu einem idealen Standort für die Vermögensplanung mit Trusts. Damit lassen sich vor allem Vermögen vor Pflichtteilsansprüchen enterbter Erben schützen. Aufenthaltsbewilligungen sind auf 25 Jahre beschränkt.Beim Immobilienerwerb wird zwischen „Land der Krone“ (Land im öffentlichen Besitz) und „Privatland“ unterschieden. Während man Land der Krone nur pachten kann, benötigen Ausländer für den Kauf von Privatland eine von der Regierung erteilte Lizenz. Für wirklich Reiche sind auch einige Inseln im Angebot. Generell werden beim Immobilienkauf britische Zuzügler bevorzugt. Steuerhinterzieher aus den USA und Europa sollten vorsichtig sein: Die OECD-Vorschriften gegen Steuerhinterziehung und -betrug werden umgesetzt.

				Cayman Islands: Die Caymans sind der fünftgrößte Finanzplatz der Welt, über zwei Billionen Dollar werden hier verwaltet. Eine echte Nullsteuer-Oase für Unternehmen und Privatpersonen. Das Trust-Gesetz gilt als vorbildlich im internationalen Offshore-Wettbewerb, es ermöglicht unter anderem, die strengen Erbschaftsregeln vieler Staaten zu umgehen. Trusts sind bis zu 50 Jahre steuerbefreit. Zuzügler erhalten für eine Aufnahmegebühr von 18.300 Dollar und ein Immobilieninvestment von rund 200.000 Dollar eine „Full Permanent Residence“ – wenn sie gute Referenzen nachweisen können. Für Fremde beschränkt sich das gesellschaftliche Leben auf den Inseln auf die multinationale und monetär orientierte Ausländergemeinde – vorrangig aus der Finanzwelt.

				Die Cayman Islands sind vor allem für jene empfehlenswert, die für legale internationale Geschäfte eine Nullsteuerbasis suchen. Denn die OECD-Auskunftsrichtlinien in Steuerangelegenheiten werden eingehalten. Mit den Rekordverlusten in der Finanzindustrie 2008 haben auch die Staatsschulden der Caymans einen Höchststand erreicht. Um den Staatshaushalt zu sanieren, wurden 2010 die Steuern auf Tabak, Glücksspiel und Lotteriegewinne erhöht. Banken und Hedgefonds bleiben auch weiterhin steuerbefreit.

				Niederländische Antillen und Aruba: Die Inselgruppe Bonaire, Curaçao und das heute unabhängige Aruba schufen als Erste Gesetze, die eine günstige Steuergestaltung für Offshore-Gesellschaften ermöglichten. Die Unternehmenssteuersätze liegen derzeit zwischen 2,4 und drei Prozent. Diese Steuervorzüge gelten bis 2019, aber nur noch für Gesellschaften, die vor 1999 gegründet wurden. Die Vorteile haben sich mit den Doppelbesteuerungsabkommen zwischen den Niederlanden und den USA sowie Großbritannien auf die gesamten Niederländischen Antillen ausgeweitet.

				Die neue, OECD-freundliche steuerbefreite Gesellschaftsform gibt es seit 2009. Sie heißt „Befreite Unternehmung der Niederländischen Antillen (NABV)“ und wird vorrangig als Holding eingesetzt. Bei ihr sind 95 Prozent des Einkommens aus der Beteiligung an einer ausländischen Gesellschaft steuerfrei, die restlichen fünf Prozent werden mit 34,5 Prozent besteuert. Das ergibt einen Effektivsteuersatz von 1,725 Prozent. Zudem dürfen gezahlte Auslandssteuern angerechnet werden. Immobilienfirmen sind von den Gewinn- und Kapitalertragsteuern auf Einkommen aus ausländischen Immobilieninvestitionen befreit.

				Die Gründung einer Offshore-Gesellschaft auf den Niederländischen Antillen ist für international verschachtelte Unternehmen interessant, wenn aufgrund der Doppelbesteuerungsabkommen Vorteile im Vergleich zu einer Nullsteuer-Oase erzielt werden können. So ermöglicht es zum Beispiel das Abkommen mit den Niederlanden, Gewinne und Lizenzeinnahmen quellensteuerfrei auf die Niederländischen Antillen zu transferieren, um diese dort gänzlich steuerbefreit auszuschütten.

				Privatpersonen sind mit ihren Auslandseinkünften und -vermögen steuerbefreit. Für ihre private Vermögens- und Steuerplanung bietet sich die private Stiftung, die „Stichting“ an, diese zahlt auf eingebrachte Vermögen keinerlei Steuern. Im Gegensatz zum Trust ist die Stichting eine juristische Person, die eine Trennung zwischen dem gesetzlichen und dem wirtschaftlichen Eigentümer von Vermögenswerten zulässt.

				St. Lucia: Die nur 619,5 Quadratkilometer große Vulkaninsel zählt zu den modernsten Offshore-Zentren in der Region. Für Gesellschaften und Privatpersonen gilt Steuerfreiheit! Einziger Nachteil für Steuersünder: Das OECD-Informationsaustauschabkommen bei Steuerbetrug und -hinterziehung wird umgesetzt. Um vor lästigen Steuerbehörden in der Heimat sicher zu sein, müssen Steuersünder auf der Suche nach einem sicheren Hafen für Schwarzgeld also weiterziehen.

				Die Immobilienpreise hängen stark von der Konjunkturlage der USA und vom Dollarkurs ab, um beides steht es 2012 nicht zum Besten. Karibik-Immobilien werden derzeit unter Preisdruck veräußert. Für Euro-Zahler ein guter Zeitpunkt, sich dort einzukaufen.

				Fast jeder Inselstaat hat eigene Grund- und Immobilienkaufgesetze, daher sollte immer ein Anwalt eingeschaltet werden. Auf einzelnen Inseln gelten für Ausländer zwar Beschränkungen bei der Grundstücksgröße, grundsätzlich sind Fremde aber willkommen. Daueraufenthaltsgenehmigungen werden problemlos erteilt. Wegen der moderaten Preise sind bei deutschen Käufern vor allem Immobilien auf Antigua, Barbuda und in der Dominikanischen Republik bevorzugt. Als beliebteste Plätze bei internationalen Immobilienkäufern gelten Antigua, St. Lucia, Barbados, Curaçao und die Isla Margarita.

				Das US-Offshore-System

				Eine der bedeutendsten Steueroasen und das größte Schwarzgeld-Paradies weltweit, so lassen sich die USA beschreiben. Versuchten die US-Behörden Anfang der 1960er-Jahre noch, gegen den Offshore-Steuermissbrauch durchzugreifen und gegen die Steueroasen vor allem in der Karibik vorzugehen, sind die Vereinigten Staaten heute fest in das weltweite Offshore-System eingebunden. Das gilt vor allem für unternehmerische Aktivitäten.

				Das US-Offshore-System funktioniert in drei Stufen. Auf Bundesebene bieten die USA eine Reihe von Steuerbefreiungen, Geheimhaltungsklauseln und Gesetzen, die darauf abzielen, in bester Offshore-Manier ausländisches Kapital anzulocken. So ist es US-Banken unter anderem erlaubt, Gewinne aus Straftaten, die im Ausland erfolgt sind, anzunehmen. Auch gelten für Banken Sonderregelungen, die sicherstellen, dass die Identität von Ausländern, deren Geld in den USA liegt, Dritten nicht preisgegeben wird.

				Die einzelnen Bundesstaaten halten unterschiedliche Offshore-Köder bereit. In Florida beispielsweise wickeln vor allem Vermögende aus Lateinamerika ihre Bankgeschäfte ab. Ein Großteil dieser Vermögen stammt von Steuerflüchtigen oder ist kriminell erworbenes Geld, das durch die US-Geheimhaltungspraktiken geschützt ist, denn in der Regel tauschen die USA keine Bankdaten mit den Herkunftsländern der Kunden aus. In Bundesstaaten wie Delaware, Nevada und Wyoming gelten sehr günstige und ausgeprägte Formen kaum regulierter Geheimhaltung für Unternehmen, sodass hier große Mengen an illegalem Geld aus aller Welt angekommen sind. Diese Bundesstaaten unterliegen jedoch – wie alle anderen auch – den vollen Einkommen- beziehungsweise Körperschaftsteuern der USA. Steuerfreiheit gibt es nur, solange unter anderem keine Geschäfte in den USA abgewickelt, keine Handelslizenzen oder Bundessteuernummern beantragt und die Gewinne der Gesellschaft nicht in den USA ausgeschüttet werden. In jedem Fall ist vor Ort fachkundige Beratung nötig.

				Vor allem Delaware ist mit seiner niedrigen Konzessionssteuer und seinem unkomplizierten Gesellschaftsrecht bei Ausländern für Gesellschaftsgründungen unter anderem von Offshore-Fonds gefragt. Hier sind Mitte 2012 nach Angaben des Registergerichts über 695.000 Gesellschaften registriert.

				Unter ihnen befinden sich 50 Prozent all jener Unternehmen, deren Aktien an der Wall Street in New York gehandelt werden. Auch die Deutsche Bank ist vor Ort. Nach einer Attac-Recherche ist die deutsche Großbank in Delaware an mehr Offshore-Gesellschaften beteiligt als an Unternehmen in Deutschland zusammen. Laut Attac hat die Deutsche Bank insgesamt mehr als die Hälfte (51,35 Prozent) ihrer Tochter- und Zweckgesellschaften sowie assoziierte Unternehmen in Steuerparadiesen angesiedelt. Gefolgt von der mittlerweile ebenfalls zur Deutschen Bank gehörenden Postbank (22,33 Prozent) und der Commerzbank (23,43 Prozent). Mit ihren Niederlassungen in Offshore-Finanzplätzen enthalten die Banken dem Staat Steuern in Milliardenhöhe vor. Ganz so, als hätten sie seit 2008 – mit Ausnahme der Deutschen Bank –nie von den staatlichen Bankenrettungen profitiert.

				Unternehmen nutzen den Standort Delaware auch, weil es hier weder eine allgemeine Verkaufssteuer noch eine Unternehmenssteuer gibt. Das Tax Justice Network bezeichnet den US-Bundesstaat als „den undurchsichtigsten und heimlichtuerischsten Finanzplatz der Welt“ – noch vor Luxemburg, der Schweiz, den Cayman Islands und Großbritannien.

				„Was Delaware und Nevada für Steuerhinterzieher so wertvoll macht, ist ein Informationsgeheimhaltungs-Agreement mit der US-Steuerbehörde IRS“, stellte die Weltbank Anfang 2012 in ihrem aktuellen Schwarzgeldbericht fest. Die Schweiz und andere Steuerparadiese haben sich oft darüber beklagt, dass die US-Behörden bei der Verfolgung von Steuervergehen recht selektiv vorgehen. Der Finanzplatz Miami ist als sicherer Hafen für Offshore-Gelder vor allem aus der Karibik und Lateinamerika bekannt. Die US-Justiz nimmt jedoch auch 2012 keinen Anstoß daran, dass die Anleger in ihren Heimatländern Steuern hinterziehen. Bislang haben die US-Justizbehörden am Finanzgebaren von Delaware und Miami und der dort registrierten Banken, Hedgefonds und sonstigen Finanzinstitutionen nichts auszusetzen gehabt.

				Was für Delaware gilt, gilt auch für den US-Bundesstaat Nevada. Die dortigen Steuerfreiheiten werden von namhaften US-Unternehmen wie beispielsweise Apple genutzt, wie die „New York Times“ am 28.4.2012 berichtete: Apple hat seinen Unternehmenssitz in Cupertino im US-Bundesstaat Kalifornien. Doch mit einem kleinen Büro und 20 Beschäftigten in Reno im US-Steuerparadies Nevada vermeidet Apple in Kalifornien und 20 weiteren US-Bundesstaaten Steuerzahlungen in Milliardenhöhe. Der Satz für die Unternehmensbesteuerung in Kalifornien lag Anfang 2012 bei 8,84 Prozent – in Nevada bei null. Außerdem hat Apple Firmenableger in den Steueroasen Irland, den Niederlanden, Luxemburg und auf den British Virgin Islands. Hier finden Außenstehende kaum mehr als ein Namensschild, einen Briefkasten und anonyme Büros in einer größeren Anwalts- oder Steuerkanzlei.

				Auf den ausgewiesenen Gewinn von 34,2 Milliarden Dollar im Jahr 2009 hat Apple 3,3 Milliarden Dollar an Steuern gezahlt. Ohne das Zwischenschalten der Gesellschaften in den Offshore-Zentren wären es nach Berechnungen der „New York Times“ (Ausgabe vom 25.4.2010) 2,4 Milliarden Dollar mehr gewesen. Die Gesamtbelastung entsprach einer Steuerquote von 9,8 Prozent. Dagegen lag die Steuerquote beim US-Handelskonzern Wal-Mart bei 24 Prozent. Denn Wal-Mart musste – ohne Gesellschaften in Steuerparadiesen – für den ausgewiesenen Unternehmensgewinn von 24,4 Milliarden Dollar 5,9 Milliarden Steuern zahlen.

				Ein wesentlicher Grund, warum US-Unternehmen wie Apple, Google, Cisco, Intel, Oracle, Amazon, Hewlett-Packard oder Microsoft selbst innerhalb der USA ihre Steuerlast offshore reduzieren können, ist, dass diese Unternehmen nicht nur Einnahmen aus dem Produkt- und Dienstleistungsverkauf, sondern auch aus Rechten und Lizenzen erzielen. Letztere fallen vertraglich gesteuert in Steuerparadiesen an. So bleiben beispielsweise bei Apple 70 Prozent der Gewinne im Ausland unversteuert.

				Multinationale Konzerne geben in ihren Konzernbilanzen zwar an, wie viel Steuern sie insgesamt gezahlt haben. Sie veröffentlichen jedoch nicht, wie hoch die Steuern bei den Niederlassungen rund um die Welt im jeweiligen Sitzland waren. Geschweige denn, in welchen Ländern keine oder nur geringe Steuern gezahlt wurden. Jeder Kauf bei Apple, jedes Herunterladen von Songs, Filmen oder einer App irgendwo auf der Welt bewirkt bei der Apple-Tochter iTunes S.à.r.l. in Luxemburg Lizenzeinnahmen von 20 Prozent. 2009 kam so mehr als eine Milliarde Dollar zusammen. Diese Gelder werden in Luxemburg nur gering besteuert, anders als in Ländern wie Großbritannien, Frankreich oder den USA, wo der Kauf oder das Herunterladen erfolgt und eigentlich auch die Steuern anfallen würden.

				Und das geht so: Apple gehörte zu den ersten Unternehmen, die Vertriebspartner im Ausland mit dem Status eines „Kommissionärs“ und nicht eines „Händlers“ belegten. Da Kommissionäre steuertechnisch gesehen zu keiner Zeit im Besitz einer „Ware“ sind, fallen bei ihnen auch keine oder kaum Steuern an. Das erlaubt beispielsweise dem Vertriebspartner – eine Apple-Tochter – im Hochsteuerland Deutschland das Geschäft virtuell über das Offshore-Zentrum Singapur abzuwickeln. Der Großteil des Gewinns aus diesen Transaktionen wird damit nicht in Deutschland, sondern mit den günstigen beziehungsweise Nullsteuersätzen in Singapur besteuert.

				Über ein Netzwerk von Niederlassungen in Steuerparadiesen hat es Apple 2009 verstanden, auf den im Ausland angefallenen Gewinn in Höhe von 24 Milliarden Dollar – was 70 Prozent des Gesamtkonzerngewinns ausmacht – nur 3,2 Prozent Steuern zu zahlen. Im Jahr 2010 lag die Steuerquote sogar bei nur 2,2 Prozent. Und das, obwohl mindestens 50 Prozent der Produktherstellung, Patententwicklung und des Marketings in Kalifornien erfolgte. Teilt man die im Ausland gezahlten Steuern entsprechend dem tatsächlichen Aufwandsschlüssel zwischen diesen Ländern und den USA auf, zeigt sich, dass die USA 2,4 Milliarden Dollar mehr Steuern hätten einnehmen müssen. Unternehmensrenditen von 15, 20 und mehr Prozent sind ohne Steuereinsparungen über den Umweg Offshore-Welt kaum möglich.

				Die Heimatländer der Konzerne wissen das. Aber was sollen sie dagegen unternehmen? Müsste Apple beispielsweise in den USA mehr Steuern zahlen, würde der Konzern damit drohen, aus Kalifornien wegzuziehen. Cupertino würde dann nicht nur seinen größten Arbeitgeber verlieren, sondern jährlich auch acht Millionen Dollar weniger Grundsteuer einnehmen. Und: 47.000 Beschäftigte mit ihren Steuer-und Sozialabgaben sowie ihrer Kaufkraft für den örtlichen Handel ständen für die Stadt auf dem Spiel.

				Die dritte Offshore-Stufe der Vereinigten Staaten besteht aus einem kleinen Netz von Überseesatelliten: Während die US-amerikanischen Virgin Islands in der Karibik als Steuerparadies bedeutungslos sind, dienen die Marshallinseln vor allem als Schiffsregister. Der Pazifikstaat stellte beispielsweise die Gefälligkeitsflagge für die vom Ölmulti BP betriebene Ölplattform Deepwater Horizon, deren Untergang 2010 für die Umweltkatastrophe im Golf von Mexiko verantwortlich war. Auch Liberia auf dem afrikanischen Kontinent ist als Schiffsregister bekannt.

				Oh, wie schön ist Panama

				Das größte Steuerparadies im US-Einflussgebiet ist Panama, das durch seine Freihandelszone zu einem der weltweit schmutzigsten Geldwäschebecken geworden ist. Das zentralamerikanische Land ist mit dreieinhalb Millionen Einwohnern gerade mal so groß wie Berlin. Doch der kleine Binnenmarkt hat ausländische Investoren 2011 nicht davon abgehalten, rund drei Milliarden Dollar zu investieren. Rund 14.000 Schiffe passieren jedes Jahr den Panamakanal. Sie transportieren Waren von Europa an die Westküste der USA oder von der US-Ostküste nach Asien. Die Giganten der Schifffahrt, die sogenannten Post-Panamax-Containerschiffe, passen noch nicht durch die Schleusen. Deshalb wird gerade für fünf Milliarden Dollar ein neues Schleusensystem gebaut, das 2014 in Betrieb gehen soll. Das Land erweist damit dem Rest der Welt einen großen Dienst, da es ein Nadelöhr im globalen Handel beseitigt.

				Aber schon heute ist der mittelamerikanische Zwerg auf See ein Riese und die größte Seemacht der Welt: 25 Prozent der internationalen Flotte, das sind rund 12.000 Schiffe von Eignern aus aller Herren Länder, sind dort registriert. Die Gewinne, die sie mit ihren Schiffen unter der Flagge Panamas einfahren, bleiben steuerfrei. Hinzu kommt, dass Mannschaften hier billig zu haben sind, Tariflöhne sowie bürokratische Vorschriften, die von den Seemannsgewerkschaften vieler Hochsteuerländer gefordert werden, lassen sich umgehen.

				Panama ist die größte Steueroase im amerikanischen Einflussgebiet, die steuerliche Anziehungskraft des Landes hat unter dem weltweiten Wandel der letzten Jahre nicht gelitten. Die Attraktivität des Standorts geht im Wesentlichen auf ein Gesetz aus dem Jahr 1964 zurück, mit dem vor allem Einkünfte aus dem Ausland steuerfrei gestellt wurden. Insbesondere reiche US-Privatpersonen und US-Unternehmen zieht es hierher. Berüchtigt ist der Staat unter den Steueroasen für seine Wildwest-Methoden. Die Infrastruktur mit Anwaltskanzleien und Treuhandgesellschaften ist zwar gut, man sollte sich die aber vorher schon sehr genau ansehen.

				Zahlreiche Unternehmen nutzen die zentrale Lage Panamas mit der größten Zollfreizone der westlichen Welt. Für sie ist das Land eine Drehscheibe in Zentralamerika. Es gibt wohl kaum ein zweites Land weltweit, in dem die Gründung einer Gesellschaft so preiswert und unbürokratisch über die Bühne geht. Aktuell sind über 200.000 Offshore-Gesellschaften registriert. Sie brauchen weder Jahresabschlüsse vor- noch Profite offenzulegen und sie sind steuerfrei. Firmenmäntel kann man von der Stange kaufen, das Grundkapital liegt in der Regel bei 10.000 Dollar.

				Steuerfrei sind auch Offshore-Gesellschaften, über die Vermögen verwaltet werden, darunter die sogenannten Panama-Stiftungen (Fundación de Interés Privado, LFIP), die nach dem Vorbild der Liechtenstein-Stiftung entwickelt wurden. Die Bandbreite der Stiftungszwecke entspricht dem Grundsatz der Stiftungsfreiheit im Lande. Dieser kann sich unter anderem auf die „allgemeine Steueroptimierung“ oder auf die „spezielle Steueroptimierung im Rahmen der Auslagerung des Vermögens des Stifters“ ausgerichtet sein. Ein Kapitalnachweis ist nicht nötig, eine Vermögensaufstellung ebenso wenig. Zudem werden die Statuten vom Registeramt nicht inhaltlich kontrolliert, ein lokaler Stiftungsrat ist nicht erforderlich und eine Staatsaufsicht besteht auch nicht. Das alles garantiert eine liberale, diskrete, praktische Gründung und Verwaltung. Da das Erbrecht von Drittstaaten in Panama keine Rolle spielt und die Auswahl der Begünstigten im freien Ermessen des Stifters liegt, bietet sich eine solche Stiftung für einen optimierten Vermögenstransfer über Generationen hinweg an.

				Panama hat sich in den letzten Jahren immer mehr zu einem Rückzugsparadies für Reiche aus Europa entwickelt, nachdem die Festungen Liechtenstein und Schweiz von den Finanzministern der EU erfolgreich gestürmt wurden. Mit zweistelligen Zuwachsraten des Finanzsektors wird das Land zu einem Vorzugsziel von Steuerflüchtlingen, die ihre Gelder dorthin transferieren. Rund 150 nationale und internationale Finanzhäuser bieten eine umfangreiche Dienstpalette an. Die glänzenden Geschäfte der Banken haben einen Boom der gesamten Wirtschaft ausgelöst. Die Geldhäuser übernehmen nicht nur große Beträge, die bislang auf Konten in der Schweiz oder in Liechtenstein lagerten. Zu ihren Neukunden zählen aktuell auch vermehrt reiche Spanier, denen die Anlageplätze in Europa nicht mehr sicher genug sind und die den Anstieg der Steuern in ihrer Heimat leid sind.

				Um die Inhaber der von ihnen verwalteten Gelder zu anonymisieren, stülpen die Banken in Panama in der Regel eine Gesellschaft (Sociedad Anónima, S.A.) über das Vermögen. Damit wird auch die EU-Zinssteuer umgangen. Die Gründungskosten liegen bei etwa 1.500 Dollar, die laufenden jährlichen Kosten bei etwa 500 Dollar. Alle ausländischen Bankkunden profitieren davon, dass das OECD-Informationsaustauschabkommen bei Steueranfragen aus Drittstaaten nicht umgesetzt wird. Für Deutsche ist eine Panama-Gesellschaft jedoch nur sinnvoll, wenn der Wohnsitz des Inhabers außerhalb Deutschlands liegt.

				Ausländer können in Panama – abgesehen von Inseln, Stränden und bestimmten Grenzzonen – Grundbesitz frei erwerben. Die Immobilienkäufer sind auf 20 Jahre steuerbefreit und erhalten mit dem Kauf eine Daueraufenthaltsgenehmigung. Die Immobilienpreise sind im Vergleich zu den USA und Europa günstig, die Lebenshaltungskosten auch.

				Panama ist heute der fortschrittsgläubigste, kraftstrotzendste und spannendste Staat in Mittelamerika. Das Land hat es dank seiner geografischen Logenlage zwischen zwei Ozeanen geschafft, sich wie eine Spinne im Netz der lateinamerikanischen Finanzströme und weltweiten Handelswege festzusetzen.

				Uruguay: Steueroase mit Schattendasein

				Uruguay auf dem südamerikanischen Kontinent stand weder wegen unfairen Steuerwettbewerbs auf der schwarzen Liste der OECD, noch hat es die Financial Action Task Force als unkooperativ in Bezug auf Anti-Geldwäsche-Politik eingestuft. Es sind zwei Faktoren, die die Anziehungskraft der „Schweiz Südamerikas“ als Steueroase ausmachen:

				
						Gesellschaften in Freihandelszonen (SAZF), die überhaupt keine Steuern zahlen

						Offshore-Banken in Freihandelszonen (IFE), die steuerbefreit sind, aber Beiträge zur Sozialversicherung zahlen

				

				Die SAZF ist auf Tätigkeiten innerhalb der uruguayischen Freihandelszonen beschränkt und kann Inhaberaktien ausgeben. Eine IFE darf dagegen keine Inhaberaktien ausstellen und muss ein bestimmtes Mindestkapital einbringen. Zudem müssen ihre Direktoren registriert und die Aktionäre der Gesellschaft der Zentralbank genannt werden. Für Privatpersonen gilt steuerlich das Territorialprinzip, Einkommen aus und Vermögen im Ausland werden somit in Uruguay nicht besteuert.

				Insofern ist das Land eine Steueroase für Privatpersonen. Sie profitieren heute auch davon, dass das OECD-Informationsaustauschabkommen in Steuerangelegenheiten nicht umgesetzt wird. Doch das Land ist zu klein, um sich dauerhaft dagegen wehren zu können, als Finanzplatz steht es unter enormem internationalen Druck. Zwischenzeitlich wurde ein Gesetz verabschiedet, dass bei Verdacht auf Steuerbetrug das Bankgeheimnis aufhebt. Das gilt vor allem für Ausländer, die vorranging aus den Nachbarländern Argentinien und Brasilien kommen, bei den Banken in Montevideo ihr Schwarzgeld bunkern und die Wochenenden in eigenen Immobilien verleben. Finanzielle Mittel für das Luxusleben an der Südatlantikküste haben sie reichlich.

				Das politisch stabile Uruguay gehört zu den attraktivsten Ländern für Immobilien-Investitionen in Südamerika. Als Steueroase ist es nur für Südamerikaner interessant, als Offshore-Platz wird es trotz aller Anstrengungen auch künftig ein Schattendasein führen.

				Ozeaniens Oasen

				Wer träumt als Steuerhinterzieher nicht manchmal davon, seine Zeit ohne Steuerstress allein auf einer unbewohnten Südseeinsel zu verbringen? Die Inseln im Südpazifik locken nicht nur mit kristallklarem Wasser und bizarrer Schönheit, sondern auch mit Nullsteuern. Doch sie sind in den letzten Jahren wegen Geldwäsche weltweit ins Gerede gekommen. Und: Die fehlenden Finanz- und Serviceangebote machen so manchen Nullsteuer-Traum auf den Schatzinseln zunichte.

				Hinzu kommt, dass sich die Großsteueroase südpazifischer Raum nicht so entwickelt hat, wie man das angesichts des boomenden asiatischen Marktes erwartet hatte. Die Folgen sind nicht ausgeblieben: Nauru ist pleite, die Staatsfinanzen in Papua-Neuguinea sind angeschlagen, auf den Salomonen herrschen bürgerkriegsähnliche Zustände und die Fidschi-Inseln werden von ethnischen Spannungen erschüttert.

				Dennoch, neben den oben genannten Ländern versuchen sich auch andere mit Nullsteuern für Privatpersonen oder weitgehender Steuerbefreiung für Offshore-Gesellschaften, Banken, Fonds, Trusts und Versicherungen vor allem für Interessierte aus Australien und Südostasien zu profilieren: die Cook-Islands, die Inselgruppe Französisch Polynesien, die Marshallinseln, Mikronesien-Palau, die Pitcairn Islands, Samoa, Tonga und Vanuatu. Teils mit zweifelhaftem Erfolg. So war Nauru in den 1990er-Jahren eine berüchtigte Geldwaschanlage für die russische Mafia. Rund 70 Milliarden Dollar sind innerhalb weniger Jahre aus dunklen Quellen über Konten von 400 in Nauru registrierten Banken geflossen und gewaschen worden. Alle hatten dieselbe Adresse – ein Regierungspostfach. Diese Einnahmequelle ist mittlerweile auf internationalen Druck hin versiegt. Auch das Geldverdienen mit Vogeldung ist vorbei, der hatte die Insel einst zum reichsten Land der Erde gemacht. Durch den steuersparenden Kapitalismus ist Nauru jedoch innerhalb weniger Jahre in den Status eines Entwicklungslandes zurückgefallen.

				Statt sich mit Angeboten zum Steuersparen bei Vermögenden und Unternehmen anzubiedern, sollten sich die Inseln im Pazifik lieber auf ihre Stärke besinnen: ein Paradies für Urlauber und vermögende Aussteiger zu sein. Damit lässt sich gutes Geld verdienen. Und Steuerhinterzieher können sich das mit ihrem in der Schweiz oder Luxemburg gebunkerten Schwarzgeld leisten.

				Steuerparadiese auf See

				Doch nicht nur an Land lassen sich Steuern sparen. Wer sich beispielsweise auf dem Luxusschiff „The World“ mit einem Appartement einkauft und im Jahr mindestens 183 Tage an Bord verbringt, hat offiziell keinen Steuerwohnsitz mehr und kann den harten Steuerrealitäten dauerhaft entfliehen. Die Hochsee-Residenz bietet auf zwölf Decks einer exklusiven Weltbürgergemeinschaft die Annehmlichkeiten eines Luxus-Ressorts, kombiniert mit der Mobilität eines Kreuzfahrtschiffs. Und das liegt nie länger als zwei, drei Tage am Stück in den Häfen dieser Welt. Voraussetzung für die Steuerfreiheit ist ein nachweisbares Eintrittsgeld von mindestens fünf Millionen Dollar.

				Wer also über das nötige Kleingeld verfügt, die Verbindungen zur Heimat ernsthaft kappen will und seetüchtig ist, für den sind die vier Wände auf See eine steuerfreie Alternative. Im schlimmsten Fall wird er in dem Land versteuert, unter dessen Flagge das Schiff fährt – in den beiden hier aufgeführten Fällen eine Nullsteuer-Oase in der Karibik (weitere Informationen für Millionäre unter www.aboardtheworld.com und www.residences.fourseasons.com).

				Brisant ist auch die Frage, wie Unternehmen, die auf einem Schiff registriert sind, ihre Einkünfte zu versteuern haben. Die Steuern werden prinzipiell dort erhoben, wo das Unternehmen als juristische Person seinen Sitz hat oder wo die Geschäftsleitung die Geschäfte steuert. Dies dürfte auf Schiffen schwer zu ermitteln sein – und zeigt das Dilemma des internationalen Steuerrechts: Das Sitzprinzip ist in einer globalisierten Welt antiquiert. Die Frage, wo virtuelle Unternehmen zu besteuern sind, ist kaum zu beantworten. Auch hier könnte es letztlich das Land sein, unter dessen Flagge das Schiff steht – in der Regel ein Steuerparadies.

				

			

		

	
		
			
				

				Kapitel 10: Der Kauf der Steuerhinterzieher-CDs und was danach geschah

				Kapitel 10

				Der Kauf der Steuerhinterzieher-CDs und was danach geschah

				Im Frühjahr 2008 bekamen die Beatles, Pink Floyd und Madonna Konkurrenz – eine ganz unmusikalische allerdings. Plötzlich wurden lausig zusammenkomponierte CDs weltbekannt: Die sogenannten Steuerhinterzieher-CDs gehören zu den erfolgreichsten Scheiben aller Zeiten. Mit diesen CDs, auf die Datendiebe ihre Beute pressten, wird mehr Geld gemacht als mit „St. Peppers“, „The Dark Side of the Moon“ oder „Like a Virgin“. Es handelt sich um Debütalben von Straftätern, die sich Daten von steuerhinterziehenden Bankkunden beschafft haben. Anders als die Debütalben von Britney Spears oder Whitney Houston verkaufen sich diese CDs jeweils nur ein einziges Mal, vor allem auf dem deutschen Markt. Käufer ist der Staat, das Einspielergebnis kolossal. Von etlichen Hundert Millionen Euro Gewinn ist die Rede, hinzu kommen spektakuläre Windfall-Profits, die sich ganz nebenbei ergeben: Sensationell ist, dass die CDs schon Millionen einspielen, bevor sie öffentlich abgespielt werden.

				Allein das bloße Bekanntwerden der Tatsache, dass der Staat den Ankauf prüft, macht Steuerhinterzieher panisch und treibt sie zur Selbstanzeige – über 50.000 waren es nach Auskunft des Bundesfinanzministeriums bis Mai 2012 Die Wirkung, die von den Steuerhinterzieher-CDs ausgeht, ist stärker als die aller bekannten Sanktionen: Weder die Androhung von Geld- und Freiheitsstrafen noch der Versuch, Steuerstraftäter mit amnestieähnlichen Regelungen zu locken hat zu vergleichbaren Ergebnissen geführt. Der Kauf der CDs ist das bisher wirksamste Mittel des Fiskus, um Zehntausende Steuerstraftäter auf den Weg des Rechts zurückzuführen und Hunderttausende potenzielle Steuerflüchtlinge und Steuerhinterzieher von der Tat abzuhalten. Kriminalistisch ein Geniestreich. Lag der Kaufpreis für die CD mit den Schwarzgeldkonten der Vaduzer LGT Treuhand 2008 noch bei 4,2 Millionen Euro, wurde den Steuerbehörden die CD mit den Schwarzgeldkunden mit 1,215 Milliarden Euro der Credit Suisse im Juli 2011 für nur noch 2,5 Millionen Euro angeboten.

				In den vergangenen Jahren gab es eine Reihe von Steueraffären, die durch Insider angestoßen wurden – und alle damit verbundenen Namen sind bekannt geworden: So unterschiedlich die Fälle waren, die durch Informationen von Hervé Falciani, Bradley Birkenfeld und Heinrich Kieber ins Rollen kamen, so ähnlich waren die Folgen. Der eine lebt heute unter Polizeischutz, der zweite sitzt im Gefängnis, der dritte ist auf der Flucht und lebt mit einer neuen Identität im Ausland. Einige von ihnen haben kräftig kassiert, am Ende sind sie trotzdem nicht die Gewinner. Sobald die Informationen und Daten übergeben worden waren, begann die Jagd auf den Überbringer. Selbst Whistleblower, die kein Geld genommen haben, wie der Schweizer Rudolf Elmer, wurden in ihrer Heimat geächtet. Nur der abgebrühte Lieferant der CD mit den Daten der Credit Suisse ist bis jetzt unsichtbar und anonym geblieben. Vermutlich handelt es sich um einen gewöhnlichen Banker, der Zugang zu Daten hatte und über die notwendige Intelligenz verfügt.

				Der Kauf von CDs mit Bankdaten in den letzten Jahren war umstritten. Er hat aber entscheidend dazu beigetragen, dass die Steuerfestungen Liechtenstein und Schweiz einbrachen.

				Diskretion mit Folgen

				Vor einigen Jahren wurde in Schulungen für Mitarbeiter einer Schweizer Großbank eine Folie mit einer Frage an die Wand geworfen: Bewegen wir uns nicht im Bereich der Beihilfe zur Steuerhinterziehung? Die Antworten der Anwesenden fielen zum Teil etwas gewunden aus. Zum einen sei doch der Steuerschuldner für die vollständige Erklärung seiner Einkünfte verantwortlich. Zum anderen dürfe die Bank bei deutschen Kunden nicht alle ihre Möglichkeiten nutzen. So dürften offenkundig nicht deklarierte Gelder beispielsweise nicht in der Bankniederlassung in Singapur versteckt werden. Die deutschen Behörden verstünden da keinen Spaß.

				Strafrechtlich sind zwar die Steuersünder die Haupttäter, doch haben sie häufig Gehilfen, die ihnen den rechten Weg weisen. Vereinfacht gesagt ist Gehilfe, wer von der Haupttat weiß und diese physisch und psychisch fördert. Das kann der Vorschlag eines steuersparenden Anlagemodells sein oder auch der Rat, das Geld auf jeden Fall in die Schweiz zu schaffen, weil es dort keinen gläsernen Kunden gibt.

				Im Fall der Credit Suisse, die nach dem Auftauchen der CD erklärte, dass sie die jeweilige Steuersituation ihrer Kunden nicht kenne, liegen den Finanzbehörden gegenteilige Informationen vor: In bankinternen Schätzungen ging die Bank bereits 2004 davon aus, dass rund 88 Prozent der deutschen Anleger, die ihr Geld in die Schweiz zur Credit Suisse gebracht hatten, vermutlich Schwarzgeld versteckten. Der Anteil der möglichen Steuerhinterzieher in den deutschen Filialen der Credit Suisse wird in diesen Dokumenten lediglich auf zehn Prozent geschätzt.

				Beihilfe zur Steuerhinterziehung wurde auch der LGT Bank in Liechtenstein vorgeworfen. Durch den Ankauf der CD flogen 2008 hunderte Steuersünder auf, die eine halbe Milliarde Euro bei der Bank versteckt hatten. Zu den prominentesten gehörte der frühere Vorstandschef der Deutschen Post, Klaus Zumwinkel. Er wurde zu zwei Jahren Gefängnis auf Bewährung und zu einer Million Euro Geldbuße verurteilt. Der Springreiter Paul Schockemöhle kam hingegen mit einer hohen Geldstrafe davon. Doch meist bleiben die Steuerhinterzieher anonym. Zumwinkel, der große Summen in einer Stiftung in Liechtenstein versteckt hatte und von den Medien vorgeführt wurde, ist da eine Ausnahme. Er verkörperte mit seinem Verhalten den raffgierigen Reichen.

				Eigentlich geht es in den Verfahren aber um Zahlen, weniger um Schicksale. Mithilfe der CDs wurden Steuerfestungen geschleift und es floss viel Geld in die Staatskassen. Alles in allem wurden bisher für alle CDs in den vergangenen Jahren rund zehn Millionen Euro von Staats wegen gezahlt – die eingegangenen Gelder beliefen sich auf weit über eine Milliarde Euro. Die mit dem CD-Ankauf ausgelösten Selbstanzeigen erbrachten den Hauptanteil dieser Summe.

				In den beiden zuvor beschriebenen Fällen ermitteln die Behörden gegen die Mitarbeiter der Banken wegen Mithilfe zur Steuerhinterziehung. Das Verfahren gegen die LGT wurde zwischenzeitlich gegen Zahlung von 46,5 Millionen Euro eingestellt. Die Ermittlungen gegen die Credit Suisse werden dagegen mit ungewöhnlicher Intensität weiterbetrieben. Etliche der erwischten Kunden haben die Ermittler darauf hingewiesen, dass schwarze Vermögen in Lebensversicherungen umgelagert wurden. Nun prüfen die Fahnder unter anderem, ob – anders als bei normalen Lebensversicherungen – die Kunden weiter auf das Geld zugreifen konnten. In diesem Fall wären die Lebensversicherungen nur ein Deckmantel für Steuerhinterziehung gewesen. Für die „schweizerische Beihilfebank“ wird ein außergerichtliches Verfahrensende sicherlich teurer werden.

				Teuer wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung wird es wohl auch für die zur August-von-Finck-Gruppe gehörende VM Vermögens-Management und die HSBC-Bank in Luxemburg werden. Denn im Zusammenhang mit der Mitte 2011 gekauften Steuer-CD aus Luxemburg sind die Ermittler auf ein ausgetüfteltes Steuersparmodell gestoßen. Dabei sollen Kunden der VM Vermögens-Management Millionenbeträge in sogenannten Lebensversicherungsmänteln angelegt haben. Der Trick: Aktien, Rentenpapiere und andere Vermögenswerte sollen auf Konten der Luxemburger HSBC-Bank deponiert und dort als Lebensversicherung deklariert worden sein. Nach zwölf Jahren wäre die Auszahlung der Versicherung steuerbegünstigt, nämlich steuerfrei.

				Während solche Versicherungsverträge in Deutschland strikten Regeln unterliegen, ist der Gestaltungsspielraum in Luxemburg für sie nahezu unbegrenzt. Im konkreten Fall gehen die Ermittler der Staatsanwaltschaft Bochum nicht nur dem Verdacht nach, dass Kapitalerträge nicht ordnungsgemäß angegeben und versteuert wurden. Bei Teilen der angelegten Millionenbeträge soll es sich sogar um Schwarzgeld handeln, das auf diese Weise gewaschen wird. Die Versicherungsverträge haben eine Laufzeit von zwölf Jahren, in diesem Zeitraum verjährt die Strafbarkeit des Besitzes von Schwarzgeld.

				Banken haften für Offshore-Produkte

				Fester Bestandteil des Wealth-Managements zahlreicher ausländischer Banken ist neben der Anlage „steuerneutraler Gelder“ auch heute noch das Verstecken von Schwarzgeld in Tarnkonstrukten. Hierfür kommen ausländische Kapitalgesellschaften ebenso infrage wie zwischengeschaltete Trusts und Stiftungen. Als Alternative wurden und werden die steuerlich dubiosen Lebensversicherungsmäntel in Liechtenstein und Luxemburg verkauft. In der Praxis halten über 90 Prozent dieser Gestaltungen einer steuerrechtlichen Prüfung nicht stand, wenn der Vermögensinhaber seinen Lebensmittelpunkt in Deutschland hat.

				Werden Tarnkonstruktionen errichtet und verwaltet, bieten ausländische Banken häufig die beliebte „Lösung aus einer Hand“ an, das heißt nicht nur die finanztechnische, sondern auch die rechtliche und steuerliche Begleitung. Dabei suggerieren die Berater oft eine Rechtssicherheit oder Steuerfreiheit, die es so nicht gibt. Kaum ein Kunde kann sich vorstellen, dass ein deutscher Richter beispielsweise seinen Trust als in Deutschland „nicht existent“ beurteilen wird. Folge: Alle über den Trust abgeschlossenen Verträge wären null und nichtig, auch die erhoffte Steuerfreiheit wäre dahin. Bankberatung in Steuer- und Rechtsangelegenheiten hat der deutsche Gesetzgeber in § 1 und § 5 des Rechtsdienstleistungsgesetzes (RDG) verboten. Das gilt auch für Fälle, in denen die Beratung „über die Grenze geliefert“ wird.

				Die Aufhänger für eine Haftung der Auslandsbanken wegen illegaler Beratungen und gesellschaftsrechtlicher Gestaltungen dieser Art sind rasch ausgemacht: Zwar sind Steuerzahlungen an und für sich kein ersatzfähiger Schaden. Weil es aber meist steuerfreie Alternativen gegeben hätte, kann sich der Kunde bei seiner Bank schadlos halten. Juristisch gesehen spielt hier nicht nur das Steuer- und Rechtsberatungsverbot eine Rolle. Hinzu kommt häufig der Vorwurf eines Betrugs, da die Bankberater Kompetenzen vorspiegeln, die sie in Tat und Wahrheit im internationalen Bereich gar nicht haben. Und schließlich kann sich der Kunde meist auf eine sittenwidrige Schädigung durch die Bank berufen.

				Aus Sicht deutscher Kunden sind die Strafbarkeitsaussichten gut. Der Dreh für diese Klagen: Hat der Berater Beihilfe zu mehreren Steuerhinterziehungen des Kunden begangen – das heißt, hat der Kunde die Einkünfte aus seinen ausländischen Konten und Depots über mehrere Veranlagungszeiträume hinweg verschwiegen –, haftet der Berater für die gesamten hinterzogenen Steuern, wenn sein Vorsatz auch auf die Steuerhinterziehung gerichtet war. Eine unmittelbare Haftung der Bank besteht laut Abgabenordnung nämlich dann, wenn ihre Vertreter oder Verfügungsberechtigten bei Ausübung ihrer Obliegenheit Steuern hinterzogen haben und hierdurch selbst Steuerschuldner oder Haftende geworden sind.

				Klingt kompliziert? Ein Beispiel macht’s einfacher: Eine Schweizer Bank bringt Schwarzgelder eines Kunden in eine Gesellschaft mit Sitz auf den British Virgin Islands ein. Zudem stellt sie den Verwaltungsrat der Gesellschaft und managt das eingebrachte Vermögen über eine Kanzlei vor Ort – einen bankintern gelisteten Netzwerkpartner. Der Vermögensinhaber bleibt anonym und wird in den Bankakten lediglich als „Beneficial Owner“ angegeben. Solche Konstrukte bieten gute Ansätze, um die Steuer- und Strafhaftung für den Kunden bei einer Selbstanzeige abzumildern oder gänzlich auszuschließen. Soll der Bankkunde dann trotzdem Steuern zahlen, etwa weil es alternative steuerlich legale Gestaltungsmöglichkeiten gegeben hätte, so steht das Finanzinstitut in der Regresshaftung. Das Waschen von Schwarzgeld kann damit durchaus straffrei und wirtschaftlich zulasten der Bank erfolgen.

				
				

				„NEGATIVE STEUERKONSEQUENZEN“

				Markantes Beispiel für „negative Steuerkonsequenzen“ ist der Fall des Unternehmers Franz Zwiesel, der vor über 40 Jahren nach Venezuela auswanderte. In Deutschland war er danach wegen Immobilienbesitzes am Tegernsee nur noch begrenzt steuerpflichtig. Mitte 2005 besuchte der Auswanderer die alte Heimat. Als seine Frau während dieses Aufenthalts schwer erkrankte, ließ er seinen Rückflug verfallen, um deren medizinische Versorgung sicherzustellen. Damit wurde Deutschland zu seinem Lebensmittelpunkt, und er lief Gefahr, hier voll steuerpflichtig zu werden.

				Seine Bank, die UBS, erkannte das Problem und teilte ihm Anfang 2006 per Fax mit: „Es muss damit gerechnet werden, dass die Behörden bereits zum jetzigen Zeitpunkt Steuerrechtswohnsitz Deutschland annehmen, was erhebliche negative Steuerkonsequenzen zur Folge hätte.“ Und obwohl es bereits zu spät war, fragte die Bank, „ob eine Wohnsitznahme in der Schweiz nicht infrage käme“. Als Deutscher erhielte er sofort Aufenthaltsrecht. Der Unternehmer verließ sich auf den vermeintlichen Rundum-Service der Schweizer Großbank, warb die UBS zum damaligen Zeitpunkt auf ihrer Webseite doch offen für Trust-Konstrukte und das Relocation Planning für Ausländer in die Schweiz.

				Im Mai 2006 besorgte die Bank ihm eine Wohnung in Zürich. Sie verhandelte auch mit dem Steueramt dort über eine Pauschalbesteuerung. Ende Oktober 2006 informierte UBS den Kunden über die vorläufige Rechnung des Steueramtes Zürich: 38.500 Franken sollte er bezahlen. Diesen Brief schickte die Bank an seine Adresse am Tegernsee. Gleichzeitig stellte sie ihre Steuer- und Relocationberatung mit 3.766 Franken in Rechnung. Und das, obwohl die UBS in einem späteren Fax „mit Nachdruck“ festhält, dass sie „keine Rechts- oder Steuerberatung“ anbiete.

				Bereits Mitte 2002, als der Unternehmer UBS-Kunde geworden war, hatte der Bankberater ihm empfohlen, seine überwiegend in einer Panama S.A. geparkten Gelder in zweistelliger Millionenhöhe auf eine Liechtensteiner Stiftung „mit dem Sohn in Venezuela und der Tochter in Argentinien als Zweitbegünstigte“ zu übertragen. Und für den Sohn in den USA käme „ein Trust infrage“. So müsse er „nach dem Tod des Vaters keine Erbschaftsteuer zahlen“. Doch es kam, wie es kommen musste: Schweizer Wohnsitz, Liechtensteiner Stiftung und Trust-Konstruktionen in Singapur wurden von den deutschen Finanzbehörden nicht anerkannt: Zwiesel war ab 2006 in Deutschland voll steuerpflichtig. Statt Erbschaftsteuer zu sparen, musste nun Schenkungsteuer gezahlt werden. Und obwohl aus dem Trust bis zum Ableben des Unternehmers nichts ausbezahlt werden soll, fällt bei den Erben auch noch jährlich Kapitalsteuer an. Ende 2011 hat der Unternehmer rund 65 Millionen Euro Schadensersatzansprüche gegenüber der UBS gerichtlich geltend gemacht.

				

				

				Ob Franz Zwiesel sein Geld je wiederbekommen wird? Später einmal vielleicht. Das kann im schlimmsten Fall heißen: nie! Seine Steuerverbindlichkeiten in zweistelliger Millionenhöhe, die ihm die Schweizer Großbank eingebrockt hat, aber bleiben. Und bevor die nicht gezahlt sind, bleiben seine Reisepässe von der Staatsanwaltschaft München konfisziert.

				Daten-Krimi zweiter Akt

				Ende März 2012 erließ die Schweizer Justiz gegen drei Steuerfahnder Haftbefehl. Diese hatten zwei Jahre zuvor den Ankauf der Steuersünder-CD mit Daten deutscher Kunden der Credit Suisse verhandelt. „Nachrichtliche Wirtschaftsspionage“, so lautet der Vorwurf aus Bern. Denn ganz offensichtlich waren die Daten geklaut worden. Die Beamten sollten künftig vorsichtshalber ihre nächsten Urlaube lieber in Österreich als in der Schweiz verbringen.

				Der Vorgang, dass deutsche Beamte wegen der Ausübung ihres Berufs von einem anderen Staat belangt werden, ist ungewöhnlich. Es ist nun einmal ihre Pflicht, deutsche Steuersünder zu jagen. Doch es geht gar nicht um die drei Steuerfahnder, denn sie haben pflicht- und auftragsgemäß gehandelt. Es geht vielmehr um das Verhältnis zweier souveräner Staaten und um die Grundsatzfrage, ob der Staat sich rechtlich zweifelhafter Methoden bedienen darf, um seine Gesetze durchzusetzen. Zum Beispiel, indem er Diebesgut als Beweisstück nutzt und überdies Geld dafür bezahlt, um in dessen Besitz zu kommen.

				Wohl ist einem dabei nicht. Schon gar nicht darf das ökonomische Kalkül erlaubt sein, wonach der Staat nur 2,5 Millionen Euro für das Diebesgut bezahlen muss, um an 100 Millionen Euro Fluchtsteuer zu kommen. Wer soll einem Staat noch trauen, der (Steuer-)Gerechtigkeit herstellt, indem er rechtswidrig handelt? Der Zweck heiligt nicht die Mittel: Das ist die Botschaft, die der Haftbefehl aus der Schweiz aussendet. Schließlich ist das Alpenland ein Rechtsstaat und keine Bananenrepublik.

				Mehr und mehr geht die traditionelle staatliche Souveränität verloren. Staaten versuchen, den Geltungsbereich ihrer Rechtsordnung auf andere Staaten auszudehnen – das gilt derzeit vor allem im Bereich Steuern. Doch es ist nicht nur der hehre Gleichheitsgrundsatz bei der Besteuerung, der die Länder bewegt. Hinzu kommt die schiere Haushaltsnot, die Staaten, darunter auch Deutschland, in Steuerfragen zunehmend bissiger werden lässt. In der Schweiz ist Steuerhinterziehung keine Straftat, was den Banken bislang ein lukratives Offshore-Geschäft mit ausländischen Kunden ermöglichte hat. Selbst wenn sie nicht aktiv und offensiv Steuerflüchtlinge angelockt haben.

				Eines muss in jedem Fall klar sein: Die wahren Täter sind nicht die Steuerfahnder, sondern diejenigen, die in Deutschland große Vermögen anhäufen, sich dann aber aus dem Staub machen. Die Schweiz setzt sich im konkreten Fall auch nicht ein, um Kriminelle zu schützen. Das Alpenland hat sein Strafrecht, darin ist die Verletzung des Bankgeheimnisses nun mal mit Strafe bedroht (§ 273). Zusätzlich versucht die Schweiz, ihre wirtschaftlichen Interessen zu verteidigen und so lange wie möglich den Zustand zu bewahren, der ihr als Finanzplatz jahrzehntelang Vorteile gesichert hat. Die Steuermilliarden aus dem Ausland gehören dazu. Im Streit zwischen der Schweiz und Deutschland spielen zudem die Empfindlichkeiten eines Kleinstaats gegenüber der mächtigsten Wirtschaftsmacht Europas eine große Rolle.

				Deutsch-schweizerischer Steuerdeal: letzte Chance für Steuerhinterzieher

				Anfang April 2012 war es endlich soweit: Durch das nachgebesserte Steuerabkommen mit der Schweiz bleiben Zehntausende deutsche Steuerbetrüger nicht nur anonym. Sie zahlen auch weniger als das, was ein ehrlicher Steuerzahler in der gleichen Zeit hat zahlen müssen. Zehn Milliarden Euro Zusatzeinnahmen verspricht sich das Finanzministerium, doch ob dieser Betrag letztlich zusammenkommt, bleibt offen. Denn die Schwarzgeldbesitzer können bis Ende 2012 ihre Gelder von den Schweizer Banken abziehen und zu Finanzinstituten in Offshore-Zentren, mit denen Deutschland keine Informationsaustauschabkommen in Steuerangelegenheiten hat, transferieren.

				Die verschärften Regelungen erfassen auch Erbschaften, außerdem werden Schwarzgeldvermögen deutscher Steuersünder für die vergangenen zehn Jahre einmalig mit 21 bis 41 Prozent besteuert. Auf alle künftig anfallenden Kapitalerträge soll der in Deutschland geltende Steuersatz von 26,4 Prozent erhoben werden. Der Bund erhofft sich hieraus in Zukunft jährlich eine Milliarde Euro an Einnahmen. Die Schweiz überweist das Geld an den deutschen Fiskus, die Steuersünder bleiben anonym.

				Der konkrete Steuertarif wird mit einer komplizierten Formel berechnet. Er steigt umso stärker an, je mehr Geld auf das jeweilige Konto geflossen ist. Damit dürfte für viele Betroffene eine herkömmliche strafbefreiende Selbstanzeige in Deutschland die günstigere Lösung sein. Erben müssen 50 Prozent des Schwarzgeldvermögens abführen, sofern sie nicht einer Offenlegung des Depots zustimmen – und damit meist deutlich besser davonkommen. Die deutschen Steuerbehörden können zudem jährlich 650 Auskunftsersuchen über deutsche Steuerpflichtige stellen, von denen keine Kontoverbindungen bei Schweizer Banken bekannt sind.
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				Das Abkommen respektiert das Bankkundengeheimnis der Schweiz, zugleich sorgt es dafür, dass Deutschland berechtigte Steueransprüche durchsetzen kann. Steuersünder, die 2012 ihr Schwarzgeld aus der Schweiz abziehen, werden auch nach Inkrafttreten des Abkommens 2013 noch strafrechtlich verfolgt werden. Auch verbietet das Abkommen nicht, dass weitere Steuer-CDs gekauft werden können. Steuersünder müssen also wachsam bleiben.

				„Als Zeichen des guten Willens zur Umsetzung des Abkommens“ haben sich die Schweizer Banken verpflichtet, eine Vorauszahlung von 1,9 Milliarden Euro an Deutschland zu überweisen. Das ist mehr, als 2004 durch die Amnestieregelung hereinkam.

				Konkrete Angaben über die Schwarzgeldguthaben gibt es nicht. Schätzungen zufolge sollen deutsche Anleger in den letzten Jahrzehnten bis zu 300 Milliarden Euro zu den Schweizer Banken geschleust haben, die Hälfte davon soll privates Vermögen sein. Geschätzt wird, dass 80 Prozent davon nicht versteuert sind. Für alle Schwarzgeldbesitzer mit Konten in der Schweiz stellt sich die Frage: Was ist besser: die befreiende Wirkung der Pauschalregelung oder eine Selbstanzeige? Wer abwartet, riskiert vor Anfang 2013 aufzufliegen. Und sobald ein Verfahren eingeleitet wird, greift die neue Regelung nicht. Was finanziell attraktiver ist, lässt sich nicht allgemeingültig sagen:

				
						Wer beispielsweise kein Schwarzgeld in die Schweiz geschafft hat, sondern nur versteuertes Einkommen und vor allem Veräußerungsgewinne ohne nennenswerte Zinserträge, die nicht gemeldet wurden, dürfte mit der klassischen strafbefreienden Selbstanzeige besser fahren.

						Wer in den letzten zehn Jahren Schwarzgeld in der Schweiz angehäuft hat, profitiert vom Abkommen erheblich.

						Wem es auf die Anonymität nicht ankommt, der kann sich selbst anzeigen. Zumal der Steuerpflichtige damit finanziell nicht schlechter dasteht, als wenn er gleich richtige Steuererklärungen abgegeben hätte.

						Für die Masse der Schwarzgeldfälle liegt der Reiz der Abgeltung darin, dass sie anonym abgewickelt werden können.

				

				Die Einmalzahlung wird am 1.1.2013 von den Konten der Schweizer Banken abgehen. Die Steuerpflichten in Deutschland gelten dann insoweit als erfüllt, dass Forderungen der deutschen Steuerbehörden auf Einkommensteuer – inklusive Solidaritätszuschlag –, Umsatzsteuer, Vermögensteuer, Gewerbesteuer sowie Schenkungsteuer damit erlöschen. Steuerstraftaten, die mit undeklarierten Vermögenswerten zusammenhängen, werden von den deutschen Behörden ebenfalls nicht mehr verfolgt. Davon ausgenommen sind Fälle, von denen der deutsche Fiskus bereits vor Unterzeichnung des Doppelbesteuerungsabkommens wusste.

				Die Körperschaftsteuer ist von der Abgeltungsregelung ausdrücklich ausgenommen. Wer also verdeckte Gewinnausschüttungen aus einer GmbH getätigt hat, wird zwar persönlich einkommensteuerlich frei, die Hinterziehung von Körperschaftsteuer bleibt aber bestehen und wird nicht abgegolten. In solchen Fällen hilft nur die Selbstanzeige. So oder so, die Wahl zwischen Abgeltungsteuer und Selbstanzeige bietet dem Steuerpflichtigen eine einmalige Gelegenheit, die Sünden der Vergangenheit in Ordnung zu bringen.

				Die Folgen des neuen Steuerabkommens

				Grundsätzlich ist jede Steueramnestie, jede pauschale Abgeltung von Steuerlasten aus der Vergangenheit zu hinterfragen, denn die steuerehrlichen Bürger dürfen am Ende nicht die Dummen sein. Man darf die Augen nicht vor der Realität verschließen: Es hilft nichts, die reine Lehre hochzuhalten, wenn die Steuerunehrlichen nicht belangt werden können. Und mit jedem Jahr, das ohne bilaterale Vereinbarung ins Land geht, verjähren mehr und mehr Steuerdelikte. Davon haben nur die Steuerhinterzieher etwas. Aber: Da das Abkommen zwischen Deutschland und Schweiz nur für reine Zinseinkünfte gilt, ist es für Steuersünder leicht zu umgehen. Auch wird darüber kaum Geld nach Deutschland zurückfließen.
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				Für den Finanzplatz Schweiz hat das Steuerabkommen mit Deutschland jedoch schwerwiegende Folgen: Bis Ende 2012 werden nach Berechnungen des Beratungsunternehmens Booz & Company deutsche Anleger rund 30 Milliarden Euro von hier abziehen. Der Grund dafür: Vermögensverlagerungen an andere Finanzplätze sowie Steuerzahlungen aufgrund des Abkommens. Gleichzeitig verzeichnet das Schweizer Finanzgewerbe wegen der „Weissgeld-Strategie“ massive Einbrüche beim Zufluss neuer Kundengelder aus dem Ausland. Der verringerte sich beispielsweise bei der Bank Sarasin im vergangenen Jahr von netto 13,4 Milliarden Franken 2010 auf nur noch 1,5 Milliarden.

				Hinzu kommt, dass die Schweizer Banken in großem Ausmaß Stellen gestrichen haben, von Mitte 2011 bis Mitte 2012 allein 10.800 (siehe Grafik auf Seite 227). Weitere 15.000 könnten nach Expertenmeinung infolge der „Weissgeld-Strategie“ folgen. Das ist nicht nur dem flauen Geschäft, sondern auch der verschärften Regulierung und dem starken Franken geschuldet. Vor allem kleine Banken sind betroffen, denn sie können die Regelungen weder komplett überblicken noch umsetzen. Langsam dämmert es auch dem letzten Schweizer Banker, dass die Ära des Finanzbooms und der Bankprofite in der Schweiz vorbei ist. Die Margen der meisten Finanzinstitute sind gesunken (siehe Grafik auf Seite 227). Viele Banken suchen das Heil in Zusammenschlüssen, die Integration von Clariden Leu, eine der ältesten Banken der Schweiz, ins Mutterhaus Credit Suisse Anfang 2012 ist typisch dafür.

				Wie schon gesagt: Wer ein neues Domizil für sein Schwarzvermögen sucht, muss in die Ferne ziehen, aktuelle Ziele sind Singapur, die Bermudas oder Panama. Doch das Geld ist dann weit weg und die Gebühren steigen in die Höhe. Schlimmer ist, dass für Steuerpflichtige trotz des Geldtransfers an andere Finanzplätze nach wie ein hohes Entdeckungsrisiko besteht: Die Altdaten zur Kontobeziehung in der Schweiz müssen die Banken zehn Jahre lang speichern. Die Spuren der Schwarzgeldvergangenheit können also nicht verwischt werden. Es nützt Steuerpflichtigen daher wenig, wenn sie vor Einführung der Abgeltungsteuer ihre Vermögen verlagern, ihnen die deutsche Steuerfahndung aber nachweisen kann, dass sie bis zu einem bestimmten Zeitpunkt über wesentliche Vermögenswerte in der Schweiz verfügt haben.

				Zudem sieht das Abkommen vor, dass Vermögensabflüsse von Schweizer Banken an bestimmte Offshore-Finanzplätze dem deutschen Fiskus anonym mitgeteilt werden. Damit wird es möglich, die wichtigsten „Geldverschiebebahnhöfe“ weltweit zu identifizieren und den Druck auf sie zu erhöhen. Liechtenstein hat bereits signalisiert, das deutsch-schweizerische Steuerabkommen vollumfänglich zu übernehmen.

				Als Erfolg kann der neue Vertrag zwischen Deutschland und Schweiz sicher nicht gelten. Erst recht nicht, wenn man es mit dem vergleicht, was die USA mit der Schweiz vereinbart haben: Die Anonymität sämtlicher US-Steuerflüchtlinge bei den Schweizer Banken ist aufgehoben. Zudem hätte das Abkommen auf Veräußerungsgewinne, Versicherungsmäntel und Vermögensverwaltungsgesellschaften ausgeweitet werden müssen. Und: Die Zinsen werden künftig nur mit 26,4 Prozent besteuert, niedriger, als zwischen der EU und der Schweiz mit 35 Prozent längst vereinbart. Doch für einmalig ein paar schnelle Silberlinge hat der Finanzminister in Berlin auf eine Erweiterung des Abkommens und auf Transparenz verzichtet.

				Das Bankgeheimnis war für den Finanzplatz Schweiz bisher ein erheblicher Wettbewerbsvorteil. Doch stehen dabei zwei Interessen zum Teil im Widerspruch zueinander: der Schutz der Privatsphäre aus Schweizer Sicht und die steuerliche Erfassung der eigenen Bürger aus ausländischer Sicht. Einen Ausweg bietet das Modell Abgeltungsteuer. Wie weit die Abkommen der Schweiz mit Deutschland und Großbritannien Schule machen, ist aber offen.

				Das Annehmen und Verwalten unversteuerter Gelder aus dem Ausland gehörte zum Geschäftsmodell der Finanzbranche, das wusste auch die Politik, die das geduldet hat. Angesichts des internationalen Drucks hätten die Schweizer Banker aber schon seit mindestens zehn Jahren wissen müssen, dass dieses Geschäftsmodell nicht für die Ewigkeit sein würde. Spätestens mit der UBS-Affäre 2008 wurde dies einigen Instituten klar, aber nicht allen. Die Fortsetzung des US-Steuerstreits sollte nun auch den letzten Banken die Augen geöffnet haben. Auf dem Weg ins „Weissgeld-Zeitalter“, in das die Regierung unterwegs ist, sind Amtshilfe, Abgeltungsteuern und die Definition schwerer Steuerdelikten als Vortat zur Geldwäscherei erste Etappen. Auch eine Pflicht für Banken, Kundenbestätigungen über die Versteuerung von Geldern einzuholen, gehört dazu. Und am automatischen Informationsaustausch wird die Schweiz letztlich auch nicht vorbeikommen.

				Die Auswirkungen in der EU

				Um zu erkennen, welche weiteren Kreise das Abkommen zieht, muss man in der Geschichte des Ringens innerhalb der EU, Steuerhinterziehung zu unterbinden, zurückgehen: Die EU-Zinsbesteuerungsrichtlinie, die 2005 in Kraft trat, schrieb erstmals in einer überregionalen und wirtschaftlich eng verflochtenen Staatengruppe einen automatischen Informationsaustausch vor. Ein effektives Instrument gegen Steuerflucht, weil automatisierte Kontrollmitteilungen verhindern, dass den nationalen Steuerbehörden Kapitalerträge ihrer steuerpflichtigen Bürger im Ausland verborgen bleiben. Darüber hinaus wollten die EU-Institutionen den automatischen Informationsaustausch möglichst umfassend einführen, auch mit verbundenen Drittstaaten, zu denen die Schweiz gehört.

				Für Österreich und Luxemburg gilt bis heute eine Ausnahmeregelung, sie sind nicht von der Richtlinie erfasst. Aber der Druck durch die EU-Partner wächst, vor allem vor dem Hintergrund der Finanzkrise, und löst Verhandlungsbereitschaft bei den beiden Regierungen aus. Dies wurde möglich, weil diejenigen EU-Länder, die die Zinsrichtlinie voll umgesetzt haben, nahezu als Einheit aufgetreten sind. Dieser Prozess wird durch das neue Steuerabkommen jedoch konterkariert: Wenn Deutschland mit der Schweiz statt des automatischen Informationsaustauschs eine Amnestie für die Vergangenheit und eine pauschale anonyme Abgeltungsteuer für die Zukunft vereinbart – warum sollen dann die Regierungen Österreichs, Luxemburgs und anderer Drittstaaten die für sie günstige Ausnahmeregelung aufgeben?

				Das deutsch-schweizerische Steuerabkommen zerstört somit die gemeinsame EU-Strategie. Es hat zwei negative Effekte:

				
						Erstens wird die Errichtung eines automatischen Informationsaustauschs in der gesamten EU dauerhaft verhindert,

						zweitens gibt es kein einheitliches Auftreten der EU mehr.

				

				Es droht der Rückfall in die Verflechtungen vieler bilateraler Abkommen, das Folgeabkommen mit Österreich ist typisch dafür. Die Vereinbarungen einzelner Länder mit der Schweiz zerstören den bislang erfolgreichen Prozess, zu einer gesamteuropäischen Lösung zu kommen. Indem nationale Regierungen versuchen, sich mit der Schweiz individuell zu einigen, erschweren sie die Lösung der Steuerfluchtproblematik mit anderen Staaten.

				Steuerhinterzieher, die nervenstark genug waren, ihr Schwarzgeld lange versteckt zu halten, werden mit der Amnestie belohnt. Und sie werden im Vergleich meist weniger Steuern nachzahlen müssen, als die Steuerehrlichen bereits gezahlt haben. In Zukunft gilt eine Abgeltungsteuer, die durch die damit verbundene Anonymität weiter dazu beiträgt, illegale Aktivitäten zu verschleiern. Sie verhindert außerdem eine leistungsgerechte Besteuerung, weil ein einheitlicher Steuersatz statt eines progressiven Tarifverlaufs gilt. Auch bietet das Abkommen zahlreiche Schlupflöcher, etwa bei Stiftungen, Körperschaften und beim Verlagern des Kapitals in andere Steuerparadiese – beispielsweise nach Hongkong oder Singapur. Das Ergebnis: Die Steuereinnahmen in den Mitgliedstaaten der EU werden dauerhaft sinken. Steuerhinterzieher wird’s freuen. Das Aussitzen hat sich für sie gelohnt.

				Die Schweizer „Weissgeld-Strategie“

				Seit 2009 hat die Schweiz rund 30 Doppelbesteuerungsabkommen ausgehandelt, in denen das Prinzip der Amtshilfe auf Antrag bei einem Verdacht auf Steuerhinterziehung verankert ist. Von der Beihilfe zur Steuerhinterziehung will die Schweiz heute angeblich nichts mehr wissen. „Es ist im Interesse der schweizerischen Wirtschaft, dass es in der Welt einen sicheren Hafen gibt, auch für Kapital, das vor religiösen Konflikten oder politischen Wirren Schutz sucht. Aber es darf nicht sein, dass Kunden nur aus steuerlichen Gründen zu unseren Banken kommen“, so Bankenverbandspräsident Patrick Odier in der „FAZ“ vom 19.2.2012. „Steuerflüchtlinge können in der Schweiz nicht mehr mit Schutz rechnen.“

				Der letzte Beweis, dass die Schweizer Banken diesem Anspruch tatsächlich gerecht werden, steht noch aus. Gerne verweisen vor allem die Geldhäuser in Genf darauf, dass die Staaten ihrer vorwiegend nahöstlichen Kunden sowieso keine Steuern kennen. Aber was mit den Vermögen aus Russland, Indien oder Nordafrika ist, weiß niemand. Eines ist klar: Die Finanzinstitute verkannten den Wind des Wandels in der Vermögensverwaltung. Schon vor der Finanzkrise galt Steuerhinterziehung nicht mehr als Kavaliersdelikt. Doch erst 2008 brachte die endgültige Wende. Der Überzeugung, die „Reichen“ dürften sich nicht mehr so einfach wie bisher davonstehlen, wenn in den Staatshaushalten riesige Finanzlöcher klaffen, widersprach niemand mehr.

				Im Gegenteil: Deutsche, die ihr Schwarzgeld in der Schweiz gebunkert hatten, erlebten noch vor der endgültigen Ratifizierung des Steuerabkommens böse Überraschungen, wenn sie an ihr Konto wollten. Große Barauszahlungen waren nicht mehr möglich. Der Grund dafür: Die Schweizer Banken haben sich im Rahmen des neuen Abkommens zu einer einmaligen Abschlagszahlung über zwei Milliarden Franken an den deutschen Fiskus verpflichtet. Sie machen sich Sorgen, dass sie auf der Summe sitzen bleiben, wenn bis Anfang 2013 zu viele Vermögen von Deutschen abgezogen werden.

				Doch für Ausländer mit Schwarzgeld wird es noch schlimmer kommen: Die neue „Weissgeld-Strategie“ der Berner Regierung sieht vor, dass die Betreffenden, wenn sie Geld in der Schweiz anlegen wollen, gegenüber der Bank schriftlich erklären, ihre Steuerpflichten in der Heimat bereits erfüllt zu haben oder ihnen noch nachkommen werden. Besteht ein begründeter Verdacht, müssen Schweizer Banken die Geschäftsbeziehungen künftig ablehnen. Bei den vorhandenen Konten ist vorgesehen, dass die Geschäftsbeziehung abgebrochen oder das Guthaben nach Anweisung des Kunden in ein anderes Land transferiert wird. Damit will der Finanzplatz Schweiz glaubwürdiger, wettbewerbsfähiger und integrer werden. Und: Künftig will die Schweiz im Kampf gegen Geldwäsche auch schwere Steuerdelikte berücksichtigen.

				Neben dem Schwarzgeld aus Deutschland, Frankreich, Italien und Großbritannien liegt bei den Schweizer Banken rund 14 Milliarden Euro unversteuertes Geld aus Österreich. Das soll nun heim in die Alpenrepublik geholt werden. Bereits Ende 2011 hatte Claus Raidl, Präsident der Österreichischen Nationalbank, für eine Steueramnestie plädiert. Als Gegenleistung für die Straffreiheit sollen die Schwarzgeldbesitzer die Zinserträge der letzten zehn Jahre versteuern. Das soll Österreich „mit einem Schlag rund eine Milliarde Euro bringen“ („Die Presse“, 2.12.2011) – ein wichtiger Beitrag zur Sanierung des defizitären österreichischen Staatshaushalts.

				Kernelemente des Vertrags zwischen den beiden Alpenländern sind eine gestaffelte Nachbesteuerung von nicht deklarierten Altvermögen und eine laufende Besteuerung von Kapitalerträgen mit 25 Prozent – allerdings ohne Namensnennung. Gleichzeitig soll der Marktzutritt für Finanzdienstleister in beide Richtungen erleichtert werden.

				Die Unterschiede zu den zwei anderen Verträgen: Gegenüber Österreich bewegt sich der Abgeltungsteuersatz zwischen 15 und 38 Prozent auf die hinterzogenen Vermögen (Deutschland 21 bis 41 Prozent). Darüber hinaus werden Zinseinkünfte – anders als in Deutschland – bis 2009 grundsätzlich mit dem individuellen Steuersatz berechnet. Zudem müssen die Schweizer Banken keine Vorauszahlung an Österreich leisten. Auch wird aus Kontrollanfragen aus Wien verzichtet.

				Um die OECD-Standards durchzusetzen, hat Österreich zwischenzeitlich zusätzlich Abkommen über Rechts- und Amtshilfe sowie Informationsaustauschabkommen für die Steuerzeiträume ab 2010 mit den Niederlanden und Schweden sowie für die Steuerzeiträume ab 2011 mit Andorra, Dänemark, Gibraltar, Luxemburg, Mexico, Monaco, San Marino und Singapur geschlossen. Vom automatischen Informationsaustausch betroffen sind die Bereiche unselbständiges Einkommen, Lebensversicherungen, Pensionen, Vorstands- und Aufsichtsratsvergütungen sowie Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.

				Die SPÖ-ÖVP-Regierungskoalition schätzt, dass bis zu 20 Milliarden Euro unversteuertes österreichisches Geld in der Schweiz liegen. Ein Gutteil davon ist schon während und nach dem Zweiten Weltkrieg in den vermeintlich sicheren Hafen Schweiz gebracht worden. Andere Gelder stammen zum Beispiel aus Provisionen, die sich österreichische Geschäftsleute direkt auf ein Schweizer Konto haben überweisen lassen.

			

		

	
		
			
				

				Kapitel 11: Der Weg zurück in die Steuerehrlichkeit

				Kapitel 11

				Der Weg zurück in die Steuerehrlichkeit

				Viele Steuersünder wollen mit dem schwarzen Kapitel ihrer Vergangenheit einfach nur noch abschließen. Die rasant in die Höhe geschnellte Zahl der Selbstanzeigen nach den Steuer-CD-Ankäufen der letzten Jahre belegt das. Die Not der Betroffenen ist groß, bei einigen auch der Handlungsdruck. Doch bei einer Selbstanzeige sollte man besonnen vorgehen, Fehler sind in der Regel irreparabel und können teuer werden.

				Selbstanzeige: schärfere Regeln

				Schwarzgeldbesitz und Steuerhinterziehung werden in Deutschland seit April 2011 schärfer geahndet. Eine Strafbefreiung ist nur noch möglich, wenn der Steuersünder vollumfänglich auf den Weg der Steuerehrlichkeit zurückkehrt. Das heißt: Es reicht nicht mehr aus, nur die heimlichen Auslandskonten offenzulegen, deren Aufdeckung man – beispielsweise nach dem Ankauf einer CD mit den Daten einer bestimmten Bank – gerade befürchtet. Alle nicht deklarierten Konten müssen dem Fiskus genannt werden. Um das zu erreichen, hat der Gesetzgeber an mehreren Punkten nachgelegt:

				
						Wer in einer Teilselbstanzeige nur für ein Jahr nachdeklariert hat oder zunächst nur eines von mehreren Schwarzgeldkonten angibt, dem kann das Finanzamt daraus einen Strick drehen, wenn später weitere Geheimkonten auffliegen.

						Wer mehr als 50.000 Euro nachträglich zu offenbaren hat, muss fünf Prozent Strafzins auf den zuvor „verkürzten“ Steuerbetrag zuzüglich sechs Prozent Zinsen zahlen.

						Bei Selbständigen ist eine strafbefreiende Selbstanzeige nur noch bis zur Ankündigung einer Betriebsprüfung möglich.

						Teilselbstanzeigen haben keine strafbefreiende Wirkung mehr. Wer sich selbst anzeigt, muss dies für die betreffenden Jahre vollständig tun, ein Nachkorrigieren ist nicht möglich. Und: Pro Steuerart kann nur noch einmal nacherklärt werden. Alle unverjährten Steuerstraftaten einer Steuerart, beispielsweise Einkommen- oder Umsatzsteuer, müssen vollständig dargelegt werden, egal wie lange sie zurückliegen.

				

				Eine Selbstanzeige muss demnach alle Steuerstraftaten der vergangenen zehn Jahre umfassen. Wer zum Beispiel bei der Einkommensteuer nachdeklariert, muss alle Einkünfte angeben, auch die aus Kapitalanlagen, Vermietung oder Verpachtung.

				Die verschärfte Gesetzeslage erklärt sich dadurch, dass der Fiskus heute über taugliche Waffen im Kampf gegen Steuerhinterziehung verfügt. So ist vor allem durch zahlreiche neue Doppelbesteuerungsabkommen – beispielsweise mit der Schweiz – der Informationsaustausch gesichert. Auch dass seit 2008 ständig neue CDs mit den Daten deutscher Bankkunden im Ausland aufgetaucht sind, hat dazu beigetragen. Aus Angst vor Enttarnung haben sich rund 50.000 Steuersünder bei den Finanzbehörden selbst angezeigt, zusätzliche Gelder in Milliardenhöhe flossen in die leere Staatskasse. Auch künftig werden solche CDs gekauft werden, Steuersünder müssen also weiterhin befürchten, aufzufliegen.

				Ein Taktieren gegenüber den Finanzbehörden hat für Steuersünder keinen Sinn mehr. Die Devise für sie kann nur lauten: Selbstanzeige – vollständig oder gar nicht.

				Die Steuerbeichte hat ihren Preis

				Der Steuersünder verfolgt mit einer Selbstanzeige vor allem ein Ziel: Straffreiheit. Gleichzeitig bereinigt er damit steuerliche Verfehlungen in der Vergangenheit, ohne dass eine Strafe verhängt wird. Doch das hat seinen Preis, eine Selbstanzeige führt zu einer Nachveranlagung der letzten zehn Jahre. Das Ergebnis daraus wird um die Verzugszinsen ergänzt. Für die Jahre, die vor der Verjährungsfrist von zehn Jahren liegen, verliert der Fiskus seinen Anspruch, hier greift die Verjährung.

				
				

				SCHLAFLOSE NÄCHTE AN DER OSTSEE

				Von der Verjährung profitierte auch ein Unternehmer aus Lübeck, der seinen Betrieb in den 1970er-Jahren an einen holländischen Konkurrenten verkauft hatte. Ein kleinerer Teil des Millionenverkaufserlöses war damals in die Heimat geflossen und steuerlich ordnungsgemäß deklariert worden. Den größeren Teil aber hatte der Käufer von den Niederlanden aus direkt in die Schweiz transferiert. Jahrzehnte ging das gut – bis der deutsche Fiskus Ende 2010 den Ankauf einer CD mit rund 3.500 Kundendatensätzen der Credit Suisse meldete. Schlaflose Nächte an der Ostsee waren die Folge. Das fortgeschrittene Alter und die im Wartestand stehenden Erben taten das ihre.

				Die Selbstanzeige war für den hanseatischen Kaufmann ein Horror – die Erleichterung danach lebensverlängernd. Die Millionennachzahlung an den Fiskus ist heute längst vergessen, verschmerzen konnte er sie auch. Denn wegen der Verjährung kassierte er die Erträge aus seinem Schwarzgeld in der Schweiz aus den ersten 20 Jahren nach dem Verkauf steuerfrei. Damit war die Steuernachzahlung 2011 mehr als ausglichen. In einer solch komfortablen Situation sind aber wohl nur wenige Steuersünder.

				

				

				Testamentsänderung nicht vergessen

				Wer sich selbst anzeigt, muss auch sein Testament überprüfen und an die neue Vermögenssituation anpassen. Denn er erhält einen neuen Vermögensgegenstand, der bisher zwar existierte, aber nur eingeschränkt verfügbar war. Nach der Selbstanzeige kann er auf das gesamte Vermögen zugreifen und es ins Inland transferieren. Das Geld lässt sich nun vollständig für private inländische Zwecke nutzen, zum Beispiel für einen Immobilienkauf, den Abschluss eines Vertrags mit einem Altenheim, eine gemeinnützige Zuwendung an eine Stiftung oder die Gründung einer eigenen gemeinnützigen Stiftung. Das bisherige Problem des Erblassers, wie sich Schwarzgeld etwa in der Schweiz oder in Liechtenstein vererben lässt, wenn es nicht im deutschen Testament erwähnt werden kann, hat sich damit erledigt.

				In seinem Testament klärt der Vermögensinhaber, ob er sein Vermögen ganz normal zwischen Ehepartnern und Kindern aufteilen, es einzelnen Personen zuweisen oder schon die Enkel begünstigen will. Entscheidet er sich für Letzteres, ist zu prüfen, ab wann die Enkel über das Vermögen verfügen können und ob nicht deren Eltern als Testamentsvollstrecker eingesetzt werden sollen. Mit einer Selbstanzeige verhindert der Erblasser in jedem Fall, dass die Familiengemeinschaft zur Hinterziehungsgemeinschaft wird und die einzelnen Familienmitglieder sich gegenseitig erpressen können.

				Da der Fahndungsdruck in Deutschland weiter wächst und der internationale Auskunftsverkehrs in Steuersachen zunimmt, gibt es gerade für ältere Vermögensinhaber keine Alternative zur Selbstanzeige. Denn nur so wird ein echter Befreiungsschlag möglich, wenn es um das Vererben des eigenen Nachlasses geht.

				Tücken bei Stiftungsstrukturen im Ausland

				Viele Schwarzgeldvermögen, darunter zum Beispiel die in der Schweiz, legten die Banken in der Vergangenheit in Stiftungen oder Trusts nach angelsächsischem Vorbild an. Diese Konstrukte wurden in der Regel in Liechtenstein, auf den Bahamas oder in den Finanzzentren der Karibik angesiedelt. Das Problem: Bei einer Selbstanzeige kann zusätzlich zu den Zahlungsverpflichtungen Schenkungsteuer fällig werden: 30 Prozent für Vermögen bis zu sechs Millionen Euro, bis zu 50 Prozent bei darüber hinausgehenden Beträgen. Das lädt Vermögensinhaber nicht unbedingt zur Selbstoffenbarung ein. Berücksichtigen sollte man bei seinen Überlegungen deshalb, dass die vermögensverwaltenden Stiftungen und Trusts in der Regel keine direkte Verbindung zum deutschen Steuerpflichtigen erkennen lassen. Schlussfolgerungen, wie damit am besten umgegangen wird, muss jeder Steuersünder für sich selbst ziehen.

				Allerdings gibt es hier eine Lücke: In einem BFH-Urteil vom 28. Juni 2007 (Az. II R 21/05) wird zwischen selbständigen Vermögensmassen und verdeckten Treuhandverhältnissen unterschieden. Dazu stellt die im Bereich Selbstanzeigen tätige Frankfurter Rechtsanwaltskanzlei Dr. Mutter fest: „Nach Auffassung des BFH liegt keine schenkungsteuerlich relevante Vermögensübertragung in solchen Fällen vor, in denen sich der Stifter Zugriffsrechte auf die Vermögenswerte vorbehält, wenn also die Befugnis zur Verfügung über das übertragene Vermögen beim Stifter verbleibt“ („FAZ“, 16.6.2010). Dafür sind vier Kriterien wichtig:

				
						Der verwaltende Treuhänder ist bei Ausschüttungen an die Weisungen des Stifters gebunden.

						Der Stifter kann einen Treuhänder oder Verwalter nach eigenem Ermessen ablösen.

						Der Stifter kann die Vermögensübertragung auf die Stiftung/den Trust jederzeit rückgängig machen.

						Der Stifter kann zu Lebzeiten jederzeit über das Stiftungsvermögen verfügen. Er ist somit dem Inhaber eines Bankkontos beziehungsweise -depots gleichgestellt.

				

				Fazit: Wollen Steuerpflichtige Schenkungsteuer vermeiden, muss eine Stiftung beziehungsweise ein Trust den Stifter selbst begünstigen, nicht dessen mögliche Erben.

				Erbengemeinschaften mit schwarzem Vermögen

				Viele Steuersünder finden es mit zunehmendem Alter wichtig, ein „sauberes“ Erbe zu hinterlassen. Ihnen ist klar, dass die Erben sonst häufig vor unlösbaren Problemen stehen, denn diese wissen meist nicht, wie sie mit einem schwarzen Erbvermögen umgehen sollen. Diese Situation wird noch schwieriger, wenn eine Erbengemeinschaft sich nicht auf ein Vorgehen einigen kann. Einerseits möchten sie das Erbe antreten, andererseits scheuen sie sich davor, die Last des illegalen Vermögens zu tragen. Auch ist das Entdeckungsrisiko bei Erbengemeinschaften besonders hoch, einfach weil mehrere Personen beteiligt sind.

				Während ein Teil der Erbengemeinschaft nichts mit Schwarzgeld zu tun haben und daher Auslandskonten und -depots bei der Erbschaftsteuererklärung angeben will, beruft sich der andere Teil auf den vermeintlichen Willen des Erblassers. Die Konten und Depots seien über Jahrzehnte hinweg verborgen geblieben und deshalb mit dem Vermächtnis der ewigen Steuerneutralität belegt. Da es leichter fällt, nichts zu tun, als sich mit den Miterben auseinanderzusetzen, und das Wissen über die rechtlichen Gegebenheiten fehlt, bleibt das schwarze Vermögen daher vom Status vielfach unverändert.

				Eigenverantwortung der Erben

				Das ist gefährlich, denn für Mitglieder von Erbengemeinschaften hat sich in den letzten Jahren viel verändert – sie tragen eine eigene strafrechtliche Verantwortung: Jeder Erbe hat die Pflicht, es dem Finanzamt unverzüglich anzuzeigen, wenn ihm bekannt wird, dass der Erblasser Steuern verkürzt hat. Tut er das nicht, wird die fremde Steuerhinterziehung des Erblassers zu der des Erben. Sowieso als eigenes Vergehen gelten eine unvollständige Erbschaftsteuererklärung und das Nichtangeben von Erträgen, die das Vermögen abwirft. Da die Höhe der Strafe steuerstrafrechtlich auch danach bemessen wird, wie viele Steuern hinterzogen wurden, kann sich für den Erben eine bedrohliche Situation ergeben. Die Beträge aus der Steuerhinterziehung des Erblassers, die Erbschaftsteuer und die eigene Einkommensteuer summieren sich schnell auf stattliche Beträge. Und: Wurden mehr Steuern als eine Million Euro hinterzogen, drohen Freiheitsstrafen ohne Bewährung.

				Wen das beunruhigt, der kann die Sünden der Vergangenheit mit einer Selbstanzeige bereinigen – aber nur dann, wenn sich die Erbengemeinschaft einig ist. Denn: Informiert einer aus der Erbengemeinschaft die Finanzbehörde, so wird schnell deutlich, dass dessen Vermögen aus einer Erbschaft stammt. Natürlich wirft das sofort die Frage auf, wo die anderen Teile des Nachlasses zu finden sind. Mit anderen Worten: Die Selbstanzeige des einen führt dazu, dass die anderen entdeckt werden. Wird darüber gemeinsam und offen diskutiert, fällt ein einheitlicher gemeinsamer Entschluss vielleicht leichter. Gefährlich kann die Lage sein, wenn die Erbengemeinschaft ohnehin zerstritten ist. Neue Lebenspartner oder alte, die sich getrennt haben, können die Situation eskalieren lassen: durch eine nicht abgestimmte Selbstanzeige oder eine anonyme Anzeige bei der Finanzbehörde. Sobald ihr einige schlüssige Details vorliegen, fängt die Behörde an zu ermitteln.

				Handlungsunfähig ist eine Erbengemeinschaft also immer dann, wenn der Erbfall noch nicht länger als zehn Jahre zurückliegt oder nicht alle Mitglieder der Erbengemeinschaft mitziehen. Führen die Erben die schwarzen Vermögenswerte aber wie bisher fort, werden sie selbst zu Steuerhinterziehern – mit allen Konsequenzen. Im Erbfall ist daher schnell zu entscheiden, ob das schwarze Vermögen zu diesem juristisch günstigen Zeitpunkt legalisiert werden soll.

				Die Überlegung, das schwarze Erbe auszuschlagen, wird in den meisten Fällen keine Vorteile bringen. Denn wer die schwarze Erbschaft nicht annimmt, muss auch auf das legale Vermögen des Erblassers verzichten. Falls sich die Erben am Ende dazu entschließen, das Vermächtnis anzunehmen, müssen sie das schwarze Nachlassvermögen mittels einer Berichtigungserklärung nachdeklarieren und die hinterzogenen Steuern des Erblassers nachzahlen. Eine Selbstanzeige ist dazu nicht erforderlich.

				Sollte das geerbte Schwarzgeld wegen der zusätzlich zu zahlenden Strafzinsen nicht ausreichen, um die gesamte Forderungen des Finanzamts zu bedienen, müssen die Erben schlimmstenfalls aus eigener Tasche drauflegen oder sich verschulden. Einziger Trost: Was Erben für die Steuersünden des Verstorbenen an den Fiskus abführen, können sie steuerlich absetzen – das drückt die eigene Erbschaftsteuerlast. Es gibt aber doch eine Ausstiegsoption, sobald die Sechswochenfrist zur Annahme des Erbes abgelaufen ist: Reicht der Nachlass für die Steuerschulden nicht, können Erben einen Antrag auf Nachlassinsolvenz oder Nachlassverwaltung stellen. Damit werden sämtliche Gläubiger – auch der Fiskus – zur Befriedigung ihrer Ansprüche auf den Nachlass verwiesen. Das persönliche Vermögen der Erben bleibt außen vor.

				
				

				BESONDERHEITEN BEI ERBSCHAFT- UND SCHENKUNGSTEUER

				Für hinterzogene Erbschaft- und Schenkungsteuer gelten verlängerte Verjährungszeiträume:

				
						Im Erbfall beginnt die Festsetzungsfrist nicht vor Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Rechtsnachfolger von seinem Erbe Kenntnis erlangt hat. Dies kann erhebliche Zeit nach dem Todesfall liegen, etwa bei einem hinterlegten Testament.

						Bei Schenkungen beginnt die Festsetzungsfrist nicht vor Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Schenker verstorben ist oder die Finanzbehörde von der vollzogenen Schenkung erfährt. Bei verschenktem Schwarzgeldvermögen wird naturgemäß weder der Erhalt angegeben noch eine Steuererklärung abgegeben, sodass die Verjährung erst nach dem Tod des Schenkers beginnt. Die Festsetzungsfrist beträgt hier in der Regel vier Jahre. Sie verlängert sich aber unter Umständen bei leichtfertiger Steuerverkürzung auf fünf beziehungsweise zehn Jahre, wenn die Steuerhinterziehung bei unversteuertem Vermögen entstanden ist, weil dessen Erwerb nicht angezeigt wurde.

						Schwieriger wird es, wenn unversteuertes Vermögen von Familienunternehmen vererbt wird. Den Alleinerben fehlen dann häufig die Finanzmittel, um Steuerschulden und Zinsen zu begleichen. Müssen Unternehmensanteile veräußert werden, um das Geld dafür zu beschaffen, entfällt für den Unternehmenserben die Vergünstigung der Erbschaftsteuer. Das kann selbst gesunde Unternehmen in ihrer Existenz gefährden.

				

				

				

				Beim Vererben von Unternehmen

				Ist es einem Unternehmer nicht möglich, unversteuertes Vermögen rechtzeitig vor seinem Tod zu legalisieren, sollte er dies berücksichtigen und dem Unternehmenserben zusätzliche Finanzmittel als Liquiditätspuffer hinterlassen. Das empfiehlt sich auch, wenn Schwarzgeld in zweiter Generation weitervererbt wird. Denn offenbart sich der Unternehmer dann gegenüber den Finanzbehörden, können auch bedachte Geschwister in Bedrängnis kommen. Sie müssen dann möglicherweise nicht nur die hinterzogene Einkommensteuer auf Zinsen aus dem Schwarzgeld zahlen. Hinzukommen kann die Erbschaftsteuer, die für den ursprünglichen Erwerb des Schwarzgeldes beim Erblasser angefallen wäre, falls dieser Vorgang noch nicht verjährt sein sollte. Diese muss dann – neben den Steuern aus Kapitalerträgen – nachgezahlt werden.

				Unangenehm wird es, wenn während einer Betriebsprüfung schwarze Konten auffliegen. Denn dann ist es für den Unternehmenserbe zu spät, um sich selbst anzuzeigen. Geschwister, die sich in einer solchen Situation noch rechtzeitig dem Finanzamt offenbaren, können den Unternehmenserben dann sogar ins Gefängnis bringen, wenn der vom Schwarzgeld wusste. Solche Überraschungen lassen sich vermeiden, indem der Unternehmensnachfolger entgegen der üblichen Vorgehensweise vom Erblasser nicht als Erbe, sondern als Vermächtnisnehmer eingesetzt wird. Denn dann gehen die unternehmensbezogenen Verbindlichkeiten nicht auf den Begünstigten über.

				Wie Schwarzes weiß wird

				Für Steuersünder ist das Ende der „sicheren“ Welt für ihr Schwarzgeld nur eine Frage der Zeit. Wer sich da nicht selbst anzeigt, braucht nicht nur starke Nerven. Er braucht auf dem Weg zurück in die Steuerehrlichkeit auch Alternativen. Legale Auswege aus seiner „Steuervergesslichkeit“. Bleibt der Steuersünder in Deutschland, müssen diese Lösungen mindestens zehn bis zwölf Jahre vom deutschen Fiskus unentdeckt bleiben. Und Beamte haben gar keine Wahl. Sie müssen mit einer Selbstanzeige nicht nur Strafe und Nachzahlung leisten, ihnen drohen je nach Höhe der Hinterziehung auch ein Disziplinarverfahren und eine Pensionskürzung. Nun folgt ein Überblick darüber, welche Alternativen zur Selbstanzeige es gibt.

				Erste Option: Thesaurierender Fonds

				In § 7 Investmentsteuergesetz (InvStG) ist geregelt, dass ein deutscher thesaurierender Fonds die Abgeltungsteuer bereits auf Fondsebene abführt – egal ob die Fondsanteile bei einer Bank in Deutschland oder im Ausland im Depot liegen. Der Fonds führt also jährlich automatisch die Einkommensteuer auf Dividenden und Zinsen ab, die Anleger brauchen diese Einnahmen nicht in ihrer Jahressteuererklärung zu deklarieren. Der Clou: Eine Investition in einen thesaurierenden Fonds in einem Auslandsdepot macht aus Schwarz Weiß und der Anleger entkommt über die Abgeltungsteuer automatisch dem Dilemma des schwarzen Geldes.

				
				

				SAUBERER AUSWEG

				Auf einem Konto liegt eine Million Euro Schwarzgeld, das sozusagen aus dem Verkehr gezogen ist. Es verzinst sich zwar, kann aber praktisch kaum in den Geldkreislauf zurückgeführt werden, da der Besitzer sonst sehr wahrscheinlich in Erklärungsnot geraten wird. Das Geld wird also in einen deutschen thesaurierenden Fonds eingezahlt, der weiterhin im Depot der Auslandsbank gehalten wird. Damit ist das Kapital aus der Illegalität entlassen und ganz legal investiert. Dennoch weiß der deutsche Fiskus davon nichts, da der Fonds Zinserträge erst meldet, wenn die Fondsanteile veräußert werden. Mit Eintritt in den Fonds beginnt für den Steuerhinterzieher die Verjährungsfrist. Das Kapital bleibt nach der Einzahlung im Fonds und arbeitet.

				Verkauft der Anleger seine Fondsanteile dann zu einem späteren Zeitpunkt, passiert Folgendes: Der Zwischengewinn aus dem Vorjahr muss versteuert werden. Da die zwischenzeitlich erzielten Erträge als jährlich zugeflossen gelten und mit dem anonymen Steuerabzug abgegolten sind, ist der Anleger sauber. Beim Verkauf zahlt der Fonds den Vermögensanteil nach Abzug der Abgeltungsteuer von 25 Prozent aus – das war’s. Das verbleibende Kapital ist auch in der Heimat wieder nutzbar.

				

				

				Und was die vom Fonds nicht abgeführte Kirchensteuer betrifft, die der Anleger eigentlich selbst in seiner Einkommensteuer deklarieren muss, stellt ein BGH-Beschluss vom 17.4.2008 fest: „Die Verkürzung/Hinterziehung von Kirchensteuern aufgrund der Einreichung einer unvollständigen Einkommensteuererklärung stellt keine Steuerhinterziehung dar. Die Verkürzung von Kirchensteuern wird vom Strafbestand der Steuerhinterziehung (§ 370 AO) nicht erfasst.“ (Az. 5 StR 547/07) Demnach gilt die Abgabenordnung nur für Steuern, die durch Bundesrecht oder das Recht der EU geregelt sind und durch Bundesfinanz- oder Landesfinanzbehörden verwaltet werden. Dem jetzt redlichen Steuerzahler bleibt die Möglichkeit, die „vergessene Kirchensteuer“ zu einem späteren Zeitpunkt auf dem Weg einer Spende nachzuholen.

				Eine Sonderregelung, die Steuersünder beachten sollten, gilt für Niedersachsen, hier ist die Hinterziehung von Kirchensteuern strafbar. Betroffene mit Schwarzgeld, die sich nicht strafbar machen wollen, bleibt der Ausweg, vorübergehend aus der Kirche auszutreten – so lange der deutsche thesaurierende Fonds läuft. Nach Auflösung des Fonds ist ein erneuter Kircheneintritt möglich.

				Wahrscheinlich ist, dass das Finanzamt nach dem Verkauf der Fondsanteile einen Nachweis fordern wird, dass die Einkünfte (Zinsen, Dividenden) bereits versteuert wurden. Da die ausländische Bank aber keine Steuerbescheinigung ausstellen darf, muss der Anleger dem Finanzamt lediglich darlegen, dass es sich bei der Geldanlage um einen thesaurierenden deutschen Fonds handelt, der jährlich Kapitalertragsteuer auf angefallene Erträge einbehalten und bereits abgeführt hat.

				Für Anleger mit Schwarzgeld bedeutet das: Das „Problemkapital“ wird investiert, der Fonds führt unter der Regelung der Abgeltungsteuer automatisch und anonym Steuern ab, das investierte Geld ist nach dem Verkauf der Anteile weißgewaschen. Da Steuerhinterziehung aber erst nach zehn Jahren verjährt, muss der Fonds auch über mindestens zehn, besser zwölf Jahre gehalten werden, bevor er steuerwirksam verkauft werden kann. Die Steuersünde muss verjährt sein.

				Für den deutschen Fiskus läuft diese Option faktisch auf eine stille Amnestie heraus. Ihm fließen nach der Anlage des Schwarzgelds in einen thesaurierenden Fonds über ein Depot im Ausland sofort Steuereinnahmen zu.

				Zweite Option: Zero-Bonds

				Faktisch lässt sich mit einer Investition in Zero-Bonds – also Anleihen, die nicht jährlich Zinsen ausschütten –, Schwarzgeld parken und in Weißgeld umwandeln. Problematisch sind dabei die Laufzeiten der Anleihen. Die betragen häufig weniger als zehn Jahre, viele laufen sogar nur über fünf Jahre. Damit besteht für Anleger ein hohes Risiko, dass sie mit der Schwarzgeldinvestition in einen Zero-Bond nicht sicher aus der Strafverjährungsfrist heraus sind. Hinzu kommt das Risiko, dass der Emittent, also der Ausgeber der Anlage, ausfallen oder den Bond deutlich früher als ursprünglich geplant tilgen könnte. Diese Option ist daher mit Vorsicht anzugehen.

				Dritte Option: Schließfachlösung

				Etliche Steuersünder parken ihr Schwarzgeld in Schließfächern, an die sie sich erst wieder nach der zehnjährigen Strafverjährungsfrist „erinnern“. Grundsätzlich ist das zwar eine Möglichkeit, sie ist jedoch stark risikobehaftet. Zum einen muss über das Schließfach innerhalb der Bank Buch geführt werden – bei einer Durchsuchung könnte es also auffliegen. So wie es beispielsweise bei der Zwangsleerung aller US-Schließfächer der Fall war, als die US-Regierung 1933 sämtliche privaten Goldbestände konfiszierte. Angesichts der hohen Staatsverschuldung in allen EU-Ländern weiß niemand, was da in den nächsten zehn bis zwölf Jahren noch auf die Bürger zukommt.

				Ein weiteres nicht zu unterschätzendes Risiko – hier hat Europa bereits Erfahrungen – ist die Einführung einer neuen Währung oder auch nur neuer Geldscheine. Bei der Europäischen Zentralbank (EZB) wird ja bereits diskutiert, ob neue Euro-Banknoten mit RFID-Chip zur besseren Kontrolle eingeführt werden sollen. Auch weiß Mitte 2012 niemand, ob nach Griechenland nicht auch Ländern wie Portugal oder Spanien der finanzielle Kollaps droht und der Euro dann womöglich endgültig vor dem Aus steht. Sollte es im nächsten Jahrzehnt dazu kommen, wären die Betreffenden beim anstehenden Geldumtausch in Not, wenn sie erklären müssen, wo das Vermögen aus dem Schließfach herkommt.

				Letztlich sprechen aber auch ganz praktische Gründe gegen eine Schließfachlösung. Selbst wenn die Gebühren und die Versicherung für das Schließfach überschaubar sind, vermag Mitte 2012 niemand abzusehen, ob das auch für das Inflationsrisiko zutrifft. Denn Inflation ist eine Möglichkeit für überschuldete Staaten, sich von ihrer Last zu befreien. Und das Schuldenproblem werden die Regierungen lösen müssen! Selbst wenn man nur eine durchschnittliche Inflationsrate von drei Prozent in Europa für die kommenden zehn Jahre ansetzt, sinkt in diesem Zeitraum die Kaufkraft des Schwarzgeldes um über 30 Prozent. Aus einer Million Euro würden dann 700.000 Euro. Die finanziellen Verluste bei einer Schließfachlösung könnten also erheblich sein. Mit der Selbstanzeige kommen Steuersünder hier besser weg.

				Vierte Option: Gold im Schließfach

				Das Inflationsrisiko ließe sich zwar umgehen, indem man mit dem Schwarzgeld Gold kauft und dieses anschließend in einem Schließfach einlagert. Aber auch bei dieser Alternative sind Steuersünder nicht vor dem Entdeckungsrisiko gefeit. Und: Nicht zu unterschätzen ist bei dieser Option das Kursrisiko des stark schwankenden Goldpreises.

				Fünfte Option: doppelter Goldtrade

				Bei einem doppelten Goldtrade wird Gold mit Schwarzgeld gekauft und dann sofort wieder verkauft. Nur der Kaufbeleg wird aufgehoben. Das zurückerhaltene Schwarzgeld wird anschließend mindestens zehn Jahre geparkt. Nach Ablauf der Verjährungsfrist wird der Goldtrade wiederholt. Erneut wird am gleichen Tag Gold ge- und sofort wieder verkauft. Diesmal wird nur der Verkaufsbeleg aufbewahrt. Anhand der beiden Belege lässt sich gegenüber dem Fiskus darstellen, dass man Gold vor langer Zeit gekauft und vor kurzer Zeit verkauft hat.

				Bei dieser Option sollten Steuersünder die Marktrisiken nicht unterschätzen. Denn wer weiß heute, was Gold in zehn Jahren kostet und ob man dann die gleiche Menge wie beim ersten Trade noch mit dem Schwarzgeld bezahlen kann. Das jahrelange Aufbewahren des Schwarzgeldes zwischen den beiden Goldtrades darüber hinaus ist mit den zuvor genannten Risiken behaftet.

				Weitere Stolpersteine: Es gibt Fälle, in denen Betroffene einen doppelten Goldtrade gemacht haben – und dann wollte das Finanzamt die Nummer des Schließfachs wissen, in dem das Gold die ganze Zeit gelegen hat. Dazu eine Bescheinigung der Bank über die jährlich entrichteten Schließfachgebühren. Selbst wenn das alles beizubringen ist, sollte die Größe des Schließfachs zur „eingelagerten“ Goldmenge passen – auch das prüft der Fiskus.

				
				

				LOHNENDE ALTERNATIVE TROTZ HOHER GEBÜHREN

				Die bis hierhin aufgeführten Optionen, Schwarzgeld zu waschen, sind mit Risiken behaftet, auf die der Steuersünder während der jahrelangen Stillhaltezeit nicht reagieren kann. Einzig der Kauf eines deutschen thesaurierenden Fonds ist ein legaler und einfacher Ausweg aus der Schwarzgeldfalle. Hinzu kommt, dass das darin angelegte Geld zu Marktkonditionen verzinst wird. Damit entfallen die Inflationsrisiken und das Risiko bei Einführung einer neuen Währung.

				Die Finanzinstitute in Liechtenstein, Luxemburg, Österreich und der Schweiz werden betroffene Steuersünder auf dem Weg in die Steuerehrlichkeit tatkräftig unterstützen. Der Grund: Für sie ist die Umschichtung von Schwarzgeld in einen deutschen thesaurierenden Fonds äußerst lukrativ, da sie eine jährliche Verwaltungsgebühr berechnen. Und die ist ihnen für einen Zeitraum von mindestens zehn bis zwölf Jahren sicher. Die Rechnung der Bank bei einem Depot von einer Million Euro und einer Gebühr von 1,95 Prozent jährlich: 19.500 Euro pro Jahr bei einer Laufzeit von nur zehn Jahren, das sind 195.000 Euro – gutes Geld für eine einmalige Fondsanlage. Und das in Zeiten stark fallender Bankmargen.

				Trotz hoher Gebühren ist die Rechnung auch für Steuersünder attraktiv: Sie bekommen ihr Schwarzgeld nach gut einem Jahrzehnt aus der Illegalität und erwirtschaften dabei noch eine Rendite. Juristische Risiken haben sie nicht zu befürchten. Es besteht zwar ein Marktrisiko hinsichtlich der Wertschwankung des Fonds, das lässt sich aber durch Streuung auf verschiedene Fonds reduzieren. Eine Option, über die Steuersünder, die einen Weg aus ihrer „Steuervergesslichkeit“ suchen, mit ihrer Auslandsbank sprechen sollten.

				

				

				Sechste Option: Kauf effektiver Stücke

				Mit einer Million Euro Bargeld zur Bank zu gehen und sich dafür im Gegenzug effektive Stücke (Wertpapiere) aushändigen zu lassen – die Zeiten dafür sind vorbei. Wer Schwarzgeld in Wertpapiere eintauschen will, braucht heute erst einmal eine Bankverbindung. Damit wird der „Deal“ bankintern erfasst, er ist also auch später noch für Steuerfahnder nachvollziehbar. Wer diese Option dennoch wählt, sollte darauf achten, dass es sich bei den effektiven Stücken entweder um die schon beschriebenen thesaurierenden deutschen Fonds handelt oder um Papiere einer deutschen Kapitalanlagegesellschaft, die die während der Haltezeit anfallende Abgeltungsteuer bereits an der Quelle einbehält und abführt. Von Papieren Luxemburger Anlagegesellschaften sollte man die Finger lassen. Und: Man braucht einen sicheren Aufbewahrungsort für die Zeit, bis die Verjährungsfrist eintritt.

				Siebte Option: Lebensversicherungen in Liechtenstein oder Luxemburg

				Wer eine Lebensversicherung nutzen will, sollte sie in jedem Fall in dem Land abschließen, in dem das gewählt Modell zu Hause ist. Bei einer liechtensteinischen Lebensversicherung käme man dann beispielsweise automatisch auch in den Genuss des Konkursprivilegs (siehe Seite 255). Dieser Vorteil fällt weg, wenn man einen deutschen Vermittler einschaltet. Bei der langen Haltefrist müssen Steuersünder aber damit rechnen, dass sich zwischenzeitlich die steuerliche Situation für Lebensversicherungen ändert oder neue Meldepflichten eingeführt werden, um die Inhaber beziehungsweise Begünstigten der Versicherungen zu enttarnen.

				Damit die Lebensversicherungen später auch steuerlich anerkannt werden, müssen sie in jedem Fall das biometrische Risiko (Schutz gegen Todesfall) im Sinne des deutschen Steuerrechts abdecken. So wird verhindert, dass die individuelle Vermögensverwaltung mit den Steuervorteilen einer Versicherung verknüpft wird.

				Achte Option: Auslandsgesellschaften, Stiftungen, Trusts

				Immer mehr Länder und auch Steueroasen gehen dazu über, die tatsächlichen Eigentümer beziehungsweise Begünstigten von Gesellschaftskonstruktionen auf Anfrage offen zu legen. Zwar funktioniert diese Option derzeit beispielsweise noch über den Umweg Panama. Doch niemand weiß, wie lange der mittelamerikanische Staat und andere derzeit noch sichere Steueroasen dem internationalen Druck im Zusammenhang mit Steuerdelikten standhalten können. Und: Dieser Weg ist wegen der langen Laufzeit der Steuerverjährung in jedem Fall mit großen Risiken behaftet.

				Neunte Option: Wegzug ins Ausland

				Der Wegzug in ein anderes Land, in dem es eine Abgeltungsteuer gibt, ist sicherlich die eleganteste Option. Die Frage nach der Herkunft des aus dem Ausland mitgebrachten Geldes wird in einem Land mit Abgeltungsteuer kein Thema sein, denn auf die laufenden Erträge werden sofort Steuern gezahlt. Welches Zuzugsland wäre bei den heutigen Schuldenlasten daran nicht interessiert? Österreich mit einer Zinsabschlagsteuer von 25 Prozent böte sich da beispielsweise an. Außerdem ist die Umstellung nicht zu groß: gleiche Sprache, gleicher Kulturkreis und kurze Wege zu den Freunden in der alten Heimat. Aber: Deutsche unterliegen bei einer Umsiedlung ins Ausland der Wegzugbesteuerung (siehe Seite 49). Zudem können sie trotz Wegzug für die Steuerhinterziehung in Deutschland belangt werden, die Verjährungsfrist von zehn Jahren gilt auch hier. Der große Vorteil: Schwarzgeld wird sofort zu Weißgeld, das dann in jedweder Form investiert werden kann.

				In Kürze: Was Anleger mit Schwarzgeld im Ausland wissen sollten

				Wer sich als Steuerpflichtiger im Steuerdschungel verirrt hat, sollte wissen, dass neben den im Buch angeführten Hindernissen im Einzelfall weitere Gefahren drohen, wie das folgende etwas andere Glossar zeigt.

				Auslandsimmobilien

				Seit 2005 melden immer mehr ausländische Behörden den Immobilienbesitz von Ausländern an deren Heimatfinanzämter. Kommen dann Rückfragen, gilt für Deutsche eine besondere Mitwirkungspflicht. Immer mehr Ausländer entschließen sich daher, Immobilien im Ausland über eine Offshore-Gesellschaft zu kaufen. Das gilt vor allem dann, wenn Schwarzgeld zum Kauf eingesetzt wird.

				Bankgeheimnis

				Das Bankgeheimnis im klassischen Sinne gibt es seit Einführung des OECD-Informationsaustauschabkommens bei Steuerhinterziehung und -betrug in Europa für Ausländer nicht mehr. Das trifft für all jene Länder zu, die dieses Abkommen übernommen haben und umsetzen.

				Bargeld-Deklarierung

				Wer bei Ein- oder Ausreise in die EU 10.000 Euro Bargeld oder mehr mit sich führt, muss den Betrag bei den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, über den man in die Gemeinschaft ein- oder ausreist, anmelden. Bei Bargeldkontrollen innerhalb der EU liegt der Betrag bei 15.000 Euro. Die Meldedaten werden von den zuständigen Zollbehörden der einzelnen Staaten aufgezeichnet, gespeichert und den für Geldwäsche zuständigen Strafverfolgungsbehörden zur Verfügung gestellt. Gibt es konkrete Hinweise auf Geldwäsche, werden die Informationen gegenseitig ausgetauscht.

				Edelmetalle

				Beim Kauf von Gold, Silber oder Platin wird die sogenannte Papierspur, also die Spur, die zur ursprünglichen Herkunft von Schwarzgeld führt, buchmäßig verlängert und durch den physischen Bezug sogar ganz unterbrochen.

				Geldtransfer

				Der länderübergreifende Geldtransfer gestaltet sich dank der heutigen technischen Möglichkeiten vielfältig. Besonders beliebt sind bei Steuersündern Kreditkarten, mit denen man problemlos am nächsten Geldautomaten Bargeld vom eigenen Konto in der Schweiz, auf den Cayman Islands, in Dubai oder Singapur abheben kann. Offshore-Banken wissen am besten, wie sich die Spur des Kreditkartenkontos zu einem Schwarzgeldkonto verwischen lässt.

				Geheime Schenkungen

				Sie werden auch dann noch besteuert, wenn die Schenkung länger als zehn Jahre zurückliegt. Die Verjährungsfrist (Festsetzungsfrist) beginnt erst mit dem Tod des Schenkers.

				Geldtransfer von Schweizer Konten

				Schweizer Banken haben den „Special Recommendations“ der Financial Action Task Force zu folgen. Sie müssen bei allen Zahlungsaufträgen ins Ausland – also beispielsweise nach Singapur – den Namen, die Kontonummer und den Wohnsitz des Auftraggebers oder den Namen und eine Identifizierungsnummer angeben.

				Geldwäsche

				Den Empfang von Bargeld ab 15.000 Euro müssen nicht nur Banken, sondern auch Rechtsanwälte, Notare, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Immobilienmakler und Unternehmer dem für sie zuständigen Finanzamt melden.

				Hausdurchsuchung

				Führt die Steuerfahndung eine Hausdurchsuchung durch, sollte immer ein Anwalt hinzugezogen werden. Wer diese Sache alleine durchstehen will, handelt töricht. Von der Einberufung des eigenen Steuerberaters sollte man Abstand nehmen. Entweder hat er eine mögliche Steuerhinterziehung übersehen – oder sich sogar selbst strafbar gemacht. Falls Steuerfahnder zu Banken, Kunden, Lieferanten oder Mitarbeitern Kontakt aufnehmen werden, ist es ratsam, die Betroffenen vorab darüber zu informieren, um eine Rufschädigung so gering wie möglich zu halten.

				Informationsaustauschabkommen mit Steueroasen

				Deutschland hat mit folgenden Steueroasen Abkommen in Steuerangelegenheiten geschlossen: Anguilla, Bahamas, Bermuda, British Virgin Islands, Domenica, Gibraltar, Guernsey, Isle of Man, Liechtenstein, Monaco, Saint Lucia, Schweiz, St. Vincent and Grenadines und den Turks and Caicos Islands.

				Informationszentrale für steuerliche Auslandsbeziehung (IZA)

				Diese Organisation ist spezialisiert auf sachdienliche Informationen, die für die Tätigkeit des Fiskus wichtig sein könnten. Sie unterstützt die Finanzämter mit Hinweisen und indem sie beobachtet, welche aktuellen Entwicklungen sich grenzüberschreitend abzeichnen. Die IZA verwahrt zentral alle Unterlagen, die steuerlich relevant sein könnten, und stellt auch eigene Ermittlungen an. Besonderes Augenmerk gilt den Briefkasten- und Domizilgesellschaften, Steuerparadiesen und Anlagen in geschlossenen Auslandsfonds. Erfasst werden auch die vom Zoll bei der täglichen Arbeit gesammelten Daten.

				Internetbanking

				Ein Online-Konto in der Karibik ist nicht weiter entfernt als das bei der Bank in der Nachbarschaft. Und Bargeld gibt es am Geldautomaten nebenan. Wer online geht, lässt sich sowieso in der Regel eine Kreditkarte ausstellen. Ist Schwarzgeld im Einsatz, werden diese bei den Discountbrokern meist auf den Namen eines Trusts oder einer Offshore-Gesellschaft ausgestellt. Dabei ergeben sich die üblichen Missbrauchsgefahren beim Hantieren mit PIN oder TAN, darüber hinaus machen die heutigen Möglichkeiten, Online-Verbindungen aufzuspüren, Schwarzgeldanleger gläsern.

				Internetscanning

				Deutsche Finanzbehörden durchforsten mit einer lernfähigen Suchmaschine täglich rund 100.000 Seiten im Internet nach Steuersündern. Sie wollen vor allem gewerbliche Internethändler auf Plattformen wie eBay finden, die ihre Gewinne vor dem Fiskus verheimlichen. Steuersünder, die darauf vertrauen, nicht geprüft zu werden, gehen mittlerweile ein hohes Risiko ein.

				Konkursprivileg

				Schließt ein deutscher oder österreichischer Vermögensinhaber eine Liechtensteiner Lebensversicherung ab und setzt er den Ehepartner oder einen direkten Nachkommen als Begünstigten ein, ist der Versicherungsanspruch vor dem Zugriff von Gläubigern geschützt. Auch dann, wenn ein ausländisches Gericht die Beschlagnahme der Police oder den Einschluss des Versicherungsanspruchs in ein Insolvenzverfahren anordnet. Wichtig: Die Versicherung muss in Liechtenstein abgeschlossen werden.

				Lebensversicherungsmäntel

				Liechtensteiner und Luxemburger Lebensversicherungen ermöglichen es, über Konten und Depots einen Mantel zu stülpen. Eine Versicherungsvariante, die in den letzten Jahren vor allem eingesetzt wurde, um Schwarzgeld unterzubringen. Dabei wird den Versicherungsnehmern suggeriert, dass die besonderen Voraussetzungen des Steuerrechts es zulassen, Erträge und Wertzuwächse zur Hälfte oder sogar ganz steuerfrei zu vereinnahmen. Das gilt auch für das Vererben. Und ganz nebenbei wird aus dem Schwarzgeld nach Ablauf der Zehnjahresfrist legales Geld. Doch Vorsicht: Wenn der Vermögensinhaber seinen Lebensmittelpunkt in Deutschland hat, hält ein Großteil dieser Gestaltungen einer steuerrechtlichen Prüfung nicht stand. Den angebotenen Versicherungsmänteln fehlen wesentliche Merkmale, z.B. ein Risikotransfer. Mit Eintritt des Todesfalls ist vielmehr vorgesehen, dass die Versicherung den Wert der in den Lebensversicherungen enthaltenen Anlagen auszahlt. Das Kriterium Mindesttodesfallschutz, wie es das deutsche Steuerrecht seit 2009 verlangt, wird nicht erfüllt.

				Namensaktien

				Gegen Namensaktien ist im Grunde nichts einzuwenden. Werden die jedoch mit Schwarzgeld gekauft, ist Vorsicht geboten: Auch der Fiskus kann auf die Adressdatei der Namensaktionäre zugreifen.

				Nummernkonten

				Diese Art von Konto gibt es in vielen Ländern, nicht jedoch in Dubai und Singapur. Auch wenn dort eine Nummer oder ein Pseudonym verwendet werden: Es handelt sich nicht um anonyme Konten. Bei der Eröffnung gelten die gleichen Identifizierungs- und Legitimationspflichten wie für Namenskonten.

				Österreichischer Zweitwohnsitz

				Für deutsche Vermögensinhaber mit österreichischem Zweitwohnsitz gilt in Österreich nicht die EU-Zinssteuer, sondern die österreichische Kapitalertragsteuer in Höhe von 25 Prozent. Eine Meldung nach Deutschland erfolgt nicht.

				Offshore-Gesellschaft

				Offshore-Gesellschaften sind in der Regel GmbH-ähnliche Kapitalgesellschaften in Steueroasen. Damit Außenstehende die Besitzverhältnisse nicht durchschauen können, wird häufig ein Trust in einer anderen Steueroase als Inhaber beziehungsweise Alleingesellschafter vorgeschaltet. Diese Gestaltungen werden auch für die Geldwäsche benutzt oder dafür, Schwarzgeld zu verstecken.

				Pooled Client Deposit Account

				Treuhandgesellschaften, beispielsweise auf den Channel Islands, bieten gemeinsam mit britischen und US-amerikanischen Banken sogenannte auf Pfund, Dollar oder Euro lautende Festgeldkonten an, die auf den Namen eines Treuhänders lauten. Damit entfällt die Identifizierung der einzelnen Anleger. Besitzer von Schwarzgeld nutzen das. Die einzelnen Anleger können unter Angabe eines Sort-Codes, der Account-Number sowie einer Referenznummer Überweisungen diskret tätigen.

				Tod des Kontoinhabers

				Deutsche Banken sind beim Tod eines Kontoinhabers verpflichtet, den Erbschaftsteuerstellen Kontostände, Wertpapiervermögen und auf Verlangen die vereinnahmten Zinsen mitzuteilen. Derartige Meldepflichten gibt es ebenfalls in Österreich und in der Schweiz. Allerdings betreffen sie lediglich diejenigen Kunden, die dort auch der Steuerpflicht unterliegen. Deutsche, die nur ein Konto haben, sind hiervon ebenso wenig betroffen wie solche, die ihr Geld über einen Trust oder beispielsweise eine liechtensteinische Stiftung angelegt haben. Diese Konstrukte bleiben auch nach dem Tod ihres Gründers bestehen.

				Treuhänder

				Wer Schwarzgeld treuhänderisch verwalten lässt, sollte sich immer bewusst sein, dass er sich damit erpressbar macht. Das gilt umso mehr, da der Treuhandberuf in etlichen Ländern – etwa in der Schweiz – keine geschützte Berufsbezeichnung ist. Da also jeder ohne spezielle Berufsausbildung ein Treuhandbüro eröffnen kann, sollte man sich seinen Geschäftspartner sehr genau aussuchen, um keine bösen Überraschungen zu erleben. Nur allzu schnell transferieren Treuhänder unterschlagene Gelder auf Nimmerwiedersehen zu Offshore-Gesellschaften in Steueroasen. Beispiele gibt es viele, denn die Treuhänder wissen, dass sie von den Vermögensinhabern kaum belangt werden, wenn Schwarzgeld verschwindet. Denn die müssten sich zunächst einmal selbst beim Fiskus in der Heimat erklären, bevor sie Anzeige wegen Unterschlagung erstatten.

			

		

	
		
			
				

				Nachwort: Die Steuerkarawane zieht weiter

				Nachwort

				Die Steuerkarawane zieht weiter

				Die Finanzminister sind nicht zu beneiden. Seit Jahrzehnten versuchen die Waigels, Steinbrücks und Schäubles die Deutschen zur Steuerehrlichkeit zu erziehen. Mit zweifelhaftem Erfolg: Mitte 2012 lagern noch immer rund 250 bis 300 Milliarden Euro Schwarzgeld in der Schweiz und anderen Offshore-Finanzzentren. Vermögen, auf das keine Steuer gezahlt wird. Was haben die Kassenwarte nicht alles versucht: Quellensteuer, Amnestie, Abgeltungsteuer, die Möglichkeit zur Selbstanzeige. Das Ergebnis ist überschaubar, die Schwarzgeldkonten im Ausland bleiben prall gefüllt. Unehrlichkeit, so kalkulieren offenbar zahlreiche Deutsche, zahlt sich immer noch aus. Und das, obwohl Steuerhinterziehern bei hohen Summen Gefängnis droht.

				Doch bislang ist kaum ein bekannter Steuerbetrüger im Gefängnis gelandet. Bei Klaus Zumwinkel, der über 20 Jahre hinweg insgesamt rund vier Millionen Euro über eine Liechtensteiner Stiftung hinterzogen hatte, wurde vom Gericht „die Lebensleistung“ als mildernder Umstand gewertet. Auch Boris Becker oder Paul Schockemöhle mussten nicht in eine Zelle, obwohl sie jeweils Steuern in Millionenhöhe hinterzogen hatten. Genau das aber würde Steuersünder abschrecken. Solange sich Vermögende mit Geld freikaufen können, lassen sich Steuerhinterzieher kaum abschrecken. Nur eine Gefängnisstrafe würde ihnen wehtun.

				Steuersünder bleiben nun durch das deutsch-schweizerische Steuerabkommen auch noch anonym. Angesichts des ewigen Kampfs der Finanzminister um Steuereinnahmen mag man sagen: Jede Lösung ist gut. Doch wenn Steuersünder zu billig wegkommen, entsteht Schaden fürs ganze Land. Zwar werden die Vermögen der Betreffenden künftig in der Schweiz und möglicherweise auch in anderen Ländern wie in der Heimat mit 26,4 Prozent besteuert. Die Frage ist aber, ob Bürger mit viel Vermögen nicht einmal mehr zu billig wegkommen, wenn dem Höchstsätze der Einkommensteuer von deutlich über 40 Prozent gegenüberstehen. Wer seine Einkünfte und sein Vermögen Jahr für Jahr brav versteuert, liefert weit höhere Beträge ab, als Hunderttausende Steuersünder nun entrichten müssen.

				Werden Steuersünder zu milde angefasst, müssen sich ehrliche Bürger vom Staat verschaukelt fühlen. Dann ist es nicht verwunderlich, wenn die auch nach Wegen suchen, den Staat zu hintergehen. Die Finanzindustrie wird ihnen – allen Schwüren zum Trotz – auch künftig dabei hilfreich zur Seite stehen, Vermögen zu verschleiern. Denn jährlich „müssen“ allein deutsche Steuerpflichtige rund 30 Milliarden Euro Schwarzgeld vor dem Fiskus in „Sicherheit“ bringen, von Griechen, Italienern, Indern oder Russen ganz zu schweigen. Die Karawane der Steuersünder wird also weiterziehen – in Deutschland und in anderen Ländern.

				Nachdem aber das Finanzwesen 2008 beinahe eine Kernschmelze erlebt hätte und der globale wirtschaftliche Zusammenbruch nur durch massive finanzielle Rettungspakete auf Kosten der Steuerzahler abgewendet werden konnte, ist es an der Zeit, eine Debatte um Sinn und Unsinn von Steuerparadiesen zu eröffnen. Einer Offshore-Welt mit cleveren Insidern und häufig illegalen Machenschaften. Dabei wird man unterschiedliche Steuerniveaus in einzelnen Ländern nicht verhindern können – auch nicht sollen. Verhindert werden sollte jedoch, dass diese Unterschiede auch weiterhin missbräuchlich genutzt werden.

				Der internationale Druck auf die Offshore-Zentren wird zunehmen. Die EU will den automatischen Informationsaustausch, nicht nur in Europa. Auch in der OECD gibt es dafür viele Fürsprecher. Doch eine Schlüsselrolle nehmen die Vereinigten Staaten ein. Erst wenn US-Behörden Drittstaaten jene Informationen anbieten, die sie – wie im Fall Schweiz und Liechtenstein – von anderen Ländern fordern und ihre eigenen Steuerparadiese Delaware und Miami hinterfragen, erst dann wird über die Steuerparadiese weltweit die Eiszeit hereinbrechen. Erst dann werden sich die Schlupflöcher für Steuersünder und Schwarzgeld schließen. Nicht verschwinden werden dagegen die Steuerumgehungsmöglichkeiten für Unternehmen. Die werden auch künftig die unterschiedlichen Steuergesetze zwischen einzelnen Ländern für sich gewinnmehrend und legal nutzen.

			

		

	
		
			
				

				Impressum

				
					
						
								
								Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

								Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

							
						

					
				

				Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere die Rechte der Verbreitung, der Vervielfältigung, der Übersetzung, des Nachdrucks und der Wiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege, durch Fotokopie, Mikrofilm oder andere elektronische Verfahren sowie der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, dem Verlag vorbehalten.

				Redaktion: Cornelia Rüping

				ISBN 978-3-7094-0275-7

				Es wird darauf verwiesen, dass alle Angaben in diesem Werk trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr erfolgen und eine Haftung des Autors oder des Verlages ausgeschlossen ist.

				Umschlag: buero8
© LINDE VERLAG WIEN Ges.m.b.H., Wien 2012

				1210 Wien, Scheydgasse 24, Tel.: 01/24 630
www.lindeverlag.de
www.lindeverlag.at

				Satz und eBook: psb, Berlin

				

			

		

	OEBPS/images/22_Profitabilitaet_fmt.jpeg
SINKENDE PROFITABILITAT
Im Private Banking sind die Margen unter Druck
(Bruttomargen in Basispunten)

120 Basispunkte
GRENZUBERSCHREITENDES
GESCHAFT
10
100
LOKALES GESCHAFT

. .—\\’_‘
80

2006 2007 2008 2009 2010

Quelle: Schweizerische Bankiervereinigung. Grafik derAuerat





OEBPS/images/9_Viel_zu_verlieren_fmt.jpeg
VIEL ZU VERLIEREN

Schweizer Banker emwirtschaften im internationalen Vergleich hohe
Ertrage. Wertschépfung im Bankensektor pro Mitarbeiter, in Franken

Luxemburg

SCHWEIZ

USA

Singapur

Hongkong

GroRbritannien

0o

I

343.300 ]

, | | |
258450 | |

i |

216.500 ! )

] \ ' |
| i |

190200 ! ' !
: | \ |
: | \ |
181500 | i 1
H ' ‘ ]
124100 . ] :
i i |
200.000 400.000

Quelle: Schweizerische Bankiervereinigung und Boston Consuting Group, Studie ,Banking
im Wandel", September 2011, Grafik: derAuer.at





OEBPS/images/8_Privat_Banking_fmt.jpeg
KERNGESCHAFT PRIVATE BANKING

Das Geschaft mit den vermagenden Privatkunden stellt den
grogten Anteil der Ertrage dar.

10 % 3%
Asset Management Investment Banking
14 %
Firmenkunden~
geschaft
30% X 43 %
Kleinkundengeschaft /"~ \__Private Banking

Aufteilung der Ertrage nach Geschaftsbereichen auf dem
Schweizer Bankenplatz 2010.

Quele: Schweizerische Bankiervereinigung und Boston Consulting Group, Studie Banking
im Wandel", September 201, Grafike derAuer.at





OEBPS/images/11_Tarnfirma_Steuerhin_fmt.jpeg
ERST TREUHANDKONTO, DANN TARNFIRMA

Wie Steuerhinterzieher Geld ins Ausland schleusen

Erste Offshore-Gesellschaft
(Britsh Virgin Islands)

griindetim Namen
des Mandanten

Zweite Offshore-Gesellschaft

e und wird
i P~ 3 1. Treuhander

' t <

!

' Z.L grundet )o(

: Rechtsanwalt
!

'

(Cayman Islands,

L~ -~ 100-prozentige Tochter)

Sy

==

V
' = - N
' <& '\ Treuhandkonto
: 4~
' besitzt anonym Anwalt leitet E-'
! 4 Geldweiteran -
i —
o ,
X € € €

Steuerhinterzieher

5 () | 3 tbereist Geld (oftin Tranchen)

Quelle: Wittschaftswoche. Grafik: derAuer.at





OEBPS/images/pfeil_fmt.jpg





OEBPS/images/21_Weniger_Jobs_fmt.jpeg
WENIGER JOBS
Nach ahrelangem Aufbau nimmt die Zah! der Stellen im Banking ab.

120.000 Stellen S ° 3
6 o ]
@ © 2
<} N g
110000 o S < Qe ]
o 0
< o 8
o <} ] 3
o ) k]
100.000 Q ] =
<] £ @
o « 5}
o <
) ) 8
90.000 o b &
o N
)
Anzahl Volizeitstellen bei den Banken in der Schweiz
80.000

03 04 05 06 O7 08 09 10 11 12*

*Schatzung BILANZ.
Quelle: Schweizerische Bankiervereinigung. Grafik: derAuerat





OEBPS/images/Linde_internat_SW_fmt.jpeg
L'nde

international





OEBPS/images/20_Steuerformel_fmt.jpeg
DIE STEUERFORMEL
Nach dieser Berechnung wird Schwarzgeld aus der Schweiz besteuert:

SB = max s'[%(Kv'g'Kb)'%(%'Kr‘%'(ﬁ;_}(@))]

Smin Kr

wobei:
Ky =K +K 1
Kw': "K'-Z-r

Kg falls Ko < Kg

Ky falls Kg £ K0 512 Ky
K, 12K,

max

10 8 falls Kip> 12+ Kg
Ks v]ggwms\e\aemnaen ~E‘Rud\ﬂ0§e

Um Negativsteuem zuverhindern, gt

Falls K, - § + K, < 0, wird diese Grofe gleich Null gesetzt

SB Steuerbetrag Ky Kapitalbestandam Ende des

£ Sl acn s (312,200

K, Relevantes Kapita Kio Kapitalbestandam Ende des

n AnzaldrabvoderBarkbezehung 2tk s (L1 20%)
vordem 312201002 128 Ka". Kyo Fves Kaptalam Endecs

— L S
indem dieBarkbezhung et .

wurde,Fir Bankbezichungen, die vordem
112003 tcfetwurden, it derKapt: Rendie 3Prozent rich)
bestndan3.12.2003makgebich.

! ::‘"1' ‘f%‘é;o”‘;‘::“d““ah'1 Ruckflusse Zullsseinden ahren9und 0,
g welche Abfsse nden Jahven
K, Kapitabestandam Ende des Javes 1bisBlompensieen

o Minimalsteuersaz (19 Prozen)

Quelle: FAZ. Grafik: derAuerat





OEBPS/images/15_Staatsschulden_fmt.jpeg
STAATSSCHULDEN DER EU-LANDER 2011

in Prozent des Bruttoinlandsprodukts, Prognose

Griechenland
Italien

and
Portugal
Belgien
Frankreich
Deutschland
Osterreich
Spanien
Malta
Niederlande
Zypern
Finnland
Slowakei
Slowenien
Lucemburg
Estland
Grogbiitannien
Ungam

Polen
Lettland
Danemark
Tschechien
Litauen
Schweden
Ruménien

Bulgarien

877
o 1203
' ‘112‘0
otz
i
970
54.7I
824
738
681
680
639
623
= ‘D;ghschnmder
448 87;;?“”.
428
72
6.1
842
752
554
482
453
— 27 Euro-Landor:
Ko 823%
365
337
180

Quell: EU-Kommission. Graik derAuerat





OEBPS/images/187.jpg
FLUCHT

Das Milliardengeschaft ~
mit dem Schwarzgeld. '
Ein Insider packt aus 7~

'n

international





OEBPS/images/14_Vermoegensbez_Steue_fmt.jpeg
VERMOGENSBEZOGENE STEUERN
Aufkommen im Schritt der Jahre 2000 bis 2008,
in Prozent des Bruttoinlandsprodukts

B Vermogensteuer Weitere vermogensbezogene
Steuern*

GroRbritannien 43
Frankreich [l 33
Luemburg [ NG 32

USA 31
Japan 27
Spanien [l 27
Schweiz [ NNEG_ 25
Italien 22
Niederlande 19
Schweden [l 14
Finnland ] 1
Deutschland 0,9 *Grundsteuer, Vermogenverkehrssteuer,

Erbschaft- und Schenkungsteuer
Osterreich 06 fitsid

Quellen: OECD, Institut der deutschen Wirtschaft. Grafik: derAuer.at





OEBPS/images/18_Marktkapitalisierun_fmt.jpeg
MARKTKAPITALISIERUNG DER BORSEN

in Milliarden Euro

Hongkong Ex. (China) 12,8
CME (USA) 121
Deutsche Borse 85
BM &F Bovespa (BRA) 7.9
ICE (USA) 64

NYSE Euronext (USA) 54

ASX (Australien) 4,0
Singapur Exchange 38
Nasdaq OMX (USA) 33

LondonSE(GB) 2,6

Stand 30. 11. 20 Quelle: World Federation of Exchange Members. Grafik: derAuerat





OEBPS/images/16_dt_Rentner_Ausl_fmt.jpeg
WAS DEUTSCHE RENTNER IM AUSLAND

KASSIEREN

Land Rentner?
[L=TETN 24.492
E3 schweiz 23338
== Osterreich 18029
= spanien 16.403
KB Frankreich 13233
I*] Kanada 10775
Bl Australien 8.687
I B ttalien 5861
Schweden 3823
=] Brasilien 3043
E=Thailand 2085
F= Griechenland 1706
Philippinen ont
Namibia 844
E Costa Rica 258
Dom. Republik 207
@™ Panama 48
= Bahamas 34
Pd Jamaika 20
Ausland gesamt 192.1

Monatsrente (Euro)?

345
345
607
603
535
334
338
459
an
526
8s7
543
740
407
578
603
547
5654
517
470

1) Durchschnitt far 20Tt; besonders beliebte oder exotische L ander.

Quelle: Deutsche Rentenversicherung. Grafik: derAuer.at





